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1 .

l. Das Sklavenwesen der ölten Welt.

Einer gründlichen Darstellung der mannichfachen bäuerlichen
Verhältnisse einer großen Provinz kann eins Betrachtung des
Sklavenwesens der alten Welt nicht fremd s,yn. Wenn auch
nicht die Rechtsgelehrten, selbst Gesetzgeber, deutsche Leibeigene
nach römischen Gesetzen von Sklaven beurtheilt hatten, würde doch
der Gegenstand eine so große Verwandtschaft haben, daß eine
Behandlung desselben in der Einleitung gerechtfertigt wäre.

Allgemein war die Sklaverei in der allen Welt, sie ge¬
hörte zum lln8 gentium '). Der Krieg hat sie zuerst gcgrün
det. Indem man dem Ueberwundcnen das Leben, das er durch

den Sieg verwirkt batte, ließ, ward er von selbst eine Sache
so der reinen Willkübr des Herrn unterworfen. Ulpianch

1) § 1. cls jurs ^ersvossum (I» Z) sulem est con«n

„rurio juris ßsumuri, qua ^ui; cjounnio süeno conrrs

„subjicilur."
2) k'rssrm. X)X, 1. „Ilem serv! es rsusfirusrellor, ^uss cior5v eo' 6^

„6omLNtur, vetul bover, muli, ec^ui,
1
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setzt sie mit den Ochsen und Eseln als reg nwnoipi in eine
Classe, und der Dekalog enthalt im zehnten Gebot eine gleiche
Zusammenstellung. Was aus diesen Sachen geboren wurde
— parwg aneillae —, war auch wieder Sklave, während die
männlichen Sklaven nur im Falle des Lenstes Lonsulti Llae-

cliani ihrem Herrn eine neue Sklavin zuführen konnten. Eine
ungeheure Masse Menschen war auf diese Weise zur Waare
geworden, die sich durch neue Kriege und Geburten vermehrte,
und durch Manumissionen verminderte. Das Leben der alten
Welt ward durch diese Sklaven-Verhältnisse wesentlich be¬
stimmt ?). Selbst Aristoteles findet die Sklaverei ganz
in der Ordnung und nicht ungerecht, weil der Sklave von
Natur schlechter und dummer als der Freie, folglich nicht zur
Freiheit bestimmt sep, und auch Hugo kann sich von der
Widerrechtlichst der Sklaverei nicht überzeugen — beide ver¬
kennend der Menschheit heiliges Urrecht, was doch schon die
Römer anerkannten, indem sie — siehe Note 1 — die Skla¬
verei als coiitoa Iiatwoam angehend erklärten.

2 .
Das Recht der Sklaverei hat sich nirgend vollständiger

ausgebildet als im römischen Rechte. Von der äußersten Härte
können wir den Uebergang bis zu entschiedener Menschlichkeit
verfolgen. Ursprünglich hatten die römischen Sklaven gar keine
Rechte. Der Herr hatte das Recht über Leben und Tod, was
sie erwarben, war sein, nach Willkühr mißhandelte er sie, und
gab sie her zu den Gladiatoren — Kämpfen, und unterirdische

3) Schon in der Sage vom Herkules kommt die Sklaverei als etwas
von den Göttern Gebilligtes vor. Als Herkules wegen der Er¬
mordung des Jphitus von einer Krankheit befallen war, und nir¬
gend entsündigt werden konnte, gab das Orakel des Apollo zur
Antwort, daß er dann leichter von seiner Krankheit befreit werden
würde, wenn er gesetzmäßig verkauft würde, und das Geld, wofür
er verkauft würde, den Söhnen des Jphitus gäbe. Herkules ließ
sich darauf von einem seiner Freunde in Asien verkaufen, und
ward auf diese Weise Sklave der Omphale. S. Olollor. Licul»
Liblioili. laiaror. I.. IV. 31,

4) Politik B. 1. Kap. 3. 4.
5) Naturrecht §- 138, — ISS.
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Kerker — erga8Mla — bewahrten die Unglücklichen.War es
zu verwundern, daß die Verzweiflung zu Aufständen führte?
Im Jahre der Stadt 608 fanden die Sklaven auf den römi¬
schen Ländereien in Sizilien einen Anführer an dem Syrer
Eunus; die gemißhandelten Sklaven des Damophilus erwürg¬
ten auf seinen Rath nebst noch mehreren andern ihre Herrn in
der Stadt Enna, und riesen dann den Eunus zum König
aus. Dieser durchstrich das Land, eröffnet« die Sklavenge-
fängm'ffe, ermordete die Herren der Befreiten, und stellte so
bald ein Heer von 70,000 Mann auf. Vier Feldzüge waren
erforderlich, um die Verzweifelten zu vernichten Im Jahre
der Stadt 680 entliefen 78 Gladiatoren zu Capua aus der
Fechtschule des Lentulns Batuatus, und bald befand sich Spar¬
takus an der Spitze von 70,000 Mann, welche mehrere Schlach¬
ten gegen die Römer gewannen, und erst im Jahr 682 ganz
ausgerottet wurden ^). — Erst mit der Zeit des Kaiserthums
trat Milde ein, da die Freien, die Herren der Sklaven, so
gut wie die Sklaven selbst, den Kaiser über sich hatten, und
die Freien nicht auch mehr zugleich die Gesetzgeber waren s).
Schon Augustus trug dem koavkeotus m-bi auf, daß er die
Wuth der Herren in Behandlung und Verköstigung der Skla¬
ven mäßige 2 ). Ulpian sagt in der I,. i. h. i. äs okkcio
kiaek'soti m-l,i (i, »s), daß es Sache des koaek. urli. sey,
die Sklaven zu hören, welche zu den Bildsäulen geflohen —
letztes Mittel der Verzweifelnden —, oder mit ihrem Gelde,
damit sie entlassen würden — Ersparnisse aus Pekulien, an
denen sie allmählig Rechte erhielten — gekauft seyen. Im
§. 8. desselben Gesetzes sagt er, daß die Sklaven zwar nicht
als Ankläger gegen die Herren beim lOt-asksouis nibi zugclas-
sen würden, wohl aber zur ehrerbietigen Darlegung ihrer Klage,

6) Oioä. Sie. Lxc. I, 34. sä. 2. lärii spie, 56 — 59. klar. 111,19.

7) klulsicb. Ons». L. 6. I, 119. 120.

8) Hugo RechtSgcschichte Z. 337.

9) So vermuthet wenigstens t5ipsius säLsnecsm äs bsiiistsiis III, 21.

10) Lonzc. 3. Loä. Ilisoä. äs liboisli ssuss (4, 8). Hugo Rechts-
Geschichte §. 339.

1 *
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wenn sie über Wuth, über Harte, über Hunger, über unkeusche
Zumuthungen sich zu beschweren hätten.— Der Kaiser Clau¬
dius bestrafte die Herrn, welche ihre kranken Sklaven aussetzten,
mit dem Verluste derselben, und die, welche die Sklaven tüdte-
ten, belegte er mit der ordentlichen Strafe des Todtschlags ").
— Durch die I ex ketrouiu ward im Jahr der Stadt 814
den Herren verboten, die Sklaven anders, als nach richterlichem
Erkcnntniß zur Strafe, dem Kampfe mit wilden Thieren hin¬
zugeben ^). — Kaiser Hadrian relegirte die Matrone Um-
bricia auf fünf Jahre, weil sie wegen gar geringer Ursachen
eine Sklavin übermäßig mißhandelt hatte — Gajus
beschreibt den Schutz, den die Polizeihoheit den Sklaven ge¬
währte, folgcndergestalt"): »8ecl live tempore uullis lio-
»miuibus, c^ui 5 ul) impecio Homauo sunt, licet «u-
»pcs moclum et sine causa le^idus cognita iu servos suo»
»saevice. Nam ex eoustitutivue llivi tLulouini, cpü sine
»causa secvum suum occiclecit, non minus puuici fudetui-,
»cpusiu ^ui alienum servuin occiclecit. 8ecl et inajor aspe-
»citas clomiuocum esusclem 1'cineipis constitutione coer-
»cetuc.« —

So wurde also der Humanität doch einige Huldigung
gebracht. Inzwischen war die Lage der Sklaven doch immer

d sehr traurig. Ward der Herr ermordet gefunden, so mußten
alle Sklaven im Hause gefoltert werden, um die Wahrheit zu
entdecken, und um durch die Furcht vor dieser Folter das Leben
der Herren zu sichern "). — Mit dem Foltern der Sklaven
war man überhaupt ziemlich leicht, cs war ein Beweismittel
in Criminalsachen'^), und dem christlichen Europa war es

11) 8uerou. in lllsuä, c. 2g. Oic» 6a»s. Hi»t. I,X. 29.

12) 4>. 1t. §. 1- 2. aä l,. llornel. äs Licsrii» (48. 8).

13) I.. 2. ins. äs di», gui »ui vel slisu. jur. (1, 6 )

14) l.. 1- §. 2 ö, «sä.

15) 1>r. lk. äs »onalusconiulro Lilanlano st Llauäiauo (2g, 5).

16) Iu. k. äs gusssuonibu, (48, 18). Die Folter der Sklaven war

auch in Griechenland hergebracht, um durch solche Aussagen zur

Ermittelung der Wahrheit zu gelangen. ä,ri»t. H»n»s 620. tls-
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Vorbehalten, seine angeklagten freien Bürger gleicher Qual zu
unterwerfen, und, als die Menschlichkeit endlich diese Tortur
verbannt, durch das Institut der außerordentlichen Strafe eine
Bestrafung nicht Ueberwiesener zu organisiren! —

Nur ganz allmähl'g hat das Christenthum zur Vernichtung
der Sklaverei beigetragen. Im neunten Jahrhundert berief
sich der Mönch Theodor Studita bei dem Verbote, sein
Kloster solle keine Sklaven haben, darauf, daß auch ein Sklave
nach Gottes Bilde geschaffen ^). Die Sklaverei nahm wohl
vorzüglich auch darum ab, weil der Orient und der Occident
durch den Islam sich schieden, so, daß nur noch geringer Ver¬
kehr zwischen ihnen bestand, und weil das Kriegs-System durch
die Völkerwanderung verändert ward. Nach Bodin ist
die völlige Abschaffung der Sklaverei unter Christen in die
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts zu setzen.

3.
II. Die Kasten-Völker.

Verschieden war die Stellung der Bauern unter den alten
Völkern. Am festesten bestimmt war sie unter den Kasten-
Völk-rn.

Religion und Sprache deuten auf Indien als den Ursprung
des Menschengeschlechts und der geselligen Einrichtungen, von
wo sich Vieles durch Colom'cn verbreitet "). Das Volk war
dort in sieben Kasten eingethcilt Die erste Kaste ist das
Collegium der Philosophen, die zwar an Zahl den andern Ka¬
sten weit nachsteht, an Glanz aber alle übcrwicgt. Sie sind
von allen Abgaben frei, und herrschen so wenig über Andre,

c^ra IV, 5- 7- I^curgus io I,socrrkem p 159. Hetklsr, ciis
Alt>enss>«clie Oerickrs- Verlaisung. 8. ZIO, lk und die dort an¬
geführten Stellen aus Demosthenes und Anderen.

17) Laroniur ^nnsl. all san. 826.

18) <I« la ropubligue 1,. I. cb. 9.

19) Fr. v Schlegel, Ueber die Sprache und Weisheit der Indier,
Buch III. Kap. 3. S. 173 — 193.

20) O io clor, Licul, Libl, bist. I-, II, Lsp. 40, 41- Siche jedoch
Note L3.
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als sie von Andren beherrscht werden. Sie werden von ihren
Landsleuten zur Abwartung der Opfer und Bestattung der
Verstorbenen gebraucht. Für diese Dienstleistung erhalten sie
Geschenke und große Ehren. Auch dem gemeinen Wesen der
Indier leisten sie große Dienste, wenn sie zu Neujahr zu dem
großen Landtag gezogen werden, und daselbst von Trockenheit
und Regen, von guten Winden, Krankheiten und andern Din¬
gen, deren Kenntniß den Zuhörern nützlich seyn kann, weissagen.
König und Volk, die hier das Zukünftige voraus hören, füllen
immer im voraus den künftigen Mangel aus, und schaffen im¬
mer etwas Nützliches im voraus an. Wer aber dreimal falsch
rath oder weissagt, muß sein ganzes Leben lang stumm sepn. —
Die zweite Kaste — nach Diodor die sechste — besteht aus
den Ephoren, die sich um alles bekümmern und auf alles sehen,
was in Indien vorgeht, und dem König Bericht davon ab¬
statten. — Die dritte Kaste — bei Diodor die siebente —
besteht aus den Senatoren, ist der Anzahl nach die kleinste,
steht aber ihres Adels und Weisheit wegen im größten An¬
sehen. Aus dieser werden die Königlichen Ralhe, die Finanz¬
vorsteher, die Richter, überhaupt die Beamten genommen. Die
vierte Kaste — nach Diodor die zweite — sind die Acker¬
bauer, welche an Zahl die bei weitem stärksten sind. Sie sind
vom Kriegsdienst und andern Staatsfrohnen frei, und beschäf¬
tigen sich lediglich mit dem Ackerbau. Kein Feind, dem ein
Ackermann auf dem Lande aufstößt, thut ihm etwas zu Leide,
sondern man halt sie für gemeinschaftliche Wohlthater, und übt
keine Beleidigung gegen sie aus. Weil also das Land immer
unverhcert bleibt, und von Früchten voll ist, so gibt cs seinen
Einwohnern einen reichlichen Genuß alles dessen, was sie be¬
dürfen. Die Ackerleute leben mit ihren Weibern und Kindern
auf dem Lande, und kommen gar nicht zur Stadt. Sie sind
aber nicht Eigenthümer des Bodens, den sie bebauen. Der
König wird für den Eigenthümer des ganzen Landes gehalrcn,
und diesem gaben sie den vierten Thcil der Früchte, und außer¬
dem noch einen besonder« Zins. Diese Abgaben scheinen theils
Domanial-Pacht, theils Steuer zu seyn. Laut Menus Ge¬
setzbuch erhob man, nach Maaßgabe des Bodens und der
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Bestellungs-Kosten, ein Sechstel, ein Achtel, oder ein Zwölftel
vom Getraide. Non Baumen, Blumen, Wurzeln, Früchten,

Honig, Fleisch, Butter, Specereien, Arzneiwaaren, Getränken,
irdenen Gefäßen, und Geräthschaften aus Leder oder Bambus,
ward ein Sechstel des reinen Gewinns entrichtet. Die Philo¬
sophen (Braminen) waren frei von diesen Abgaben Na¬
türlich mußte ihnen von ihren — wenn gleich unter dem Ober-
cigenthum des Königs stehenden — Grundstücken vom Acker¬
bauer der Pacht gezahlt werden. Was der König über die be¬
stimmte Steuer vom Ackerbauer erhielt, mußte Pacht oder
Grundzins seyn. Die genaueren Nachrichten über die Rechte
des Ackerbauers an dem von ihm bearbeiteten Boden mangeln.
— Die fünfte Kaste, die Soldaten, ist der Anzahl nach die
stärkste nach den Ackerbauern. Sie überlaßt sich zu Friedens¬
zeiten ganz dem Müßiggang und Vergnügen. Diese ganze
Kaste nebst den Kavallerie-Pferden und Elephanten wird von
der Königlichen Kammer — der die Ackerbauers den vierten
Lheil des Getraides liefern müssen — unterhalten. — Die
sechste Kaste — bei Diodor die vierte — ist die der Künst¬
ler, Handwerker und Kaufleute, wozu man auch die Gastwirthe
und Taglöhncr rechnete. Sie leisteten öffentliche Dienste und
zahlten Abgaben. Gemeine Handwerksleute und Taglöhner
zahlten keine Abgaben in Gelds, sondern arbeiteten alle Monate
einen Lag für den König. — Die siebente Kaste — nach
Diodor die dritte — besteht aus den Hirten, die in keiner
Stadt oder Flecken wohnen, sondern eine herumzichcndc Lebens¬
art in Zelten führen, und zugleich Jagerei treiben. Nach Ar-
rian gaben sie Zins für ihr Vieh, nach Strabo dagegen
empfingen sie vom König Geschenke in Getraide, weil sie das Land
von Raubthieren und Saamcn - fressenden Vögeln reinigten. —

Soweit die Kasten - C'inthciiungcn des alten Indiens.
Das neuere Indien hat vier Kasten, t) der Braminen, 2) der
Kschctrijas (Rasbuten) oder Krieger ^), z) Waischpas

21) v. Raumer's Vorlesungen über die alte Geschichte. Bd. I.S. 32.
22) Welche in alten Zeiten mit den Braminen den ini Ramayan be¬

sungenen Kampf.hatten, aber unterlagen — überall der Antago¬
nismus zwischen Clerus und Heer! —
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(Banianen) oder Gewerbtrcibenden, 4) der Sudras oder Die¬
nenden — in welche vier Kasten die alten sieben Kasten mit
Berücksichtigung von Unterabtheilungen aufgclößt werden kön¬
nen ^). Die Ackerbauer gehören zu den Waischyas.— Wie
übrigens die ganze Kasten - Einiheilung entstanden, ob jeder
Kaste ein besondrer Volks-Stamm zum Grunde liege, ob ein
cinwanderndes Krieger- und Priestcrvolk die ältesten Bewohner,
die Ackerbauer unterdrückt, und sich in die Boden-Nutzungen
mit ihnen, wie die germanischen Einwanderer, gctheilt, und eine
Art von Feudal-System gegründet, oder ob die ganze Einthci-
lung' auf wiUkührlichen Festsetzungen innerhalb eines und des¬
selben Volkes, oder ob sie auf religiösem Glauben beruhe —
über alle diese Fragen wird wohl noch sobald nicht oder nie
eine genügende Antwort zu geben seyn; aber soviel scheint ge¬
wiß, daß die Buddhisten vorzüglich darum verfolgt und zur
Auswanderung gezwungen wurden, weil sic in ihrer Rcligivns-
sekte die Eintheilung der Stände antastcten, und den erblichen
Unterschied derselben aufdeben wollten ^). §)b unter den
Buddhisten die Stellung der-Ackerbauer wesentlich anders ge¬
worden seyn würde, wer vermag es zu bestimmen, da über¬
haupt der AuSgang von Devolutionen nie mit Gewißheit vor-
auszusagrn ist? —

4.

Es ist höchs^ wahrscheinlich, daß die egyptische Verfassung
eine Tochter der "indischen, daß Egypten eine Priester-Cvlvnie

23) v. Raumer S. 26. — Eigentlich waren ursprünglich nur diese
bezeichneten Her Hauprkasten vorhanden, und Diodor, so wie

Arrian und Gtrabo, welche, wie auch oben noch Diodor an¬

gegeben, sieben Kasten annehmen, gründen sich aus den irrigen Be¬

richt des Mega st he »es in seinen lu-tici-, der ani Hofe des

Sandracottus seine Nachrichten sammelte, Klaffen von Hof-

und Reichs-Beamten für Kasten ansah, Kasten, die, wee die der

Ackerleute und Hirten, nur eine waren, trennre, und die Kaste

der Dienenden ganz ausließ. Siehe Heeren Ideen über die Po¬

litik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der
alten Welt. 'Th. I Abth. 5. S. 282. 233.

24) V> Schlegel S. 183. v. Raumer S. Sl. 62.- -r i. g - .... i .
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von Indien gewesen ^). In Egypten wie in Indien war
die Kasten-Eintheilung die wesentlichste Institution. Ueber die
Einthcilung selbst widersprechen sich Herodot und Diodor.
Erstcrer 2 °) führt sieben Kasten auf, nämlich: Priester, Solda¬
ten, Rinderhirten, Schweinhirten, Trödler, Dollmetscher und
Seeleute. Diodor erwähnt der Kasten bei Gelegenheit
der Boden-Vertheilung.Nach ihm ist nämlich das ganze Land
in drei Theile getheilt, wovon das Priester-Collegium den
ersten Lheil besäst, alß welches bei den Einheimischen in der
größten Ehre stand, sowohl, weil ihnen die Neligionspflegeob¬
lag, als afrch, weil hiese Männer vermöge ihrer Erziehung die
meiste Klugheit zu Geschäften besaßen. Aus den Einkünften
dieses Landes bestritten sie alle Opfer in ganz Egypten, besol¬
deten ihre Unterbedienten, und zogen das zu ihrem eigenen
Unterhalt Nöthige daraus. Ucberhaupt waren die Priester die¬
jenigen, welche die wichtigsten Angelegenheiten bearbeiteten,
und dem König theils als Gehülfen, thcils als Lehrer und
Führer zur Seite waren. Sie waren von allen Abgaben frei,
und an Ehre und Gewalt die Nächsten nach dem König.
Diodor belichtet auch >vie Priester zu jenem Drittel
gekommen, es soll nämlich Isis, nachdem sie den Typhon —
das böse Prinzip — besiegt, und dadurch Osiris, ihren Bruder
und Gemahl, so von Typhon ermordet worden, gerächt hatte,
den Priesterzünften die Bewachung und göttliche Verehrung
des Osiris aufgetragen, und, um sie hiezu auch durch den
Eigennutz zu reizen, ihnen den dritten Lheil des Landes zum
Zweck des Gottesdienstes geschenkt haben. So ungewiß die
egyptische Mythologie überhaupt, so unzuverläßig ist selbstredend
auch diese Erzählung, zumal wo sie die Priesterzünfte zu Isis
Zeiten schon als existent voraussetzt, ohne zu sagen, wovon sie
denn früher gelebt. — Den zweiten Theil des Landes hatten
die Könige zu ihren Einkünften, woraus sie die Kosten zu den

25) v. Schlegel S. 17S. ISO. v. Raumer Bd. t. S. 89.

26) lliiror. l.. II. dsp. 164.

27) L>61. I.. I. 73. 74.

28) 156. I, tlsp. 21.
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Kriegen und zu ihrer Pracht zogen. Hiemit ist wohl zu ver¬
einigen die Nachricht bei Herodot "), daß Sesostris das
Land unter alle Egypter ausgetheilt — selbstredend das König¬
liche Drittel —, einem Jeden ein viereckiges Stück Landes
geschenkt und daraus seine Einkünfte gezogen habe, dadurch
nämlich, daß Jeder seinen Thcil jährlich versteuern mußte.
Nehmen wir aber die Geschichte des egyptischen Josephs
an, so haben die Könige das Land vom Volke durch ein
Finanz - Kunststück erworben, und demselben gegen Abgabe
eines Fünftels wieder in Zins gethan ^). — Diese Könige
nun betrugen sich nach Diodor nicht wie die andern
Alleinherrscher, die alles nach ihrem Wohlgefallen thun, ohne
eine Weisung anzunehmen,sondern bei ihnen war alles durch
gesetzliche Vorschriften geregelt, nicht allein die Verwaltung der
Justiz, sondern auch die Hoseliquette und Lasel. Ihr Hof¬
gesinde bestand aus Söhnen der angesehensten Priester; alle
Stunden, sowohl des Tags als der Nacht, waren eingelheilt.
Daß die Könige keine Cabinets-Justizkannten, geht auf das
Bestimmteste aus einer Erzählung vom König Mpkerinus her¬
vor "), indem es von diesem König gerühmt wird, daß er
gutgesinntenLeuten, die in der Meinung gestanden, daß ihnen
in den Gerichten Unrecht widerfahren, Geschenke gegeben; hätte
dem König die Cabinets-Justizzügcstanden,so hätte er darin
ein weit wohlfeileresMittel gehabt, die Gedrückten zufrieden
zu stellen. Ucbrigens bemerkt Diodor ausdrücklich, ") daß
die Könige sich bei diesen Beschränkungensehr wohl befundene

29) I.« II. L->p. 109.

30) I- Mos. Kap. 47.
31) v. Raumer Dd. 1 S. 72 sagt hierüber: „Mit dieser aus Dio-

,,dor' geschöpften Darstellung ist die im Moses aufbewahrteNach¬
sicht schwer oder wenigstens nicht als gleichzeitig in Uebcreinstim-
„mung zu bringen —. Man könnte aber auch sagen, Moses
„stimme insofern mit Diodor überein, als er die Veranlassungzur
„Zinspflichtigkeit der egyptischen Landleuteerzähle."

32) 1.. 1. 6sp. 70-

33) Oiollor. 1,. 1. Lsp, 64.
34) I.. 1. Lay. 71.
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Wie fest gegründet das Ansehen der Priester in der Meinung
selbst bei den Königen war, zeigt sich aus der Geschichte des
Königs Sabakon "). Diesem war vorgckommen, als sage
ihm der Gott zu Theben im Traume, er könne nicht glücklich
und nicht lange Egypten beherrschen, wenn er nicht alle Prie¬
ster zerhauen ließe und mit seinem Hofgesinde mitten zwischen
ihnen durchginge; da dies öfter wiederholt wurde, ließ er alle
Priester aus dem ganzen Lande zu sich kommen, und sagte
ihnen, seine Gegenwart im Lande müßte dem Gott unange¬
nehm seyn, weil er ihm sonst dergleichen im Traume nicht
würde befohlen haben, er wolle also lieber aus dem Lande her¬
ausgehen, so auch geschehen. — Gegen das Volk dagegen
scheinen die Könige ziemliche Gewalt gehabt zu haben, wie
wenigstens aus den, demselben aufgelegten ungemessenenFrohn-
Diensten hervorgeht. — Das letzte Drittel des Landes be¬
saßen die Krieger, damit diese, sagt Diodor ") — hier
philosophische Gründe für etwas Geschichtliches suchend —, die
sich den Gefahren aussetzcn, die stärkste Zuneigung gegen das
Land haben möchten, wovon sie selbst einen Theil besitzen;
denn es würde widersinnig seyn, diesen Leuten die Erhaltung
des ganzen Reiches anzuvertrauen, wenn sie in dem Lande
selbst nichts Beträchtliches hatten, wofür sie kämpfen sollten.
Diodor scheint diese Einrichtung gewissermaaßen dem König
Scsostris zuzuschreibcn"). Vom König Sethon lesen wir"),
daß er die egyptischen Krieger verachtet, und ihnen den Schimpf
angethan, daß er ihnen die Aecker, wovon die vorhergehenden
Könige jedem Mann zwölf geschenkt gehabt, wieder genommen
— worauf dann, als Sanacharib, König von Arabien und As¬
syrien, Egypten angegriffen,die Krieger das Vaterland nicht
verthcidigcn gewollt, indessen dennoch der König, gestärkt durch
einen Traum von Gott, den Feind durch Trödler, Handwerker

35) Oiollor. I.. I. Lsp. 65.

36) ttsrollor. 1,. I. Lsp. 121. Oiollor. lll.l, Lap, 64.

37) I. 73.

38) I. Lsp. 54-

39) llerollor, tt, II. Lsx. I4l.
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und Krämer geschlggen. Bleibende Wirkung scheint aber diese
Entziehung des Landes — die sich zudem als eine völlige nicht
einmal für ausführbar halten laßt — nicht gehabt zu haben.
Wichtiger war aber der Streit des Königs Psammetich mit der
Krieger-Kaste "). Dieser König hatte durch fremde Söldner
den Thron erlangt, und zog diese nun überhaupt vor. Als er
bei einem Kricgszuge nach Syrien die Söldner auf den rechten,
die Egyptcr aber nur auf den liscken Flügel stellte, wurden
letztere über diese Beschimpfung so aufgebracht, daß ihrer zwei
mal hundert Tausend nach Aethiopien zogen und sich dort an-
siedelten. Natürlich rückten nun die Söldner in die Ackerloose
der Ausgewanderten.— Außer diesen drei bodenbesitzenden
Ständen — wenn man den König einen Stand nennen dürfte
— führt Diodor drei andere Stände auf, den Stand
der Hirten, Ackerleute und Handwerker. Die Ackerleute pachte¬
ten für eine gewisse Summe das urbare Feld von dem Könige,
den Priestern und den Soldaten. Auch hier erblicken wir also,
wie in Indien, den Bauernstand ohne Grund-Eigenthum,in
Folge einer organischen Gliederung der Gesellschaft.

Vergleicht man nun diese Kasten-Eintheilung Diodors
mit der Herodotschcn, so finden sich bedeutende Verschieden¬
heiten, die Meinung muß sich aber für Diodor erklären, so
sehr auch Herodot in neuerer Zeit wieder zu Ehren gekom¬
men. Rinderhirtenund Sauhirten konnten wohl nicht zwei
besondere Kasten, sondern nur Unterabtbeilungen einer Kaste
seyn; daß die Ackerleute bei Herodot nicht erwähnt sind, ist
gewiß ein Fehler. Dollmctscher konnten im alten Egypten,
das noch keinen Verkehr mit Griechenland hatte, keine Kaste
bilden, eben so wenig als die Seeleute, indem Seemacht und
Seeleute erst späterhin entstanden. Muß man sich also für die
Diodorsche Eintheilung erklären, so ist es auch leicht, diese
auf die Indische vier Elasten zurückzuführcn, indem mit Weg¬
rechnung des Königs, der keine Kaste bilden kann, zwei Grund-
besitzende und herrschende Kasten, Priester und Krieger, und

40) Oioäor d>> I- csp. 67.

41) I.. I. cap. 74.,
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zwei untergeordnete Kasten, nämlich eine der Ackerbauer und
Hirten, und die andere der Handwerker, sich darbieten ").

Es ist höchst anziehend, die Ansichten v. Räumers über
das egyptischeKastenwesen") zu lesen, die daher zum Schluffe
hier stehen mögen. »Durch die Kasten-Eintheilung wollte man
»— so meinen Spatere — eine größere Vollkommenheit in
»allen Beschäftigungen herbeiführen und allen Ehrgeiz und ge¬
fährliche Umtriebe im Staate beseitigen; allein eine so strenge
»Sonderung erscheint bei näherem Prüfen dennoch unvollkom¬
men und gewaltsam. Sie gehr über das natürliche Maaß
»hinaus, beschränkt die Anwendung menschlicher Kräfte, und
»entsagt aller lebendigen Beweglichkeit und Bildsamkeit, da
»doch nur das Eigenthümliche der Naturen gesellen, trennen
»und fördern sollte. Das Beharren auf einer Ansicht, das
»Wirken nach demselben Gesetz zu einem bestimmten Ziel, mußte
»allerdings ungeheure Resultate hcrvortreiben; allein diese tra-
»ten finster und ernst heraus, wie ein Werk des Todes, nicht
»wie ein Erzeugniß des Lebens. Es gab keine Dichter in
»Egypten, denn man verschmähte ihre Wunder und betrachtete
»jede Einwirkung auf die Phantasie als entbehrlichen Kitzel,
»jedes Absehn von dem Gegebenen als eitle Willkühr; es gab
»keine Redner, denn in deren Allmacht sahen die Egypter nur
»eine verderbliche Gefahr, die strenge unerläßliche Besonnenheit
»zu vernichten. Wissenschaft Und Kunst hatte man unwandel¬
bar abgegränzt, und jeder Fortschritt erschien sträflich. Die
»Menschen waren zu Maschinen geworden, wo jeder das ihm
»zugetheilte Stücklein fertig schaffen mußte, ohne rechts zu
»blicken oder links. In den Gesetzen wie in den Denkmahlen
»sehen wir zugleich Liefe und Beschränkung, Größe und Ver-
»schrobenheit, Kühnheit und sklavischen Druck, eine Richtung
»auf das unmittelbar Nützliche und Brauchbare, und die größ¬
ten Anstrengungen für die Darstellung blos künstlich bedeut-
»samer Ansichten.»

42) Siehe v. Raumer Bd. 1 S. 63. 69.

43) S. 69. 90.
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Schon daß der Bauernstand nie zu Grundeigcnthum ge¬
langen konnte — die erste Folge der egyptischen Kasten-Ver¬
fassung — möchte hinreichend seyn, das Urtheil über sie zu
bestimmen. Ob aber nicht ursprünglich die Bauern Eigen-
thümer ihres Bodens gewesen — wie selbst die biblische Tra¬
dition annimmt —>, und durch die Einwanderung indischer
oder äthiopischer — die wieder mit Indien zusammenhangen —-
Priester-Colonien einen ähnlichen Verlust erlitten, wie die Völ¬
ker des römischen Reichs durch die germanischen Einwanderun¬
gen? wird wohl nie klar zu machen seyn. Daß alles Grund-
eigenthum der zwei herrschenden Kasten von den Königen so
geradezu ausgehe, läßt sich nicht annehmen, da sich nicht ein-
sehen läßt, wie die Könige dazu gekommen; es muß nothwcn-
dig eine verlorne Geschichte vorhergehen.

6 .

III. Die Juden.

Das Characteristische der jüdischen Verfassung besteht wohl
vorzüglich darin, daß es dort keine Kriegerkaste gab. Die
Theokratie duldete keine. Dies hatte die sehr wichtige Folge,
daß das ganze Volk Eigenthümer seines Bodens war, wie cs
ihn auch selbst vertheidigte. Gutsherrliche Verhältnisse gab es
also nicht, denn die Zinsbarkeit der nicht ausgcrotteten Kana-
niter ") nmx nur eine publicistische Abhängigkeit von Völkern
zu einzelnen Volksstämmen Israels. — Nur ein erblicher
Priester- und Gelehrten - Adel bestand, letzterer durch den
Stamm der Leviten. Nicht aber besaß dieser Priester- und
Gelehrten-Adel, wie bei den Egyptern, einen bedeutenden Theil
des Bodens. Von den Leviten lesen wir "): »Und der Herr'
»redet mit Mose auf dem Gefilde der Moabiter am Jordan
»gegen Jericho, und sprach: Gebeut den Kindern Israel, daß
»sie den Leviten Städte geben von ihren Erbgütern, daß sie
»wohnen mögen; dazu die Vorstädte um die Städte her sollt
»ihr den Leviten auch geben, daß sie in den Städten wohnen,

44) Buch der Richter Kap. I. III.

45) IV, Mvs. Kap. 35. B. 1 ff.
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»und in den Vorstädten ihr Vieh und Gut und allerlei Thier
»haben. Die Weite aber der Vorstädte, die sie den Leviten
»geben, soll tausend Ellen außer der Stadtmauern umher
»haben.« Etwas Feld erhielten die Leviten hierdurch, wie dar¬
aus hervorgeht, daß ") verordnet ist: »das Feld von ihren
»Städten soll man nicht verkaufen, denn das ist ihr Eigenthum
»ewiglich.« Unbedeutend genug mochte übrigens dieses Feld
seyn, so daß es immerhin noch heißen konnte „Die Prie-
»ster, die Leviten sollen nicht Theil noch Erbe haben mit Is¬
rael, die Opfer des Herrn und sein Erbtheil sollen sie essen.
»Darum sollen sie kein Erbe unter ihren Brüdern haben, daß
»der Herr ihr Erbe ist, wie er ihnen geredet hat.« — Ueber
die Besoldung der Priester und Leviten wird nun in dieser
Stelle gleich weiter Folgendes gesagt: »Das soll aber das
»Recht der Priester seyn an dem Volk, und an denen, die da
»opfern, es sey Ochs oder Schafe, daß man dem Priester gebe
»den Arm und beide Backen und den Wanst, und das Erstling
»deines Korns, deines Mosts und deines Oels, und das Erst¬
ling von der Schur deiner Schafe. Denn der Herr dein
»Gott hat ihn erwählet aus allen deinen Stämmen, daß er
»stehe am Dienst im Namen des Herrn, er und seine Söhne
»ewiglich. — Wenn ein Levit kommet aus irgend einer deiner
»Thoren, oder sonst irgend aus ganz Israel, da er ein Gast
»ist und kommet nach aller Lust seiner Seele an den Ort, den
»der Herr erwählet hat, daß er diene im Namen des Herrn
»seines Gottes, wie alle seine Brüder die Leviten, die daselbst
»für dem Herrn stehen, die sollen gleichen Theil zu essen haben,
»über das er hat von dem verkauften Gut seiner Väter.«
Von einem Rechte der Priester und Leviten auf den Zehnten
wird hier nichts gesagt, und auch nirgend wird ein solches
strenges Recht ausgesprochen, sondern nur Folgendes ")
stimmt: »Du soll alle Jahr den Zehenden absöndern alles Ein¬
kommens deiner Saat, das aus deinem Acker kommet. Und

46) III. Mos. Kap. 25. V. 8.
47) V. Mos. Kap. 18. V. 1.
48) V. Mos. Kap. 14. B. 6. 7. S.
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»solts essen für dem Herrn deinem Gott, an dem Ort, den er
»erwählet, daß sein Name daselbst wohne, nämlich dom Zehen¬
ten deines Getreides, deines Mosts, deines Oclcs, und der
»ersten Geburt deiner Kinder, und deiner Schafe, auf daß du
»lernest fürchten den Herrn deinen Gott dein Leben lang. —
»Wenn aber des Weges dir zu viel ist, daß du solches nicht
»hintragen kannst, darum, daß der Ort dir zu ferne ist, den
»der Herr dein Gott erwählet hat, daß er seinen Namen da¬
selbst wohnen lasse (denn der Herr dein Gott hat dich geseg¬
net), so gib's um Geld, und faß das Geld in deine Hand,
»und gehe an den Ort, den der Herr dein Gott erwählet hat,
»und gib's Geld um alles, was deine Seele gelüstet, es sey um
»Rinder, Schaf, Wein, starken Trank, oder um alles, was
»deine Seele wünschet, und iß daselbst für dem Herren deinem
»Gott, und sey fröhlich, du und dein Haus, und der Levit,
»der in deinem Thor ist, du solt ihn nicht verlassen, denn er
»hat kein Theil noch Erbe mit dir. — Ueber drei Jahr soltu
»aussöndern alle Zehenden deines Einkommens desselben Jahrs,
»und solts lassen in deinem Thor, so svl kommen der Levit,
»der kein Theil noch Erbe mir dir hat, und der Fremdling,
»und der Waise und die Witwee, die in deinem Thor sind,
»und essen und sich sättigen, auf daß dich der Herr dein Gott
»segene in allen Werken deiner Hand, die du thust.« — Eben
so ausdrücklich sagt eine andere Stelle, daß und wie das dritte
Jahr ein Zchnd-Jahr sey "): »Wann du alle Zehcnden dei-
»nes Einkommens zusammenbracht hast im dritten Jahr,
»das ist ein Zehendenjahr, so soltu den Leviten, den
»Fremdlingen,den Waisen und den Witwen geben, daß sie
»essen in deinem Thor und satt werden. Und solt sprechen für
»d'em Herren deinem Gott: Ich habe bracht, das geheyliget
»ist aus meinem Hause, und Habs gegeben den Leviten, den
»Fremdlingen, den Waisen und den Witwen, nach alle deinem
»Gebott, daß du mir geholten hast. Ich habe deine Gebott
»nicht übergangen noch vergessen. Ich habe nicht davon gesscn
»in meinem Leyde, und Hab nit davon gethan in Unreinigkeit.

49) V. Mos. Kap. 26. V. 4.



«Ich Hab nit zu den Tobten davon gegeben. Ich bin der
«Stimme deS Herrn meines Gottes gehorsam gewest, und habe
«gethan alles, wie du mir gebotten hast.«

Es laßt sich daher nicht einsehen, wie v. Raum er
noch annehmen konnte, daß den Leviten der Zehnten bestimmt
gewesen, und sie — etwa ein Fünfzigstel des Volkes — dadurch
und durch die übrigen zufälligen Einkünfte wenigstens ein Neun¬
tel aller Einnahmen erhalten haben würden; es ist ja offenbar,
daß nur eine moralische Vorschrift der Zehnten-Austheilung für
das dritte Jahr vorlag, und hier noch die Leviten eine bedeu¬
tende Concurrenz an den Fremdlingen, Waisen und Witwen
hatten.

6 .

Die Dotation des Priester- und Gelehrten-Adels war

also eine solche, die weder der Freiheit noch dem Wohlseyn des
Volkes schaden konnte, und so war denn gerade diese theokra-
tische priesterliche Verfassung freier, als die der Kasten-Völker.
Es ist eigentlich schwer zu sagen, welchen Namen man der jü¬
dischen Verfassung, wie sie Moses gezeichnet, geben solle; Lu¬
den sagt darüber folgendes: »Eine föden'rte Republik laßt
„sich der bürgerliche Zustand der gefammten Israeliten schwer¬
lich nennen; von einer Republik hatten weder Moses, noch seine
„Nachfolger, einen Begriff, und ein Bund der Stamme unter¬
einander fand nicht Statt. Die Bezeichnung: demokratische
„Theokratie, hingegen dürfte noch unpassender seyn, weil Got-
„tcshcrrschaft und Volksherrschaft sich widersprechen. Wo ein
„Gott gebietet, da muß er Despot seyn. Aber begreiflich ist,
„wie der Mangel eines Königes, wie die Gleichheit aller Israeli-
len (mit Ausnahme des Stammes Levi), die Versammlungen
„und der Umstand, daß Jehova's Herrschaft von dem Glauben,
„sonach von der Freiheit des Volkes abhing — wie dieses Alles
„den Verhältnissen Israels einen republikanischen Schein zu ge-
„ben vermocht hat.«

so) S. 124.

S1) Allgemeine Geschichte der Völker und Staaten deS Alterthums,

r. 83. S. 72. 73. (3te Ausgabe.)
2
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Wie immerhin man aber auch die Mosaische Verfassung
bezeichnen möge, so betrachtete sie doch den Boden als ein Erbe
Gottes, das der einzelne Israelit gewissermaßen als ein göttliches
Fidcicommiß aufzubcwahrcn hatte. Alle Israeliten sollten Grundei¬
genthum erhalten und auch behalten. Darum mußten die Erbtöchter
in ihrem Stamme freien "). Darum auch, und um überhaupt
die Uebergänge von zu großer Armuth ") zu allzugrvßcm Reich¬
thum — jeder, vorzüglich den Republik ähnlichen Verfassungen
so gefährlich! — zu verhüten, ward das Halljahr angeordnet.
Schon alle sieben Jahre war ein Erlaß-Jahr. »Ueber sieben
„Jahr soltu ein Erlaßjahr halten. Also sols aber zugehen
„mit dem Erlaßjahr. Wenn einer seinem Nehesten etwas borget,
„der sols ihm erlassen, und sols nicht einmahnen von seinem
„Nehesten oder von seinem Bruder, denn es heißt das Erlaßjahr dem
„Herrn. Von einem Fremden magst du es einmahnen, aber dem,
„der dein Bruder ist, soltu es erlassen«"). Natürlich hatte das
Erlaßjahr in der Wirklichkeit keine andere Folge als Credit-
losigkeit, und Verjährung mit dem siebenten Jahre, und Ver»
käufe statt Darlehne. Vorzüglich human bewies sich dieses Ge¬
setz bei dem Leibcigenthum: »Wenn sich dein Bruder, ein
„Ebräer oder Ebräerin, verkauft, so sol er dir sechs Jahr dienen,
„in dem siebenden Jahr solt du ihn frei los geben. Und wenn
„du ihn frei los gibst, solt du ihn nicht leer von dir gehen lassen,
„sondern solt ihm auflegen von deinen Schafen, von deiner Ten¬
nen, von deiner Kelter, daß du gebest von dem, das dir der

„Herr dein Gott gesegnet hat. Und gedenke, daß du auch Knecht
„warst in Egyprenland, und der Herr dein Gott dich erlöst hat.
„Darum gebiete ich dir solches heute""). Nach sieben Erlaß¬
oder vielmehr Feyer-Jahren folgte nun das Hall- oder Jubel-

Jahr. »Und du solt zahlen solcher Feyer-Jahr sieben, daß
„sieben Jahr siebenmal gezählet werden, und die Zeit der sieben

52) IV. Mos. Kap. 36.

53) V. Mos. Kap. 15. V. 2. „Und es sol aller Dinge kein Bettlerunter euch seyn."
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ijKcherjähre machen neun und vierzig Jahr. Da solt du diePo-
i,saunen lassen blasen durch alle euer Land. Am zehenden Tage
„des siebenden Monden, eben am Lage der Versöhnung. Und
„ihr solt das fünfzigste Jahr heiligen, und solts ein Erlaßjahr '
„heißen im Lande, allen die darinnen wohnen, denn es ist euer
„Halljahr. Da sol ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Hab
„und zu seinem Geschlecht kommen. Denn das fünfzigste Jahr
„ist euer Halljahr. Ihr solt nicht säen, auch was von ihm sel¬
ber wachst, nicht etndtcn, auch was ohne Arbeit wächst im Wein--
„berge, nicht lesen, denü das Halljahr sol unter euch heilig scyn.
,-Jhr solt aber essen, was das Feld tragt. Das ist das Hall-
„jahr, da jedermann wieder zu dem Seinen kommen sol. — Wenn
„du nun etwas deinem Nchesten verkaufest oder ihm etwas ab-
„kaufcst, sol keiner seinen Bruder übervorthcilen. Sondern nach
„der Zahl vom Halljahr an soltu cs von ihm kaufen, und was
„die Jahre hernach tkagen mögen, so hoch sol er dirS verkau¬
fen. Nach der Menge der Jahre solt du den Kauf steigern,
„und nach der Wenige der Jahr soltu den Kauf ringern. Denn
„er sol dirs, nach dem es tragen mag, verkaufen. So übervor-
„thcile nun keiner seinen Nehesten, sondern fürchte dich vor dei-
„nem Gott, denn ich bin der Herr euer Gott. Darum thut
„nach meinen Satzungen, und haltet meine Rechte, daß ihr dar¬
nach thut, auf daß ihr im Lande sicher wohnen möget. Denn
„das Land sol euch seine Früchte geben, daß ihr zu essen gnug
„habet und sicher darinnen wohnet. — Und ob du würdest sagen:
„was sollen wir essen im siebenden Jahr? denn wir säen nicht,
„so sammeln wir auch kein Getraide ein. Da will ich meinen
„Seegen über euch im sechsten Jahr gebieten, daß er sol dreier
„Jahr Getraide machen, daß ihr säet im achten Jahr, und von
„dem alten Geltaide esset bis in das neunte Jahr, daß ihr vom
„alten esset, bis wieder neu Getraide kommet. Darum solt ihr
„das Land nicht verkaufen ewiglich, denn das Land ist mein, und
„ihr scyd Fremdlinge und Gaste für mir, und soll in all kMcM
„Lande das Land zu lösen geben«

Auch vor dem Halljahr fand Einlösung des verkauften Grunde
stücks Statt, mit Ersatz der Kaufschillinge, soweit sie nicht schon

56) 1U. Mos. Rap. 25. V, 3. 4. s.
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durch den Genuß ersetzt waren "). Es wurden also über¬

haupt nur so viele . . Erndten bis zum Halljahr gekauft, wie

auch in der so eben ausgezogenen Stelle wörtlich gesagt ist. —

Adam Müller findet diese Einrichtungen ganz vortrefflich,

und findet selbst den Keim des Feudal-Systems darin Un-

67) in. Mos. Kap. 25. D. 6.

58) Elemente der Staatskunst LH. H. S. 15. ff. „Deshalb ist ein
„anderer Grundpfeiler der Mosaischen Gesetzgebung der Glaube:
„Jehova ist der Eigcnthümcr des Landes unserer Väter; wir Israe¬
liten sind nichts als die Verwalter, die. Meicr unserer Aecker, die
„zeitigen Nießbraucher seines Lieblingswohnsitzes, des reichen, schä¬
len Landes, in welches er uns geführt hat. Niemand, heißt eS
„im Mosaischen Gesetz, kann seinen Acker auf ewige Zeiten ver¬
laufen, weil er nicht Eigenthümer ist. So, mit dem Gedanken
„Gottes, oder derFreiheit, oder des Lebens, wieSiewollcn, befruch»
„tete Moses seine erhabene Institution. Dem zufolge haben alle seine
„Gesetze einen durchaus persönlichen Charactcr, und stehen der ein-
„seitigen, sachlichen Gestalt der späteren Römischen Gesetzgebung
„ganz entgegen. Das Eigenthum ist ihm etwas Persönliches, in
„jedem Besitzstück sieht er ein Fideicommiß, d. h. die wohlthätige
„HandJehova's, die es ihmausTreue und Glauben anverlrauet hat,
„und die ehrwürdige Hand der Patriarchen und Stammeltern,
„welche Treue und Glauben gehalten, und den Besitz unentweihet
„hinterlaffen haben.— Aus der Knechtschaft überwundener Feinde
„hat er kein Arges: denn der Sieg, und folglich auch die Gefan¬
genen, kommt von Jehova; als absolutes Eigcnthum kann er sie
„nie betrachten.— Unser Jahrhundert hat Grund, vor der Skla¬
verei der Neger zurückzuschrecken, weil eine würdevolle Dienstbar¬
leit bei uns nicht mehr Statt finden kann; aber daraus, daß es
„unmenschlich ist, einen Menschen wie eine gemeine Sache zu be-
„handeln, folgt noch nicht, daß eS überhaupt menschlich sey, irgend
„einen Besitz als bloße Sache zu behandeln, und daß cs keinem
„Volke, wie edel seine Gesetzgebung auch sey, anstehe, Leibeigen-
„schaft über Andre auszuüben. Wer das sächliche Eigenthum per»
„sönlich zu behandeln weiß, dem kann man ohne Besorgniß ge¬
sotten, nun auch Personen als sächliches Eigenthum zu betrach-
„ten. So nun hat die Mosaische Gesetzgebung allerdings einen nicht
„zu berechnenden Einfluß auf die Bildung der Adelsverfaffungen im
„Mittelalter gehabt. Dieselbe Persönlichkeit des Besitzes, dieselbe
„Idee einer würdevollen Unterwerfung unv Dienstbarkeit.— Genau
„erwogen, sind eS das Mosaische und das Römisch« Recht, deren ge-
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gleich kühler sind die Ansichten von RaumerS "). Dieser
behauptet erstlich, daß diese Gesetze keineswegs sämmtlich zur
Anwendung gekommen. Wenn diese Gesetze unmittelbar von
Moses herrühren, so habe er von den egyptischen Einrichtun¬
gen abweichen wollen, ehe ihn die Erfahrung über die Anwend¬
barkeit jener Theorie belehrt gehabt; er habe die Gesetze vor
aller Ansiedlung gegeben, und diese scy bekanntlich so nicht er¬
folgt, wie er sie sich gedacht. Deshalb haben sich seine Nachfolger
neben so manchen Abweichungen auch wohl hier eine erlauben,
ja dazu gezwungen werden können. Auch finde man in der
ganzen jüdischen Geschichte keinen irgend genügenden Beweis,
daß die Hall- oder Brach-Jahre waren gehalten worden, wel¬
ches man gewiß in den Jahrbüchern bemerkt sehen würde, wenn
sich daran so große Umwälzungen geknüpft hatten, als man
voraussetze; oder man würde doch wenigstens des Abkommens
dieser Gesetze, als einer Grundveränderung erwähnt finden. Zu die¬
sen negativen Beweisen gesellen sich die gewichtigem, daß die Abhän¬
gigkeit von fremden Völkern, Zinspflichtigkeit u.s.w. die Hall- und
Lrachjahre haben stören müssen, daß ferner die spätere Gefangen¬
schaft der Juden zum Theil als eine Strafe der seit undenklichen Zei¬
ten nicht gehaltenen Brachjahre dargestellt werde. Würde endlich
wohl das ganze Gesetzbuch verloren gegangen und erst unter König
Josias wieder aufgefundc'n seyn, wenn man es in jedem Sabbat¬
jahre (Brachjahr, Feyerjahr), der Vorschrift gemäß, vorgelesen
hätte? Eben so überzeugend untersucht zum anderen v. Rau¬
mer die Fragen, ob denn wirklich durch jene Gesetze Jeder, wie
Moses offenbar gewollt, Antheil am Grundvermögen bekommen
habe, und ob die gleich gefährlichen Uebel zu großen Reich¬
thums und zu großer Armuth dadurch vermieden worden. Beide

„gcneinandcr streitender Geist durch die ganze neuere Geschichte wahr-
„genowmen wird. Wir werden weiterhin noch näher beweisen, daß
„der Entstehung des li«r--sesr und der Ausbildung des Handels
„in Europa nichts so sehr zu Hülfe gekommen ist, als das Römi¬
sche Recht« während Geistlichkeit und Adel, oder Kirchenrecht und
„der sogenannte Feudalismus, nur das uralt« Mosaische Recht in
„fortschreitender Entwickelung darstillen."

SS) E. 132. ff.
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Fragen verneint v. Raum er: Da dem Erstgebornen ein dop¬
peltes Erbtheil zugebilllgt worden, so habe schon dieses die Gleich¬
heit des Grundbesitzes vorzüglich in den kommenden Genera¬
tionen untergraben, und die Antheile der Nachgebornen verküm¬
mern müssen. Wichtiger noch erscheine es, daß auf die Ver¬
schiedenheit der Zahl in den Familien, auf große Mehrung oder
auf Aussterben, keine Rücksicht genommen, auch gar nicht durch
Gemeinsamkeit des Besitzes, durch Gleichheit des Genusses, der
Lebensart u. s. w. dahin gewirkt worden, die Reichern mit den
Aermern, wie in Sparta, auf eine Stufe zu stellen. Die Vor¬
schrift, daß dieErbröchter nur in ihrcmStammc hcirathen sollen,
habe die Freiheit der Ehen gemindert, ohne jedoch zur Gleich¬
heit des Besitzthums beizutragen, denn es sey jenen nicht, wie
in Sparta, geboten gewesen, nur einen solchen zu ehelichen, der
noch kein Grundeigcnthum besessen. Mithin haben bei häufigem
Zusammenschlagen der ursprünglichen Thcile die verrufenen großen
Besitzungen, die Latifundia, entstehen, oder bei zahlreichern Fa¬
milien Lheilungcn bis in unendlich kleine Flachen eintretcn müssen.
In Rüchsicht dieses ohne Widerspruch mit den Gesetzen entstande¬
nen Rcichthums oder Armuth habe nun das Halljahr nichts än¬
dern können. Auch im übrigen habe es nicht heilsam wirken
können. Wohin solche künstliche Beschränkungen der Veräuße¬
rung und Verschuldung ohne innere Bcsserungsmittel führen,
zeige nicht allein die Wissenschaft, sondern auch derjenige Lheil
unsers Bauernstandes, welcher so lange in ähnlichen Verhältnis¬
sen gelebt, und als der ungesittetste und ärmste erfunden werde.
Allein der Unglückliche, behaupte man, welcher in die traurige
Nothwendigkeit versetzt worden, sein angestammtes Eigcnthum
zu veräußern, habe es doch, wenn seine Umstände sich gebessert,
im Laufe der Jubelpcriode, wieder erwerben können, und, wenn
ihm dieses nicht gelungen, habe ihn doch das eintretende Jubel¬
jahr plötzlich in erwünschte glückliche Verhältnisse gesetzt; der
Habsucht sey ein Zügel angelegt gewesen, das Gesetz habe für
sie eine Strafe, für den Armen eine so treffliche Rettung aufgc-
funden, als sich nirgends in der Weltgeschichte zeige. Indessen
werde ein bestimmtes Beispiel am besten deutlich machen, wie

jetzo bei solchen Gesetzen jeder unterrichtete Mq»n rechnen müßte,
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und wie in jener Zeit die mit dem Ackerbau wohlbekannten Juden
gewiß gerechnet haben. Abraham also oder Isaak wolle ein Stück
Land verkaufen, das jährlich »20 Thaler trage, und verlange da¬
für 2000 Thaler. Das Anerbieten scheine annehmlich, und man
nutze dabei sein Geld zu sechs vom Hundert. Allein, da ihm
der Rückkauf nach dem Gesetze frei stehe, und diese Unsicherheit
alle Einrichtungen auf nachtheilige Weise behindere, so müsse
man deßhalb wenigstens eins vom Hundert zurückrechncn und
könne den Ertrag nur auf 100 Thaler anschlagen. Nun trete
aber in zehn Jahren auch das Jubeljahr ein, wo das Grund¬
stück ohne Ersatz zurückzugeben sey, mithin kaufe man eigentlich
nur zehn Erndtcn, jede 100 Thaler werth. Wenn man also dem
Verkäufer itzt 2000 Thaler auf einem Brette zahlte und innerhalb
zehn Jahren in zehn kleinen Antheilen nur 1000 Thaler erhielte,
so hätte man über hundert vom Hundert Schaden, mithin müsse
man das Geschäft nicht wie einen Kauf, sondern wie eine Zeit¬
pacht, und noch obenein, der erlaubten Rücknahme halber, wie
eine unsichere Zeitpacht betrachten, und danach sein Gebot einrich-
ten. Und nun drängen sich dir Fragen auf: was für den Werth
der Grundstücke,den Credit, den Ackerbau, die Anhänglichkeit
an den Boden, was für die gleiche Vcrtheilung des Grund¬
vermögens gewonnen würde, wenn ein Gesetz alles Landeigen¬
thum allmählig in unbestimmte Zeitpacht verwandelte? Was
der Arme gewönne, wenn er nichts als das wohlbercchnete Zeit¬
pachtgeld erhielte? Was ihm die Erlaubniß zum Rückkauf helfen
solle, die den Preis nur noch mehr Hinabdrücke,und statt ihm
Mittel zur Erholung und anderweiten Ansiedlung zu bieten, mit
der ganz leeren Hoffnung tausche, das alte Gut wieder zu erwer¬
ben? Wie er endlich durch das Jubeljahr im Stande scyn solle,
sich in dem zurückbekommencn Grundstücke zu erhalten, sobald
ihm damit gar nichts geschenkt werde? So wenig als mit dem
bloßen Ablauf einer Pachtzeit, Pachter oder Verpächter arm oder
reich werde, eben so wenig bewirke dieß an und für sieb das Ju¬
beljahr; sondern je nachdem der frühere Ertrag geringer oder
größer scyn dürste, gewinne bald der Eine bald der Andere bei
der Lösung jenes Verhältnisses.
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7.
IV. Persien.

Nur wenig ist es, was sich über die Institutionen der Perser
sagen laßt. Ursprünglich und in der ältesten Zeit war dieKasten-
Eintheilung bei dem Zend-Volke, den Medern und Persern, wohl
vorhanden, obgleich nicht so streng, geschloffen und erblich als in
Indien In den anderen, Persischer Herrschaft unterworfe¬
nen, Landen waren gewiß auch merkwürdige Institutionen rück¬
sichtlich des Grundbesitzes. Allein alles löste sich endlich auf in die
Allherrschaft des Königs Durch die Kraft eines, größten-
theils nomadisircnden Volkes hatte sick das Reich ausgebreitet. -
Anfänglich betrachteten die erobernden Perser als Folge ihrer Er¬
oberung jedes Gut der Besiegten wie ein Eigenthum, über wel¬
ches sie nach Belieben schalten dursten. Diese Gewalt ging jedoch
bald auf den König über. Er war Herr über Alles im Reiche,
ihm gehörten alle Güter, und den Eigenthümern »erstattete er
den Besitz nur aus Gnaden, und auf solange, als cs ihm be¬
liebte. Als Kambyses den königlichen Richtern eine Frage, die
ihn selbst betraf, vorlegte, antworteten diese, es gebe ein Ge¬
setz, nach welchem der König der Perser thun könne, was er
wollet). Darius Hystaspes setzte bestimmte Steuern fest. Die
Perser, als die Sieger, blieben frei von Steuern, und gaben
nur willkührliche Geschenke, eben so wie die durch freien Vertrag
auf Kambyses Zuge nach Egypten sich unterwerfenden Ac-
thiopicr Im übrigen war das Reich in zwanzig Satrapien
eingetheilt. Die Ionier lieferten 400 Silbertalcnte; die Kilikier
360 weiße Pferde und 600 Silbertalente, wovon aber auf die
Reiterei, welche zur Besatzung in Kilikien lag, 140 gingen, wah¬
rend die übrigen 360 in den königlichen Schatz gingen. Epypten,
Lydien, Kyrcne und Barka zahlten außer dem Gelde, welches

60) v. Raumer I. 299.
61) Siehe überhaupt v. Raumer Bb. l. zwölfte Borlesung (S. 280.

— 203) Heeren Ideen LH. 1. Abth. 3. S. 423. ff.
62) Luden allgemeine ßieschichteher Völker und Staaten de» Al>

terthum». S. 117. 118.

63) Herodot B. lll, Aap. 17.
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die Fischerei im See MöriS cinkrug, und außer den 120,000

Maaß Getreide, welche auch 700 Talente betrugen und für die

Persische Besatzung in der weißen Burg zu Memphis und ihre

Hülfstruppen geliefert worden, noch 700 Talente. Babylon

und das übrige Assyrien gab 1000 Silbertalente und ZOO junge

Castraten. Auch mußten die Babylonier die Stutereien und die

indischen Hunde des Königs ernähren Joniens Vermessung

und eine Berttzeilung der Abgaben nach dem Befunde läßt auf

eine Grundsteuer schließen, die aber wohl meist in Früchten be¬

richtigt wurde. Auch der Regalien geschieht Erwähnung; vor¬

züglich wichtig mochte aber die Einziehung des Vermögens bei

Hinrichtung vieler Großen scyn, wie man ja auch in Paris auf

dem Cvncvrdienplatze münzte. Am reichsten lohnte auch wohl

die morgenländische Sitte, daß jeder Untcrlhan dem Könige von

den Früchten des Landes oder überhaupt nach Bcrhältnlß seiner

Einnahmen, Geschenke zu machen verpflichtet war. Das Heer, der

Hofstaat der Statthalter und die niedern Bedienten des Königs

wurden aus unmittelbaren Naturallieferungen erhalten; nur

die höhcrn Staatsbeamten bekamen, statt des Gehalts, Anwei¬

sungen auf die Einnahmen ganzer Städte oder Gegenden. — Alle

Perser, besonders alle Grundeigenthümer waren durch ein Gesetz

zum Kriegsdienste verpflichtet. Hcrodot beschreibt uns die einzel¬

nen Landwehren, welche mit Terxes nach Griechenland gingen ^^).

Wie das Verhqltniß.-dieses Heeres zum König war, sehen wir

wohl daraus, daß er, als man auf der Küste von Europa an¬

gekommen war, dierKn'eger vor seinen.Augen unter Peit¬

sch eirhie.be n vorbeiziehcn ließ Jede Nation hatte sowohl

bei ihrer Sec - als Landmacht einheimische Anfübrer, deren Na¬

men Hervdot^) aber nicht einmal für nennenswerth halt, weil

64) Herobot B. III. K. 89. ff. B. 1, K. 192. Heeren in den

Jbe'en Eh. 1. Abth. 1. S. 146. ff. erklärt dieff Sctraplenabtheilung

, nur für einen ersten Entwurf. (Hcerens Ansichten über die Per¬

sische AbgabemVerfaffung s. S. 476. ff.)

65) B. VII. K. 61. ff,

66) B. VII. K. 56.

67) B. VII. K. 96,
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sie nicht in der Würde eines eigentlichen Generals, sondern so
wie andere Sklaven, die dem Feldzuge beiwohnten, mitgcgan-
gcn. — Ein Feudalsystem konnte sich bei dieser Allmacht des
Königs nicht entwickeln, und ein eigentliches System bäuerli¬
cher Verhältnisse scheint auch nicht bestanden zu haben, sondern
der Bauernstand in der Regel Steuer - und Kriegsdienstpflichtiger
Eigenthümer seines Bodens gewesen zu ftyn.

8 .
V. Griechen.

Nücksichtlich der bäuerlichen Verhältnisse zieht in Griechen¬
land vorzüglich Sparta die Aufmerksamkeit auf sich. Es wohnte
ein siegendes und ein besiegtes Volk auf demselben Boden. Der
Einfall der Dorier unter den Herakliden in Lakedämon hatte
eine Reihe von Verhältnissen herbeigeführt, welche in ihrem Ur¬
sprünge , wie in ihrer Entwickelung, gewaltsam waren. Die ur¬
sprünglichen Bewohner wurden Periöken, Zinsbauern der
Sieger. Sie mußten sich manche Willkühr und Plackerei von
den, angeblich zum Stehlen bevollmächtigten, Söhnen der

Herrscher gefallen lassen. Aber gänzlich rechtlos waren die He¬
loten. Ursprünglich hießen die Bewohner der Stadt Polos so.
Unter Agis Regierung wurde diese Stadt, weil sie den aufge¬
legten Zins nicht hatte zahlen wollen, zerstört und das
Volk mit der härtesten Knechtschaft belegt. Einige Zeit nachher
ward auch Messens zerstört und die Einwohner zu Leibeigenen

gemacht. Und von der Zeit an waren sowohl die einen als die
andern unter dem Namen Hiloten bekannt, kurz alle lakedämoni¬

sche Sklaven, sie mochten seyn, woher sie wollten, wurden Hilo-
tcn genannt "). Auf der Unterdrückung der zahlreichen das Land
bauenden Heloten ruhte vorzüglich die Spartanische Verfassung
des Lykurg, nur dadurch wurde sie möglich. Das Gesetz unter¬
sagte sogar die Freilassung derselben, wovon nur zuweilen in Zei¬
ten der Noth eine unbedeutende Ausnahme gemacht ward, Nicht
einmal die Worte und Weise beliebter Gesänge durfte der
Sklave erlernen. Zuweilen wurden sie im Kriege gebraucht,

68) 8crsbo d.>b. VIII. p, Zgl.
6!)) Lar^er, geographischesWörterbuch zu Hkrodot, Akt. Halo, und

Mole». Luden. 8- 2SZ. 254.
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Herodot") berichtet bei Gelegenheit der Schlacht von Platäa,
daß unter den auf dem rechten Flügel stehenden 10,000 Lake¬
dämoniern sich 5000 Sparter befunden, die von 35,000 leicht¬
bewaffneten Heloten unterstützt worden, so daß bei jedem Spar¬
ter 7 Heloten gestanden. Im Peloponnesischen Kriege wurden
Heloten zur Verstärkungdes Heers ausgehoben,diejenigen von
den letztem aber, welche sich nach Entfernungder wehrhaften
Mannschaft, auf nochmalige Aufforderungzum Kriegsdienst be¬
reit erklärten, wurden von den Lakedämoniern aus grausamer
Furcht heimlich getödtet — Empörungen der Unglückli¬
chen wurden zuweilen durch die Verzweiflung bewirkt, verbesser¬
ten ihre Lage aber nicht. — Es ist betrübend, daß eine an
fich so große Verfassung, wie die Spartanische, nur auf einer
solchen Basis von Unmenschlichkeit ruhen konnte. Diese Ver¬
fassung selbst stellt Luden kurz und bündig dar: Lykurg
behandelte das ganze Land als Gemeingut des gemeinen We¬
sens; er nahm für die Spartiaten wahrscheinlich den vierten
Theil, und ließ den Rest den übrigen Lakedämoniern, auf welche
jetzt der Name Periöken übcrgegangen zu seyn scheint, da die
alten freien Periöken größten Theils vernichtet und entweder
unter dem Namen Heloten in die Leibeigenschaft und Sklaverei
derer, welche auf ihrem Eigenthum lebten, gebracht waren, oder
sich den Siegern dergestalt angeschlossen hatten, daß der Name
Lakedämonier, d. h. der Name der Staatsbürger, auch auf sie
ausgedehnt wurde, Von jenem vierten Theile scheint alsdann
der zehnte Theil dem Geschlecht der Herakliden angewiesen oder
vielmehr gelassen zu seyn; damit siel derselbe aus der weiteren
Berechnung hinweg. Die neun Zehntheile dieses Vicrthens
wurden unter die dreißig L>ba vertheilt, und diese dadurch in
den Stayd gesetzt, je fünfzig Reiter ins Feld stellen zu können,
ein Umstand, von welchem diese Spartiaten den Namen der
Ritter erhalten haben mögen. Heloten, als leibeigene Bauern

70) B. IX. K. 28.

7t) v. Raumer I. S. 3S2.

72) S. 256 ff. Siehe auch überhaupt v. Raumer, zehnte Vorlesung
S. 229 ff.
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und Knechte, mußten diese Ländereien bebauen, so wie sie jede
andere Arbeit verrichten mußten. Die drei übrigen Viertheile
des Landes wurden in dreißig tausend Loose dergestalt gctheilt,
daß der Besitzer eines Looses Vermögen genug hatte, als
Schwerbewaffneter zu Fuß ins Feld zu gehen. Jndeß scheinet
nicht, daß man alle Loose sogleich an die übrigen Lakcdamvnicr
vergeben habe; vielmehr scheint ein Theil als Rückhalt für mög¬
liche Fälle aufgcspart zu seyn. Heloten mögen dieses Land ge-
bauet haben, so wie sie auch den gemeinen Lakedämoniern die¬
nen mochten. Das Verbot des Verkaufes, des Verschenkens,
des Vertheilens der Landgüter war nothwendig, weil das ein¬

zelne LooS, wie das Ganze, Staatsgut war; auch sollte durch
dasselbe einige Gleichheit des Vermögens unter den gemeinen
Bürgern erhalten, und große Armuth neben großem Reichthum,
als das Hauptübel menschlicher Verhältnisse und die eigentliche
Quelle bürgerlicher Unruhen, verhütet werden: der Sohn sollte
vom Vater erben, und für die übrigen Kinder sollte auf andere

'Weise (etwa vom Staat durch Colonicn und sonst) gesorgt
werden. Ferner sollte wohl durch die Vorschrift gleicher Klei¬
dung, nothdürftiger Wohnung und gemeinsamer Mahlzeiten,
zu deren ein Jeder, bei Verlust der Vollbürgerlichkeit, seinen
bestimmten Beitrag geben mußte, jeder Lust nach Reichthum
und Vergrößerung entgegengcwirkt, noch mehr aber sollte der
Schein der Gleichheit erhalten, und die übrigen Lakevämonier
sollten über das wahre Verhältnis; getauscht und durch die
Täuschung beruhigt werden. Dasselbe geschah durch den ge¬
meinsamen Gebrauch der Werkzeuge, des Viehes, der Sklaven.
Das Verbot des Handels aber und die Einführung des Essen¬

geldes sollte verhüten, daß neben dem Grund - Reichlhume kein
anderer Reichthum crustände. — Diese Verfassung gicng gegen

die ewige Natur menschlicher Verhältnisse an. Alles war un¬
natürlich und gewaltsam, roh und wahrhaft maschinenmäßig.
Daher konnte es nicht anders seyn: wenn einmal durch Jrrthum
oder Zufall ein Riß in die Verfassung gemacht wurde, wenn

fremde Sitten und Brauche cindrangen, und unvermiedene oder
unvermeidliche Kriege außerordentliche Bedürfnisse heischten, so
mußte die Natur sich rächen, und es mußte da ein arges
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Sittcn-Verdcrbniß einreißen, wo früher die größte Selbstbeherr¬
schung triumphirt zu haben schien. Und in der That: sobald
Lakcdämon im Gefühl der Kraft, welche die Ausgleichung der
alten Zwiste Anfangs gab, sich zu dem Anspruch erhob, das
Haupt des alten Bundes der dorischen Staaten im Peloponnes
zu scyn, sobald Eroberungen erstrebt wurden, und häufigere Be¬
rührungen mit Fremden sich als Folgen dieser Bestrebung zeig¬
ten, sobald eben deßwcgcn der Staat Geld bedurfte und suchte —-
gerieth man in Lerlegenheit mit Verfassung und Gesetz. Und
als besonders das Verschenken und Vermachen der Landgüter
erlaubt ward, da trat der Verfall ein. Umsonst strebte man,
nachdem dieser Verfall bemerkt war, durch fast ungemessene
Vermehrung der Gewalt der Ephoren demselben entgegen zu
arbeiten, auch zu ihnen kam das Verderben, und die Verhält¬
nisse wurden nur umgekehrt. Umsonst wurde bei der Erziehung
die Strenge bis zur Harte, bis zur Gefühllosigkeit gesteigert;
umsonst wurde die Ehelosigkeit bestraft, und zum Kinderzeugen
aufgemuntert; umsonst mußten die armen Heloten schreckende
Beispiele von Lastern geben; umsonst wurde die Krypteia in
eine wahre Heloten-Jagd verwandelt: im Einzelnen blieb wohl
die alte Tugend, aber aus dem Ganzen verschwand mehr und
mehr die alte Kraft. Und als Aristoteles schrieb, da war
großer Reichthum neben großer Armuth; die Zahl der Bürger,
die sich fürs Vaterland bewaffnen konnten, sehr gering; die
Sitten der Frauen waren ausschweifend und zügellos; zwei
Fünftheile des Landes in weiblichen Händen; auch viele Männer
suchten sich durch heimliche Genüsse zu entschädigen für die öffent¬
lichen Entbehrungen; die Begierde zum Gelds war allgemein,
und an Statt der großen Gesinnung, die Lykurg gewollt hatte,
waltete überall die Leidenschaft. —

9.

In Athen bestanden nie so gewaltsame Einrichtungen. Die
alten Einwohner in Attika scheinen in vier Klassen zerfallen
zu haben, über die man aber noch nicht einig ist, welche sie
eigentlich nach den verschiedenen Lesarten des Textes gewesen
seyen. Nach einer Lesart bildeten Priester, Kricgsadel, Gewcrb-
trcibcnde, Hirten die vier Klassen; dies würde, wenn man
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stillschweigend die Ackerbauer bei die Hirten rechnet, mit der indi¬
schen Kasten-Einthcilung zusammenfallen, und im Weltlichen
eben so einen Zusammenhang Mit dem Orient ahnen lassen,
wie er bekanntlich häufig in teligiöser Hinsicht behauptet wird.
Dagegen führt matt aber an, daß sich in Griechenland nirgends
ein vom Kriegsadel völlig getrennter Priesterstand findet, wenn
man nicht die Mysterien als Folge der Auflösung einer alten
Priester-Kaste betrachten will; auch wird das Untersteckcn der
nicht genannten wichtigeren Ackerbauer Unter die Hirten will-
kührlich genannt. Dielen Beifall findet daher eine andere Lesart,
welche die vier Klassen 1) der Adlichen, 2) der Zinsbauern der¬
selben, 3) det Hirten, 4) der Gewerbtreibenden und Handwer¬
ker darbietet, als welche Aufzahlung nach v. Raumer^) bes¬
ser mit den in Griechenland sich fernerhin entwickelnden Ver¬
hältnissen stimmt, und der Voraussetzung nicht bedarf, daß der
Priesterstand untergegangen, oder bei den jonischen Einwande¬
rungen des Kriegsadels erst im Gegensatz des ersten entstanden
sey. Mit beiden Lesarten zu vereinigen sind übrigens die zur
Zeit des Theseus vorkommenden 3 Klassen von Einwohnern,
der Edlen oder Wohlgeborüen, der Ackerbauer und der Gewerb¬
treibenden, indem nach der ersten Lesart Priester und Kriegs¬
adel, nach der andern aber Hirten und Ackerleute in eine Haupt-
klaste zusammenfallen. — Solon theilte die Bürger Athens
nach neuen Einrheilungs-Gründen ein. Es gab damals über¬
haupt in Attika erstlich Sklaven, zweitens Freigelassene mit
dem Clientelar-Nexus, drittens Metoikoi oder steuerpflichtige
Schutzverwandte, die sich in Attika niedergelassen hatten, aber
an den vollen Rechten der Bürger keinen Thcil nahmen, sondern
unter diesen stets einen Beschützer hatten, welcher auch ihre
Steuern an die Staatskasse ablieferte. Viertens Jsotclci's,
Gleichbesteuerte, welche den Bürgern in sehr vielen Dingen nach¬
standen, schwerlich aber Stimmrecht hatten, oder zu öffentlichen
Aemtern gelangen konnten; endlich fünftens, von athenischen
Eltern geborne volle Bürger. Solon änderte nun die Verhält¬
nisse der Sklaven, Freigelassenen und Metoikoi nicht, die übrigen

73) I. S. 253.
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Einwohner-Klassen theilte er aber nach dem Vermögen in vier
Klassen ab. Die Mitglieder der ersten Klasse hatten eine jährliche
reine Einnahme von etwa 500 Medimnen (ein Medimnus gleich
etwa 15 berliner Metzen) Früchte, die der zweiten von 300,
jene der dritten von 200, geringere Einnahmen gehörten in
die letzte Klasse. Die beiden ersten Klassen — in denen der
früher bevorrechtete Adel, die EupatridLn, nun als höchstbesteuer¬
ter erschien — leisteten die kostspieligen Neiterdicnste,die dritte
gab die Schwerbewaffneten, die vierte stellte Leichtbewaffnete,
und spater größtentheils auch das Schiffsvolk "). — Die
zahlreichste Menschenklafse waren übrigens auch hier, wie im
Sparta, die Sklaven; indessen wurden sie hier milder als in
Sparta behandelt, und konnten bei übler Behandlung ihre Zu¬
flucht zu einem mit der Asylia bevorrechteten Orte — vorzüg¬
lich dem Theseus-Tempel — nehmen und daselbst bitten, an
einen andern Herrn verkauft zu werden "). —

10 .
VI. Römer.

Auch in Rom finden sich Spuren einer ursprünglichen Kasten-
Eintheilung, die aber durch die Mährchen, welche man spater
durch Verbindung der altrömischen Geschichte mit Acneas und
Griechenland und Troja ausdachte so unkenntlich geworden,
daß man nur im Palriciat noch das Gepräge einer scharf abge¬
sonderten Kaste, vorzüglich wegen des Verbots der Heirathen
mit den Plebejern, erkennen kann.

So dunkel die altrömische Geschichte auch ist, so ist durch
Niebuhrs Forschungen doch soviel festgestellt, daß es in Rom
zwei Völker neben einandcrwohnend gab, und hieraus so Vieles,
was in Roms Geschichte bisher unerklärt war, zu erklären ist.
Daß neben den Patriziern, einer wahrscheinlich ursprünglich
etruskischen Priester-Kolonie,auch gleich zu Anfang eine Latinische

74) Siehe überhaupt v. Rau mer I. eilst- VorlesungS. 250. ff.
75) LIsier uoi! 8 c b»e m » o o, Uer Xkli-cb, L. 40Z—-405.
76) Siehe darüber überhaupt Niebuhr« Römische Geschichte Bd. I.

S. 112 ff. A. W. v. Schlegel« Recension diese« Werk« in den
Heidelberger Jahrbüchern von 1816 S. 835 ff.
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Ansiedlung anzunehmen, behauptet v. Schlegel "), in
Widerspruch mit Niebuhr. Die Grund-Einthcilmig der Be¬
wohner Noms war die in den Stand des Adels mit seinen
Hintersassen, und den Stand der Freien. Der erstere Stand
war überhaupt der herrschende, er begriff die ältesten drei Rit¬
terstämme, spater genannt Patrizier. Ihre Unterthanigen wa¬
ren die Clicntcii, welche gebildet wurden aus den ursprüngli¬
chen Leibeigenen, den Freigelassenen, und cäritischcn Bürgern,
denen der Schutz eines Patrons die Aufopferung selbstständiger
Freiheit ersetzte, und endlich aus den fremden Beisassen. Kei¬
neswegs aber bestand die xlelrs, wie man so lange angenom¬
men, aus der Elientel der Patrizier, sondern die xlob» war der
andere Hauptstand der Freien, der Stand der freien nichtadli-
chen Grundeigenthümcr, mit dem sich erst weit später die Clien¬
ten verschmolzen, als sich das Band ihrer Erbunterthänigkcit,
theils durch das Absterben oder das Herabkommen der Geschlech¬
ter ihrer Patrone, theils durch den allmahligen Fortschritt zur
Freiheit, gelost hatte. Dieser Stand der i-laba erweiterte sich
sehr durch die Eroberungen in Italien und sein Kampf,
der ihm endlich fast gleiche Rechte mit dem herrschenden Stamm
der Patrizier errang, ist einer der anziehendsten Gegenstände in
der römischen Geschichte.

Ucber jene Cücntel sagt Niebuhr ") folgendes: »Als
»»ursprünglich etruskisches Recht, gleich alt mit dem Ursprung
»der Stadt, muß die Klientel allerdings bestanden haben: in
»diese Unterthäm'gkeit muß das unterjochte altere Volk gerathen
»seyn, welches die Etrusker an der Tiber fanden. Ihre Aus¬
schreitung und Vermehrung laßt sich durch historische Zeugnisse
»angebcn in Hinsicht der Freigelassenen und Fremden, da Mu-
»nicipien sogar und Colonien, vorzüglich aber verbündete und
»Provinzial-Städte unter dem Patronat mächtiger Römer
»standen. So ist ein zwiefacher Stand von Clienten auch schon
»für die älteste Zeit anzunehmen: römischer Aeraricr und Fremder:

77) S. 89t.
73) Siehe überhaupt Niebuhr Bb. I. S. 235 ff.
79) Bd. I. S. 389 ff.
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»und aus diesen letzten scheint damals die größte Zahl der

»Clienten bestanden zu haben. Denn da den Plebejern Handel

»und Gewerbe untersagt, diese aber dem Staat doch unentbehr¬

lich waren, so laßt cs sich nicht bezweifeln, daß sie, außer

»durch die Skmven und Freigelassenen, von Fremden ausgeübt

»wurden, welche das Bedürfniß des Gelderwerbs auch zu einem

»verachteten Geschäft nöthigte. Hier nun werden wir unver-

»kennbar an die griechische Clientel erinnert: nicht an den Stand

»der AyT'eL oder von denen Dionysius träumt,

»und deren gebeugtes knechtisches Loos gar keine Analogie mit

»dem wohlthatigen Schutzverhältniß der römischen Clienten hat,

»sondern an die Besaßen, die /^kr-s/xsr, jene Fremde, die

»in griechischen Städten ansässig, und unter der Aufsicht eines

»Vorstehers (Tr^ocr^wr-str) gegen Erlegung eines Schutzgcldcs

»an den Staat, zu bürgerlichen Gewerben befugt, und Recht

»zu fordern berechtigt, wie verpflichtet waren, zu Recht zu ste-

»hen, aber in dem Verhältnis; eines Unmündigen, indem ihr

»Vorsteher wie der Vormund des Pupillen jede Klage onbrin-

»gen und annehmen mußte. Dies war nicht bloß attisches,

»sondern allgemeines griechisches Recht. Das Verhaltniß eines

»solchen griechischen Beisassen mußte bei römischen Gemüthern

»die festen Bande römischer Clientel schlingen: der Grundzug,

»die Vertretung des Clienten, ist in dem römischen Rcchtsbe-

»griff ausdrücklich bestimmt; es ist klar, wie daraus alles übrige

»hervorgcht. Der Fremde, der sich zu Rom aufhiclt, war ur¬

sprünglich eben so wenig als zu Atben eine rechtsfähige Per-

»son: er konnte keine gültige Geschäfte noch streitige Rechte

»geltend machen, außer durch die Vermittlung eines Patrons;

»und fremd war, wenn auch der Latiner nicht eigentlich, doch

»jeder andre Italiker. — Ein sehr wesentlicher Unterschied be-

»stand aber zwischen der römischen und der griechischen Clientel:

»diese erlosch, sobald der Client das volle Bürgerrecht, oder auch

»nur die Jsotelie, erhielt; jene aber dauerte fort, und konnte

»wobl nur mit dem Geschlecht erlöschen, welches im Besitz des

»Patronats war. B! ackstone vergleicht sehr richtig die Pflich¬

ten der Clienten mit denen der Vasallen im Lehnrechte; aber

»das römische Verhaltniß war freundlicher, und durch Gewissen,
3
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»Gefühl und anhängliche Liebe begründet. Die Annahme des

»Geschlechtsnamens veranlaßte und zeugte von diesem treueren

»und innigeren Bande; das Verhältniß der Clienten zum Patron

»war daher dem der gemeinen Bergschotten zum Haupt ihres

»Clan höchst ähnlich. Er hatte alle Ansprüche, an den Schutz

»und die Vertretung seines Patrons, welche Vertrauen und

»Hülflosigkeit begründen, auch war dieser verpflichtet, ihn sogar

»gegen seine eigene Angehörigen zu schützen. In diesem Ver-

»hältniß konnte gegenseitig kein nachthciliges Zcugniß abgelegt,

»noch weniger eine Klage angestellt werden. Für seine Clien-

»ten unter sich, wohl auch im Verhaltniß zu ihm selbst, wie für

»seine Kinder, war ohne Zweifel der Patron Richter. Er führte

»ihre Rechtssachen und schützte sie gegen Bedrückung; sie waren

»verbunden, feinen Bedürfnissen abzuhelfen, seine Schulden zu

»bezahlen, seine Töchter auszustatten, sein Begräbniß zu veran-

»stalten, Geldstrafen für ihn zusammenzuschießen, wenn sein

«eignes Vermögen nicht hinreichte. Ein altes überliefertes Ge-

»setz ächtete den, der dieses heilige Verhältniß treulos verletzte;

»die Strafe mußte um so härter seyn, da dem Beeinträchtigten,

»bis seine Noth unleidlich geworden war, keine Klage offen

»stand. Das Recht und das Verhältniß der Clientel verän¬

derte sich mit den Sitten und der Verfassung. Doch dauerte

»es in Hauptzügcn so lange als die Republik, und hierin liegt

»die Ursache, daß Fremde, wenn sie das römische Bürgerrecht

»erhielten, den Geschlechtsnamen ihres Patrons annahmcn. Auch

»erstreckte sich das römische Patronat in Hinsicht ganzer Völker

»und Städte so weit, daß es die griechische Proxenic, aber in

»einem nicht gegenseitigen und gleichen Verhaltniß, in sich begriff.«1l.

Die zwei Völker in Rom wuchsen allmählich, nach manch-

fachen Kämpfen zu Einem zusammen, und diesem entsprechend,

wurden die zwölf Tafeln zur Ausgleichung der bisher verschie¬

denen Rechte geschrieben b°), obgleich auch nachher noch manche

80) l.. 3. cp. Z4> „8» — «Nluibu, summt, inkmis-
jurs ssHUL,ss." cp. 56. »«quinltorum legum

„cu„ — «msulLtu »bitiisl." Niebuhr Bd'. 2. S, 10S. ff.
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Rechts-Institute durch ihr Doppel-Gesicht auf ein doppeltes

Recht deuteten"), und erst in der spatesten römischen Zeit al¬

les Individuelle aufgelöst zusammenfließen konnte.

Eine andere für unS wichtigere Betrachtung ist der Cha¬

rakter des Adels und Bauernrechts, welchen das alte Recht

hatte, um ihn allmählig mit Stadtrccht zu vertauschen. Die

Lehre von der Succession bezeichnet am deutlichsten diesen Ueber-

gang. Was in der Hörigkeit des HauZvatcrs war, erbte ihn

zunächst (die 8ui), oder stand vielmehr mit ihm in der Gemein¬

schaft deS Gesammt-Eigenthums. Diesen folgten die Agnaten,

die Stamm und Namen erhielten. Die zwölf Tafeln zeigten

die erste Einwirkung des städtischen Prinzips, indem sie die

Testamente einführten, und somit die Stammguts-Eigenschaft

vom guten Willen des Besitzers abhangcn ließen. Späterhin

erst gab der Prätor— der überhaupt die Aufgabe zu lösen hatte,

daS alte Recht den Bedürfnissen der Zeit und des sich neu ge¬

staltenden Volkes gemäß zu ergänzen — den aus der Hörigkeit

herausgcgangenen Söhnen und Töchtern, den emauössistis, ein

Erbrecht, statt daß die Töchter früher nur eine Aussteuer (ckos),

und die emancipirten Söhne eine, wohl durch Sitte bestimmte,

Abfindung erhalten hatten. Die Collation der I2os und des

vom emsireipaius voraus Empfangenen war eine natürliche

Folge hievon. Bald folgte auch das Erbrecht der Cognaten,

bis endlich Justinian jenes rein städtische System der Jntcstat-

Erbfvlge zusammenstellte, was noch jetzt das gemeine Recht ist.

Die beiden Völker Noms waren auf Grundcigenthum ge¬

gründet. Die Eroberungen Roms führten aber einen Unter¬

schied zwischen sgei- prublreus und prüvaiu» herbei. Nur an

letzterem fand wahres Eigenthum ex jure ^uirrtium Statt,

während an ersterem — den sich die Patrizier fast allein an-

maaßten, wodurch auch die Licinischcn Rogationen, und das

agrarische, nicht, wie man sonst wohl glaubte "), eine

chimärische Gleichtheilung des Privat-Eigenthums bezweckende,

81) Z. B. tie Ehe, da« Eigentbum u. s. w.

82) A. B. U» c cd i s v »II. Oi-cor-i 1. c. 37-

8 *
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Gesetz") veranlaßt wurden — nur das Recht der possessio

denkbar war, wodurch zuerst die Lehre von den, später verall-

gemeinten, Interdikten entstanden ist "). .
12 .

Das System des römischen Rechts, wie eS auf uns ge¬

kommen, ist im allgemeinen ein rein städtisches. Allein außer

Rom, vorzüglich in den Provinzen zeigen sich allerdings bäuer¬

liche Verhältnisse. Als solche kommen 1) vor der ager veotl-

gslls, Grundstücke, welche nach Hygin ") von dem römischen

Volk, von den Städten, von den Priester-Eollegicn und von

den Vestalinnen verpachtet wurden, und zwar die beiden ersten

Arten gewöhnlich auf 5 oder 100 Jahre, die beiden letzten auf

5 Jahre oder 1 Jahr. Nachdem das Eigenthum des römischen

Volkes wie das der heidnischen Priester untcrgcgangen, kommen

in den Pandekten leicht begreiflicher Weise nur noch die von

den Städten verpachteten Güter vor, und hier finden wir nun

in l-. r. pr. K'. 81 llger voctigslls (6, 3.) den Begriff der
vgrl veotlgalos auf das ewige Nutzungsrecht beschränkt: „Veo-
„tlgales vooantnr, gnl In perpvtnuiir locairtur, Iclost Irav
„lege, uttamclinpro 1111s vooti^al ponckatur, rprannlin negne
„Ipsls, cpri voircknxLrrnt, nerpie Iris, giri in loouin eorurn
„snooesserint, anforrl oos Iloost. Hon veeligalos srrnt,
„c^nl ita colenell clantur, nt privatim sgros nostros colon-
„clos ckare solemns." Der §. 1. dieser >. giebt dem con-
«InLtor agrl munloipnin eine Real-Klage gegen jeden Besitzer

und gsgen die inunlolpos selbst, und die I.. 3. dehnt dies auch

auf den Fall aus: ,,81 all tempns Iralnreriut eonär.ctrnn."

Einige hielten dieses Pachtrecht für ein .«aufrecht. Andere für

ein Pachtrecht, vermuthlich, wenn ein Äaufgeld- Zugleich als

Entgelt für die Verleihung gegeben ward; Gaju» ^) verwirft

aber diese ganze Ansicht.

öS) S. Niebuhr Bd. 2. S. 349. ff.

84) Niebuhr Bd. 2. S. 370. ff. v. Gasig», Recht beS Befitze».
4. Ausgabe. §. 12. -. S. 143— ISS.

85) Bei Goesiu« S. 205 — 206.
86) Insulin. III, i4S.
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2) Die Lmxlr/tousis, auch eine Erbpacht von Ländereien.

In ven Pandekten wird dieses Recht nur in einer Stelle "),

ohne nähere Bezeichnung, erwähnt. Im Theodosischen und

Justinianischen Codex aber wird dieses Rechtsverhältniß, anfäng¬

lich vom Hof für Patrimonialgüter eingeführt und später auf

Privat- und Kirchen-Güter ausgedehnt, sehr oft erwähnt. In

den Pandekten wird es mit -»ger vectigslis gleichbedeutend ge¬

braucht"), obgleich der Codex"), beides unterscheidet; waS

jedoch um so weniger eine wesentliche Verschiedenheit gewesen

seyn kann, da der oben beim »Zer voctiAslis bemerkte Streit

über das Kauf- oder Pachtrecht hier bei der Lmx,fl)tousis von

Kaiser Zeno entschieden ist, und zwar dahin, daß die Dmxli^teusis

ein drittes Geschäft scy"). — Uebrigens hat v. Savigny

seine frühere Meinung "), daß der Lmpfl^teuts ein äominium
douitsiium, entgegengesetzt dem uuclum jus guilitium des
Dominus, habe, in neueren Zeiten zurückgenommen 2*).

8) Einen eigentlichen freien Bauernstand hatten Roms

Provinzen nicht. Die eroberten Landgüter waren meist an zins¬

pflichtige ooloni oder inguilini ausgethan. Diese coloni wa¬

ren gledrm aäsmixtä, und konnten und mußten mit der teils,

der sie angehörten, verkauft werden"), konnten auch, wenn sie

entflohen waren, zu ihrer teu-c-a vindizirt werden "). Sie hei¬

ßen daher auch oi-iginsiü und säsoriptitü. Als Freie werden

sie »ur im Verhältnis zu Dritten, nicht aber zu ihren Herren,

87) l,. 3- K> 4- 5- 3« reb. eorum qui sub ruc-I. (27, 9 )
88) ln-cnpno 1'lr tk. Li -ger »scugali, i3 esc emplij'lsuric-iriu,

psk-uur (6, 3 ) t.. 15. §- 1 qui „cis^sre cog. (2. 8 )
89) t-. 13. L. 3s prasilüs sc alii, rsbu, uiinorum (g, 71 ,)
90) I-. 1. 6«3 3s juro empli^csui. (4, 66.)
91) Recht deS Besitzes 2. Auflage §. 8. S. 107.
92) 4. Ausgabe §. S. S. 89. Not. 2.

93) L. Z. <3o3. I'ksocho». Os ceusu ,ins sctscripcion, (13, 10.)
l. 2. 7- 6 3. 3s sgricoli» ec csoiicl, (11, 47 )

94) (l 1. 2- 6o3. 1'k. 3s tugittri, coloni, (5, 9.) 1.. g. ng. 23 gr.
6. 3. 3» -frivol. «r csn». (11, 47-)
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betrachtet^''). Di« Hörigkeit der Kinder wurde gerade wie bei
Sklavengeburtcn bestimmt, und der Herr brauchte nicht einmal
zuzugebcn, daß der volvnn» eine Freie heirathe und dadurch
dem Hofe die Hoffnung zum Nachwuchs von Hörigen benehme
Bon aller Hoffnung, aus ihrem Stande durch Beförderung in
Staats- oder Kriegsdienste auszutreten, ja wenigstens «ppm-l-
lor insFisieriLL poiostaris zu werden, waren die voloni aus¬
geschlossen ^). Ihr x'evulinm durften sie ohne Erlaubniß des
Herrn nicht veräußeren 2 «), eö sehe denn, daß sie keine acksci-ix-
iiiü gewesen, sondern nur Pachter auf 50 Jahre gewesen wa¬
ren, ein Berhältniß, was der Gesetzgeber als zweckmäßiger em¬
pfiehlt, was aber nur einmal berührt wird, zum Beweise, wie
selten es gewesen 2 ^). Die althergebrachten Abgaben dursten
übrigens vom Herrn nicht erhöht'""), noch, wo es nicht Lan¬
dessitte, in Geld gefordert werden'"*). Gegen den Herrn durf¬
ten ste nicht als Ankläger oder Kläger auftreten, eS scy denn,
daß sie wegen ihrer Pachtverhältnisse von ihm gedrückt, oder
sonst beleidigt würden '"*). — Inzwischen gab eS doch einige
Landbewohner, die Eigenthümer ihrer Güter waren, die Ver-
muthung scheint aber dagegen gestritten zu haben, weil sie, wenn
sie eine solche Behauptung im Wege Rechtens durchsetzen woll¬
ten, dem angeblichen Herrn erst Caution für die während des
Rechtsstreits auflaufende Pächte auf den Fall, daß sie den Rechts-

85) l.. »a. 6. cks caloa. Idrsceo». (II, 5t.) ticer eoockirioa»

,»icks»i»rur iogsmii, »er», lsmor, rerr»a lpliu», cui o»r! »unr.

„«»Lliwsorur." d>. 3. L. in quid, cau», colooi coasiti (11, 49.)

96) 1.. 13. 16. 21. 24- 6. 1*. 6» sgricoli, er c»o». (II, 47-) L. 1,

6. Illoock. cts ingulllal» er coloni», (5, 10.)

97) l». 19- L. <!» rgricol. er coo». (11. 47 )

98) 6. »a, 6. Hieock. coloou» ioicio ckomioo »uoLlisner peculiun»

(5, 11.) l.. 2. 6. 1. in quibu» c»u»i, colooi ceniiri. (11, 49.)

99) 1.. 18 6. cks »zricol. er csoiil. (II, 47 )

100) l.. 23- §. 1. 6. 3» szricvl er csos. (II, 47.) l., 1. (lock, ck«

«saiibll» sr ceoilkoribus (11,57)1-. 1.(1, >u guibu, c»u»i» eoloni
csnsiü (II, 49.)

10!) I.. 5, 0- <ie »zrlcol. er cslliil. (II, 47.)

102) 1,. 1. 2. (l. in <juib. cru,. eoloni cen,ir«. (lt. 49.)
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streit verlieren, bestellen mußten""). Wie feindselig die Ge¬
setzgebung überhaupt gegen den Bauernstand gesinnt war, geht
auch daraus hervor, daß den Anwälden die Vertretung der
Dörfer und Bauern bei hoher Strafe verboten war'"), so
daß es säst scheint, daß die, welche in unsrer Zeit die Verthei-
diger des Bauernstandes scheel ansahen, sich an den byzantini¬
schen Höflingen ein edles Vorbild genommen. — Daß nun
aber auch die römischen Provinzen leicht zu erobern waren,
kann Niemand wundern.

13 .
VII. Gallier.

Gallien bietet uns zur Zeit, als es die Römer eroberten,
eine-in eine Menge kleiner Staaten getheilte Nation dar. AuS
dem, was uns Cäsar über die Verfassung mitgetheilt, erfah¬
ren wir soviel, daß es nur zwei Klassen von Menschen gege¬
ben, die einiges Ansehen gehabt, die Druiden nämlich und die
Ritter; denn das Volk werde fast als Sklaven gehalten, es
wage für sich selbst nichts, und werde zu keiner Berathung ge¬
zogen; der größte Theil habe sich, da er von Schulden, oder
von der Größe der Steuern, oder von der Mißhandlung der
Mächtigen bedrückt werde, in die Knechtschaft der Edlen bege¬
ben, gegen selbe gelten alle die Rechte, welche die Herren über
Sklaven haben; was die Ritter betreffe, so gehen sie alle, wenn
es nöthig, in den Krieg, und je ausgezeichneter Jemand durch
sein Geschlecht oder durch sein Vermögen sey, desto mehr Am-
bakten oder Clienten habe er um sich; nur diese Gunst und
diese Macht kennen sie""). Welche Revolutionen vorherge¬
gangen, ehe eine ursprüngliche Kasten-Verfassung solchen Ausgang
genommen? wer kann es uns sagen ? — Der Graf cko N»ailo8ioi?
hat die Meinung aufgestellt, daß die im Feudal-System bestan¬
dene Unterscheidung des freien und triburairen Bodens schon

103) 1-, 20, L. äs igricol. »k c«s»ik. (11, 47,)
104) lik. 6ocl. Ilisoäo». Os psrrociaii» vicoruiu (11, 24.) V. 6. 1.

Itr »ä sullm psuocioium »ULcipirr ruirico» vel vico»
-orum 11, 53,)

1V3) «la bell» zslllco 1-, VI, csp, 13 oc 15.
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unter den alten Galliern vor dem Eindringen der Römer gel¬

lend gewesen sey. Er sagt „I-orsgue les Ilomaiits
„outröreut clans los Oaules, les terres scliose siiiAuliere)
„avaieut cles oouclitivns pf cles rangs. 8oit ^u'uue Partie
„cles proprietsires eus8out ete ameiiös a livrer <le Are a
, Are un tribut 8nr lenr possessiou, a I'ell'sst cle s'assurer
„la protoetion cles porsounaAvs eonsiclörables, seit guo les
„liesoins cle I etat en886nt lletermine clepuis lonAtemps un
„orclre rvAulier cle rötributions, !e8 propriätes cles Oaules
„presentout, zleg lg plus liaute anti^uitö, cleux orclre8 clif-
„ic'rens. lei e'est la terre triliutaire, sssufettie, ainsi gue
„!e Porte «a clenoniination meine, ä un oräro reAulior cle
„trilruts, c^i'on a clepuis appeles een8; la e'est la terre
„libre et iiioepenclaiite appurteiisutv en tonte lraueliise a
„8on inaitro, et eonnne plus partieulierement claus la suite
„Sous le nom cl'slleu. — line cloulile oonclition äes per-
„80NN6S eorresponcl a eettv cloulile oonäition cles tvrres.
„Oe possessour cl'une terre liliro estz lassä parmi les
„lcoiniues iiiAenus: e'est une espöee cl'orclre cle nolilesse.
„D uu autre eotö, Io possesseur cl'une terre sssusettie au
„triliut est classe parmi Io8 Iiomn»e8 tributaires: ee sont
„les rotüriers cle eg temps la. ä.u <lelä cle ees cleux elas-
„868, si Ion veut sppereevoir aux cleczx extremites, savoir,
„en siaut les meinlires cles Senats clc- villes, en i^ui resiäait
„ln prineipale psrt cle la souverainete pulili^ice, et en das
„les eselaves prvprernent clits, gu'on venclait, gu'on aclietsit,
„et ^ui n'svaient ni propriete, ni existence civile, on surr»
,,un spereu vomplet cle toute la Kopulation cles Oaules." —

Sismonde des Sismondi fragt hingegen, warum Montlo-

sier sich nicht auf irgend ein Ciiat gründe, um eine Lhatsache

festzustellen, die er als so seltsam befrackte, und über welche

er fast sein ganzes System ausbaue. Sismonde behauptet, er

kenne nichts, was für die Unterscheidung des Bodens, von wel¬

cher Montlosier spreche, zeugte, aber wenn sie wirklich irgendwo

106 ) O» I» moa-irciii« krauc^ir». 'I'om. I p. g. ly.

107) Geschichte der Franzosen, übersetzt von Luden, Bd. 1. S, 114.
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angedeutet sey, so müsse man sie offenbar von dem Lande ver¬
stehen, welches den Colonen gegeben worden, im Gegensatz von
dem Lande, welches der Herr sich Vorbehalten, um es unter sei¬
ner Hand zu bebauen. — Dieser Streit ist nicht leicht zu entschei¬
den, nur das Daseyn eines Clientelar-Verhältnisses ist aus
Casar erwiesen, ob außer dem durch Colonen bebauten Boden
der Priester und Ritter noch anderer Boden vorhanden gewe¬
sen, somit die Unterscheidung von Montlosier begründet sey,
dürste sich nicht mehr ermitteln lassen.

Die Eroberung Galliens brachte einen großen Theil des
Bodens in die Hände der Römer. Nach der Unterwerfung aller
Städch in Gallien hatte Cäsar zur Bestrafung ihres Widerstan¬
des ihnen die Verbindlichkeit aufgelegt, dem römischen Volke
«in Drittel oder ein Viertheil ihrer Besitzungen zu überlassen.
Viele Hcimsallungen vermehrten später diese Masse. Der Drui¬
den-Orden ward vernichtet, selbstredend also seine Güter einge-
zogen. Die alten Verhältnisse verloren sich, die alte Nation
war fast vernichtet, die kleinen Eigenthümcr giengen ein, es ent¬
standen auch hier, wie in Italien, die I^rituaäis, gui y«-cU-
llei-o Itslisin'o»). Sklaven und Coloni, deren Rechtsverhält¬
nis tz. 12. beschrieben, bauten den Boden. Die alten Volks¬
sprachen giengen unter, da die Nation durch Sklaven, die die
Sprache ihrer Herren, die römische, zu erlernen hatten, ergänzt
war; nur in Armoricum und den germanischen Provinzen be¬
wahrten der Bauernstand seine Unabhängigkeit und Sprache.—
Der alte Adel, soweit er erhalten, gieng über in die senatori-
schen Familien Galliens. Die Städte hatten Munizipal - Ver¬
fassung, und ihre Decurionen für die Steuern zu sorgen'"?).

108) klinlu» Ui-ror. n»r. n. XVIII, 6.

109) Sieh« überhaupt Sismond. Bd. 1. Lap. 2. S. 81 — 128.
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Zweites Kapitel.

Aus der deutschen Geschichte.

14 .

I. Aeltester Ausland de» Volks.

Wer giebt uns über den Ursprung des deutschen Volks
mehr als schwache linguistische Vermuthungen? Wer sagt uns,
wie die alte Verfassungwar, und wie sie sich so, als die rö¬
mischen Schriftsteller sie gefunden haben, ausgebildet? Es sey
ferne von uns, in diese unergründliche Tiefen hinabzusteigen.
Von Kasten-Verfassung findet sich auch nicht eine Spur in
jmer Zeit, von der die Römer uns berichten. Der Deutsche
war alles selber in Einer Person, König, Krieger, Priester, Grund-
eigenthüiner, obgleich er freilich zuweilen zum Kriege einen Heer¬
führer wählte, obgleich er eine Art Adel, der Gefolge um sich
sammelte, hatte, obgleich er auch besondere Volkspriester ehrte,
welches alles aber in der Verfassung nicht wesentlich und ducch-
geherd gewesen zu seyn scheint.

Der Stamm der Nation waren die Grundeigenthümer.
Diese wohnten nicht in Städten oder verbundenen Wohnungen,
sondern auf geschlossenen Höfen'), und übten hier patriarcha¬
lische Herrschaft. Selbst war der Hofsbesitzer, der Wehre,

1) <ls mor. Oerm. 6»p. lg. „Kulis, Oormsuonini popu-
,,Ii» orbs» dsbiisri» »sli» uoluru e»k: us psli «^uiclern iuror »o
„juocls, seile,. Loluor <ii»creli sc cliver,!, ur ton», ul csmpu»,
„ur »smu» plsculi. Vico, locsur, uou ill uoilrum morom»
„coeossi, er colisersulibu« »sliiLcii«: »usm gui»guo «lsmuni
„»pslio citcumlisi, »iv» scleerius cs«u» igui» reiuellium, »ivs iu-
,,»cik» ssäikicsulli." Iscit. Niilor. I.. IV, c»j>. 64. „1'oocleri
„»<! «oucilium Xgrippiosuiluiu: — 8e6, ur «niicili» »ociolssgu»
„uosrs iu selsrnum rsls «ir, po-lulsmu» » vobli, muro» llol»-
„nise. nsuuiineurs »sr-irii, äsrrsllsri,: «lisni lsr« »oilusllä, ri
„clsu« leuess, vinuu» oblivircuulur."
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Priester 2 ); nicht beschattet durch eine öffentliche Gewalt, war
er selbst der König auf seiner Wehre, richtete selbst über die
Seinigen ?). — Auf welche Weise diese Wehren sich in Ge¬
sellschaften vereinigt, ist nicht mehr nachzuweisen. Diese erste
wahrscheinliche Vereinigung ist die in Marken, veranlaßt durch
gemeinschaftliche Nutzung eines Waldes u. s. w. «). Eine andere,
vielleicht durch die Religion gegründete Bereinigungmußte durch
die nothwcndig gewordenen Beschränkungen der Blutrache ver¬
anlaßt seyn. Es war ein Friede gegründet, wodurch sich die
Wehren Leib und Eigenthum sicherten, durch das Institut der
Compositionen, (Wchrgeld, I^euäis), wofür sich die Gesellschaft
verbürgte *). Diese vereinten Männer schützten sich im Kriege
(Heermannie), nur die Wehren waren Kriegsdienstfähigund
pflichtig 6). Einzelne Mannien traten zu Bundesstaaten, zu¬
weilen unter gewählten Fürsten, Königen, zusammen, immer
nach Analogie der Mannien selbst, das heißt unter Wahrung der
Freiheit der Einzelnen ^). Das Recht wies die Gemeine selbst ^). —

Dic Verfassung des C ucven-Bundes, der das Grundeigen¬
thum aufgehoben hatte, wie Möser *) glaubt, in Folge einer
Revolution, war freilich hiervon sehr verschieden, indem bei die¬
sem Volke, wie es Cäsarn erschien'"),Keiner gewisse Aecker

2) 1-cilu». <Ia in. Osiin. c. 10. „8setium cooeuoruclo »Iinplsr.
„Vingsin, krugiksras »rboii cisrii»in, in «ueeulos »inpucior, eo»-
„i^us nori« «juibuxirin «lisceslo«, «uper canliilisni veirsin ksinsr»
„sc tarluiko «psrgunl, niox, »i publico consultstur, ascsrlloi
„civirsri», «in priraiim, ipso p»lvr isrniliss, prsca-
,,tu» Usos, coaluin^us »u »picio n s, ler «inglllo» rollik;
„«ublslo», «scullilurn iinprs»e«in snrs nok»in, iolerpislstur."

Z) Z. B. über die Ehebrechende Frau. L'sci» in 6 «r-n. «. 19 . Siehe
überhaupt Möser ««nabrück. Geschichte LH. I. Abschn. I, §. 8 .

4) Möser a. a. O. §. 9.
5) Möser §. 13-20.
6 ) Möser §. 20 —24.
7) Möser §.23.
8 ) Möser §. 22.
9) §. S. 6.

19) Os Lello Lallic» O, kV. r»p. 1 .

/
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oder Bezirke zum Eigenthum besaß, sondern ihre Obern und
Vorsteher nach ihrem Gutachten den Völkern und Familien,
welche sich zusammcngethan hatten, das nöthige Land anwiesen,
um es zu besäen und im folgenden Jahre wieder zu verlassen.
Vieles, was Tacitus von den Germanen im allgemeinen sagt,
ohne daß es auf die ruhigen Einzelwohner paßte, ist aus diesen
Casarschen Beschreibungen entlehnt, z. B. das bekannte:

per SUNOS ninlsnl et superest aZer "). Jene Suevcn-Ver-
fassung möchte übrigens wohl nur ein vorübergehender Zustand
eines auf der Wanderung begriffenen Volkes gewesen seyn, der
nicht dauerhaft seyn konnte, nicht war, nachdem Cäsar es von
dem Zuge nach Gallien zurückgetrieben. Die auf jene verschieb
dcne Sueven-Verfassung gegründete wesentliche Unterscheidung
eines Sachsen- und Schwaben-Rechts möchte daher wohl mehr
eine zu gewagte Hypothese Mösers '*) seyn "), gerade wie
die lange beliebte Behauptung, daß die Namen Sachsen und
Sueven keineswegs verschiedene Völker, sondern verschiedene
Verhältnisse der Gesellschaft — Schweifen und Sitzen — be¬
zeichnen, eine Behauptung'*), die Luden '*) nur noch bei
den blinden Anhängern Mösers gelten läßt. —

15.

So stätig auch die auf geschlossene Höfe gegründete Ver¬
fassung Germaniens war, so waren die Deutschen doch ein al¬
tes Volk, sie halten eine Geschichte, sie hatten eine Religion,

11) 6->p. 26-

12) 8- 7-

13) Wenigstens kann die von MLser zur Begründung seiner Ansicht
angeführte Stelle des ^«cir. in (Isrm. c. 18. über den aus Pferd
und Waffen bestehenden Brautschatz der deutschen Frau ebenso gut
auf die Braut eine« Gefolgsmannes, als auf die Sueven. Braut
bezogen werden, Wik ja auch mehrere andere Beschreibungen im
1?->c>ru- z. B. von der Faulheit, der Spielsucht, mehr aus die INÜ.
ßigen Gefolge, als auf den Stamm der Nation, paffen. TacituS
war nie in Deutschland, er sammelte und setzte zusammen! —

14) Möser«. Abschn. III. §. 5.

15) Not« zur Uebersetzung von Sismonde de Sismondit Geschichte
von Frankreich Bd. 1. S. 156.
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und es läßt sich daher kaum bezweifeln, daß sie ausgezeichnete

alte Geschlechter, einen Adel, hatten, denn immer ja tauchen

im Flusse der Jahrhunderte einzelne Geschlechter aus dem Stro-

me auf. Tacitus erwähnt dieses Adels mehrmals. Im

Kap. 7. sagt er: „Roges ex nodilitato, duoos ex virtute
„somont. I>loo rogibos inLnita aut übers potostas: ei duoe»
„oxomplo xotius, ^usm imporio; si prompti, si ooospdooi,
„si ante soioin agant, adnürstiono praosunt. Lotoriuo, no^uo
„animndvortoio, noi^ue vineire, ne voidreraro Duldern, nisi
„ssoei dotidus pormissnm: non ^oasi io poooanr, nee dnois
„jussu; sod velut Deo impoianto, ^nein adosso dellanti-
„dns ereänni." Also war der Adel der, der gemeinen Frei¬

heit unschädliche, Fürstenstamm, aus dem der Fürst gewählt

ward. In den größeren Vereinen hatten die Stammfürsten

die Leitung und Vorberathung wichtiger, die Entscheidung min¬

der wichtiger Sachen. „Do ininoribus robns ^rincipos
„oonsultsnt; do nisjorilius oinnos: ita tamon, nt oa ^no^ne,
„Quorum ^ones xloboin sidntriuin ost, a^nd ^i'inoixos p>or-
„tiaotentur. — — Dt turlrao plscnit, oonsidont aiinati.
„8ilentium per sseordotos, e^nidns tnm ot oovroendi jns
„ost, impei atun. Alox Rox, vol Drinoops, pn oni aotas online,
„pront nodilitss, ^ront doons Irolloinrn, ^>>out taoundis
„ost, andinntni', auotooitato suadendi inagis, c^iarn jndondi
„xotesisie." Nach osp. » 2 . werden in den Versammlungen
(ooneiliis) die ^rinois>6S gewählt, r^ni jnna por pggos vioos-
g^no roddant; diese Rechtsprechung konnte übrigens der Frei¬

heit nicht schaden, denn es heißt gleich weiter: „Oenteni sin-
„gulis ox plolio ooinitos, oonsilium simnl et anotoritas,
„sdsnnt— Das (iax. >3. spricht von einer insignis

16) Schlüter übersetzt hier „Zentrichter." Ich würde mich versucht
finden, hier schon die, den ungebotenen Gerichtstagenbeiwohnende,
Schöffen zu finden, obgleich v. Savigny in der Geschichte de»
römischen Rechts im Mittelalter Bd. I. S. 197. diese Einrichtung
erst seit Carl dem Großen aufkommenläßt. Denn es läßt sich
recht gut annehmen, daß die Gründe, welche die spätere Einfüh¬
rung dieser Anstalt veranlaßt haben sollen — nämlich das Lu>«
bleiben einer hinreichenden Zahl Wehren an, kein allgemeine» In-
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nobilltar, die auch Minderjährigen Fürsten-Würde geben könne.
Von xi'in6ixv8, die Gefolge halten, sprechen >Z. ,4. —
Aus dem Ganzen geht soviel hervor, daß der Adel nicht eigent¬
lich , wie im neuen Europa, ein zwischen Fürst und Volk ste¬
hender zahlreicher Stand, sondern wahrscheinlich der Stamm
war, aus dem die Volkshäupter genommen wurden. — Allein
welches der Ursprung des Adels war, darnach wird man lange
vergeblich fragen. Möser") glaubt, die Offizierstellen im
Heerbann scyen erblich geworden, und die von ihnen besessenen
Güter damit einigermaßen erhöht worden, eine Hypothese, auf
die Kindlinger seine Ansicht von den Obcrhösen gegründet
zu haben scheint. Allein jene Hypothese hat gewiß wenig für
sich, wenn wir im oax. 7. des Hit. äe INOI-. Oerin. lesen
„<1uee8 ox virtuto 8umunt," was an sich auch schon der
Natur der Sache gemäß ist, und bei einem Volke, das seine
Freiheit bewahrt hat, auch aufrecht erhalten werden wird. —
Ich glaube, daß eben das das Eigene des wahren alten Adels
ist, daß man seinen Ursprung nicht weiß, daß er sich in ein
mythisches Dunkel verliert; all« Völker haben aus einer solchen
mythischen Vorzeit ihre Helden- und edle Geschlechter. Konnten
es nicht die Nachkommen derer fcyn, die das Volk aus dem
Orient als begeisterte Führer in seine Stammsitze geleitet, Ge¬
setze und religiöse Einrichtungen begründet u. s. w.?

In den L-egea der Germanischen Nationen finden wir auch
den Unterschied zwischen Adel und Freien bestätigt. In der l-ex
krislonwm ") ist die Composition dcSNoKUiü zu 86 8oliäi, und

rereffe habenden, Gerichtstagen, — auch früher schon Statt gesun¬
den haben. Recht zweckmäßig war es da also, auf jede Unterab-
theilung des Gau's—auf die Hundreda—einen Beisitzer abzuordnen.
Es findet sich j« auch keine Spur, kein Capitular, kein Geschicht¬
schreiber, keine Formel, die uns «inen Ursprung der Schöffen in
späterer Zeit berichte; finden wir aber in diesen dlenroni, des
1»ciruo dir Schiffen, so ist alle Schwierigkeit gehoben. Damit
streitet «S nun keineswegs, daß der Umstand überhaupt urtheilfä-
hig war, die Institution der Schöffen hatte darum doch ihr« Wich¬
tigkeit.

17) Abschn. I. §. 26.
18) lir, 1. ck, tloinicilliii. j. 1, Z, 5, 6. 8, 9«
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die des Iiiber zu 53 Loliäi festgestellt. Die I-ex ^nglio-
rum et 'VVorinorum, kov 08 t ll'lluringorum sagt "): „8i

^äslinAuin oooiäerit, hoc> soliäis ooinponsi. <^ui
„libo'rum ovciilerit, 200 sol. oomponsi." In der I-ex kur-
AunäionE, welche eigentlich kein Compositioncn-System hat^
indem sie, treu ihrem Bestreben, sich mit den alten Bewohnern,
den Römern, zu befreunden "), den vorsätzlichen Lodschlag mit
dem Tode bestraft"), wird für den Fall des Todschlags in
Folge vorherigen Angriffs die Hälfte des, früher vor Festsetzung
der Todesstrafe üblich gewesenen Wehrgeldes bestimmt, und hier
zwischen oxiimati 8 noiiilis, moäioci'ir IN populo, und iniaor
xei'sona unterschieden"). Da aber im l'it. 5 . llo lüs, c^ui
llsgollo, tusio, caloo ^el xuAno xeroutiunt nur zwischen in-
Asiiuus, Iibei-tu8 und 8Lrvu8 Llienu8 unterschieden wird, so
wird eS doch zweifelhaft, ob die beim liomiciäiumangebrachte
Unterscheidung eine wirkliche publizistische Volks-Abtheilung,
oder nur eine ungefähre Klassifikation nach allgemeinen Vermö¬
gens- und AnsehenS-Verhältnissen andeute, was um so mehr
wahrscheinlich seyn möchte, da zwischen Römer und Burgunder
nicht unterschiedenwird, folglich auch der burgundische Nationak-
Adel schwerlich gemeint seyn kann, wie denn auch im I'ir. 26
äe 6X0,18818 äentibu 8, wo wieder eine dreifache Compositions-

Leiter ist, „oxtiinsti Luigunäioni vol Uom-mo nodili" gesagt
wird, obgleich, wenn ein Burgundischer Adel gemeint wäre,

19) lir. 1. äs Iiomici6ii» 1-2,
20) Llouto-guieu Lrprii äe, loix. l,ir. 28- cli. 1, Z.
21) lik, 2- äs liomiciitii» §. 1.

22) 1>r. 2. § 2. „llluck isuo Luis lsgi rsiiousdili csuiuimu» pro-
„visioai »ul>!,azi, m »icui korrs » c,uocuuqu, iolar» ri, susrik,
„ui »ui icübu, rerborum» »ur rulusribus urgeriur, si 6uui
„iars^uirur psrcurieorem liolors sur iuäixosnous compulsu»
„occiclsrit, ,t<zus iis 5-cIuin r« ips», sur isouei,, ^uibu, creäi
„posiik, teiribu, kuorir Loiuprobstulu, msäirrsreiu prsiü ,«cuu-
„(lum ^usülsreiu p«r«ou»s occiii psrsntibu« coxsiur exiolrsrs:
„doe e»t, »i opümslsm oob'Ikm occiclsrir, io rneiliersrem prerii
„15S»o>., »i »lirzusm iu populo uo,rro msiliocrem lyg, pr»
„minor» Person» 75 »olirli» prsocipiuiu» uurnorsr«."
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gewiß derselbe nicht mit optimal., sondern eher mit noicklis be¬

zeichnet sc m würde. Der Adel scheint sich hier also auf die

Königliche Familie beschränkt zu haben, — also der obigen An¬

sicht vom deutschen uodilis gemäß, — und die Composition des

optimal. Lui'giinclio kann sich selbstredend hierauf nicht erstrecken,

da man natürlicher Weise ein Anlaßgeben derselben zum Lod¬

schlag nicht voraussetzen, mithin immer die Todesstrafe bei

Tödtung eines aus derselben eintreten mußte. Schon ein Kö¬

niglicher Rentmeister, «clor i-eAiiE ckomus, hatte ja das höchste

Wehrqeld gleich dem optimat. Uurgunckio "), also die Glie¬

der der ve^ia ckomus gewiß nicht das gleiche")! — In der

U.ajuvaviortim ") wird 5 Geschlechtern eine doppelte, und

dem Herzogs-Geschlecht der Agilolfinger eine vierfache Compo¬

sition gesickert, wahrscheinlich waren diese Geschlechter der Huvsi,

Throzza, Fagana, Hahilingua, Aennion, Stammfürste» früherer

einzelner Stämme des Bojer-Volks gewesen"); fünf Geschlech¬

ter eigentlicher Adel wäre doch wohl zu wenig für das große

Volk der Bojer.

Diejenigen, welche, wie Möser"), Eichhorn"), v.

Savignp"), Ick»r>tes^uiou ") einen Abel als Volks-

Unterscheidung, und nicht blos als Stammfürsten, annehmen,

22 ) 15c. 50, 6« occ'iiis scroridu« i»n> Uegiae chomu, quam prirslo-
rum § I.

24) kAoute-guiou Dir. ZO. cd. 25- bat daher wobt Unrecht, wenn er,
um Dubos Meinung über den, bei den Franken fehlenden, Abel

sä sb»ur-lum zu reduciren, sich auf die Dex Lurguuch. beruft,

indem diese vielmehr, wie oben ausgeführt» den gedachten Beweis

nicht liefert.

25) 15t. 2. cap. 20. l)v elucum genealogia §. 1. 2.

26) Zschokke Bairische Geschichte Bd. 1. S. 38. vermutbet auch,

baß dieser Stämme Urheber einst verschiedener Völkerrotten Häupt¬

linge gewesen, als diese daS Land den Römern genommen und
Gauen und Leute unter sich getheilt.

27) Möser Abschn. 1. §. 26. Abschn. 2. §. 40. Not- b.

28) Deutsche Staats - und Rechts-Geschichte Bd. 1. ß. 47.

29) Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter Bd, 1. S. 132.136.

SO) Sieh« Not« 24.



finden sich in Verlegenheit gesetzt dadurch, daß dielte» Sslios ")

und die I-ox loi,ii>r ") nur von k'runcus oder ingenuus

bei der Composition sprechen, durchaus aber nicht von einem

Adel"). Man sucht sich dadurch zu helfen, daß die Antru-

stionen, denen ein dreifaches Wehrgeld bestimmt ist"), die

Stelle des Adels vertreten sollen, indem der alte Adel seine Ehre

dem König aufgeopscrt habe. Allein der ^nirusiio — der ein

Königlicher Bediensteter war, der, nachdem ihm das Amt an-

vcrtraut war, mit der dienstpflichtigen Mannschaft, die unter

ihm stand, (^l'imsnnia) zum Könige kommen, den Amtseid

(ti'H8toln oi liävlitateitt) schwören mußte, und von nun an

(cleinoeps) zu den Aiitrustionen gezahlt ward ") — hatte sein

erhöhtes Wehrgeld offenbar nicht als Erbadlichcr, der er, da

vielmehr alle Franken als der erobercnde herrschende Stamm

adlich waren, nicht war, sondern weil er in den Königlichen

Dienst ausgenommen war, gerade so wie dcr Oravio ") und die,

so im Königlichen Dienste vor dem Feinde standen"), ein drei¬

faches Wehrgeld hatten / ohne darum adlich zu seyn")! —

Auch aus dem Capitular Karls des Großen für die besiegten

Sachsen"), wo ganz deutlich Mobiles und Ingonui unterschie¬

den werden, wahrend Karls Capitular für die Ripuarier §°) mit

keiner Sylbe des l^ok>ili8 gedenkt, sondern einzig von dem ln§enuu8

spricht, geht hervor, daß der Franken Volk nicht in »obilds und

ZI) l'ik. 4L.

32) lil. 7. 36.
3I) Worauf sich auch Oubo», LiLbli'eiemvok äs I» rvousrcbi« krrii-

2»i»e lomo III. Liv. VI. cb. IV. p. 304., der nur einen Stand
der Franken annimmt, beruft.

>84) Lex Lol. Vil. 44. c»p. 1. Lsx kipuorior 3?ic, 7. I I.
85 ) AHreiilsi korm. I. Ig.

36) Lsx Solls. lir. 5. 7.

87) L-x Sri. 1'ir. 66. Z. 1. 3.
38) Siehe Llontlosisr lom. I. p. 100—102. Luden Note zu

EiSmonde Bd. 1. S. 147—152.

39) Lopilulsrio äs psrlibuo Saxonias. Lop. 16, 17- 19. 20. Lapir,
äs aon. 797, Lap. 3 st 5-

40) Lapiculars quarruin »nai gOZ, oira äs l-sxa kipuar. cap. 1. §.4
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ingenui unterschieden werden kann"'). — Warum aber bei
anderen Völkern Nodiles und nicht bei den Franken? Dies zu

erklären, ist nach unsrer Ansicht so sehr schwer nicht. Waren

ja doch die fränkischen Stammfürsten vor und nach durch Chlodwig

ermordet - 2 -! Laßt es sich erwarten, daß den etwa übrig ge¬

bliebenen Familien der Erwürgten von Chlodwig, unter besten

Regierung wahrscheinlich die I-ox redigirt ward ein

erhöhtes Wehrgeld bestimmt worden?! — Damit scheint also

das Rathsel gelöst: der Inhaber des mit Blut gedüngten Throns

wat der einzige Rodilis des fränkischen Volks, während andere

Völker ihre Stammfürstcn behielten, worunter bekanntlich auch

die Sachsen gehörten, die darum auch — siehe Note 39 — beim

Wehrgelde die angemessene Unterscheidung festhielten.

Soweit nun die Mobiles in Deutschland erhalten sind, ha¬

ben sie den späteren Herren-, dann Reichsgrafen- und Fürsten-

Stand gebildet. —
16.

Da die Sklaverei in der ganzen alten Welt hergebracht

war, so war sie natürlich auch den Germanen nicht unbekannt.

Tacirus") erzählt uns von der Spielsucht der Deutschen,

wie sic, wenn alles verloren, auf den letzten entscheidenden Wurf

Leib und Freiheit setzen, der Verlierende sodann, um Wort zu

halten, in die freiwillige Knechtschaft gehe, sich binden und ver¬

kaufen lasse, und Sklaven dieser Art vom Herrn, um sich der

Schaam ob solchen Gewinns zu entledigen, verhandelt werden.

Daß die Deutschen Sklaven gleich den kultivirten Völkern ge¬

kauft, daß sich bei ihnen, wie bei diesen, der Ackerbau und die

Handwerke auf ein solches Sklavenwesen gegründet, das lesen

wir nirgend, und würde mit der Natur der bestandenen einfa¬

chen Verhältnisse, so wie mit der Geldarmuth des Volks, streiten.

Nur als Verkäufer von, im Kriege oder im Spiel gemachten,

41) Zum Bach Ideen über Recht, Staat und Staatsgewalt re, LH. II.
S. 27. ff.

42) Siehe Ouboe Lrabli,,. Q. II. cb. 2. 1. Ul. p. 2V. SiSmonde
Bd. 1. S. L65 — 269.

43) Eichhorn §. 35.
44) ln tLoim. c. 24.
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Sklaven, nicht als Käufer konnten sic hier am Welthandel
Lheil nehmen.

Tacikus erwähnt indessen") eines anderen Verhältnis¬
ses, wobei er sich auch des Ausdrucks 8ervus, weil die Sprache
ihm einen anderen versagte, bediente. „Oeteris servis, non in
„nostruin inorein lloserlplis per kamiliain ministeriis utuit-
„tur. 8uain cpuisc^ne seclem, snns penstes re^it. krurnenti
„mocluin clominns, and pecoris, sut vestis, nt eolono, in-
„junAit: etservus liaetenns psret. Verdersre servuin,
„ae vinouIi8 ot opere eoereere, rsruin: oeeiclere solent,
„non cliseiplina et severitate; 8e<1 ünpetn et ira, nt ini-
„n,ienm, nisi ^noä immune est."— Daß bei der Zunahme
der Bevölkerung Einzelne gern aus Vergönnung auf einer gro¬
ßen Wehre wohnten, und für die unterhabenden Grundstücke
zinsten, begreift sich leicht, wie wir es dann ja noch täglich bei
den auf den mehrsten Höfen angesiedelten Heuerlingen sehen.
Da ein solcher Mensch nicht zu der Gemeinde, weil er kein
Wehrgut besaß, in Verhaltniß trat, den Compositions-Vertrag
nicht mit abgeschlossenhatte, so gewährte die Gesellschaft natür¬
lich sein Leben nicht, das ihn daher der Vermiether als Feind,
nicht als Herr, ungestraft nehmen konnte. Bei der später ein-
tretendcn größeren Ausbildung der Staats- und Königlichen
Gewalt war indessen auch eine Rücksicht auf diese Art Menschen
zu erwarten, wie wir denn auch finden. Uebrigens zeigt der
Ausdruck, ut eolono, und das lisetenus psret, daß von keiner
sonstigen Abhängigkeit des servns vom Herrn die Rede war.

Ein Chronist des neunten Jahrhunderts ") sagt von den
Sachsen: „<^nae Aens ornnis in tribns orckinibus ckivi«»
„eonsistit. 8nnt enirn inter illos, ^ni kläliilinAi, sunt, czni
„trilinAi, sunt <^ni I-asrii illornin linAus äienntnr: lk-stina
„vero Ilngna lloe sunt Mobiles, In^enui stc^ne serviles."
Diese 8erviles sind zweifelsohne dieselben, welche in der lwx
krisionuin als läti Vorkommen, und, während der nvdilis

45) 6,p. 25.

46) dlirli»rllu, di»l. fr»uc. l.. 4, c, 2. »pull Longuek 1,7, p. 29.

47) ln. 1 . §. 4. 7. 8- 10.

4 *



22 Buch I- Einleitung.

Lo sol. und der I!bm- 53 «ol. Wehrgeld haben, mit ei¬
nem Wehrgelde von 26 sol., also der Hälfte der Freien,
angesetzt sind. Der »orvu» kommt besonders vor, er hat kein
Wehrgeld, sondern nur einen Schatzwerts, gemäß §. 11- des
'I'it. i. ,,8i ini» liomo sivc nobilis, »ivo über, sivc litus,
„sivc etism servus, sltorius sorvum oooiclcrit, com^onat
„cum, suxta ^uocl kncn.it aäpiooiatu», et clominus esu»,
„i^sius nsretü eurn kuisso saoiamcnto suo suravcrit." Der
lütu» ist hier also Theil der Nation, er ist zu einem Bruch-
theil im Compositionen-System versichert. — Bei den nach
Britanien gezogenenSachsen kommt der Inius ebenfalls vor.
Seine Composition ist 120 »olicli, während der nolrili» 144c»
»ol. gilt, überhaupt sind auch die Wunden des lnU auf , -
der des nobili» gewürdigt"'^); die Composition der libm-i, de¬
ren Existenz aus H. 4. und aus 1U. 17. hcrvorgeht, ist nicht
erwähnt. Der 8ei?vu» hat aber auch eine Composition von
36 »ol.alsg von des I-itus und von des nobiii».
Ueber das Verhältnis des I-iti zum Herrn und zu der Gesell¬
schaft enthält das Gesetz eine Bestimmung, die es zweifel¬
haft läßt, ob die Hörigkeit des Inti sich nicht gänzlicher Unfrei¬
heit sehr genähert; „Intus, »i xer fussuiu vol consilium clomiui
„sni Iiominem occiclerit, ut^uta nobilcm, llomiuu» compo-
„sitionom ^ecsolxat, vol kaiäsm hortet. 8i autein abs^uv
„consoicntia clomini lioo kuerit, climittatui' s clomiuo, et
„vinclicetur in illo, et aliis »c^tem consanAuinvis esu» a
„^ro^in^uis oeei»i, et äominus liti »e in i>oe eonsei um
„non esse, cum uncleeim suret." Aus dem 'kit. 11. geht
indessen hervor, daß der Herr für den scexu» unbedingt — es
seye denn, daß er entflohen —, für den litus aber nur, wenn
dieser auf sein Geheiß das Verbrechen begangen, hafte. Ueber
die Heirathen der I-iti enthält der 3)it. 18. H. i. „Into icgis
„liecat uxorcm emere, ubieuniue voluerit," eine Bestimmung,
die es wahrscheinlich macht, daß die Inti der Privaten bei der

48) I.ex 8»c>n. lil. 2, §. 1, 3.

49) Ibicl. Z, 4-
so) L. s.
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Heirath an die Einwilligung ihrer Herren gebunden gewesen,
man möchte denn umgekehrt annehmcn, daß nur die I-Itl des
Königs nöthig gehabt, sich hierdurch gegen solche Zumuthung
zu sichern.

In der Ovx Läamsunoruiu werden im allgemeinen Liberi
und 8erv1 unterschieden. Den I-Ikorls und Servis wird im
11t. m. gleiches Asylrccht gegeben. Der VIH. setzt die

Oomxositio des Servus ecolesise auf das Dreifache, gleich
dem Servus regis, und zwar auf 45 soliäi fest, wonach also
die gewöhnliche Lompositio»5 soliäi war. Gleiche Compo-
sition war für das Rauben des Servus und Verkaufen dessel¬
ben außer die Provinz bestimmt. Eichhorn ") halt diesen
Servus für einen bloßen Hörigen und nicht für einen Sklaven.
Der Lolouus oder Older eeelesiae hat übrigens als Freier
gleiche Composition mit den übrigen Alemannen * *).

In der I-ex Rasuvarioruiufinden sich ebenfalls Servi.
Der l'ir. V. ist übcrschriebcn : „äs ssrvis, ^uomoäo eoin;,o-
„nautur." Der tz. 18. sagt hier: „81 euru oeoiäerit, solvat

„euiu äomino suo eum viZiuti soliäis." Im ll?it. IV- kommt
eine Mittelstufe zwischen Servi und Oideri vor; der ll?ir. ist
überschnellen: „Oe lideris, c^ui ^er INSNUIU äiiuissi sunt li-
„deri, epuoä IrilsL voesut, ^uoiuoäo eompounutur." Der

H. 11. sagt hier: „81 euiu ovoiäerit, eorupioust euiu äoiuino

„suo euiu ^uullragluts soliäis," also hatte der Freilasse *')
das Doppelte der Composition des servus, und das Viertel der
Composition des Freien, welche nämlich im ll'it. m. esx. >Z.
auf 160 soliäi festgestellt war. Ueber dir ooloui eeolesiae ha¬
ben wir hier keine so deutliche Bestimmung, als in der Oex

St) Th. I. z. 49. Note i.

52) Oox XI»M. 1?ir, IX ^t^uicuo^us liberum scclosia», kjusm ccilo-

„uum vocsut» occiäsrik, »icul »lü Xlemsuai ita compouslur,"
Siehe auch lir. XXIII,

53) Nicht nothwendig Freigelassene, sondern eher ärmer« Freie, die sich

aus Unvermögen, ein hohes Wehrgeld zu verbürgen, einen Schutz¬
herrn gewählt, oder von einem größeren Gutsbesitzer ein Stück

Land gegen Dienste erhalten hatten, ohne darum leibeigen zu wer¬

den. S. Menzels Geschichten der Deutschen Bd. I. S. iSl.
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^Ismnnnol-. Der 'Nt. I. oax. >4- bat hie Ueberschrift: „Vs

„vvlonis vel 80 rvi 8 sovlssiss, ^unlltel' senvisnt," und cs

scheint aus tz. 6. ein Unterschied zwischen ssrvu8 und oolonrw

scclvsise zu folgen, was aber nicht naher bezeichnet ist. —

In dem Salischen Gesetz kommen auch die 6131 oder Viti

als ein Mittelstand vor. Im Nt. XXXVH6 csi,. 5. wird für die

6x8xoI1at1c> 8ervi alleirl mortui eine Strafe von 15 801131 be¬

stimmt, eai,. 6- sagt dagegen vom613u8: „81 gui8 vero Iromo

„1ugonuu8 613um nllonum ex^oliavorit, N. 606. 3on. gul

„taoinnt 8ol. 35 cu!^>sll1Il8 jucUcotur." Also hatte der 613u8

fast 2 r/r hohe Composition als der 8orvu8. Sie giengcn mit

ihren Herren ins Feld, wie aus Nt. XXVlII. csx. >. „81 gui8

„613uur »Ilonum, i^ul »^>u3 3om1uum suom, in Uo8to kuorlt,

;,äiml8oi'1t oto.," hervorgeht ").

Bei den Longobarden standen die Llälones ") in demsel¬

ben Rechtsverhaltniß, wie die 6131 bei den Franken").
17.

Diese bisher dargestellte Elemente der deutschen Verfassung

würden nicht hingereicht haben, dieses Volk zu einem bleiben¬

den welthistorischen zu machen. Es fehlt noch das Bewegende,

und dieses sind die 6om1t»tu8, Gefolge, gewissermaßen das ste¬

hende, wenn gleich nicht immer versammelte, Heer der Nation.

Ohne die Gefolge kann die Entstehung deutscher Fürsten-Ge¬

walt, und auch die Volker-Wanderung, nicht gedacht werden;

denn was die Volker-Wanderung betrifft, so ist man von dem

54) Das Nähere über die l-üi ist bei Wlarda Geschichte und Ausle¬

gung deS Salischen Gesetzes Z. 63. S. 167. ff. zu finden. Eich¬

horn Th. 1. §. 49. Rote L. will unter den 6i3i in der Regel
Ministerialen verstehen wissen.

55) 6-uoIi Ast, l-og. l-oogodarri. 6ap. 83. „Alstions» o» logo vivanr

„in Iralia in -orviruls llonunorum auorum, gua kscalioi vei I4li

„rirunr in krancia."

56) Daß der Name Aläions- auch in Deutschland verkomme, diese Be¬

hauptung Antons in der Geschichte der deutschen Landwirthschaft

Th. 1. S. 78. ist wohl zu gewagt, wenigsten« kommt in der an¬

geführten Stelle Meichelbecks in Uietor. kri-ivß. 1?. 1. Insrrum.

p. 58. nichts davon vor, sondern dort ist nur ein 1>,ch«n, Namens

AUalo erwähnt.
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Glauben wohl langst zurückgekommen, als haben die Völker ihren
heimischen Heerd ganz verlassen, um in der Ferne neue Wohn¬
sitze zu suchen. Die Geschlossenheit der Höfe, der Mangel von,
städtische Einrichtungendes Landbesitzes veranlassendem, Verkehr
mußte von selbst eine Menge Menschen zur Folge haben, die
ihr Heil in dem einzigen Gewerbe, dem Kriege, suchten. Sie
umgaben einen Häuptling, der ihnen Waffen, Pferd und Nah¬
rung gab, exignnt enim prinoipis sni liberslitsto lllnm bells-
torem ogunm, illsm cruoatsm victrioemcpne t'rsmeam; nsm
«pulse, et cpusmczusm ineomti, Isrgi Ismen spparstus ^ic>
stipeuckio eeäunt r?). Der Häuptling hatte sie nach Graden
abgetheilt, und sie waren ihm grenzenlos ergeben Mit dem
gemeinen Wesen standen sie zweifelsohne in Verbindung; 8i
eivütss, in «pus orti sunt, längs psoe et otio torpost, ple-
ri<pu« nobilium säoleseentinm petnnt nitro ess nstiones,
<;use tuin bellum sliguocl gerunt woraus sich die vor¬
zugsweise Bestimmung für den vaterländischen Krieg ergiebt.
Gewissermaßen standen sie daher auch im Solde des Volkes:
Ales est eivitstibus, ultro so viritim eonterre prineipibus,
vel srmentorum, vel krugum, guocl pro bonore seeeptnm,
etism neeessitstibus sub venit Ze größer und glänzender
die Gefolge, desto mehr mußte das Ansehen des Gefolgsherrn
steigen, so daß das Ausland ibn ehrte, ja er selbst durch seinen
Ruf einen Krieg unterdrücken konnte °'). Diese Gefolge machten,
wie Möser sich ausdrückt, eben so wieder spatere Dienst¬
adel, den eigentlichen Kriegssiaal der Deutschen aus. Daß ii

57) 1'scir. Oorm. c. 14.

58) 1'scir. c. 13. 14.

59) 6 14.

M) Lsp. 15.

61) 18.: „Usec rligail»«, lirs vire», msgno sempsn »lecto^um

„juvvoum ßlobo circunactL«; in pacs llscu», in ksila ^rnriicliuni.

„nsc »otum in sur ßsnre cui^us, Lputj kniliin», kpio^u«
„civilikss ill nomen, e» ßiori» s»r, nuinero «c virlui« cnmi!»-

»tu« smiossr; «»psmnlur «ni,n leßsiioniku!, er muneribus

„ornrnknr, ei ip>» pisrunique betls s>roUiA»nl,"

62) Osn. Gesch. Bd. I. Abschn. I. §. 34.
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den Gcfolgsherrn das Element der nachhen'gen Könige — selbst
Marbod war schon ein solcher König mit 74,000 Mann Gefolge,
den Hermann auch mit dem Gefolge bekämpfte") — lag, wie
in den Gefolgen der Keim des Lehns-Systems, beides stellt die
Geschichte anschaulich dar.

18.
ll. Don den durch die Völkerwanderung begründete n Ver¬

hältnissen, und von der fränkischen Verfassung.

Die Völkerwanderunghat die Gestalt der Welt verändert,
und auf das Land, aus dem sie hervorgegangen, nachher wesent¬
lich zurückgewirkt. Diese Rückwirkung gieng für Deutschland
von Gallien aus, mit dem wir cs daher hier allein zu thun
haben. Stilicho, Feldherr des abendländischen Reichs, hatte,
um gegen Alarich, König der Wcstgothen, zu schlagen, von den
Grenzen Rhätiens und Galliens alles, was noch von römischen
Legionen da war, zurückberufen, wodurch diese Lande natürlich
ihre Vertheidigung verloren "). Radagaisuß, von den Uferndes baltischen Meers herkommend, führte hierauf über die unbe-
schützte Grenze ein? unzählige Menge von Barbaren in das
römische Reich. Ihm folgten die Vandalen, die Sueven, die
Burgundionen, die Alanen und mehr andere Völker. Mit einer
bedeutenden Anzahl gieng er über die Alpen und drang so im
Frühling des Jahrs 406 in Italien ein. Stilicho, der alle Le¬
gionen vom Rhein und der Donau versammelthatte, ermüdete
den Radagaisus,als er ihn in die öden Hügel der Apcnm'ncn
gedrängt sah, durch kleine Gefechte, hielt ihn auf an wüsten
Orten, schnitt ihm die Lebensmittel ab, zwang ihn, eine Huflucht
aus den Höhen von Finsoln zu suchen, belagerte ihn endlich und
zwang ihn, sich zu ergeben. Radagaisus ward hingerichtet").

6s) Menzel Bd. I. S. ISS.

64) krospori ,4gnik. Lcripr. kesac. 1. I. p. 626- 6»ssio(!ori

Odrvaic p. 1361. Hisroe. Ni-c. XIII, c«p. 26.

65) Ol^mpiolloe. »pu<I kliokium p. l46> 2osimus V, c. 26,

kaulu» Oeviius VII, c. Z7. Nrosper XguilLo. p, 627-—
loensads» 4« rsgaor. »uccsis. e. gs. — Oibbon, Oo-
cline soll k»II, c. Zo. DInrskori Xnnsl. 405.
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Allein zwei Drittheile der Krieger, die seinen Befehlen folgten,
hatten ihn nicht begleitet, und machten sich nun auf gegen den
vnvertheidigtcnRhein. An den Ufern dieses Flusses fanden sie
die Franken, die sich wie Bundesgenossen und Soldaten des rö¬
mischen Reichs betrachteten,und sich ihnen widerfctzten. Zuerst
siegten die Franken gegen G od eg isil, König der Vandalen, in
einer zweiten Schlacht gegen die Alanen wurden die Franken be¬
siegt. Nunmehr erfolgte ver Einbruch der Barbaren in Gallien
ohne Hindernisse. Am 31. Dez. 406 ging das barbarische Heer
über den Rhein, und die Natisnen, die sich jetzt auf Gallien
warfen, haben die verschiedenen Provinzen des römischen Reichs
nicht wieder verlassen Schrecklich ward Gallien verheert.
Der heilige Augustin sagt in einem Briefe ^): «Wilde und
»unzählbareNationen haben ganz Gallien eingenommen.Alles,
»»was sich zwischen den Alpen und den Pyrenäen findet, zwischen
«dem Ozean nnd dem Rheine, ist verwüstet durch den Quaden,
«den Vandalen, den Sarmaten, den Alanen, den Gepiden, den
«Heruler, den Sachsen, den Burgunder, den Alemannen und
«selbst den Pannonier, welcher auch, zum Unglücke der Republik,
«Feind geworden ist. Mainz, sonst eine ausgezeichnete Stadt,
«ist eingenommen und zerstört; mehrere Tausend Menschen sind
«daselbst in der Kirche ermordet. Worms ist verödet durch eine
«lange Belagerung; aus der mächtigen Stadt Rheims, aus
«Amiens, Arras, Terouane, am äußersten Ende Galliens gelegen,
«Tournar, Speier, Strasburg, sind alle Einwohner nach Ger¬
manien fortgesührt. Alles ist verheert in Aquitanien, in No-
«vcmpopulanien,in den Lyonnischen und Narbonnischen Gebie¬
ten, bjs auf eine geringe Anzahl von Städten, welche das
«Schwept von außen bedrohet, und der Hunger von innen quält.
«Ohne Lhränen zu vergießen, kann ich nicht von Toulouse reden.
«Wenn diese Stadt noch nicht erobert ist, so verdankt sie die-

66) vrsxor. luroo. II. c»p. 2. s. VI, c,p. Z.
?ro,por Lquir. p. 627. kro,per ro p. 637- — kauli
Oro »ii Hill. VII, cap. 40.

67) üieroa. Lpirrol. Xcderuiir, ins». Lp. 91 . p. 74g. er 8«ipk,'
Irrac. 1'. I. p. 741.
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»ses der Tugend ihres heiligen Bischofs EruperiuS. Spanien
»»sogar ist in Bestürzung und fühlt, daß es am Rande des Ver¬
derbens steht.« —

Ein Theil der barbarischen Völker verließ Gallien, nachdem
es drei Jahre lang verheert worden war, um seine Zerstörung
weiter fortzusetzen; die Sueven, die Vandalen und die Alanen
drangen den 13. Oktob. 409 über die Pyrenäen Andere
Alanen und andere Vandalen jedoch waren in Gallien zurückge¬
blieben, und brachten im Jahre 410 ihre Verheerungen in die,
am Ozean gelegenen, Provinzen, welche bis dahin noch keine
andere Barbaren, als die MeerbefahrendenSachsen, gesehen
hatten ").

Sechs Jahre lang war Gallien verheert, da erst-versuchte
der Kaiser Honorius, dem Lande Ruhe zu verschaffen. Frei¬
lich wußte er dazu kein anderes Mittel, als den barbarischen Kö¬
nigen, welche sich dazu verstanden, den Titel von Bundesgenossen
des Reiches anzunchmen, einige Provinzen unter der Bedingung
zu überlassen, daß sie ihn von den andern Königen befreien soll¬
ten. Mit den Wcstgothen und Burgundionen unterhandelte er
solche Verbündungen, und auf diese Weise gewannen diese Völ¬
ker die erste regelmäßige Niederlassung in Gallien. Placidia, des
Honorius Schwester, Gemahlin Ataulfs, Königs der Westgothen,
welche in Italien aus Pannonien eingedrungen, hatte Ataulf be¬
redet, daß jeder Feind des Reiches ein Rebell wäre, daß es nur
Ruhm im Dienste Roms geben könnte, und daß Ataulf, anstatt
Provinzen zu erobern, sich bestreben müsse, sie als Geschenk von
ihrem rechtmäßigen Herrn zu erhalten. Mit Freuden überließ
Honorius den Westgothen die Provinzen des südlichen Galliens,
um nur Italien zu retten. Die Westgothen zogen daher wieder
aus Kalabrirn bis zu den Alpen. Sie versicherten sich der Städte
Narbonne, Toulouse und Bordeaux, und ungeachtet einiger Ge¬
fechte mit Ccnstantius, Feldherrn der Römer in Gallien und per¬
sönlichen Feind Ataulfs, wurden sie in der Provinz wie Bundes¬
genossen des Reichs ausgenommen.Vom mittelländischen Meere

68 ) 6L»Lio«I»r. Lbrori. p, 1862 .

69) I'rodpsr lyr, Lllro». p. 637-
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bis zum Ozean verbreiteten sie ihre Macht "). Die Landes-
hcrrschaft wurde dadurch eigentlich so wenig als die Verfassung
geändert. Indem der Wcstgothen-König sein Volk befehligte
als erwähltes Haupt der Nation, ließ er sich zugleich mit der
Gewalt eines Generals des Reichs bekleiden, und es schien mehr,
daß er seine Truppen Quartier in den Provinzen, die er besetzt
hielt, nehmen ließ, als daß er sie erobert hatte. Die Edikte
des Kaisers wurden immer anerkannt; die Gesetze, die Gerichts¬
höfe, die Münzen, die städtische Verwaltung, die Rechte der Per¬
sonen und des Eigenthums, alles blieb auf dem alten Fuße.
Der Gvthe war bei dem Römer oder dem Gallier einquartiert,
den er seinen Wirth nannte, und sehr wahrscheinlich betrachtete
er sich in der That als Gast, und übte alle die Rechte aus, welche
sich Soldaten anmaßen, die man bei den Bürgern ins Quartier
legt. Er aß an seinem Tische, er unterhielt sich auf seine Ko¬
sten, und indem er dieses that, beunruhigte er ihn nicht weiter,
als es jeder andere römische Soldat auch gethan haben würde,
der gewohnt war, in seinen Quartieren nach Gefallen über alle
Güter des Einwohners zu verfügen, welcher ihn erhielt'").

Auf ähnliche Weise kamen die Burgundionen zu Sitzen in
Gallien. Der Gegenkaiser Jovinus ermunterte sie im Jahr 411,
ihre Quartiere in der Provinz Galliens, am linken Ufer des
Rheines gelegen, die man das obere Germanien nannte, zu neh¬
men, um durch sie zugleich einen Schutz zu erlangen. Sie nah¬
men die Quartiere ein, bekümmertensich übrigens wenig um
den Jovinus, dessen Kops die Westgothen bald dem HonorkuS
sandten. Vielleicht eben darum, weil sie den Jovinus verlassen
hatten, nahm sie Honorius eben so, wie die Westgothen, unter
die Verbündeten des Reichs auf. Er erlaubte ihnen, ihre Quar¬
tiere von den Ufern des Genfer - See's bis zu dem Zusammen-

70) lorn-näe, äs rsl>. gslic. c,p. 81 — ZZ. Olxmpivilor p.
148. — Hier. ß6aär. äs Laoxusäoe IV, eiirp, 7 — lg. 8 »
ärisoi Valseii rsr. krsiicii. III» p. 110.

71> Sieh- hierüber und überhaupt über die Völkerwanderung in Gal¬
lien Eismonde de SismondiS Geschichte der FranzosenBd.
I, S. 166. ff. S. 177. 173.
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flusse der Mosel mit dem Rhein zu nehmen, und auf diese Weise
begann die Monarchie der Burgunder in Gallien ").

19.
Aus diesen Verhältnissenentwickelte sich nun die Thcilung

des Bodens, da eine solche Einquartierung auf die Dauer beiden
Theilen gleich unangenehmwar. Auch war durch Galliens frü¬
here Geschicke und die Völkerwanderungso vieler Boden verlas¬
sen, wüst geworden, daß schon darum eine Bodenabtretung mit
der Subsistenz des Besiegten vereinbar erschien. Die Burgunder
hatten unter Aetius schon feste Sitze am Fuße der Alpen, wo
die Allobroger und Helvetier gewesen waren, genommen?'),
und nach Aetius sowohl als Attila's Tode, als das Hunnenreich
so wie das Kaiserthum, entseelten Körpern gleich, sich auflöste,
breiteten sie sich unter Beistand der Westgothen, aus deren altem
Königsgeschlecht sie ihren Heerführer Gundioch nach dem Tode
ihres Königs in der Schlachr gegen Attila, geholt hatten, in der
alten römischen Provinz ob der Stadt Marseille aus bis an die
cevennischen Berge und weit hinaus im Lande Gallien"). Sie
theilten mit denjenigen, welche die römische Autorität in Gallien
noch repräsentirten, friedlich das Land; Marius") berichtet:
»Lurgunclione» psilvm 6aIIiao oeoupavernnl, lerras^ao cnin
»Oallieis LonÄrorlbus clivisvianl.« Aus der 13m gunäio-
num sehen wir, daß der Burgunde zwei Drittel des Feldes, ein
Drittel der Svrvi und von Wald, Garten und Hof die Halste
erhielt. Der Tit. 64 erwähnt der Theilung als vor nicht zu
langer Zeit geschehen, §. 1: »I-ieet eoüoin lomxoro, yuo

72 ) 01^ mpi ochor. Lur. Vouor. 1*. I, p. 147. krpapvr.
Obrsa. p. 627. LL » »io <lo r Obroa. scl »an. 413. p. 1362. Hiiloirs
«!«Lomgoßlis p. IM p. Lsnsch >iv, I. p. 32. Sis monde S. 179.180«

73) krospor, läsciu«, Oasslorlorusm Obremicis. Joh. v. Müller
SchweizergeschichteBuch I, Kap. 7. Z- 1. Jahr 432 ff.

74) Joh. v. Müller a. a. O. „Die Burgundionenfassen feste Sitze ?c."
75) Obrem, all arm. 456. I. v. Müller am angef. O. Note I. be¬

merkt, daß, wenn diese, bei <iu Oboio« in »cripwrib. enthaltene,
Stelle dem Mariu« auch abgesprochen werden könnte, sie doch
immer einem Ungenannten aus dieser Zeit und diesem Lande würde
bleiben müssen.
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„popolu8 nostor msncipiorum tertism ot änL8 terrsrum
„psrtos sooepit, ejuamoäi s i»ob!s lovrit oin>88a prsooeptio,
„nt gtiioon^uö sArorn euin insneip>Ü8, 8<,u ^srenttua n«8-
„troium 8ivv Isrgitsto nostrs perveperst, neo inancipiorom
„tcitism, nee äuss terrsrum psrtv8 ex eo loeo, in ino e!
„Ii08pätslits8 luerit äeleASts, re^nil ei et: tsinen guis eom-
„p>Inre8 eornp>erimü8 iinineinore8 päricoli 8ui, eo ^uis es,
„i^use p>igeeep»tsInersnt, exce88i88ent, neeesse e8t, otprse-
„8en8 suotoiitss sä in8tsr msn8urse Iegi8 eini88s et p» se-
„8nnip»tore8 eoereeat, et duo N8gu6 conävmptis remeäiiini
„äebitse 8eeniitsti8 sttribust. ändemus igitur, ut r^oiä^uiä
„Iiü, ^ni sgris et insi,eip>Ü8 nv8tis mnnilieentis xotiuntnr,
„äo Ii 08 pitum 8uoruin teii i? eontrs interäietnin piärlieunr
„p>isc8ninp>8i88eäoeentui', sine äilstiono ro8titosnt.« §.2:
„Ile exsrtitz guo^uv novsrn nnne et 8up>eri1uain Isrsinan-
„nornia eorn^etitionein et eslnmnisin s p>» 88 L880 i'un,
„^rsvsmine et in^nietuäine Iise lege p>rseeip>iinu8 sudmo-
„veri, ut 8ieut äe 8^Ivi8, ita et äe exsitis «ive snteseto
„sivo in prsesonti tem^oi e Isetis, Iisliesnt enin Bai'Arrn-
„äionibos istionein! i^nonisin sieut jam äuäuni ststntnnt
„est, ineäietstein silvaruio säHviusnos Fenetslitei' jnseei-
„piinu8 pertinore." 3, „Liinilitei' äe euite et prouisriis
„eiios 1srsinsnno8 conäitione servsts, iä e8t, nt meäiets-
„tein Romsni s68tiinent pnaeaumenäsin."

Wie diese Theilungcn nun eigentlich geschehen, ist nicht be¬
richtet worden, ob zum Beispiel jedes einzelne Landgut getheilt,
oder ob die Sache mehr im Großen genommen worden. Eben
so schwierig ist die Auslegung des ^ääitsmenti II, srt. , i sä
I.eg. Lnrgnnä.: »äs Honisnla vero doo oräinsvimns, nt

76) Du krsms äu Laogs in Oioesar, aä »criplor. meä. sk inkim«

I.SN 11. lom. Z. voce karamanoi p. Z40. weis nicht, was mit

diesen tarsm-mni anzufangen. Er vermuthet, daß kar», ßsoerario,

er Llan, domo zusammen zu setzen scyen. Da indessen, wie auch

äu krains einräumt, die Entgegensetzung der kseamanol gegen die
alten Landesbewohner, die Römer, klar ist, so dürfte eher auf die

Männer, die die Fahrt aus der Heimath nach Gallien gethan,
Fährmänner, gerathen werden.
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„non Lmxlius s Lorgunäionil>u 8 , ^ui inlrs vonorunt, re^ui-

„istur, ^usm sä piso80N8 ncooSZitss fuorit, niväiotss toi-

„rae. ^lis vooo rneäiotss onm inlogiätste onoicipioiom s

„Hoinsnis isnestnr: neo oxinäe nllsin violontism pstiair-

„tnr.« Montesquieu führt diese Stelle zum Beweise
an, daß zu Anfang nicht alles Land vertheilt worden, erwähnt j
aber die Schwierigkeitnicht, die aus der dort erwäkntcn meäie-
rss entsteht. Wie konnten die Römer ihr Drittel freibehalten,
wenn sie den nachkommenden Burgundern noch eine Hälfte ge¬
ben sollten? Und, umgekehrt, wie können die ersten Einwande- j
rer zwei Drittel erhalten haben, wenn noch Land übrig blieb,
wovon den Nachkommenden die Hälfte gegeben werden konnte?
Joh. v. Müller stellt gar die Behauptung auf, jenes
^ääitsmentom beziehe sich auf von den Burgundern frcigelas- I
srne Knechte, denen 50 Jahre lang — von Erlassung der Dox i
LluAuuä. nämlich bis zur Verkündung der Xääitsments— so
viel, wie den ursprünglichen Einwanderern, habe gegeben werden j
müssen, und bezieht sich dabei auf den ll'it. 57 der Dox. Die¬
ser sagt aber bloß: »Durgonäioiii 8 libortuo, qui Domino 8NO '
„soliäos XII non äeäorit, nt listest lioontism, biout 08t

„oon 8 uoinäini 8 , ^no voluorit äi 8 oeäonäi, noo tootism a Do-

„mani 8 oon80onin8 68 t, nooesso ost, nt in äomini Ismilis

,,oen 86 stnr.«, wodurch selbstredend nur verordnet ist, daß der
Dil,6rtn8, so lange er nicht dem Herrn die ihn gänzlich be¬
freiende 12 soliäi gegeben, oder ein römisches Besitzthum er¬
worben, noch nicht die volle Selbstständigkeit habe, sondern noch
zu des Herrn Familie gerechnet werde — also etwas ganz an¬
ders, alsJ. v. Müller behauptet. V. Savigny") vereinigt
gewissermaßen beide Meinungen, indem er behauptet, die freien
Burgunder, welche später nachgekommen, haben nur die Hälfte
der Aecker ohne Sklaven, freigelassene Burgunder haben ein Drit¬
tel erhalten; zur Begründung dieser Behauptung nimmt v. S a-
vigny an, es seyen bei der ersten Theilung die Burgundischen

77) Lspril äs» l.oi». Uv. ZV. cd. 8.
78) B. I. Kap. 8. „das Gesetz"
79) Geschichte de- römischen Rechts im Mittelalter, Bd. I. S. LS4. 255.
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Theile nicht von sammtlichem Grundeigenthum ausgeschieden und
dann unter alle vorhandene Burgunder ausgetheilt, sondern viel¬
mehr jedem Burgunder ein bestimmtes Landgut angewiesen wor¬
den, dessen römischer Besitzer auf diese Weise mit ihm theilen
müssen, weshalb also in demselben Maaße Land übrig bleiben
müssen, als die Zahl der römischen Landgüter, wahrscheinlich von
gewisser Größe, die der freien Burgunder überstiegen. Den Be¬
weis dieser Annahme findet v. Savigny erstlich in der Stelle
des l'ir. 54. h. 1. der l.. Lorg. „clu -18 lorrsium psi-ies ex
„60 loco, in cjiio oi liv8pitalits8 knersi äalogsts," allein der
I 06 U8 kann hier überhaupt wohl die Landcsgegend, in welche
solche Anweisungen geschehen, bedeuten, ohne daß gerade jedes
einzelne Landgut getheilt gewesen; ja eS ist gar nicht möglich,
daß der Io6ii8, in ^110 61 Ii 08 pirriliis 8 fiioi'it clologsls, etwas
anderes bedeute, da ja hier eben vorausgesetzt wird, daß der
Lui-Annäio, der schon vom König Land erhalten hatte, in das
Gut eines Romaine nicht angewiesen war, sondern nur, weil
er in der Gegend wohnte, Eingriffe darin machte, was ihm, da
er mit dem Königlichen Gut zufrieden seyn soll, verboten wird.
Zum anderen beruft sich v. Savigny auf den 55. Z.
der I-. LniA., wodurch bei Grenzstreitigkeiten die Prozeßführung
den Römern überlassen ward, so, daß das Urtheil für und wider
den Burgunder, dessen Iiouxon den Prozeß gewonnen oder ver¬
loren, galt; allein es kann immerhin bei einzelnen großen Gü¬
tern eine solche Theilüng Statt gefunden haben — wie auch
aus 1'ir. 13, wo von Rodung gemeinschaftlichen Waldes die
Rede ist, hervorgeht—, ohne daß das überhaupt bei den Gü¬
tern Regel war; denn der von v. Savigny übersehene folgende
§. 2. setzt ausdrücklich voraus, daß den Barbaren ganze Güter
zugefallcn: »8sn6 81 6X 6jii8<l6ni sgri kiniliiis, HO-UN Larba-
„vU8 ox ial6Avo oiiin inaiioipÜ8 piililics largiiioiio p6r-
„66p6rii, ku6iil 60itl6nUo A6N6rsts, liceliit oi 86ii p>ul8atus
,,tu6rir, 860 ip»86 H»ul8LV6I ir, lionllllio jo 16 vontoncloi 6.« -
Zm Ganzen genommen sind die Quellen hier doch zu dürftig,
um sich von der Theilüng ein anschaulicheres Bild zu machen,
und namentlich sieht man ja auch gar nicht, wie der König zu
seinem Lande, von dessen laiZii-io im Hr. 54. §. 1 . dir Rede
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ist, gekommen, ob es von den zwei Drittel der Burgundioacn,
oder aus dem römischen Fiskus vorweg genommen.—

Von den Wcsigothen findet sich ebenfalls eine Lheilung des
Landes berichtet, wahrscheinlich gemäß Sismondes Ver-
muthung nach dem Einfüll in Spanien geschehen, als die Nation
allen ihren Kriegern ein sicheres Daseyn zu verschaffen suchte.
Die ü,ox VVisigorlioiuin l»il). X. tit. I. H. 8. sagt: »Divisio
„intei? 6ot1ium et Itomrmum ü»ots äe ^oitioiio teii srum 8IVS
„silvarum, NuIIa rationo tui'betui, si tsmen ^rodutur eele-
jjkirstu clivlsio. Xoe 8e lliirldns ^Sltidu8 Ootlii aiiguicl «i8i
„l1ömanu8 ^rüo8umat aut vitillieot: sut lle teitiu Romani
„OStIitl8 8ii)i nlic^nici anlleat U8nrpaie aut vinlliesee, ni8i
,,iuoä <1o iiÜ8tra 1or8itan ei l'uoiit laigitute llonstum. 8e<l
,,^uoä a Psrentiliu8 vel vioiili8 8ivi8um e8t, P 08 toi'ita 8 im-
„mutsro non tontet.« Der §. 16 giebt vorzüglich das fiskalische
Steuerinteresse, aus welchem der König den Römer schützte, zu er¬
kennen, »llnäieo8 8ingularuin oivitatum, villiei, st^no piaopo-
,,8iti, teitis8 Romanoi'uin, ad iIÜ8, gui oooupstua tenent,
„aut'orant, et Romania aua oxactiono aino ali^ua äilationo
„reatituant: nt nidil lkiaoo llodoat Zenit e. 8i tamon
,,eo8 ininguagints annorum nuinorua aut tom^ua non vxcln-
,,8erit.«« Denn die 8m-8 Ootdiüa war, wie überhaupt die Land-
theile der Barbaren, steuerfrei ^'). — Die näheren Nachrich¬
ten mangeln auch hier.

20 .

Auch die Franken drangen in Gallien ein, und es war
ihnen sogar Vorbehalten, die übrigen Barbaren in Gallien zu
überstrahlen. Die Wehrmannci der Franken umfaßte viele deut¬
sche, sonst unter einzelnen Namen erscheinende, Völker am Rheine
bis zu und über die Weser hinaus >"), und Ae nach Men¬
zel^) angenommene Meinung, welche den Ursprung der Franken

80) S. 179.

81) Llonlsigüisu liv. ZO, eli. 12.
82) Luden Geschichte deS Mittelalters Abth. 1. §. 36- S. 56. 57.

83) Geschichten der Deutschen Bd. 1. S. 200 — 209»
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von den Bastarncn am schwarzen Meere ableitet §«), wird
schwerlich verlheidigt werden können, da sie denselben Namen
Franken für die in Gallien cingewandcrten Bastarnen und für
die deutschen Rheinvölker verlangt — Wie dem allen auch sey,
genug, die Franken gelangten auch zu Landbesitz in Gallien, und
unter Chlodwig und dessen Nachfolgern besiegten die fränkischen
Geleite sowohl die Reste der römischen Herrschaft unter Syag-
rius, als auch die Monarchien der Wcstgothen und Burgundioncn,
Sowohl in der Imx 8ulios, als in der l-ex lkixusi-iornin fin¬
det sich aber keine Spur von einer Güter - Theilung, und es
entsteht daher die sehr zweifelhafte Frage, wie die Franken zu
Landbesitz gekommen. Montesquieu^') behauptet, weil sich

L4) Man führt dafür auch die Sage vom trojanischen Ursprung der
Franken an, worüber der Lobgesang auf den heiligen Anno B'
3S0 nach Huni bald folgendes singt:

Krane» gsaarr! mir cisn 8ioi
Vili vsrrs niclir l>! kini.

Da worbrin »i eiu mir vrowoeiia

Lini iürxds Troie,

Den bacii liiain »i Lank«,

14» elsmi warxeri in iri links,

Dsn km! Iraririn ri VUIS llix meri«
Dannim wuliain »inr Vrsinleiiclii lisri,

Di wureiin Lssari al unrerclan,

Li waren imi jselodi iorcliaam.
oder in Menzels S. 20l Uebersetzung ins NeudeUtschei

Franko saß mit den Seinen
Sehr fern beim Niederrhein.
Da bauten sie mit Freuden
Ein kleines Troja.
Den Bach hießen sie Lanthe,
Nach dem Wasser in ihrem Lande;
Den Rhein hielten sie für das Meer,
Don dannen gewachsen sind die fränkischen Heere,
Die wurden dem Cäsar alle unterthan,
Sie waren ihm jedoch furchtbar.

85) kiprir klo» küix. I.IV. 30. dl. 7. 8. „II» avoisnt corn^ui«, il«

^prireok c« e^u'ila roulurenr, sc ns lirsnr eis rsglemsnl» gu'enrro

„sux. — (^u'auroisnr i>» fair eis ranr eis tsrrs»? Il» prirsar

»soll«», ezui Isur conviursnr, el laiiaorenr Is reire."
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bei den Franken von einer solchen Landestheilung, wie bei den
Westgothen und Burgundern, nichts finde, haben jene genom¬
men, was ihnen angcstanden habe, welchem auch Eichhorn^)
beistimmt. Sismonde"^) nimmt an, die eingewandcrten, in
Gallien herrschenden, Franken haben sich mehr wie ein Heer als
eine Colonie betrachtet, scyen lange in kurzem Raume vereinigt
geblieben, und jedesmal, da ein Franke sich aus dem Dienst zu¬
rückgezogen, sey ihm eins von den vielen in Gallien Vorgefun¬
denen herrenlosen Gütern — schon die römischen Kaiser haben
in Gallien immer herrenloses Land zum Austheilen gefunden, und
die verderblichen Kriege, welche zahlreiche Familien von Grund-
eigcnthümern vernichtet, haben die Masse der Domaincn, über
welche der Fürst verfügen können, ansehnlich vermehrt — bewil¬
ligt worden, und diese Domainen, den National-Soldaten ge¬
sichert, seyen es, die als toiva 8uliou nach der l-ox 8->lica ^8)
nicht auf die Frauen übergehen sollten. Allein diese Meinung
muß voraussetzen, daß das vereinigte Heer von Steuern gelebt,
oder von Beute, da doch letzteres auf die Dauer nicht möglich,
und crsteres einen regelmäßig organisirten Staat, nicht aber ein
so zerrüttetes Land, wie Gallien, voraussetzt. Und daß leiws !
sslioa nichts anders als die bevpclidA8 avist-ioa der l-ex Uipuu- ^
riorum ks) bedeuten könne, ist längst ausgemacht. — Ganz
eigenthümlich ist Luden s 20 ) Ansicht, die wir wegen ihrer Merk¬
würdigkeit hier ausführlich geben. Chlodwig habe seine Erobe- ^
rungen in Gallien unstreitig mit einem Geleite fränkischer Män¬
ner und Jünglinge gemacht. Es sey höchst wahrscheinlich, daß !
um diese Zeit die Geleite das eigentliche Heer der Staates ge¬
worden seyen, und daß der König der Wchrmannei sich selbst an
ihre Spitze gestellt habe. Ihre innere Einrichtung hingegen, das
Werhältniß der Mannschaft zum Anführer, scheine durchaus das
alte geblieben zu scyn: das Geleit habe sich selbst erhalten, und

86) Eichhorn deutsche Staats- und Rechts-Geschichte. §. 23. Note <l.
87) Gesch. v. Frankreich, S. 233 — 235.
88) 17c. 62.

89) lir. 56 (58) aloäibu«.
SV) S. 147 ff.
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durch den Ertrag des Kampfes die Fortsetzung desselben möglich
machen müssen. Dieses seltsame Verhältniß aber habe, wie es
scheine, auf die ganze Denkart des Volkes einen großen Einfluß
gewinnen müssen, und wenn von der einen Seite durch den
glücklichen Krieg die Lust nach Raub und Beute genährt worden,
haben auf der andern Seite die Begriffe von Leutschaft, von
Dienst und Lohn eine Veränderung erleiden müssen, in welcher,
so wie in der ganzen Veränderung mit dem Gelcitswcsen, der
alten Freiheit eine ungeahnete Gefahr erwachsen.— Ein solches
Heer nun, als Geleit vielleicht groß, für den Zweck eines An¬
griffskrieges unbedeutend, habe unter Chlodwig, wie unter eini¬

gen früher» Führern nicht blos bewegliche Güter, die leicht zu
vcrtheilcn nach altem Brauch, sondern auch nach und nach ein
ganzes großes Land erobert, so von Millionen Menschen bewohnt,
die in der Bildung viel höher gestanden, nur nicht in der Kunst
der Waffen. Dieses Land, von den Mitgliedern des Heers als
ihr gemeinsamer Erwerb, und eben deßwegen immer als Ein
Reich angesehen, selbst wenn es mehrere Könige gehabt, habe
behauptet, die Herrschaft habe über die Einwohner bewahrt wer¬
den sollen, nicht weniger gegen Fremde, als gegen sie selbst; ja
sie habe behauptet werden sollen durch sie selbst, durch ihr eige¬
nes Mitwirken. Es seye mithin wohl nolhwcndig gewesen, daß
diejenigen, welchen das große Werk gelungen- sich verbanden,
bei einander zu bleiben, und ein stehendes Geleit zu bilden,
um dasjenige, was sie mit gemeiner Kraft gewonnen hatten,
auch mit gemeiner Kraft zu schützen. Eine solche Verbindung
aber sey nur möglich gewesen, wenn die Glieder derselben für
den Dienst, welchen sie zur Erreichung des bestimmten Zweckes
übernahmen, auf eine solche Weise belohnt worden, daß ihnen,
als den Siegern, vor welchen sich Millionen beugten, ein, nach
ihren Begriffen, ehrenwerthes Leben gesichert worden. Nun aber
haben sie keinen anderen Lohn, eines freien Mannes würdig, ge¬
kannt, als Grund und Boden, durch dessen Besitz nach ihrer An¬
sicht die Freiheit bedingt. Es sey also wohl nothwendig gewe¬
sen, daß einem Jeden der Sieger ein Grundbesitz unter der Be¬
dingung angewiesen worden, fortan kräftig und treu zu der Ver¬
bindung zu halten, und für den Besitz alle b,'e Dienste zu leisten,

5 *
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welche die Lage der Dinge erfordern möchte. Wahrscheinlich

aber sey cs nicht, daß die klugen Franken diesen Gedanken durch

Maßregeln ausgeführt haben, deren Gewaltsamkeit die Unterwor¬

fenen zu erbittern vermocht hatte, und es mochte nicht zu be¬

weisen seyn, daß den alten Einwohnern Galliens, einzelne Fälle

ausgenommen, ihr unbewegliches Eigenthum von den Franken,

in diesen ersten Zeiten, geraubt worden. Aber sie haben auch

zu der Ausführung dieses Gedankens solcher Gewaltthätigkeit kci-

nesweges bedurft. Die Römer haben in Gallien viele Ländereien

besessen, von welchen nun das Eigcnthum auf diejenigen über¬

gegangen, die ihnen in der Herrschaft gefolgt. In der stürmi¬

schen, durch Uebcl aller Art schwer leidenden, Zeit möchte auch

mancher Besitz herrenlos geworden seyn, so daß die Eroberer ohne

Anstoß und Bedenken darüber zu verfügen bemachtet. Und als

nach und nach Allcmannien genommen, die Westgothcn vertrie¬

ben, die Fürsten anderer fränkischer Stamme von dem Könige

der Salischcn Franken vernichtet, Burgund erworben und Thü¬

ringen gewonnen worden, da sey diese Masse von Ländereien

immer vergrößert worden, so wie sie durch Zufälligkeiten man¬

cher Art vermehrt seyn möge. — Alle diese Ländereien scyen

nach den Gesetzen des Geleites, wie das ganze Reich eine Ge¬

meinherrschaft, so ein Gemeingut desselben gewesen, auf welches !

Alle nach ihren Verhältnissen im Geleit Anspruch gehabt. Der

König sey nur insofern Herr dieses Gutes gewesen, als er Haupt ^

der Verbindung war; in demselben Sinne, in welchem er auch

Herr von Gallien war, nämlich nur als Haupt und Vertreter

des Geleites. Indem nun die Eroberer den Römern ihre Gesetze

und Rechte gelassen, haben sie ihnen auch ihr Eigenthum gelas- !

sen, und sich durch die Masse von Ländereien, deren so eben ge¬

dacht, aus der Verlegenheit geholfen. Das Gemeingut selbst ^

haben sie nämlich als solches behalten, und es, nach einem vor- ^

gefundenen Sprachgebrauch!, Fiscus genannt. Bon demselben

aber habe, wie es scheine, ein jedes Mitglied des Geleites einen

Lheil zum Entgelt für die Dienste erhalten, welche zu leisten er ^

sich verpflichtet, und auf so lange, als er diese Dienste, in vor- ''

kommenden Fällen, wirklich geleistet. Sie haben mithin ein

stehendes Geleit gebildet, zusammengehalten durch theilweise
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Benutzung eines großen Gesammt-Gutes. Das, was der König

von diesem Gute empfangen, möge Regale und im Fortgange

der Zeit, Domaine genannt scyn. Das Grundstück, welches ein

Führer oder Beamteter erhalten, scheine, insofern es als Entgelt

für ein auszeichnendes Amt betrachtet worden, Ehrcnsold (llonor)

geheißen zu haben; und in derselben Beziehung habe das Gut

eines gemeinen Kriegers den Namen eines Lohnes (llonulloium)

bekommen. In sofern aber darauf gesehen worden, daß ein

solches Gut nicht Eigcnthum des Einzelnen, sondern ein Theil

des Fiskus war, dessen Ertrag nur der Einzelne Bedingungs¬

weise genießen sollte, habe dasselbe ein fiskalisches Gut geheißen,

in späterer Zeit ein Fe-Od, im Gegensatz eines wirklichen Eigen¬

thumes, Al-Od. — Die Männer hingegen, welche dieses Vcr-

hältniß eingegangen, seyen dadurch auch im Frieden geblieben,

was sie während des Krieges gewesen, Leute des Königs. Als

Inhaber eines Gutes in der angegebenen Weise, möge ein Jeder

ein Bester (Va88N8, Vaasnllna) genannt scyn, weil er sich durch

Annahme desselben zu bestimmten Diensten verbindlich gemacht;

denn er sey nun nicht mehr zur Vertheidigung des Landes ge¬

mahnt (mgmiii'i), sondern zum Heerzuge gebannt worden. Weil

man indeß licb.r von der Tugend des Mannes hören und spre¬

chen mochte, als von der Pflicht, lieber von seinen Leistungen,

als von seinem Lohne: so habe er gern den Namen eines Ge¬

treuen (liäelia) erhalten. In Rücksicht auf die andern freien

Männer endlich, die keine solche Güter im Besitze gehabt, sondern

auf ihrem Eigenthum als Wehr-Mannen fortgelcbt, möge er

Baron — Krieger — genannt seyn. — Habe aber das eroberte

Land durch die angegebene Einrichtung behauptet werden sollen,

so sey gleichfalls nöthig gewesen, dasselbe zu verwalten. Zum

Zwecke dieser Verwaltung habe der König, als Haupt der Er¬

oberer, eines Rathes bedurft, der ihm stets zur Seite gestanden^

Zur Verwaltung des Fiskus, des großen Gemeingutes, sey ins¬

besondere ein eigener Beamter, Hausmeier, Ll-ssor äomn8, be¬

stimmt gewesen. Dieser sey 2*) schwerlich jemals bloßer Haus,

Diener des Königes gewesen, vielmehr sey er, wie es scheine-

vi) S. 179 ff.
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vom Anfangs der Eroberung an der Aufseher über das große
Gemeingut der Eroberer gewesen, der von den Leuten selbst,
etwa auf Borschlag des Königs, erwählt worden, um zu ver¬
hüten, daß der König die Lehen nicht an sich zöge oder ver¬
schleuderte, und wohl nicht, um des Königs Anlheil von diesem
Gute zu verwalten. Sey diese Ansicht richtig, so sey der Ma¬
jordomus ein Bevollmächtigter der Leute gewesen, neben den
König gestellt, damit sic einen Mann hätten, der wegen der
Verwendung des Fiskus ohne Schwierigkeit zur Rechnung gezo¬
gen werden könne. Allerdings habe dieses Amt den, welcher es
führte, zu einem wichtigen Mann im Staate gemacht, weil ja
durch das große Gemeingut die ganz: Verbindung der Eroberer
zusammengehalten worden; so lange jedoch die Könige Heerfüh¬
rer geblieben und an der Spitze der Leute an großen Tagen er¬
schienen, und so lange der Majordomus gewissermaßen nur ein
Rechnungsführcr, wenn gleich in einem eigenthümüchen Sinne,
geblieben: so lange habe derselbe auf die Verhältnisse des Staa¬
tes keinen Einfluß erhalten können.' Also sey es wohl begreif¬
lich, wie ein Jahrhundert und darüber hingelaufcn, ohne daß
ein Majordomus irgend bedeutend erscheine, und daß die Ge¬
schichte nur Herzöge, Grafen, Bischäse und Weiber kenne. Als
aber bei den Zerrüttungen unter Chlodwigs Nachkommen die
Majordomus zu der Verwaltung der Staatsgüter auch das
Schwert erhalten und als Feldhcrrn an der Spitze der Leute er¬
schienen, sey die Gewalt vereint worden, die man früher durch
die Aufstellung eines Verwalters der Lehen gegen den König
weislich zu trennen gesucht, und von da an habe der König
rzothrvendig alles Ansehen verlieren müssen, da die angestammte
Würde auf die Dauer den Mangel an Gewalt unmöglich habe
ersetzen können, so daß ihnen endlich die Majordomus auch in
der Würde gefolgt. — So weit Luden.

Luden hat dicj nähere Begründung dieser Ansichten noch
nicht gegeben, sondern, wenigstens soviel die Majordomus be¬
trifft, in einer Note zu Sismonde noch versprochen. Bis
dghin muß cs erlaubt scyn, einige bescheidene Zweifel gegen die
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Richtigkeit derselben zu äußern. Nimmt man das Ganze der

Luden scheu Ansicht an, so folgt daraus, daß die einzelnen

Fränkischen Eroberer nur einen sehr prekären Landbesitz als De-
nelieiuin erhalten haben. Erst Karl der Dicke erlaubte den

Königlichen Vassen und ihren Vasallen, ihre Benesizien auf ihre

Söhne zu übertragen s Z). Fast vier Jahrhunderte lang waren

also die Herren Galliens ohne Erbrecht gewesen! Läßt siÄ

das mit dem Zwecke der auswandcrnden Völker, feste Sitze zu

erlangen, vereinigen, laßt ein solches Verhältnis sich mit der

bekannten Beute - Lheilungs-Geschichte unter Chlodwig vereini¬

gen?— Die Lex 8sliea und die Lex Dipnariornin geben uns

auch nicht eine Spur von einer so prekären Natur des Landbe¬

sitzes der Eroberer, vielmehr kennen diese beide Liege« nur Alode,

welches auf die Kinder und Verwandten vererbt und überall wie

echtes Eigcnthum behandelt wird. Der 'Llt. 62. der Lex 8a-
liea, überschrieben »De ^.lockis« sagt z. B. H. 1. »8i guis
»martuns l'uerit, et biliös non ckirniserit, si pater aut
»inater snperstitvs buerint, in ipsain liereckitstern suece-
»ckant. §. 5. Lt postes sie cke illis generationidus, ipnio-
»ungus proxiinior buerit, ipsi in lisreckitste suceeckant,
»gni ex paterno genere veniunt.« §. 6. »De terra 8alica
»in rnnlierein null» Portio lisereckitstis trsnsit, sock Iroe vi-
»rilis sexus aeguirit, Iroe est lilii in ipsa liaoreckitate sne-
»eeclnnt. 8ock nlri intor nepotos aut pronopotes, post lon-
»gunr teinpus, cke »locke terrae eontentis susoitatur, non
»per stirpos, seck per oapita ckivickantur.« Aus dem svlgen-

9Z) Lsroli Lrsssi Lsg. s. 877. (bei Lsluxius ll?om. II. psZ. 263.

26S) S. Eichhorn deutsche St. u. R. Gesch. Th. 1. §. 201.

94) sVloare-c^uieu liv. 30. cd. g, sogt hierüber sehr kräftig: „8i dsns
„Ull lomps, oü Io» ksis ocoieur sinovidlos, koulos los lerre» du

„rovsurno svoionr eto dos tisls ou dos dogeudsucos des iioko,

„ol rous Io» Iivuimos clu ro)suruo des vssssux ou dos sorks c^ui
„dogoudoioat d'oux; coiruuo colui gui s los bioos, s toujours

„sussi Is puisssuce, Io roi, <^ui suroic diigosö couriuuellomour

„des lies», c'esl-ä-diio do I'uoi^us propriötö, suroic ou uns

„guisssnco sussi srditrsiro c;uo coli« du sulcsu I'osl on Lur-

,,^uio; cs ^ui reuvorso roulo l'lnsloire."
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den 63 - eo, gni ee de paronlilla rolloie vult geht
hervor, daß dieses Erbrecht auf die Alode mit dem System der
Compositionen und Conjuratoren innig und nothwcndig zusam¬
men hing, und so durchgehend und allgemein nun dieses Sy¬
stem in der fränkischen Rechtsvcrfassung war, so gewiß ist es
auch, daß der Grundbesitz der Franken überhaupt Alode war. —
Freilich sind es Gefolge, die Gallien erobert haben, allein dar¬
aus folgt keineswegs, daß sie ihren eroberten Besitz nur als
einen geliehenen haben betrachten wollen. Vielmehr drangt
alles zu der Annahme, daß sie eben so echtes Eigcnthum, wie
im Vaterlands, besitzen wollen. -— Schwerlich konnten sie die¬
ses Eigenthum nun alle aus dem Fiskus, so wenig als die West-,
gothen und Burgunder, die auch einen Fiskus vorfanden, neh¬
men, und es laßt sich überall nicht cinsehen, warum sie glimpf¬
licher mit den Galliern als die Westgothen und Burgunder ver¬
fahren haben sollten, sie, die den Römern nur die halbe Cvm-
position bewilligten! Ob mit Vermittelung der römischen Ma¬
gistrate eine friedliche Abtheilung geschehen, oder ob die Eroberer
an Grundeigenthum genommen, was ihnen gefallen, laßt sich frei¬
lich nicht mehr ausmittcln; allein daraus, daß die l-ex Salica
einer solchen Theilung nicht erwähnt, folgt nicht, daß sie nicht
geschehen. Die I-og. er VisiAotllor-. erwähnen der
Theilung zufällig als einer geschehenen Sache, und mehr zu dem
humanen Zwecke, daß die Römer nicht weiter belästigt werden
sollen, ein Zweck, der den Franken freilich weniger wichtig seyn
mochte. — Der römische Fiskus mag hingegen ganz oder größ-
tentheils den Königen heimgefallen seyn, die nun durch Verga¬
bungen davon Kirchen und Klöster bereicherten, und durch Lehn-
Vergabungen sich l-midoo verschafften, deren Oberster, iUHoi--
stomus, endlich die Könige stürzte. Darum ist es denn auch
Natürlich, daß in den ersten Zeiten, wo das Lehns-System sich
erst allmählig zu entwickeln begann, die Geschichte von keinem
Äl^'oi'doimiz mit nationaler Wichtigkeit weiß. So wie nun
aber das Lehns-System sich ausbildcte, wie die großen fränki¬
schen Herren durch Lehen in ein speciellcs Treuc-Verhältniß zum
KM Könige traten und diese hinwieder eine A, inumnis um sich
zu sammeln wußten, als deren Louiur sie erschienen — da
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mußte endlich der Anführer der Königlichen Haustruppen ein
gewichtiger Mann werden. Und daß die bUolos ihn wählten,
zeugt eben davon, daß die Königliche Gewalt durch das neue
System auf der einen Seite soviel verloren, als sie auf der an¬
dern dadurch gewonnen hatten. — Es heißt aber, das Fort-
schreircn der Geschichte aufheben, wenn man alle diese Verhält¬
nisse schon auf den Anfang der Eroberung zurückdatirt. —

21 .

Ucber das Vcrhältniß der Sieger zu den Besiegten laßt
sich nach heutigen Begriffen kaum eine richtige Vorstellung ma¬
chen, so cigenthümlich weist sich dieses aus. Wenn in unfern
Tagen ein Eroberer ein Land einnimmt, so führt er entweder
die Gesetzgebung des siegenden Staates ein, oder er laßt die
des Besiegten bestehen. Nicht so bei der Völkerwanderung. Die
Barbaren behielten ihr vaterländisches Recht für sich, und die
besiegten Römer wurden vor wie nach ihrem Rechte gemäß be-
ürtheilt. Ueber dieses System der persönlichen Rechte hat v.

Savigny sehr gründlich gehandelt.— Die Stellung des
Königs mußte natürlich anders zu den unterworfenen Römern,
und anders -u den siegenden Gefährten seyn. Zu den Letzteren
blieb sie die erste Zeit hindurch die alte. Der König als solcher
konnte sie nicht strafen, sondern nur als Feldherr 2 «). Sie

55) Gesch. d. Rom. R. i. M. Bd. 1. Kap. 3.
56) Man sehe die bekannte Geschichte von dem Gefäße zu Soiffons bei

Oregor. 1'ur. II. 27 , oder vielmehr, da sie nicht allen Lesern be¬
kannt seyn dürste, stehe sie hier. Zu Soiffons vertheilte Chlod¬
wigs Heer die Beute. Die damals noch heidnischen Franken hatten
auf ihrem Zuge alle Kirchen ausgeplündert. Der heilige Remi¬
gius, damals Bischof zu Rheims, kam nach Soiffons, um ein sil¬
bernes Gefäß, das aus feiner Kirche geraubt war, zurückzufordern.
Chlodwig wollte dasselbe wirklich zurückgeben. Ein Soldat a!-er
schlug mit seiner Streitaxt an das Gefäß und rief aus, daß der
König bei der Beutetheilung nicht über sein Loos hinausgehen
dürfe. Chlodwig mußte seine Rache einstweilen unterdrücken. Ei¬
nige Monate nachher aber beschuldigte er diese» Soldaten bei einer
Heerschau, daß er feine Waffen nicht in Ordnung halte, und warf
zugleich seine Streitaxt zu Boden. Als der Soldat sich bückte,
um sie auszuveben, schlug Chlodwig ihn mit der seinigen auf den
Kopf, und rief aus: so schlugst du «uf das Gefäß von Rheims!—
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konnten nur mit Strafen, die sie in den Volkswillkühren selbst

bewilligt hatten, belegt werden, und hier war ihre Composition

höher als die der Römer. Sie zahlten dem König keine Abga¬

ben ^). Sie dienten dem König in keinem Kriege, den sie

nicht selbst beschlossen hatten "). — Rücksichtlich der Römer

hingegen trat der König in den Fuß der früheren Herrscher;

das Abgaben-Recht, das fiskalische Recht, das Privatvcrmögen

der römischen Kaiser, die Militair-Gewalt, richterliche und Ge¬

setzgebungs-Gewalt, gingen auf den König über, der dafür die ^

alten Behörden im Wesentlichen beibehielt, die Provinzial-Ad- !

Ministration indessen doch vereinfachte ^). i

Die Gewalt des Königs als Herrschers der Römer ver-

schaffte ihm allmählig auch mehr Einfluß auf die Franken. Aus -

den erhaltenen Einkünften konnte er ein zahlreiches Gefolge un- j

terhalten. Die größte Vermehrung erhielt dieses aber durch die

Vergabungen Königlicher Güter — die dem König als ehema¬

lige Kaiserliche Privat - Güter, ferner durch Consiscationen, und

sehr häufig auch durch Gewaltthätigkeiten zugefallen waren —

an Einzelne, die in des Königs Gunst standen, zur Belohnung,

und zwar zum Genüsse (Loirolioium). Beim Oregoiius

ronLirsis kommt die Sache, jedoch ohne den Namen, schon

vor Durch diese entwickelte sich also ein

97) Wie aus l.. Vi,igo,d. l.. 10. 1°. i. <ü. 14 hervorgeht, so wie
aus t-iregor. Vur. 1.ib. VII. Siehe überhaupt Vlouieiquieu lir»
ZV. cd. 12.

98) Siehe zum Beispiel Vrogor. IVr. III, 7. Eichhorn Z. 27-
99) Siehe Eichhorn §. 24.

100) lllb. V. cap. Z. „üolliuu», qui s park» 8igiberti 5S sä Lbilpe-
„ricum rrausrulerar er multi» ab eo muueribus locupls-
„ralu» e»r, capur belli iirius kulr. — Villa» vero, quo«
„ei rex L lisco in rsrrirorio8ueo»ouieo iullulserar,
„sbstulic er riaailicae csululir 6 lVlellarlli. — 8iggo quoqus re-
„iereullsrius, qui auuulum Ligeberli regis reouerak, et a Lbilpe-
„lico rege prorocacu» or»k. uc ssrvilium, quoll lempore kralki»
„»ui babuerat, obliuerer, all Lbilllobertum regem, Ligebsrli lilium»
„reliclo Lbilperico rrauaivit, roique oas, quo» iu 8ue»»o-
„uico brbuorst» Xuocslllu» obliuuil,»

101) Siehe überhaupt Männert Freiheit der Franken. S. 190 ff.
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neues Gefolge aus der Nation, die früher ganz Gefolge des

Königs gewesen war. Dieses neue Gefolge und die zum Ge¬

horsam verpflichteten Römer mußten die Hauskriege führen, wo¬

gegen die Fränkischen Freien nur die selbst auf dem Merzfelde

beschlossenen Nationalkriege führten.

Allmählig verschmolzen auch die zwei Völker mehr, und

wenn cs aus der Natur der Sache als höchst wahrscheinlich her¬

vorgeht , daß anfänglich nicht der 6omo8 der Römer als Graf

über freie Deutsche richten konnte ^ wir doch

schon bei Markulf die Beweise, daß der Oomes Römer wie

Deutsche richtete — Spater ging sogar das System der

persönlichen Rechte unter, wie nämlich die Nationen noch mehr

verschmolzen waren, wie nämlich das System der Lehen-Abhän¬

gigkeit und Hörigkeit die Nation aus einer Masse von Volksge-

meinven in eine Masse von Lehn- und Dienstfolgen verwandelt

hatte, und sonach das Recht der cours äo» 8eiFnouo8 seinen

102) Eichhorn §. 24. Note Z,

10Z) Maikulf giebt in lnb. I. ioim. 8 eine Lbarra <ls itucaru, parri-

ciaiu vel coinitacn von folgendem Inhalt: „kraospicue regal!,

„in troc perlecta conclauclatur clsrnsnria, uc inrsr cuncto popu-
„lo donitas ec vigüanria rsc>uiralur psrsonaruin; nee tacils cui-

„libec juciiciariarn convenit cornrnilters clignitatein, Nisi priu»
„Kries seu strsrniras vicleacur esvs probat«. Lrgo «tum sc Krleni

„er uriütalern turn vlcleinur babere cornperrsin, iclso libi aclio-

„oern comilatus, rlucatu», ac patriciaru» in psgo illo, Allein an-

„receasor tun, ills usr^us nunc visu» esc egisss, ribi acl SA«n-

„clurn regenclurnque coinrnisiinur; ira nr ssrnper ergo reginn'n,
„nosrro kkem inlibatam custorlias, Sk omni» populus ibi-

„rlern coininansnrss, tarn kranci, Itoniani, Lnrgun-

„rliones, INULIN rsli^uas nationes »ub ruo regirnins
„sc gubsrnations Usganr et in o rl ersnrur, er es»

„recte trarnits secunchuin lsgein er consuetuclinsni

„ecru NI reges, vicluis st pupillis inaximu» kelensor apparess,
„lalronuin et inaletacroruin scslsra a ls ssverissime reprimantur:
„ur populi bene vivonlss sub tun rsgiinins gauclsntes rlebsanr

„consistere c>nietier ciuicc>uirl cle ipsa actione in ksci tlilionibu,

„sporatur, per kernst ipiurn annis ainguli, noslria aorarü, illls-
„ralur." —
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Inhalt auS dem in den einzelnen Gegenden vorwiegenden Volk¬

rechte nahm 22 .

Als die Barbaren sich in Gallien niederließen, fanden sie

keinen freien Bauernstand vor, sondern das Land in der Regel

nur durch Oolonoo und Sklaven gebaut, wie oben tz. 12 und

18 näher zu sehen. Durch die Eroberung ist daher die Abhän¬

gigkeit des Landmanns nicht erst gegründet. Den Burgundern

wurden zwei Drittel des Bodens und ein Drittel der Sklaven

abgetreten, und wahrscheinlich so auch den übrigen Siegern.

Der Landmann wechselte also nur seinen Herrn. Daß die

Städte, in denen eigentlich der senatorische Adel, Eigenthümer

des Bodens, wohnte, ihre Freiheit erhielten, ist von v. Sa-

vigny bewiesen — Die lox Solioa unterscheidet

dreierlei Klaffen von Römern, denen sie Cvmposition beilegt.

Zuerst steht der Hoirmims Iiomo, oooviva oogis, er hat SOO

soliäl Wehrgeld, also die Hälfte des der Antrustionen. Darauf

folgt der Uornsou 8 Iiomo ^08808801', ict 08t, goi 008 io jio-

HO, ulii oommsnot, propoöo 8 p>088illet, er hat 100 8olirli,

also gerade die Hälfte des Fränkischen Freien. Die letzte Klasse

ist der Uoma»o 8 toibotmios, er hat 45 8olicli.

Was nun die erste Klasse betrifft, so ergiebt sich hier die

Unrichtigkeit der Ansicht Montlosiers daß vor und

nach der Einwanderung der Barbaren dasselbe Adliche Land im

Gegensatz gegen bürgerliches — teroo loiroieoo — bestanden

habe. Denn alsdann würde der Adel des Besitzers doch wohl

überhaupt im Wehrgeld unterschieden, und das erhöhte Wehr¬

geld von dem zufälligen Umstande, daß der König den Römer

in seinen Dienst nahm — was gewiß nicht clo sooo bei alten

üblichen Römern geschehen seyn würde —, nicht abhängig ge¬

macht worden seyn. Es ist vielmehr unverkennbar, daß die

Unterscheidung zwischen terio noble und teioo roiuiieoe erst

104) Siehe v. Savigny Bd. 1. S. 151 ff.

105) Grsch. d. Rom. R. i. M. Bd. l. S. 207 ff.

106) ktocsris. lOinctsobkog lir. 43. §. 6. 7- 8.

167) Siehe oben §. 13 und Llo-nlo-ier 1, 1. p. 325 ff.
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durch die Eroberung, wo die »ors 8alioa steuer- und lastenfrei
ward, und überhaupt das darauf folgende Feudal - System be¬
gründet worden.

Der liomanus x 088088 or besaß offenbar ein slloäium,
ein freies Eigenthum Diese Homnni po88S88»ro8 waren
es auch, die ihr Eigenthum mit den Barbaren theilen mußten.
Meist mochten sie in den Städten wohnen. Immerhin mochten
sie auch Reste des alten gallischen Volksadels seyn, den Erobe¬
rern erschienen sie nur als gemeinrechtliche Gutsbesitzer.

Die dritte Klasse der Römer waren also die tribmarii;
sie gaben von ihren Gütern dem Gutsherrn einen cen8U8 oder

tribuium, es waren die den Boden bauenden ooloni oder uä-
80 i-ss>titii Dieses Colonen-Verhältniß ward vorgefunden,

brauchte also durch die Eroberung nicht gegründet zu werden. —
Diese Colonen glichen sehr den altdeutschen Lidcn und
zweifelsohne vergabten die Franken von ihren Besitzungen manche
an ihre Liden zu solchem Colonatrechte. Der ll'it. l,XII der

lk>ox. (io Iiomiuo, c^ui nervum tiibutuiäum ka¬
mt stellt Tributaricn und Liden gleich. — Eine vorzüg¬
liche Art dieser Colonen waren die ti8valini — von 8vrvi8 68-
csli6u8 wohl zu unterscheiden — und die Kirchen-Colo¬
nen, welchen beiden die l,ex klipniarior. lI6i. y und io wegen
der bevorzugten Stellung ihrer Herren ein erhöhtes Wehrgeld
bewilligt. Fiskalinen und Kirchen-Colonen, so wie vom König
abhängige Liden werden auch wohl zusammen 6ominv8
genannt, oder doch wenigstens gleichgestellt, und ihnen darum
ein Wehrgeld von 100 soliäi8 gegeben

108) Du krssn« ein Lange Olnsssr. voc. alocli», poisssiio,
Moorloiier IV I. p. 335— 337-

189) Lapimlar. sno. 812. 819- lVIonroi^uieu lir. 30. cd. 15. Llont<

lasier 1. I. p. 333. 334. 341.

110) Siche oben §. 16.

111) „8i ^uis »SIVUIN «uurn rribukariun, suk lirum tecorir, »i gui5
„sum inlerfecsril, iriginrr »ex »oliäi» culpadili» jucticelur."

112) Du kreins <lu Lange Lloesrr. V. llecslini. Anton Geschichte
der deutschen Landwirthschaft Bd. I. S. 74.

113) Lapimlses ^uaelarn annl 803- Lsg. II. „Homo regiu», itl e»k,
„kicaljnu» er scclesiaslicu» rel liclu» interisclu«, cenlurn roliUir
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23.

Neben diesen Boden-Abhängigkeit-Verhältnifscn bestand die

persönliche Sklaverei. Die Sklaven waren Eigenthum des Herrn,

wurden als Sache behandelt. Der an ihnen begangene Dieb¬

stahl oder Tödtung werden bei Gelegenheit solcher an Hausthie-

ren begangenen Verbrechen erwähnt. Wer eine gezähmte Kuh,

oder die Kuh mit dem Kalbe stahl, mußte 35 soliäi erlegen'"),

ein gestohlner Stier, der die Heerde regierte und noch nie ge¬

bunden war, galt 45 soliäi'' 5). Der gestvhlne Sklave stand

in der Regel dem Preise der Kuh: 35 soliäi, gleich '"). —

Eben soviel kostete der Tod oder der unbefugte Verkauf oder

Freilassung eines fremden Sklaven, und bei der Sklavin noch

6 soliäi weniger Galt der Sklave aber im gemeinen

Leben 15 bis 25 soliäi, war er nämlich ein Künstler oder Hand¬

werker, oder hatte im Dienste seines Herrn ein besonderes Ge¬

werbe als Schweincwärter, Jäger, Fuhrmann, Müller u. s. w.,

so stieg seine Währung auf 70 soliäi Die lb>ox Sslica

„compouarur." Dasselbe verordnete schon die I.SX Hipuar. 1. IX.
„8i ^u>« Immmem regium mcorlscsrir, csulum «olidi» culpabi-
„>!» judicerur, aur cum duodecim jurer." lir. X. I. „8! c>ui»
„liomiusm occlesiaittcum mlerlocorir, csulum »olidi» culpabilis
^iudicsrur, sut cum duodecim juret, II. 8ic in rsli^u» compo-
„«ilioue, unds Hipusriu» ^uindecim »olidi» culpabili» judicerur,
„rsgius er scclssia»licu» domo msdierslom compoual, vsl deiu-
^cep», <^uLlltumcun>;uo culps aicoudsrit."

114) I.. 8al. lil. 3. §. 4. 6.
115) >. cir. §. 7.
116) lir. 11- §. 1. (kid, liudsudrog.) „8i gui» »srvum sur »ucillsm

„alreriu» lursverik, 1400 dsn. <zui laciuur »ol. 25, culpabili» jud.
„sxcsplo cspilsli kl dslstura,"

117) lir, 11. K. 2. (Ld. Ilsrold.) lir. 11. §. 3. (Ld. liadsubrog.)
118) lir. 11- §. 5, (bid, liud.) „8i guis »srvum Lut ancillam valen-

„rsm «ol. 15 sur 25 kuravsrit. »ur vsodiderir, »ue porcaeium,
„aut labrum, »ivs viuitorem, vsl moliuarium aut carpeukarium,
„»ivs vsuarorem, aut ^usmcuugus aräiicem, 2800 den. c^ui ka-
„ciuursol, 70, culp. jud, sxc. cap. er dil." Wiarda Geschichte
und Auslegung des Salischen Gesetzes §. 64. S. 170 irrt gewiß,
wenn er hieraus folgert, daß der gemeine Preis der Sklaven über¬
haupt 15 bis 25 »olidi gewesen, vielmehr ist dieser Preis offen¬
bar nur als Ausnahme von vorzüglich brauchbaren Sklaven bemerkt.
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nennt namentlich folgende Hausknechte n^): 1. den Hausvogt,

der dem ganzen Hauswesen vorgesetzt ward, Llasoi-, oder Maier,

2. die Haushälterin, Nasoi-issa, die man in Wesiphalen noch

immer die Maiersche nennt, 3 . den Hausknecht, der alles, was

zu dem Hause und der Wirtschaft gehört, herbeiführcn mußte,
Inl'ei'wi- 4. dxn Kellermeister oder Schenker, Scaniio,

Z. den Stallmeister, Nai-iseslcu», 6. den Pferdeknecht, Sii-swi-,

7. den Fuhrmann oder Kutscher, (larponiaiün8, 8. der Winzer,

viinioi-, 9 . den Schweincwärter, pol-o!lrin8, io. den Trob-

schmied, Inder Ierrnrin8, 11. den Müller, LlolinnrinZ, 12. den

Jäger, Venator, 13 . überhaupt ein Dienender, LIini8teriali8. —

Solche Künstler arbeiteten auch wohl mit Erlaubniß ihres Herrn

für das ganze Publikum, und die ldex Lnrgunä."!) bestimmt

für den Fall, wenn ein solcher Künstler von den ihm bei dieser

Gelegenheit anvertrauten Materialien etwas entwendet, daß der

Herr dieses ersetzen oder den Künstler Preis geben solle. —

Wenn ein Sklave den andern prügelte, so wurde das eigentlich

für gar kein Verbrechen gehalten, indessen doch um des Friedens

willen bei den Ripuariern eine Buße von 4 Denarien darauf

gesetzt*^). Ward er aber so geschlagen, daß er 40 Tage

lang nicht arbeiten konnte, so betrug die Buße 1^8ol.—

Der Herr mußte überall den Sklaven vertreten, bald mehr, bald

11g) Vir. 11. §. 6. 7. (klä. Hsrolä.)
120) Siehe darüber, daß es lulerior und nicht lule-sor heißen müsse,

Wiarda S. 171.

121) 21- §. 2. „tZuicuuqus vsro «srvum «uum aurikcsm, si-Aeu-
„lsrium, kerrsriurii, Isbrum sersrium, »snorern vel sutorem, ia
„publica stlribuium -nrikcium exercers permi-ern, er ict guoci sä
„tscieuäs opers s guocuugus »uscepir, lorlssis «verlern, äomi-
„nus ejus sul pro eoäsru «slliksciar» sut ssrvi ipsiu,, «i uislue-
„ril, tscisr csisiouem."

122) I.- Hipusr. Vit. 23. „t)uoä 51 «ervu» aervum icku uuo ve! äuo-
„bus sou tribu» percusssrit, uibll e»r. 8eä lsursii proprer psci»
„smäium, rrermaieiii, iä e«t, gusmor äeusrio» cornpoost."

123) I.. Lslics Vit. 38. §. 4. „5i guis »ervuM slieuurn bsttläsrit, er
„ei iusuper gusärsgiurs uoctes triASverir opsrs sus, 40 clsri.,
„e>ui Iscium »ol. I lricute uus culpsbili» juäicelur."
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weniger unbedingt, z. B. beim Diebstahl bis zu 40 Denarien

unbedingt erschlug er einen Freien, so mußte der Herr

die halbe Composition des Erschlagenen tragen, und für die an¬

dere Halste den Sklaven den Verwandten des Erschlagenen aus-

liesern; wenn er aber rechtliche Gründe zu seiner Vertheidigung

anführen konnte, so konnte der Herr durch deren rechtliche Aus¬

führung vom Wehrgelde sich befreien Hatte der Sklave

einen andern Sklaven erschlagen, so wurde er gemeinschaftliches

Eigenthum des Herren des Erschlagenen und seines bisherigen

Herrn — Uebcr die Art, wie der eines Diebstahls ver¬

dächtige Sklave zur Untersuchung und Bestrafung gezogen ward,

enthält das Gesetz weitläufige und sonderbare Bestim¬

mungen. —

Natürlich hieng es vom Herrn ab, ob er seinen Sklaven

die Eingehung einer Ehe erlauben wollte; ob aber die Straf¬

vorschrift des H 2g. H. 4. I,. 8«I. '") sich «ns mangelnde

Einwilligung des Herrn der fremden Sklavin, wie mir scheint,

oder auf mangelnde Einwilligung des eigenen Herrn des Skla¬

ven, wie Wiarda'") annimmt, sich beziehe, dürste allerdings

zweifelhaft seyn.
24.

Merkwürdig sind die Weisen, auf welche die unter dem

Stande der Jngenuität Stehenden eine höhere Stellung erhalten

konnten, nämlich:

i. durch Erhebung des sorvns in den Stand des iribntaiii

oder tili. Die l-ex Itixuar. lii. l,XIl erwähnt einer sol¬

chen Erhebung und des daraus folgenden Wehrgclds von

36 5oliäi für den neuen trilirttarins oder litus, ohne über

124) 1-ex 8»I. In, 13, esp. 2.

125) I.. L»>. 17t. 38- §. 7. verglichen mit 17t. 38. §. 1 in Las Lcl.

l.iallsnbrsg. Wiarda S. 173. 174. Note x,

126) 1.. Lrl. 17t. 38. §. 1.

127) l,, 8^1. lierolll. 17c. 43. Lll, I.iu4sllbr»g, 17t. 42,

128) „8i »oivu» Lncillsm »lieuLM exlrs volunrsrom cloiniol «ui »1

^conjugium «ociLvsrit, 120 llsn„ gui ksciuot »ol, 3, cu!/>. juä."

12V) S. 175.
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die Weise der Erhebung etwas näberes zu sagen. »81 ^uln
»üorvum 81111m lrümtaiiiim gut litiim l'ooorjt si spil8 611m
»iiitorl'ooerit, Iri^mta 86x 8oI1äi8 6iilpaliill8 siicllootur.«

2) Der 8ervii8 konnte auch in den Stand eines Römischen Bür¬

gers durch Freilassung erhoben werden. Da diese Freilas¬

sung durch eine Urkunde geschah, so hieß ein solcher oliartn-
I-»i'in8 oder talmlarlna und hatte das Wehrgeld der Römer.

Der 4'it. I.XI der I.ox Ilipuar. sagt: »I. 81 <^ni8 8ervnm
»8uum Illrortiim I'ooorit er eivem llomainim, porta8gno
»aporta8 ooii8or1p86rit, 8i nine lili6ri8 c>s86688orit, non ali-
»Iim 11181 118611111 N 08 trum lialiost lieroclom. II. Oiiod
»8i ali^nicl oriminia a <lm i 8 6 r! I, 5 e o u, i clum loAom Homanam
»sucliootiir. klt gui eiim iiiterl'oooi it, eeril um salltli« iiinl-
»tetur.« Der 1^186118erbte, weil der Freigelassene unter

dem Schutze des Königs stand. Die in den Kirchen Freige¬

lassenen scheinen vorzüglich Huisrii genannt worden zu

sevn, und wurden, ohne Kircher sterbend, von der Kirche be¬

erbt, und waren überhaupt von derselben auf ganz eigen-

thümliche Weise abhängig, wie aus dem 4'1t. L.VIII der H>.
Ilipnar. naher hervorgcht: «I. Iloe otiam siiliomiw, Iw
»kpiall86iiiicpio Fraiiciia 1Iipiiariii8, 8611 talmlsiiii8, aorvirm

' » 811IUN pro aiilmao 8iiao remvilio 8611 pro protio 8661111 -
»clum 16A6M Homanam Illiortaro volnerit, 11t ln ooelo-
»8ia corum I'ro8l>)'teri8 , I)1seoii1Im8, 86ii oiinoto oloro
»6t piolio, In mail 11 Iapi860p1 86I V1U11 61IIN talmlia tra-
»clat, ot Hlpi86opii8 ^.rcliiälaooiiiim pilieat, nt 6l talmlaa
»866iiiicliim legem Itomaiiam, giia 66ol68ia vlvlt, 86ril>6r6
»Isolat; ot tarn 1p86 cpiam ot 01111118 prooreatio osii8 II-
»Iiori pormanoant, 6t 811I1 tuitlono kl6olo8ia6 coii8l8taiit,
»V6l 0111116m roclitum 8tatii8 aut aorvitiiim talmlarii ooriim
»Docl68ia6 reclclant. Lt 1111II 118 talinlariii8 cloiiarlum ant6

»Ilogom pra68iimat saotare. (4uocl s! soeorit, clii66iitl8 80 -
»I1äl8 6ii1pali11i8 piäieetiir, 6t niliilomiiiiia 1p86 talmlariii8
»et proereatio ejii8 talmlarii por8l8taiit, ot 01111168 rocli-
»M8 8tatii8 ooriim acl Loolegiam reililant; et 11011 alinlii
»m8i acl Locl68iam, iilii rolaxati 81111t malliim toiioaiit»
»II. (4iio<1 8i cpiis talmlariiim 86 11 666l68ia8ticiim liomi-

6
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»nein contra klpiscopum clet'eu 8are volueiit, «craginta
» 8oli<1i .8 cnlpaliilia suclieetor, et in 8oper lmminem eoo»
»oncailios rclius 8ni 8 I2 eele 8 ino re 8tiluat. (^>nia inlicitum
»clocimna, cpiocl eccle 8 ii 8 evnce 88 iinn 8 , iteiccm al> Vccle-

» 8Ü 8 revoeare. 111 . I^emo «errom occle 8ia 8ticum a 1>8^uo
»Vieario liliertum laeere prao 8nmat. IV. I'alrolariua
»autem, ^ni ali«fpcL lilieria cli 8 ee 88 erit nnlluin alinni,
»Ei Lcc1e8iam reliacpiat lrereclem.» — Die Valiularn
waren also Schutzhörige der Kirche, und im liap- »nm 77 «)
cap. i5 werden sie neben den Wachszinsigen und den olisr-
wlsrii 8 als Tributäre der Kirchen erwähnt""). Inzwi¬
schen werden aber auch königliche Schutzhörige Vaknlam
genannt"').

3) Unter den Stand der Franken ausgenommen aber ward der,

welcher vor dem Könige per clenariom sreigelassen, und hie- j

nach clcnariali8 , clenariatu« genannt ward. Die Vox Ili-
poariorom sagt Vit. Il>VH: ,,I. 8i «pcis lilrertum «nnmper I
»manom propriam sou per alivnam in praessntia Uegis !
»aeeunclom le^em Ripusriam in^ennum cliiniaerit per I
»clenariom, et eju8clem rei cliartam aeceperit, nulla-
»temi8 enm permittimn8 in «ervitium inclinare: aecl 8ient
»relicpii Hipoarii lilrer peimanest. II. 8ec1 8i cpiis ei
»p 08 tmoclum contrario« extiterit, cpcocl enm cpii« inli-
»eito orcline in^ennom clinii8i88st, et ip8v cum Zlsclio
»8uo lioe 8tocIeat clel'en8are. I^ot si anctorem In,bet, aoe-
»tor com le^ilm« ex Iioc enm aklclneat. iVit «i legibus
»cum non potoerit clelen8are, acl partem Uegi« clueen-
»ti.8 8oli<ii8 eulpalrilia sodieetor, et acl partem ep>8, cu-
»sua 8orvum inlicito orcline a su^o aerviloti« sl)8olvere
»nititor, k^uaclraAinta cjoiacpie aolicli« moltetur, et cle

130) Die Unterschrift des cap, ist: „Os lributarii» Occlsiiarum " Der

Inhalt des cap. ist: „Os cerarii» et rabularü», sigue cliarta-
„lariis, licur L longo rernpors suir, odssrvstur."

131) D. Hipuar, Vir. Will. §. XII. „t^uocl 51 gui» Iiomiiism rs-
„ßium rsbularium kam barooem, c^uam semioam cio muaclo-
„burcls ks^i, abilulerit, isxsZinla aolicli, culpabili» juclicerui,"
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»oirmilirrs robus, oi conclonavil, aliomis existst.
»III. 8i autem 50 äokvn8avei'it, lilrei- xorinsnest, er Ille,
»gui eum voloit inservii e, äueoiiti» 8olil1i8 Ilogi, guaära.
»ginda Huin-^ie illi, gni cle5vn8atoi', colp>nl>ili8 juklieetur.
»IV- 8i »Mein bomo äenario8 nl>8^uo Iidei'i8 6ece886i'ir,
»non nlinin ni8L Ii8enin no8ii nm Iieneclern relin^nat.«_

Sowohl Sklaven als Liden konnten xei- äonsiinin entlas¬

sen werden'"). Der äon-»-ia1i8 hatte das Wehrgeld der

Franken ' ? ?). Natürlich erbte der König den äonarinli8

als sein Beschützer. Erst in der dritten Generation konnte

der <1enAi-inIi8 seine Agnaten erben ' "). Die LIk>mnni88io

xor clenariuin wurde auch vorzüglich LIi>n. 86cninlnlli legem
8alicnin genannt, obgleich in der geschriebenen I.6X 8lllico

nichts davon steht

132) I" 8i>I!<:L lit. XXX. §. I. 2 §i ^ 0 !» licluni Llieouin exkrL cooiilium

„stomini suir Loks Hsgeni per lisoLriom iogsouuro climiierir vlc.

HI« 8i stni« »ervuro LÜeouro Lore Hegen: per 3eoLkiuoi io-
„gsnuuro climiisrir slc^

133) I.» HipuLr. Vir. I.XII. §, II, „t)uost »i cleoLriLlsio euro («erruo»
„suuoi) kacere xolusrir, liceoÜLoi IiLbeLt. Lc ruoc clucsoro» «0 -
lirii» vsIsLk."

134) Lsp, 6sr. Dl. Iöb. VI. csp. 213, „Homo UsnLriLlis 00 a Lnreo

„dereüilLre io »ULNI LgllLtiooero polerir, qusio u,gos Lll lsr-

„kism gsoerLrioosm perveosrir. lloino cilLrtulLrius siroilirer lLciLk."

135) S. die bei Du <ÜLogs llu krs»os gIo»5Lr. voce: Dlsouniissio

per äeoLriuro angeführte Urkunden und Formeln. 2m V»bu>L-

riurn LLocri lloreorii LLliourieori, ist insbesondere folgende Ma»

„numissions-Urkunde enthalten: „Io ooroino sLoarrs «r iorlivi-

„ciuLe lrioitLri» Oclo grari» Oei Hex, oyrurn »ir omoihus kcis-

„libu» stLoclLs Oomioi LoclesiLs, praeieoribu» «cilicer »r^uo

„kururis, c^ui» 00 » sd sioorem Oei Lekeraorum^ue reiouoerL-

„riooern, psrl>us äsprocLlioosni kLiaooi, Lpiicopi, servuo: ju-

„ri» ooirri ooioine Xlhenurn L-lLnreio io coospecco nvskro, er

„listvliuoi procerom^ue ooslroruro, oiLnu propriL, L maou eju»

„excurienle, ilenarium »ecunüum legem »olleLM liherrum iLci-

„oiu», ar^us »!> omni »srviruli» vinculo Lkiolvimus. Lju? <^uo-

„stue Ldsoluriooem ser daoc prssscorern LucrorilLlem oo«lrL>o

„coostrmLniu», ei ooilris kuluris^uo rsioporibu» lirmiker Ll^us
„iovivlLhilitee rLlLni e»rn «-.»s voluiou» I>r»«l:ipivares ergo ju-

„beoou», ur -icur relil^ui oiLnurni»,,, ^ui L regibu» Lokece»»ori-
6 *
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4) Der König konnte aber auch Freigelassene in höhere Staats¬
dienste befördern Man nannte solche Königliche Freigelas¬
sene i'uoi'i i-vgii. Sie hatten aber für ihre Stelle nur das
halbe Wchrgcld, was der sreigeborne Franke in einer sol¬
chen Stelle hatte. Die I-ox Ilssmar. '1?U. 4,111. drückt dies
klar aus: »I- 8i ^uis ssulicom llsealem, guem Loiaitem
»vooailt, intLildoeiit, 8oxccmtl8 8o1ic11s» rnultotui'. H.
»t^aock 8i reAiu8 paor, vvl ex talialarlo, ail eum gra-
»clam asconclerlt, ieeeenli^ 8o11ckl8 niultetin.«

25.

So wie Geringe in der Nation stiegen, sielen Andere auch
von ihrem ursprünglichen Stande eines unabhängigen Ingcmm»
herab; es war, da einmal der persönliche Stand des Men¬
schen in den Verkehr des Lebens gebracht war, hier Ebbe und
Fluth nicht zu verkennen. Die wesentlichste Veränderung im
Zustande der Freiheit und Unabhängigkeitbegab sich aber durch
das allmählig aufkommcnde Commcndations- und Scniorat-
Verhälkniß. — Das Staatsverfassungs - und Kriegführungs-
System der Nation batte die D'cmäo8 hervorgcbrachtund es
läßt sich vielleicht, nur hier nicht Nachweisen, daß unter den
gegebenen Umständen eine andere Entwickelung der National-
vcrfassung nicht denkbar war. Hieraus ergab sich nun auch
tiefer hin nach unten ein entsprechendes System von Abhängig¬
keit, Schutz und Dienst. Der einzeln stehende Freie begab sich
sehr häufig in den Schutz eines mehr oder minder Mächtigen,
der 8on1or genannt ward, ja selbst mitunter in den besonder»

,,bii» nostri» Iioc modo ooscinlur e»,s rslaxsli inßeavi, ilaclein-
„cepi j»m nominrlns xlbeims per Iioc noklrumprsscesiluniiolern-
^nilsr in Domini nomine conlirmscumnemins in^uistsnl«i seclDeo
„»uxilianrs psksibaec nosrrss msrcecli» relsxelio per omni» rem-
,,por» inviolebilirer coniervstnr, »nnulo no-tro »uktsr-iAnan jn>-
„rimui. l4,uLnnns nolsriu» scl vicsm kolloni» er rscoAnoric
„er »ub-crip-ir. Der» IV Irin» laousrii snno el, Incernsrions
^Domini DLLLDXXXVIII snno »ecunllo reßn-nro Orion« ßl«-
„rio»is»imo HeAS, Xcrum Xurslirni, leliciter." —

136) Oregor. lur.llislor. krsocor. IV» 47, V. 49. Eichhorn §. 47.

Not. X. Männert Freiheit der Franken S. 181 — 184.
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Schlitz des Königs, wovon uns z. B. Manuls'") eine For¬

mel aufbewahrt hat:

»<^nie«jnid vnim in jwsosontis nostrs sgitirk, vel p>er
»nuinnn» no8trsm vidotur 0880 trsnsvulsuin, volninus so jn-
»dennis, nt mauoat in piosteruin rollustissiino jure lirmisüi-
»mnin. Ideo^ue venions illo Ildelis noster ilii in p>alstio
»uostro in » 08 trs vel ^rooeruns nostrorum prsosentis villas
»nunon^sntes iII-18 , 8itS5 in ^sgo illo, 8NS 8^ontsnes vo-
»Inntsto nollis per listuesm VÜ8U8 est Ibn 8onvoi'^i 880 vel
»oondons88e, in es rstiono 8i its eonvenit, nt dein >ixe-
»rit 0 S8 ex nostro ^orinisso soll U8N Ilonelieio «sollest ^ 08 -
»8idere, et post 8«nnn disoessum, 8iout es ns sdLuit petitio,
»N08 ip8S8 villas licleli no8tro illo plons gratis vi8i lliiinus
»eonoessisso. I^nspropter per prs68entein deoorninrus prae-
»oeptnrn, «^«ocl perpetuslitermsnsnrnm esse julioinus, nt dnin-
»mvdo taliter ipsins illins duorvvit volnntas, ^uodipsss villss
»in snprssoripta loca nolns voluntario ordino visns est len-
»reuvorpisse vel oondons886, et nos prsodicto viro illo ex
»no8tro innneoo Isi'Aitgti8, siout ip8iu8 illins (leere vit vulun-
»t38, oonoe88nnn8 , lioo 08t tsm in torri8, domillus, sedi-
»lleiis, sccolslius, insneipils, v in eis, 8)lvis, esinpis, gratis,
»pg 80 ni 8 , se^nis, sgnsrnnnjne deoursidus, ad inteAinin «piio-
»guid illidoin ipsins illin8 poriio lnit, duin sdvixorit, sl,8-
»gue alicpis donlinnstione, de <^nalil,et re N8nti notuario or-
»dino deliest po88idere, et post ejus disoessuin ineinoratns
»illo lioo lisdest, tonest, etpossidest, et snis posteris snt cni
»roluerit, sd possidendum l elin^ngt. liltnt In>vc snetoritss...«

Das Freigut ward also dem gewählten Senior aufgetra-

gen und von ihm als lionelicinin zurückverlichen, jedoch als

ein erbliches Ilvneiiciuin. Wie aus dieser Formel hervorgcht,

waren auch unter den Königlichen Lehen aufgetragen. Solche

Mondes sammelten sich nun ihre Gefolge, deren Senior sie

wurden. — So erschien jener vom König zum ^.urnstio Er¬

nannte mit seinem Gefolge, ariinsnnia jetzt genannt, vor dem

Könige, schwor Treue, und ward dadurch ^ntrustio ' ? b).

1Z7) korrn. I. 1Z.
138) ^lsrcult. lib. I. korm. 18.^ nltsclnm oil, ut 8"' »obi» kclem
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Man nannte di'eß Senioratverhältniß auch Vs88»tienm. So
heißt es in (ibaita^rivilegiornm ooneessorom Kli 8pani 8 L.l. ^ b
sNoverint tarnen iclein His^ani. siln ÜLenliam a nokis e 88 v
seonee 88 sm, nt se in vassatioum 6 omitibu 8 N08tii8 more
ssolito eommeuclent,«

Ließ Verhältniß griff bald so in das Ganze ein, daß
schon unter Pipin es zur Kenntniß eines Menschen gehörte, zu
wissen, wer sein Senior sey "°), und unter Karl dem Kahlen
die dessallsigen Aufzeichnungen zur Statistik gehörtenIn¬
zwischen war doch noch nicht alles dem Seniorat-Nexus un¬
terworfen; bei dem Theilungsvertrage unter Karls des Großen
Söhnen wurde z. B. Vorbehalten: »Ot nnn 8 gni 8 grie über Ka¬
sino, xo 8t mortem clomini 8ni, lieentiam kakeat 8 e eom-
»menäancli inter kaee tria regna, acl grcemenngne voluerit.
»Similiter et ille, g^ni nonclnm alii eommenclatu 8
»eat

Diese Senioratverhaltnisse wurden Theil des öffentlichen
Rechts. Es konnte Niemand zum Senior gewählt werden, der

»pollissiirur inIssiLM, aoslro kusLalur »uxilio. Lr i>I»
»üäelis Oso propinc» noslsr vellierr» ibi in pslLlio noilro ur>»
«eil in sriinsniL «ne in MLllu noslr» rruersin er käelirr-
«lenr nobis visu« e»r cssjuiLise, proprsra per praslencsin prss-
«ceprum äscsrniinui ac juksmu» ur äsiscsp« inemorslu» ills
»IN ouinsro Lnlruslionurn eoinpulsrur. Lr siguis korlssss SUN!

. »inrsrkcers prasiunipzerit, noverir »s WirZiläo suo soliäo» isx-
»csnri« e»»s culpsinlsin juäicerur.ce

139) lom, 2. Oiilor. 5ianco. spuä äu Lrinxs voc. sa in vLULkicuin
«»licui conirnsnäLro).

140) Lepilul. äs L^noä. rsZ. k!p. »Ol nullu» coinpsisc eLbsIImn,
„bovern, jumenruin vsl slir, niii Iiorninsrn csAnoscLnr, <^ui el
„vsnäit, »uc äs ^uo psgo S8l, vsl ubi nisnsr» »ur ^ui» sju»
„esc Leiiior."

141) Osroll Lslvi Läickum p!»rsnss, c»p. gl, „Os »ävenritiis isriur
„rerras, l^uss a l>lortrnLnlli's äsvssral» eil» cossliluiinu», ur
„sicur in Lapirulsri svi noscri Osroli Imperslorii babslur, unu»-
„<^uisi>is coms» äs «US eoniirrru er noniin» sorum, er ^ui
„»unr soium »saiors», äeicribl sscirnl elc."

142) ^lonllo-ier 1. i. p. M.
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nicht selbst Königlicher k'ickel^ war"'). Beim Heerbann zog

der Va88U8 mit seinem Senior aus'"). Uebrigens konnten die

V»88i das Seniorat-Vcrhältniß aufkündigen; Karl der Große

beschränkte dieses Recht zwar auf solche Verhältnisse, wo der

VS88N8 vom Senior nicht eines 8oliäu8Werths erhalten hatte

allein unter Karl dem Kahlen ward das Kündigungsrecht des

V-»88U8 allgemein anerkannt '"), u„d> durch das longarbische

Gesetz ward dem Va88N8 Gleiches, jedoch, wie sich wohl allent¬

halben von selbst verstand, unter dem Beding zugestanden, daß

er alles vom Senior Erhaltene zurückgebe"'').

26.

III. Rückwirkung des Frankenreichs auf Deutschland.

Erobernd wirkten die Franken auf Deutschland zurück, und

zwar zuerst wohl! auf Alemannicn. Im Jahr 496 schlug Chlod-

Ijg) Lsroli Lstvi Lspir. lit. 9 in kn. „Volurnu» elisrn, uk unu»^

„guisgus tillsr llonio in noilro regno »ssioreni gusleni volusrit«

„in nobi», er in no»rri» lictelibu» sccipisr." Lsroti
«Llsgni Lsp. 2. snno 805. Lsp. 9. „Oe jursinento, ut null»

^sltsri per »scrsinentuni ttctelirs» prornittslur, ni»i nobi» er

„unicuigus proprio »eniori sclnostrsinulititsroin er »ui

„»eniori»."

144) Ösp. »nn. 807>
145) Lsp> II. snn. 813, Lsp. 16. „k^uoil nullus »snioreni »uuin lli-

„niittsr po»Igusni sll eo socsperit vslsnto »oticlurn

«un uni excepro si euni vult occictors, sur cuni bsculo cssctsre^

„ v«I uxorsai sur liliuni insculsre sur llsrsilirsconi ei rollere."

146) krsncos st -Iguir. cts csrisisc. «Irr insnclsr voll!» no»ler »«.

«nior: guis «i sliguis cts robi» rsli» e»t, cui ssniorsrus »uus non

«plscer, sc illi simulsr, ut sct sliuni »enioreni nistiu», gusrn

«sä illuni sctcsprsrs po»sir, venisc sä illuni er ip»e trsnguillo

«er pscitico sninio ctonsr illi oommssruni. Isnturn ur ip»i Sk

«in »uo regao, vst »ui» lictelibu». sliguoct ctsmnuin ve! nisrri-

«lioneni non lädst, et csuoct Oeu» illi cupisrit et Lli sliuni

«»snioiem sctcsplsre porueric, psdkcs llsbesr.cc

147) «8i ^ui» in sus porrione gusni spriiionern vocsnt, sliuni ick

«s»r corniti», sur vice-coniiri», sur vicsrii, sut cuju» tillsr llonii-

«ni» »eniorsturn «tigsrir. iibersni llsbesr licsntism sbeuncti.

«Verunirrnisn ex lli» gus» posiictsr, nillil llsbssr, nillil^u»

«»scuni seist, »sct vmois in ctominium er potesrsrsni priori»

«»sniori, pleniitims rererrsnlur.cc S, Ulootlosisr p, Z56.
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wig ein alemannisches Heer bei Talbiacum, woraus die Besieg¬

ten ihn als ihren König anerkannten. Nach Sismvnde de Sis-

mondis Vermuthung'") betraf diese Verbindung aber nur das

in Gallien eingedrungenc Heer der Alemannen, nicht aber das

eigentliche Alemannenland, so daß man also weder den Zeit¬

punkt noch die Art, wie das Herzogthum der Alemannen mit

der Monarchie der Franken vereinigt worden, und nur das weiß,

daß man die Alemannen mit ihren erblichen Herzogen vor der

Mitte des sechsten Jahrbunderts unter den Bannern der Söhne

Chlodwigs ins Feld ziehen sieht. Nach Sismondist die Hoff¬

nung, Antheil an den Eroberungen der Franken zu nehmen,

der einzige Beweggrund dieser freiwilligen Verbindung gewesen.

Eichhorn "°) dagegen vermuthct eine Landes-Unterwerfung von

Alemannien unter Chlodwig, und nimmt weiter an, daß in

diesen Gauen ein großer Theil des Volks das echte Eigenthum

an seinen Grundstücken verloren und dem König und fränkischen

Adel dienstbar geworden, da die später» Urkunden beide hier

im Besitz großer zusammenhängender Landstriche zeigen, und das

ganze Land bis in den Elsaß zum Frankenlande gerechnet wor¬

den, ohne aber eine besondere Provinz desselben zu bilden. Wie

dem immerhin seyn möge, so genügt uns hier, daß das Recht

der nicht unmittelbar mit Frankreich vereinigten, wohl aber ab¬

hängigen Alemannicr unter Chlotar H. zwischen den Jahren

613 und 628 ausgezeichnet worden*"). Hierin findet sich

mancherlei über die bäuerlichen Verhältnisse.

1) Wenn ein Freier seine Sachen oder sich selbst an die Kirche

vergeben will, so darf Niemand dagegen widersprechen, und

es bedarf nur einer vor sechs oder sieben Zeugen errichteten

und vor dem Priester der betreffenden Kirche auf den Altar

gelegten Urkunde'").

148) S- 224. 288.

149) §. 26.

15V) Eichhorn §> 39.

151) I. sx-II e in s n n o r u m 1'ir, 1 1. nZi^uis libor re» su»s vsl
->»oinslig»u,n »<l klcclsiiÄirl trallor« voluerit, nullu» tiabesr I>-

ncsnnsn, concrL(1icsr« ei, non Dnx, non Oocnes, n«c ulls por-

-)»vns; »oll sgoutLno» volunlLlv llco-N Oilistiano llomini 1)eo
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2) Es scheint gewöhnlich zu scyn, daß ein solcher an die Kirche
Schenkende sich die lebenslängliche Benutzung des Guts
gegen Zahlung eines Census vorbehielt. Für diesen Fall
ist nun auch bestimmt, daß der Erbe die Schenkung nicht
anfechten darf*"). Man sieht aus dem Gesetze, daß
die anfängliche 'Ib-aäirio unbedingt seyn mußte, und erst
nachher — post lmeo — der Pastor das Gut zum l-ena-
tioium auf Lebenslang — denn erblich waren damals die
Lehne überhaupt noch nicht — gab.

3) Die Kirche hatte freie und unfreie Pflichtige. Der «ervuz
6ool88iao hatte dieselbe dreifache Composition, bieder Sklave
des Königs hatte'??). Der eoloaus ooolesiav, lilioo
ooolosüie, hatte die Composition der andern freien Ale-
man.nen '").

4) Die Abgaben und Dienste der gervä acolosiao sind im Ge¬
setz bestimmt'?5) für die lillori eeclesiaürici, guo8 00 -

»servir« et äs propriis rebus suis semetipsum reäimere. Lr (jui

»Imc voluerit tacerv, per ckarram cts rebus suis acl Lcclesiam,

»ubi claro voluerit, krmitatem laciat» et testes sex vel septem

»aäbibest, et nomina eorum ipsa ckarra contineat, et coram

»sacerclors. yui aä esnäem Lcclssiam äviervir, super alrars

»ponst: st proprielas c!s ipsis rebus sä ipsam Lcclesiam La
»Perpetuum permsneat «

152) lit. 11. § 1. cjuis libsr res suss sä Lcclesism äsclsrit, er

»per cbartam krmiratsm lecerit, sicur superiu» äictum vsr» er

»post basc a pasrors Lcclesias per benekcium suscepsrir sä

„vicrualem necessitatem con^uirsnäsm cliebus vitas suas, et

„c^uoä sponclir persolvat sä Lcclssism cvosum äs illa terra, er

„boc per «pisrolam krmira'tis Kar, uc posc sjus cliscsasum ullus
,,äe bereclibus non cvntrsäicsr."

153) I'ir. VIII „8i c^uis servum ecclesiae occitleric, in triplum com-

„ponac; sicut soler ssrvu» Heßis, ita solvatur, icl sst l)U3kIra-

„tzinla quitt^us soliäis. Lt »i eum rapuerit contra ls^em, et

„vsnc.lic!srit vxrra provinciam, lripücitvr eum componar. Lt si

„eum lursvsric ali^uis in cspite, semper consimilem realiruat» «i

„ipsum in venire potuerir, alias aulem msäietatsm in auro va-

„lentsm, msäiscatsm cum Dualem pscuniam babst solvat."

154) I'ir. IX. „t)uicun^us liberum Lcclesias, <^uem colonum vocanr,

„occiäerit, sicur a!ii ^ivmanni ira componstur."

155) I'it. XX.11. „Hervi enim Lcclesise tribura sua leßinms reääsnt

„tjuinäscim sicis» <!e cerevisia, porcam valentem tremisso uno,
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ihren, oder gegen ihres Herrn Willen ward bald mit drei,

bald mit sechs 8olilli8 gebüßt

6) Die Handwerker, Künstler, und Wirthschasts - Angestellte

scheinen, wo nicht alle in Sklaverei, doch in einer gewis¬

sen Hörigkeit gestanden zu haben; ihr Wehrgeld wird nicht

nach ihrer Nationalität, sondern, wenigstens das der Wirth-

schafts-Angestellten, nach der Bedeutenheit ihrer häusli¬

chen Stellung bestimmt"*). — Die Veininae in nllni-

swiio cluois hatten eine dreifach so hohe Komposition, als
Weiber anderer Alemannen

7) Das Gesetz hat auch den Ausdruck V 288 U 8 . Im 1'it.

XXXVI wird die Pflicht, dem plaoiturn des 6oino8 oder

llli88N8, oder 6enlonaiiu5 beizuwohnen, bestimmt, und im

§. V. verordnet: »(lluali8orur^uo ^sr8vna 8it, aut va8-
»8U8 I1U6I8 aut 6uiuiti8 , aut ^Ullli8oun^u6 ^or8ona,
»nenro noAÜAat all i^8um ^laoüurn venire, ut in i^80
»placito ^au^ei68 conelainent eau8a8 8ua8.« Bei der

Bestimmung der Komposition des Sene8ea1eu8 in Vit.

QXXIV, (siehe Note 16l) wird darauf gesehen, ob der

Herr lluolleciin va 8808 inlra lloinuin habe. Die Va88i

scheinen also hier noch ein Gefolge zu seyn, das am Hof¬

lager des Häuptlings sich aufhält. Ein besonderes Wehr¬

geld findet sich aber für selbe nicht bestimmt.

160) Vir. vxxx,
161) Vic. 1.XXIX. „I. 8i piskor porcorum, ^ui lieber in xrez»

„quellregiur» porco», er ksbsr ceueni llocrilm, er coiuu er junio-
„reiu, vccisu» tusrir, ^ULllreßinre solilli» compourrui. II. I.e-
„ßirimus PL» rer ovium, »i octusginl» cepilL in ßreßo bilder
„iloiuiui «ui, st occiku, kuellr, cum <;urlli-sAiurs »olicli» com-
„pouerur, III. 8i elicuju» 8euescslcus, <;ui «ervus s»l, er llo-
„niiuu« eju« lluollecirn VL5»05 iuirL llomuni dsbet» vccisu» kus-
„rir, <;ue6rLg>lltLjssoIicI!i caiuponsrur. V. 8i co<iuu», gui juoio-
„rsm dabsl, vccnliluc. <;uiclrLginlL soliäi« componrrur. VI.
„8l pistor, sinillirer. VII, ksder, Slliikex, sut spsrrriu», «;ui
„publice probr.li »uur, »i occillrnrur» gusärexiurr solilli, compo-
„nsnlur."

162) Vir. XXXIII.
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8) In den (lapiurlis »ckckiüs aä I,egvlU ^.lamannorrrm wird

auch des lAws erwähnt, seine Composition ist höher als

die des Sklaven und niedriger als die des iugonuus -41o-
mruinris '

27.

Um das Jahr 536 begab es sich, daß Theodebcrt, Enkel

Chlodwigs, da er den Gothen in Italien wider die griechischen

Kaiser streiten geholfen, von selben Rhätien und andere Länder,

die die Gothen nicht behaupten konnten, zum Lohne erhielt, wo¬

durch denn Bojoaricn den fränkischenKönigcn zinsbar ward '").—

Unter Chlotar II. oder Dagobert I., mithin zwischen 613 und

633, folglich zur selben Zeit, wie der Alemannen Rcchtsbuch,

ward die l.ex Lajuvru'ionuiu ausgezeichnet'"). Sie enthält

für die bäuerlichen Verhältnisse vorzüglich Folgendes:

1) Der freie Bajuvarier kann auch, wie derAlemanne, seine

Alode gültig der Kirche übertragen. Es findet sich hier

jedoch die Beschränkung, pust^u-un ouru lilüs suis p-wii-

vir"s). So gewiß aus Allem hervorgeht, daß die Iwx

iLIauuuin. und die I. Uajrrv. in Form und Inhalt große'

Aehnlichkeit haben, so zuverläßig scheint cs auch, daß die

I. .Vlanuuin. etwas älter und hier einer verständigen Re¬

vision unterworfen worden.

2) Die Kirche benutzte auch hier ihr Eigenthum durch euloni,

auch 861 'vi 6<wlc.-si-w genannt. Dieser Ausdruck, sor-vus,

163) Lap. 2g. ,,8! lim, luerir in LcclsiiL »r !a lleris "ßeosrLiionii

„cl'urnssuz kusiir, rrsitocim »olicto» er rremisio compossr. 8i »ervo

„tuvrir Herum, llusclscim solirlos compousr, 8i INASUUSS -1!»-

,,mr>nnss tscrum luerir, octusgiure »olillos compousr, sur cum

„rluollecim jursr. 8i lire tueril viAmti »ex oolillo» er rluo» rrs-

„mi»»os componsr, 8i ancills tuerir, cluollecim rolillo» com-

„jmuLl, aur cum ciuocleciu, melio» elscto» jursl. 11s vesßslsu-

,.ßea »ex »olillo» solver. 8i liru» tusrir, solvsr »olillos ^usruor,

»,8i servu» tueril, »eüllo« lre». 8i INASUUSS ^lsmenuss lioc

,,»Irer tscerir, rluollecim »oüclo» com^ousr. 8i liis tusrit, oclo

„»oiillo» com^ouer. 8i »llcitle t'uerir, r^ualuor selillo» solvsr,"
164) Zsch okke Bair. Gesch. Bd. 1. S. 38.

165) Eichhorn tz. 40.

166) Uex Lsjuv. llllt. 1. Lsp. 1,
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kann nicht aufsklavischeRechtlosigkcit, sondern nur auf deutsche

Hörigkeit, oder römisches Colonatsystem schließen lassen,

weil diese coloni doch ein bestimmtes Rechtsverhältnis ha¬

ben. Die Abgaben sind

I. Sie geben einen Ackerzins, nach der Schatzung des

ckuckex, die nach der Besitzung selbst eingerichtet wer¬

den soll, nämlich von dreißig Muten drei— also den

Zehnten. Ferner geben sie das Weidcgeld, wie cs

in der Gegend gebräuchlich ist.

H. Sie pflügen, säen, schneiden, umzäunen, fahren ein

und laden ab nach einem bestimmten Ackermaße. Gleiche

167) l'ic. 1. Oap. 14 ,.I. Os colonis vsl servis Lcclosiae, yualirer

„servianr, vsl ^ualia tributa rellcianr, koc e»L» sßrsrium se-

„cunclum asstimationem juclicis; provi<lsar koc jucle», secun-

,.c1um k^uocl kaber clonsr. Os triKinta molliis lres 6oner. er

„psscuarium ilesolvat secunclum usum provincias. II. ^ncls-

„cinßss leßitimss, koc ear perricam ctscem peclss kabentem,

„^uatuor psrticas in transverso, ^uaclra^inta in lonZo, «rare,

„Seminars, clauclers, collißero er rrskere, er reconclere. (?ra-

„rum arpent» uno clauclsre, »ecsrs, colliZers et trällere), ^

„tremisss unus^uis^ue. sceola acl cluo lVIoclia (Lalionis) excol-

„lißsre, Seminare» collißers er recon6ere cleliear. Lr >iness

„plsnrars, clauilsre, loelere, propaßinars. praeciclsre» vincle-

».misrs. HI. Ileclclanr clecimum lascem cls lino, cle spibu» ^sci-

„mum vas» pullos ^uaruor, ova <^uinclscim rsclclanr IV. I^a-

..ralrsclos clonsnr, aut ipri vaclsnr ubi eis injunclum tuerir.

„^nßarias cum csrra kscisnt ur^ue ^uin^uaßinrs leußss. ^m-

„plius non minontur. V. cssus Dominicas srakularo, loe-

,,nils» granicsm, vel runinum recuperan^um peclituras rariona-

„kiles accipiantZ er quanäo necesss 5ueric, omnino compo-

„nanr. Oalcesurnum ubi prope suerit, liZna aur pslras ^uin-

„^uaAlnta komme» laciant; ubi lonße fueric, centum komme»
„clebeanc exireZ er acl civirarsm, vsl acl villam, uki necosvs

„kuerint, ipssm calcem rrskanr. VI. Lervus aursm ecclesiao

„sscun^um possessionem suam re^clat tributa. Opera vsro
„tres «lies in kekclomails in clominico opervtur, rre» vsro sibi

„taciar. Li vsro clominus ejus clstlerir si bovss aur alias res

„«zuas kaker, raprum ssrviar, ^uanrum si per possibilirstem

„imposirum fuerit Z ramsn iojusts neminem opprimas."
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bestimmte Arbeit übernehmen sic an Wiesen und Wein¬
bergen.

M. Sie zinsen das zehnte Gebund Flachs, den zehnten Bie¬
nenstock, vier Hühner, fünfzehn Eier.

IV. Sie geben ein Vorspannpserd oder gehen selbst, wohin eS
ihnen befohlen wird. Landfuhren leisten sie fünfzig Leugen
weit, aber nicht weiter.

V. Sie misten auf den herrschaftlichen Höfen, bessern Schup¬
pen und Zäune, helfen Kalköfen errichten und so weiter.

VI. Die Dienstpflicht wird überhaupt näher dahin bestimmt,
daß der sei-vns Lcolesiav drei Tage in der Woche für
die Herrschaft und drei Tage für sich arbeitet. Wenn ihm
aber .der Herr das Wirthschasts-Inventar gegeben hat,
dann muß er soviel arbeiten, als ihm nach Möglichkeit auf¬
gelegt istungerecht bedrückt soll er jedoch nicht werden.

Diese Dienste und Abgaben waren freilich nicht leicht,

Anton "v) bemerkt ,'„dessen, daß sie in der Folge leichter
geworden, da die neuen Colonen sich immer bessere Be¬
dingungen zu verschaffen gewußt.

3) Freie scheinen in Dienstverhältnis! gestanden zu haben, ohne
darum Freiheit und Eigenthum verloren zu haben, wenig¬
stens scheint dies aus einer Stelle hcrvorzugehen, die von
Freien spricht, welche nach gerechten Gesetzen dienen, und
ihrer Freiheit und Erbes nicht beraubt werden sollen

163) Geschichte der deutschen Landwirkhschaft Th. 1. S. 77.

169) VI. Lap. 3- „I- Vt nullum lilrsrum »ins mortali crimin»

„licest inserrire, nec lls Irersllirals sua expsllere: ssll liberi,

,.^ul jusri» legibus lleserviuut, sine impsllrmsnto llsrellilares

,,su»» possilleant. (Zuamvis pauper »rr, ramsn libsrtstem suam

„non psrllat» nec lrsrsllitaism suam, dlisi vx spontanes vol»n-

„taks allein rrallsre volusiit, dos porsslalem Irabeal kacisnlli. II,

„t)ui contra Iioc prsvcsptum lecerir, «ivo Oux, «ivs jullex, sive

„slicsua persona, agnoscar ss contra legem kecisse, guallra-

»ginta «olilli» »it culpabilis in publico, st lideruin, guem serrilio

„vpprssseril, vsl Irsrellitalem lullt, all pristinsin Ilbertatsm rs-

,,»ritual st rs» ejus rellllar, <^urs injuske abslulir, sr alias simile»

„resliruat, st cum guallraginla solilli« componsr illi lromilli, Allein
„oonrra legem lnservivlt."
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4) Die Vas«i kommen ebenfalls, wie im Allemannischen Gesetze

vor. Sie sollen, wie überhaupt die Freien im Gaue, dem

xlaoirum beiwohnen *7°).

6) Die persönliche Sklaverei findet sich hier gleichfalls. Für

einen getödtetcn sorvus erhalt der Herr als Composition

zwanzig solicli, und so nach Verhältniß für die Verwun¬

dungen *7').
6) Eine eigene Art Freier kommt in Vir. IV. „Ho lilierw,

„9111 i>or innmini (Iiiiiis8i 8imr Ichioii, 91101! krilox vo-
„osnt, ^Iiomoilo oomponklntur," vor. Sie haben das
halbe Wehrgeld der gewöhnlichen Freien bei Verwundun¬
gen, ihr Tod wird, und zwar „lloinino 8iio" mit 40
roliäi gebüßt'^). Im Vir. VII. (i.ip. 10. 11 kommt die
„k'oi'nioario 011111 Älanmiiissa, 911,1111 t'iilu^iri vooanl,"
oder auch „omn viiginv, 911.10 äimi88a 08t ülieia" vor.
In den Dooreri8 Va88iloni8 D11018 llo po^iil.iril>ii8 lo-
gil>ii8 finden sich 6-ip. 9 —12. Vitzoi'i, 9111 in occloni.i
lidei-rareiii oon809iioli.iiitiir', 9111 sc! ooolo8i.ini cliini88i
8unr lilieri' ^ , also die fränkischen Tabularien.

170) Vit, II. Oap. 18. «I. Vc plecilr ksnt per Xelentls, »ul porr
„^uindscirn cliss, si neeesse esc, scl eeusse» in^uirenclss, ur «ii
„psx in prnrinci». ec oinne» über! convvoiank coosiilulis äiehu».

,,ubi juciex orelinaverit, et nemo «ir susus conkemners rsnirs gcl

„placiluin, (^ui inkra illurn comikelum maosnl, sivs lieg!» resri,

,,»irs Ouci», ornne» »<I plsciiuni veniain, Lr >^ui ne^lexerit
„venire, llsinnsttir c^uinclocini solicli»."

171) Vit. V. pr.

172) Siehe auch oben. §.

173) 6ap. 9. ,,Vc Iii c^ui in Hccleiir liherlalsin conie^uebentur, lern

,,ipsi ^uein soium postsriles in secnr» liderlstv perineiierior!

„ni,i körte ip,i sihimsk insolubilo cliinnurn inksrent, c^uoilcvin-

„ponere ininiins ^uiverink." Lsp. 10. ,,t)ui ex iis occicleniur, prs-

>,tinineorurn Iii« eolvalurLcelssii», udi liberi cliiniisi ,unr." 6ap.

11. ,,I.iksri, <^u! eil klccleriern <Iiini»»i sunt liberi, vel per cdertani

„liherretsm ecceperunts ksZs, ei oeciclsntur, 1.XXX «ol. compo-

„nsntur Leclesias vsl 6Iii» eoruni: in cloniinicoXI. sei. comp/'

tlap. XII, ,,8i ancilla Iiber» 6in>isee kuerit per cheilein, aut in Lccle-

,,»ia, er po»t Iiesc «ervo nupesrir Lcclssies, »ncille perinenest. Li

„»uteni lihsr» LajoeriL »ervo Lceleiies nupierit, et »ereile opu, sn-
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28.

Ganz genau wird sich nicht mehr ermitteln lassen, wie

viele von den Institutionen der I-ex ^lum-mn. er Hojuvm'. in

fränkischer Rückwirkung auf Deutschland begründet sind. Die

wichtigste möchte der Bestand der Geistlichkeit, ihr großer

Grundbesitz, und ein daraus folgendes ausgcbildetes Colonat-

system scyn. Die Zahl der Sklaven möchte auch durch den

Wcchsclvcrkehr mit dem Frankenreichc Anfangs zugenommen ha¬

ben, obgleich sie späterhin durch die Einflüsse des Christenthums

vermindert worden. — Fast gar nichts von jener Rückwirkung

zeigen die einige Jahrhunderte spater, wahrscheinlich unter Karl

dem Großen'"), gesammelten Rechtsbücher der Thüringer, der

Friesen und der Sachsen. — Thüringen war durch einen Krieg

zweier königlicher Brüder um die Mitte des sechsten Jahrhun¬

derts an Frankreich gekommen '"). Die Provinz erhielt erb¬

liche Herzoge. Der fränkische Einfluß auf die Provinz scheint

aber, zumal bei der zunnehmenden Schwäche der Merowinger,

nicht bedeutend gewesen zu seyn. Erst unter Karl dem Gro¬

ßen erhielten die Thüringer die l-ex ^nAlioimm et ^Veeino-
I-Uln, Iroc est 'I'lmringornm Die darin vorkommende

Volksabtheilung der Icktt erwähnten wir schon oben tz. 16. —

Das Wehrgeld des a ckomino per inunumi88ionem lilioitste
üviwtl wird auf 6o 8olicki bestimmt'"). Die ckelieta8ei-vormn

„cillae courraüixerir, absceilat. 8! sutern ibi Klios st klir« ge-

„nersvsrik, igsi serri St Lucillas gerioaueasi, poteslstenr exeuncli

„uou dsbeaut. lila aureur rostet eorum, ^usulio exirs volus-

„rir, aole annos tre» . liberaio badest poteslatern. 8i »utem

,,tre» auno» inelurrverik opus ancillas, et Patentes ejus ooo exa-
„(loniavetuat eam, ur libeta luisset, nec säte 6oioiteio, osc solo

„Ouceni, nee solo ksßsrn, nee iu publico niallo, rraaract!«

„ttibus Xsl. lVlsrtös post base aocilla perioaneat iu Perpetuum,
„el <;uicungue ex ea ULli lueriur, aorvi et Lucillas siul."

174) Eichhorn §. 144.
175,) Sismond S. L8S —289.

176) Nach Wigand (Femgericht Westphalens. S. 49. 50) ist die I.ex

Iburiogoruur nur eine Fortsetzung der I.SX 8LX0UUIU, Wigand
gründet sich auf den Corveier Ooelex,

177) l.ex Xoßlior. et Weiiuor, lil. IX.
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muß unbedingt der Herr büßen — Der Freie konnte

sein Erbe Jedem übertragen '^), eine Bestimmung, die, ab¬

weichend vom früheren Successionsrechte, ebenso wie in den an¬

deren Landern zu Gunsten der Kirche gegeben zu seyn scheint. —

Uebcr die Vererbung von Alode enthalt der 'Isst. VI. acht Be¬

stimmungen, von denen die erste, den Vorzug des Mannsstamms

in der Succession auf das Erbe "scststellend, den Grundton des

Ganzen bildet Von den Rechten der Geistlichkeit, von

einem Kolonat-Systcm findet sich nichts. Ersteres erklärt Eich,

Horn "') befriedigend daraus, daß hierüber die Kapitularien

die Entscheidung gegeben hatten.

Die Friesen wurden unter Karl Martell in fränkische Ab¬

hängigkeit gebracht Ihr Gesetzbuch theilt ebenso, wie

das Thüringische, das Volk in Nobili«, libori, liti, «ervi, wie

oben ß. iS» und 16. naher gezeigt worden. Auch Liten konn¬

ten Liten unter sich haben "»). Von einem Koloncn-System

sehen wir nichts, so wenig als von der Geistlichkeit "4)

178) Isst. XVI. „ Oinno llamnunr guoä servus locorit äoiniau»
„ einoiiüot.

, 17Y) Isst. XIII. äo potostato tostanäi: „ bidoro lioinini licost,
,, lioroelilatom saain volaorit traclor o.

180) lil.Vl. <Io .41o8ilia8 §. I. „ Iloroüitatoin äekuiicti üliuz, non

„Ulla 8N8ochiat. 8i lilianr non'liafinit gui üokunctus «8t aä

„iiliam pooania ot maiiei^ia, torra voro s8 ^roximum pa-
„ tvrnao gvnorationis conssngainoum ^orlinesl. "

181) 144. Note 177.

182) Eichhorn Z. 127.

>83) box bssküon. lit. XI.

184) Mab ist sogar in Verlegenheit ob man den Isst. XII. der aääitio

sapiontuin, der recht heidnisch lautet: „(<^ui tanum oilre-
,^gorit, ot idi uligoicl 8o sacri« tulorit, äuoitur aä rnaie, vt
„ in sabulo, gao<I aoco88n8 muri« vpeissro «olot linäirnlur

„ auros vsus, otcsslratur, et iinnrolatirr VÜ8, gaorum templa
„violavit)," nicht überhaupt auf eine Abfassung der box in

heidnischer Zeit deuten lassen müsse, wie Wiener annimmt.

Eichhorn bemerkt indessen H. 145. Note 179. -ganz richtig,
wenn jene Ueberblcibsel des Heidenthums bei der Revision des

Rechtsbuchs durch Carl den Großen hatte» stehen bleiben kön-
7
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29.

Daß Karl der Große die Sachsen nach langen Kriegen —
in denen auch viele Sachsen als Gefangene nach Frankreich ka¬
men, woraus aber nicht folgt, daß das in seinem Lande geblie¬
bene sächsische Volk unfrei geworden, eine Folge, die so manche
Juristen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gemacht haben —
mit dem Frgnkenreiche vereinigt habe, ist allbekannt. Die For¬
mel der Vereinigung war eine freie, nur das Christenthum,
nicht Verlust der Volksfreiheit, war die Bedingung des Ver¬
trags, wie uns Eginhard "*) berichtet, und der xoets
8axo "6) nach diesem weiter ausgeführt hat. Denn also singt
dieser namenlose Dichter sä mumm 8o3. Inäiet. X.:

Noknlis Iiie snnus longi cortamins Iielli
ll'snäom, 8 sxonis inter kiancosgno ^ersoti,
kssrmo fmi'petuse eonelnsit k'ooäere pseis.
^uAustus pms sä 5eäem 8 alt 2 nomine äietsm
Venoist: lruo omni 8 sxonnm nobilitato

Oolloets, simnl lm 8 ^seis leges iniernnt,
Dt toto ^»enitus eultn uitu<^no relieto
Oentili, gnem Daomoniea prins nute eolebsnt
Doeepti, ^»ost lrsee kiäei 80 subäeue vollent
Dstcholieso, (ssmistogno Deo so uv ine ^>er sevnm.

vero evnsmn tnsnoonum legilnis ullnm
8 olvene nee zienims äodorent, stgue trilrutum,
Dunotorum psriter ststuit sentontis eoneoi' 8 ,
8eä tantum äeoimss äivins leAo statntss

nen, so hatten sie eben so gut bei der Abfassung zu seiner Zeit

hineingckommcn, und das, ivas von den alten Tempel» nach

dem Bolksrechte galt, auf die christlichen Kirchen angewandt
worden seyn können.

i8ö) Do vita et gestis LÄroK' e. 7. „La conklitione a rege
„proposita et ak Ulis snscvpta, traetnin per tot snnos I10I-
„ Imn constat esse linrtnin, nt okfecto äaemonnm cnl>n et

' „reliotis patrils evrnnoniis clnchtianae Lüe, algne reHgioui»
„ 8acramenta susciperent et traneis aclnnsti nnus enin iis
„ popnlus etlieerentnr. "

186 ) Bei /.eljnikr scriptor. rer. 81 unsvicen.ssuni. Loin. 1. p. i 5
cl. iSq.
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Osloorout, e>6 pra68ulil>u8 juuwi'6 8l.uckor6iit,
Ij> 80 i'umgu 6 »innll oloio, ,jui «loAmuta 8i,6rg
Oui^uo iickom elomiuo plaeiism vit-'uu^uo llooorot,

'l/iin, 8,il, jmlioilius, guo8 rox im^on6U6t ss,8i8,
I^6A!>ti8gU68UI8, ^011111881 l6gik»U8 uti
8i,XON68 PStl'Ü8, es Iil,LlO,',ri8 Iionot'6. ^ ^

Iloo 8unt ^ 08 tr' 6 mo 8O6ir0> ko6'l6i'6 k'rgn6i8, '
Di: ALII8 6t ^0pulu8 t,6i'6t 60i,60rckit6r um?8,
/»6 80MP6U 16P--U6U8 aogu.iliter uni.
8i t.-uuou lioockulriuu, cuigu.uu k'ortu886 vickotur,
l»o vit» 86riptuin 6,-uoli lognt ss,86 lillolluni,
<^ueiu Ü'ranv 08 iutor clruu8 voi'sxgu6 uolaloi-,

8UINNIO ^Iuckou8 Dinliai'llua N O IN ,66 861'ss>8lt. '

Iloo igitur PS6I8 8uli oonckitiouv 1ick6l68
8o Oai'olo, uotwguo 8ui8, 8tiigiigu6 nopotum
I^8IN8, jul'averuut P6I' 86olr» linuros.
(t„08 P6I' ton (ieN08 6t tl'65 tnin clui'it66 NNN08 ^
I,in^u6l6 pwotsetl j16NltU8 60N6M1N8 llolli
Ul„8 06^18 ,p16t98 6t NUUliÜ66Ntis tilvit,
<0u:m, tornou. — -- ' - '

Möser "7) giebt den Inhalt dieses Friedens kurz so,

daß die Sachsen sich gefallen ließen: »sich als Christen in ein

»gemeinschaftliches Reich mit den Franken cinzi,lassen, den Kö-

»nig so wie diese für ihr-gemeinsames Oberhaupt zu erkennen,

»diejenigen, welche er an seiner Statt schicken würde, gebührend

»aufzunehmen, besonders aber Bischöfen und Grafen als ihren

»geist- und weltlichen Vorgesetzten, gehörige Folge zu leisten,

»und ihneck das zu entrichten, was bei den-Franken gegeben

»würde. Auf diese Bedingungen erhielten sie mit diesen einer-

»lei Wehrung, Vorzüge und Gnade, sollten von allem Tribut

»befreit, und so wie diese, auch nicht anders als in ihrer Hei-

»math, von ihres Gleichen und nach ihrem eigenen Rechte ge-

»richtet werden.« — ,

Der erste Gesetzgebungs-Akt Karls für Sachsen war die

788 erlassene -CÄpitulutio cko l'ewtillua 8o^oniao. Sie bezieht

187) Osnabr. Gcsch. Bd. 1. Abschn. Ul. §. 40.
7 *
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sich meist auf die erste Einführung des ChristenthumS. Rück-

sichtlich der Dotation der Kirchen wurde bestimmt, daß jeder

Kirche eine «wr>i8 und zwei msu8i von den zur Kirche Gehöri¬

gen gegeben, auch auf 120 nodilo8, inzv,nio8 Iiw8 ein

sorvus und eine sneills abgetreten werde Die Zchnt-

pflicht ward auf alles Vermögen und alle Arbeit bezogen, und

damit sowohl die nodile^ als die inAenui und llü be¬
legt "^), ja selbst der üscn8 sollte von allen Einkünften und
Bußen den Kirchen und Geistlichen den Zehnten geben

Späterhin ward die Lax 8sxom,m gegeben. > Die da¬

durch bezeichnet,:» Volksunterschcidungen wurden obey §. 1F.

und 16. schon erwähnt.. Traditionen wurden nur an die

Kirche oder den König erlaubt "'). — Der Vorzug des

Mannsstammes bei der Beerbung wurde auch hier ausgespro¬

chen "*). —

i 88) 6 sp. de Vart. 8 sxon. csp. XV.: „De minoridus cspilnlis
„ consvn 8ernnt omnes, ad unsnnpunnrpn: Vcclesisni, cnrlein
„et dnv 8 insn808 terrse, psgenses sdLcciosisin recnrrenles
„ condonent, et inter centum viginli Iioin!nv 8 nodiies et
„ ingennos, similiter et litos, servmn et ancillsm eidein Lc-
„ ciesiso lridnsnt. "

i 8 y) 6 sp. XVII. „ 8 imiiiter secnndnm voi inandatnin praocipi-
„inn 8, nk omn 68 decnnain zartem 8ni) 8lsntiao et isdoris
„ 8ni Lcclosns et sscerdolidns donent, tsni nodiies cpis>n
„ingonni, siinilitor et lili, juxts^nod Deus nnicui^ne dede-
„ rit Odristisno, zartem Dos re'ddsnt. "

lyo) 6 ap. XVl. „ Lt Iioe Odristo propilio plscnit, nt nndocnn.-
,,^ne con 8N8 slignid ad tiscnm porvenvrit, sive in liid»,
„sivo in ksu-dicnnksue ksnno, et in vinni redidntiono sd
„Hegern pertinente, dociins psrs Lcclesiis et 8 acerdotibns
„ reddstur."

-yi) Lex 8 axonnin Vit. XV. tz. 2. „Xniii licost trsdilionom dere-
„ ditstis snse fgcore, Peseten sd Leclesiarn, voi lieg! (nt
„dserodoin snnin exderodoin fsciat). " §. 3 . „Xisi forte
„ fsinis necossitste cosctus, nt sd iiio , cpd iioe sccoporit,
„ snstontvtur, inancipio licost ilii dsre se vendore. "

,Y2) Vit. VII. h. ,. „Lster snt inster defuncti, fiiio non fdise
„ dsoroditstein reiincsuit. "
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Durch das 6,ipiru1,iio Laxomim vom Jahr 797 — gege¬

ben in generali Dpiseopornin et Optimstnin eonvontu —

' wurden noch verschiedene Gegenstände bestimmt. Namentlich

wurde die Komposition der Franken auf die nodiliore« 8,ixo-

i>68 übertragen, für die ingenui aber und für die Inti ^ der

fränkischen Komposition angenommen "?). Möser be¬

merkt gewiß sehr richtig, daß das Vermögen der Sachsen und

Franken sehr unterschieden, folglich in der That das Verhält-

niß gleich gewesen.

30.

IV. Entwickelung des Kriegsstandes.

Es «st eine alte Beobachtung, daß die Geschichte der Krieg-

sührungwcise zugleich die des Grundbesitzes ist. Der Zweck

des Krieges ist, die Güter, deren wesentlichste der Grundbesitz,

, zu erhalten oder zu erwerben, oder überhaupt deren Besitzer zu

belasten; cs ist daher auch natürlich, daß die Veränderungen

in der Weise der Kriegführung den grüßten Einfluß auf den

Grundbesitz äußerten. Dies bewahrt" sich denn auch ganz vor¬

züglich im Heerbann der Deutschen.

Unter dem gewaltigen Karl änderte, sich die frühere Ver¬

fassung von selbst. Als die Anführer der Gallien crobetndcn

Franken sich als Könige Frankreichs festsctzten, konnten sie zu

Hauskriegen das gemeine Aufgebot der freien Franken nicht ver-

i langen, wohl aber konnten sie die unterworfenen Römer unbe-

dingt aufbieten, deren Heldenthatcn übrigens nicht von Bedeu¬

tung gewesen seyn mögen. Als die bereiteste Hülfe erschienen

daher immer die Lehnsmannen. Als indessen der Fürst des

' Kriegerstandes, der Älajor Ummrs ss sich, des Thrones bemäch¬

tigt hatte, und als die Nation der Franken und Römer sich

. fast zusammen verschmolzen hatten, und als ein Eroberer einem

iy3) III. „Item pl.ienit Omnibus 8.ixon!bus, ut uliicuncpie
„braue! seeundum legem solid»« duodeeim «olvere debent
„ ibi nobiliore« 8,ixonv« solide« duodeeim, ingvnui <;uilu>ue,
„liti lpmiuor vomponant. "

19t) z. 40. Nolc 186.
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um das Doppelte gegen den früheren Bestand des Frankenrei-

ches erweiterten Reiche gebot — mußten die Verhältnisse sich

wesentlich anders gestalten. Karl wollte nicht, wie die Mer-

winger, seinen Thron dadurch in Gefahr setzen, daß er die

Lchnmannschaft als den wirklichen Kriegerstand betrachtete, son¬

dern, so wie er allenthalben die großen Herzoge zu vernichten

suchte, stellte er auch den Grurldsatz auf, daß die Nation über¬

haupt kriegsdienstpflichtig sey. Er konnte dieses, da er keine

Hauskriege führte, sondern, wie die Nation enger an ihn, als

an die Merwinger geknüpft war, so er auch enger mit der

Nation verbunden war. Seine Eroberungskriege erweiterten

das Reich. Es waren daher immer Nationalkricge, die auf

dem Marzfelde beschlossen wurden, und daß auf diesem März-

fclde sein überragender Geist die Nation dahin trieb, wohin cs

ihm gefiel, versteht sich von selbst. Ueberhaupt.war nach Er¬

langung der Kaiserwürde seiner Königsgcwalt etwas hinzuge¬

kommen/ was keinen Namen und keine deutliche Grenze hatte,

und sonach, wie alles Gcheimnißvolle, jeder Deutung und Aus¬

dehnung fähig war. Er ließ sich als Kaiser einen neuen Eid

schwören, und es mußte den Unterthan^n bekannt gemacht wer¬

den, daß dieser Eid Großes und sehr Vieles umfasse, und kei¬

neswegs blos Treue, gebiete und Einführung von Feinden ins

Reich verbiete — Es wurden alsv nun die Franken,

195 ) Sehr merkwürdig spricht'sich hierüber das Lap. I. snui 60?..
H. L. aus: „ I'raeeepitguv, nt omiris llomo in tolo rugno
„ 8no, sivo eecle8iu5ticn8, üivo Iuicn8, nnn?gni8csnv 8eennllnm
„votnm et Proportion 8nnm, gni unten sillelitutem silli
„ Iieg>8, nomine promisi88ent, nnne ipsnm promi88nm llomi-
,, M8 Laesnri lneint. Lt ii, gni allline ipunm proini88n,n nun
„ pertecerunt oinnes nsgne rni llriolleciinuin netnti.8 nnmmi

, „8imiliter illeorent. l!t u! omnilins trälleret ur pnlilire «pn>-
„ litvr unn8gui8gne inlelllgvrv po88et mngnn in i?to 8neru-
„ monto et gnnm inillln eomprol>en8U imnt non, nt inulti
„ nnne existimavernnt tnntnm iiclelitnteill Itonino Imperator!
„ U8gne in vitn ip8i>t8, et ne nlignem inimienni i» 8nnn>
„rugnum eiu^u iii'nnieitine imlneat; et ne ulieni insillelituti!
„illiu8 con8entinnt unt retaeint, 8e>I nt sriunt on>ne8 istani
„in se rstionem lloa sucramentnm lindere. "

t > ,

/
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wie die Römer, zu allen Kriegen entboten, gebannt, und nur
die Form des Märzseldes — unter Pipin zum Maifeld gewor¬
den — beibehalten. Die Kriegspflicht wurde eine allgemeine
Bermögenslast, und, da das Grundvermögen das hauptsächlichste
Besitzthum, vorzüglich eine Last des Grundvermögens. Es
brauchte jedoch nicht jeder freie Besitzer eines Hofes auszuzie¬
hen, sondern nur, wer wenigstens drei Höfe (Nansi) zusammen
besaß, mußte ausziehen "°), eben so der, welcher 4, 5 Höfe
besaß. Besaßen zwei je 2 Höfe, oder — in den Fallen, wo
der Besitzer dreier Höfe schon unbedingt ausziehen mußte —
einer 2 und ein anderer 1, so mußte einer den anderen aus-
rüstcn und der andere ausziehen; ebenso wenn 3 je einen Hof
besaßen, mußte einer unter diesen ausziehen und die andern
beiden ihn ausrüsten. Von Sechsen, die jeder nur-einen halben

Hof hatten, mußten 5 den Sechsten, welcher auszog, ausrüsten.
Das Gcldvermögcn wurde in der Regel so veranschlagt, daß
auf 30 solid, ein Mann, also von Sechsen, die jeder 5 solidl
hatten, einer zum Ausziehen gestellt werden mußte; jedoch scheint,
daß diese Unbegütcrten nicht selbst, gingen, sondern ihre, nach
dem Verhältniß der auf 30 sSilber) Solidi unterstellten Kriegs¬
dienstpflicht, angenommenen Geldbeiträge den wirklich auszie¬
henden Grundbesitzern, und zwar Jedem 6 solidi, gegeben >
wurden

196) Bei jeder Expedition wurde dies nach dem Bedürfniß näher be¬
stimmt, nicht aber, wie Hüllmann, Geschichte des Ursprungs
der Stände LH. I. S. 197. glaubt, hierüber ein für allemal
eine Festsetzung getroffen. Denn im 6 ax. an». 867. Z. 2. wird
z. B. noch der,^welcher drei Höfe hat, unbedingt aufgebotcn,
im 6 ax. I. ann. 812. §. 1. wird dagegen dem, welcher 3 Höfe
hat, noch einer, der n»r einen Hof hat, beigcgeben, damit die¬
ser Jenem Beisteuer leiste. Rücksichtlich der Sachsen werden im

6 ap. anil. 807. tz. g. noch ganz spezielle Bestimmungen ge¬
troffen.

197) Siehe überhaupt 6 ap>. sind 807 . h. L.: „^<6 nieunyuv über
'„NMIMOS da proprietato Imbere videtnr, miniüter

„in bostoin venmt. Lt nui ljrmlunr nmimos - Imbet. simili
„ ter l'acmt. <^ui Irvs Imbere videtnr, s'nniütvr agat. blb!-
„eunHirv autei» inveuli t'ueriut dun, «pnornin rrnu 8^rdscsue
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Die Heerbannalistcn" mußten sich nicht nur binnen ihrer
Mark, sondern noch auf 3 Monate, wenn sie die Mark über¬
schritten , mit Lebensmitteln, Waffen, Kleidungen unterhalten;
als Mark ward aber denen, welche vom Rhein nach der Loire
hinzogen, die Loire, und umgekehrt der Rhein bezeichnet; den
jenseit Rheinischen,welche durch Sachsen ziehen mußten, ward
die Elbe, und für die, welche jenseit der Loire wohnten, und
nach Spanien ziehen sollten, wurden die Pyrenäen als Mark
bestimmt " 2). Mg schwer diese Last, und wie groß die

„ llnos irransos liebere villetur, nnns slinrn praeyerero
,, leciat; et gni inolins ex iysis potnorit, in bostein verriet.
,, blt ubi irrventi .lnerint llno, Quorum nnns bebest llnos
„ nrensos, et alter bebest unnrn msnsnrn, sirnlliter 8e soeiere
,, leciant, et nnns elternrn yreeperet; et grll rnelies potnerit
„ in bostern veniet. ffllbicnngNe entern tres lnerint irrventi,
„ guoruin nnnsgnisgnv inansnrn nnnrn liebest, clno tertinrn
,, yreepersre leciant; ex guibns, gni inelin8 grotest, in
,, bostern verriet. Illi vero gni llirnillios rrrsnsos beb ent
„ gningne 8vxtnrn grrseyerare leeient. bt gui 8ie ^en^rer
,, inventng lnerit, gni nee rnsnci^re, nee proyrisrn posses-
„sionern torrernnr liebest, teuren in yretio velento guin-
„gne 8oliclo8, gningns tzexturn yreeyerent; et nbi clno,
„tertinrn, lle illis , gni ^ervnles possessiones äe teer e ba-
,, ders villeetnr. bt unienigne ex i^sis, gni in lro8te per-
„gnnt, lrent eonjectati solilli gniirgne e suyrescrijrtis pen-
„ yerioribns, gni nnllern possessionvrn liebere viclontur in
„terra, bt pro boe eonsilleratione nullu8 8nnrn Senioren«
„ äirnittet." .

>y8) 6ey. II, enn. 812. h. 8.: „ (lonstitntnrn est nt svcunäuin
,, entignenr eonsnetnrlinern praeyeretio srl bostoin lecien-
„ clarn incliceretnr et svrveretnr, icl est vietnelär <lo rnsrclre
„ ell tres rnensv8 et arrns eigne vestirnente ite observari
„plaenit, nt bis, gni lle Nbeno ecl Ingerern pergnnt, <le
„bigere initinrn victns sni corn^ntetur. Ili vero, gni <lo
,, I.igore all libennm iter lecinnt, äe Ubeno tres inensinin
„vietneba babenlle esse llinoscant. <^ni entern trsns lilre
,, nnrn et yer 8axoniarn ^orgnnt, all ,4.lbiein nrarcbenr esse
,, seient. I.t gni trens Ingsrern nrerrent, etgne Ilisyeniam
„prolicisci llebent, irrontvs Iffrenavos insrebern sibi esse
„ cognoseent. "
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Willkühr, daß die 100 Stunden von einander (zwischen Loire

und Rhein Wohnenden) Entfernten sehr ungleiche Last hatten,

indem die nächst dem Rheine Wohnenden die Lebensmittel bis

nahe an die Loire, von 'wo die nächst der Loire Wohnenden erst

auszogcn, anschaffcn mußten, — leuchtet von selbst ein, und

man sieht sehr wohl, daß die den zu Hause Bleibenden aufge¬

legte Last des Ausrüsteris keine geringe war.

Die Lehnsmannschaft führte keine besondere Kriege, son¬

dern zog mit dem Heerbann aus Uebrigcns konnten die

Freien allein oder mit ihrem senior- ins Feld gehen

Die Strafe der Ausbleibenden (klorlbannunH war 60 solirli,

bei denen aber, die nicht mehr an Werrh als tr-os libra« hat¬

ten, betrug sie 33 solicli Eine Straffumme, von der
Hüllmaun 2 or) daß ihre Harte erst dann einleuchte, wenn
man sie mit der ihr damals gleich stehenden Waffe von Ge¬

treide, namentlich Roggen vergleiche, wonach also, der Mittel¬

preis zu vierzehn Berliner Scheffel (halbe Noclü) für einen

soliclus angenommen, 60 soliär 840 Berliner Scheffel Roggen

betragen. Konnte die Strafe nicht entrichtet werden, so mußte

der Schuldige sie auf den Villen des Königs abarbeitcn

Der Graf, der vom beribaimum ein Drittel erhielt, sollte

übrigens die Strafe nicht selbst einziehcn, sondern dieses der

iyy) ttap. ann. 807. c. 1. 6sp. 11. ann. 812. §.

200) Ibill. 1.
201) 6ap. II. ann. 8 o 5 . c. ly. 6ap. II. ann. 812. 0. 11.

202 ) Geschichte der Stände I-, 197 . 198 .
20Z) Oap. II. a. 812. h. 1.: „ (Ouicuniuo libor lionio in liosloin

„ l)annitu 8 luorit, et voniro contompsorit, plonuin lioridsn-
„ninn, !<t ost 8v 1iclos aoxaginta poi' 8ottat. -1ul si non
„liabuorit, unäo illain 8uinntain porsolvat, 80inotipsum pro
„ naelio in 8orvi>iuin Drinoipi 8 traclat, äonoo per toinpora

, ipso liannns all 00 tiat t^orsolutus. Dt tuno iterinn sei

8 >a!u,n lillortalis 8uao rovortatur. Dt 8 > illo lionio, ^>li 8v
„ proptor Iioriliannuin in 8vrvitiuin tracHklit, in iito sorrilio
„ 8 cfunclu 8 suorit, lieroäos ejus borociilaloin, <tuao acl eos
„ pcrtinot , non porclant, noo libortatoin, noo äv ipso
„ lioribanno odnoxü Kant. " ,
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Nis8U8 thun, und die Pfändung dafür sollte nicht im Boden

oder Sklaven, sondern in Gold und Schber, Mänteln, Waffen,

Vieh und anderen entbehrlichen Dingen geschehen allein

da der Schuldige, wenn er nicht zahlte, dienen mußte, so mußte

er doch wohl zusehen, wie er mit Verkauf des Unentbehrlichen

die Freiheit rettete. — Diejenigen aber, welche ein Lehn vom

König hatten und dem Heerbann nicht folgten, verloren Lehn

und Ehre

Rücksichtlich der Sachsen findet sich im Kapitular des

Jahrs 807 eine Bestimmung, die es zweifelhaft laßt, ob bei

den Sachsen in der Regel schon so, wie in den übrigen Thei-

lcn des Reichs 3, 4, 5 Höfe auf Einen Besitzer gekommen.

Es wird nämlich allgemein gesagt, daß, wenn den pariilius
Hispaniao sivo ^varaiiae Hülfe gebracht werden müsse, von

den Sachsen fünf den Sechsten ausrüsten sollen; ebenso zwei

Sachsen den Dritten, wenn es nach Böhmen gebe; daß aber,

wenn es gegen die Sorben der Vaterlandsvertheidigung be¬

dürfe, Alle ausziehen müssen 2 °°). Hieraus scheint also aller¬

dings zu folgen, daß in der Regel jeder Sachse noch seinen

so/,) Lap. eit. h. 2.: „Ut non pro aligua ocoasiono, noc vnaet»,
„noc llo scara, noc vvsrlla, noo pro liorisorgare, n0v pro
„ alio Iianno, Iioriliannuin Lomes oxsctaro pravsumat, nisi
„ Alissus nostor prins Iivrillannuin all partvin nostruin 107
,;cipiat, et vi suain tortiam oxinllo per jussionom nostram
„ äonot. Ipso voro Iioriliannus non oxactotnr uoguo in
„ torris nocpio in maneipiis, soll in auro ot arAonto, palliis
„ alguo arinis, ot animalikus, at^uo pooullikus, sive talilrus
„spoeiodus, eprao all utilitatom porliuont."

,08) Lap. cit. 5 .: „ t^nicun^uo ex ois, cp>! donoticium I'rinei-
„ pis Uadent, parom snnin contra llostos eomninnes in
„ exorcitum porgontoin llimiserit, ot cnm 00 iro aut staro
„ notuorit, llonorom sunm ot llonollcium porllat. "

ros) Lap. ann. 807. 8.: „ 8i partilins Ilispaniao sivo tVvaraliao
,, soialiuin fnorit noeosso praodonlli, tune llo 8axonilnis
„ iniiu^uo sox! um praopararo faciant. 1'it si partillus Ilelioini
„Inorit noeosso sotatium ferro, lluo torlium praoparont.
„ 8i voro circa 8orall!s patria llesorouäa uocossitas fuoril,
„ tuac omnes gonoralitor vcniant. "
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einen Hof gehabt, denn sonst hatte doch für den, der selbst

Z —6 Höfe gehabt, wegen der ihm alsdann allein aufliegenden

Ausrüstung etwas bestimmt werden müssen. — In Fricsland

scheinen die großen Gutsbesitzer als Reuter unbedingt zuin

Heerbann eingezogcn zu scyn, wahrend von den gewöhnlichen

Hofbesitzern sechs den siebenten ausrüstete.i
31.

Diese neue Last der allgemeinen Kriegsdienstpflichtigkeit hat

den berrübcndsten Einfluß aus das Wohl der kleineren, der

gewöhnlichen Landbesitzer gehabt. »Zogen sie persönlich alle

»Jahre in das -Feld, so gcrieth ihre Wirthschaft in Verfall;

»stellten sie allein, oder in Gemeinschaft mit andern, einen

»Mann, so versanken sie in Schulden; blieben sie auS, so

»wurden sie durch schwere Geldbuße, durch Auspfändung, Ab-

«sührung aus königliche Güter, zu Grunde gerichtet ^8),«

Grafen und Bischöfe und Aebte konnten inzwischen Einige

von ihren Hörigen — obgleich Wenige — zu Hause lassen

Auch die liäeloa, welche Zur Bedienung der königlichen Familie

zu Hause blieben, brauchten ihre Irominos — ihre, freien

207) Dag. cit. 6.: „No lHo8onlln>3 volnmus, nt Donntoü ot
„ Väüalli .nostri, cgn bonollria liadoro villontnr, ot calrallal ii,
„ c»nno8 gonoralitor all glaciluin n»8t> nnr voniaut Vene
„gi arg» all. Nolic^ui voro gangorioroa, 8ox aogtiinnm prao-
„gararo kaciant, ot slo all conllietnin glacitnin Iivne giao-
„ garali liostilitor voniant. "

208) Hüllmann Gesch. der Stände Th. 1. S, 199.
20<)) Lag. I. ann. 812. c. H: „No bomi,llk>u8 Damitis oosall« >8ti

„ sruet exrigionlli, ot dannnm ronvalliaro nvg jnliranlnr:
„ lluc> cgll rum nroro illins lloini llliaism knoran!, ot alii
„llno gai grogtor ininistvriam osit» r»8tnllionllnln ol 8or-
„ vilini» noatrrnn kacionllnin irmaiirro jn88i suni. In <;ua
„ ca»8a inollo graerigin>n8, nt Quanta Nli»i8tor>a »nn8eg»8-
„ gno 1!oino8 liaduorit, to>ion8 llne>8 Innnin08 all oa r»8lc>-
„ llionlla lloini lliinitlat, graotor illc>8 lln»8 guo8 renn »rnro
„8na; caotoi 08 vorn oinno8 8orn>n glonilor baboal. V ot
„si igav lluini ron>an80rit, rnm illo, gin gro vc> in l,o8>0!n

g> yliri8«il>n> llii iganlnr. Itg>8r„gn8 >erc> vvi lllidaa lln»8
„ taotuin llo casatis e> lair»8 Iioiniuikn« 8nis llom! lliinitlanl. ^
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kriegspflichtigen Privat - Ministerialen— nicht ins Feld zu
schicken 21°), und es laßt sich leicht denken, daß bei einmal
zugegebener Ausnahme Viele sich drängten, unter die Ausnahme
zu kommen, und daß überhaupt hiermit der Weg gegeben war,
Befreiungen zu verkaufen, vollends seitdem das Institut der
Mssi ckominici in Verfall zu gerathen ansing. Man braucht
die Kapitularien nur zu lesen, um die Wahrheit folgender'mit

^ Meisterhand gegebenen Darstellung Hüllmanns 2»-) einzusehen:
»Viele der kleiner, Freisassen zwang die Noth, sich an ein Stift
»oder Kloster zu ergeben, und irgend ein kleines Geschäft für
»die geistliche Anstalt zu übernehmen, um entweder als geistliche
»Personen, oder als beurlaubte Ministerialen, betrachtet zu
»werden, und dadurch von dem aussaugenden Kriegsdienste befreiet
»zu seyn. -Die meisten folgten diesem Beispiele. Andere, die
»von einem Stifte oder Kloster entfernt, aber in der Nähe eines
»Grafenhofes, oder des Lehngutes eines Pfalzministerialen
»wohnten, wandten sich an diese, bewarben sich um den Namen
»eines Ministerialen 2Die Grasen-Verwalter desKanton-
»wescns, zu deren Amte es gehörte, die Militairlisten zu führen,
»die Kantonpflichtigen cinzuberufen, das Kriegs-Korps zusammen
»zu ziehen und anzuführen, konnten es wagen, solche Mundlinge

' »unter der Hand zu beurlauben. Wie konnte der König die
»Richtigkeit der Kantonrollen beurtheilen? Zwar sollten die
»außerordentlichenköniglichen Bevollmächtigten,die zu gewissen
»Zeiten die Provinzen bcreiseten, um deren Gesammtzustandzu
»untersuchen, und an den König darüber zu berichten,, unter
»anderen die Angaben der.Grafcn über-die Zahl der Kantonisten
»prüfen; ein Theil ihrer Instruktion, den Ludwig der Schwache

210) Osx. I- snn. 812. c. y.
211) Geschichte der Stände Th. I. S. 200 ff.
2,2) 6sp. III. snn. 811. csx. 6.:, „ 8unt iternm et sin, gni re

,, msnent, et äiount, «tnoä senior es cornm >ton>> lesieiesnt,
„et äeiiesnt, enin oodnnr senioriirns pergere, nliicungue
„ jussio Domini lmpersloris Ouviit. .4-Iii vero snnt, <s,ii
„:<ieo «e coininencisnt s<l siignos senior es, xno,-icrnnt -n
„ ^o^rcrn non /n-n/ee/ttro,,, "
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»von neuem einscharfte Die vom Feldzuge freigespro-
»chencn Ministerialen der geistlichen und weltlichen Großen soll¬
ten ihnen vorgezeigt werden, damit sie sahen, ob unter diesem

»Titel mehr, als das Gesetz erlaubte, zurückbehalten würde 2").
»Wie leicht war es aber dem Grafen, einen Kommissarius,
»der vielleicht zum erstenmal in die Provinz kam, der mit den
»Lokalitäten unbekannt war, den allein sie und ihre Leute
»umgaben, den sie köstlich bewirtheten, sehen zu lassen, blos
»was er sehen sollte! Ganz konnten jedoch die Betrügereien,
»die eigenmächtigen Beurlaubungen der Prälaten und Grafen
»dem Könige nicht verborgen bleiben. Wiedcrholcntlich und

»nachdrücklich verordnte er, daß die Magnaten für jeden Kriegs-
Dienstpflichtigen , den sie über die erlaubte Zahl dem Dienste
»entzögen, die Strafsumme erlegen sollten ^). Wenn sie
»dies weder konnten noch wollten, so war es gleichwohl ihrer
»Eitelkeit, ihrer Herrschbegierde allzu schmeichelhaft, über so
»viele Familien als Mundherrn zu gebieten, als daß sic Verzicht
»darauf gcthan hätten. Sie schickten daher an der Stelle der

»zurückbehaltenen Mundmannen eine angemessene Zahl bewaffne-

riZ) I.ndovici I'ü 6»p. ^Vorin-at. »NN. 8üy. (cnp. rpine pro lege
dadend.) cop.,«/.: „Volninns nllpie jndcinns, nt Alissi noslri

„ diliizenler iukpnrant, cpninti likeri Iiomines in sinAnIis
,, coniitnlidns innneunt. Iline voro ea clili»enlin et Iisoo

. „ r»lio exrnninetnr. per sin^nlas contonas, nl vornciter sci»nt
„ illos »taue descridant, cpd in oxereit-dvin iro possunt
„ expodilionoin: »e doinde vidolicet secnndns ordo de I>i8
„epii per 8e iro non possnnt, nt dno tertio sdsntorinin
„ prrioparent. "

ri/j) 6,»p. 2. »nn. 812. c. y.: „ (Inienne^no lidor iioino invontn8
„snerit, anno praosenti cnin 8oniore 8uo in liosto non
„ knisso, plvnnin deridnnnnin porsolvoro cogntnr. Pit si
„ senior vvl coines illins' onin dvini diinisil, ipsc pro enndoin
„ Iiorid.innnin porsolvnt: et tot Iierilninni »d oo oxignnlnr,
„cinot Iioininos doini diinisit. Lt c^ni,» »nno prnesento
„-nnicuicpie soniori duos Iioininos doini diinittoro concessi-
,, inns, ilios vo1n>nns nt lUissis nostris ostendnnt, ^nia dis
„ tnnlnininodo Iieriliennuin concediinus. "

21L) Siche vorige Rote und Lap. 1. snn. 812. 0. Z. S.
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»ter Ministerialen ins Feld, theils aus hörigen Unterthanen be¬
uchend, theils aus verarmten, zu dieser Bestimmung in Dienst
»genommenenFreien.« —

82.

Diese Verhältnisse benutzten also die Großen, um die
kleinen Freisassen zu unterdrücken. Der Kaiser giebt im .
3 wo er überhaupt die Gründe anführt, weshalb so
Viele vom Heerzuge Zurückbleiben, ein genaues Bild von jenen
Bedrückungen. Er sagt »llionnt otiam, ^oocl ^nicun-
»<^,0 (N'opriiiur 5UUIN klpi 80 ypo, , vol (lomiti, aut
»ätulioi, vol (iootoinnio ckaro irolrtorit, oooa 8äono 8 c^nneiunt
» 8 u^or illiim pguporem, ^uomocko oum oonckomimro ^ossint
»et illmn somper in livstoili läoiant iro, tt 8gito«lttm ^ntiper
»liiLtiis voloiis iroloug siuim propiium traclnt aut voullat;
»slii voro, c^ui traclitum lisdoiit, abs^uo ullius iuguiotuckino
»ckomi uo 8 ickoant.« Sehr wahr sagte der Kaiser : »t^uock
»patl^oros 80 roolamaut oxpoliato 8 0880 clo oorum ^I'oprio-
»talo. üt lioo aogualitor olamant super lilpi800po8 ot rVIi-

los ot ooi'nin ^clvooatos, ot super Lomitos ei oorum
»(ioutouarios.« Ferner »Iliouiit otiam alü, ^uocl illos
»pauporiores coustriu^ant, et in liostom iro lsoiuut ot illos,
»spi! liuliout epiock ckaro possiut, ael propria ilimittailt.« —

Diese erpreßten Ergebungen schlossen sich an das schon
altere Traditions- und Precarien-System der Geistlichkeit an.
Die Geistlichkeit verpachtete nämlich ihre entfernteren Grund¬
stücke an benachbarte Landeigenthümer, anfänglich auf kürzere,
nachher auf längere Zeit. Die Sache hatte Aehnlichkcit mit
den — damals noch nicht erblichen — Bencsizien, und man
nannte das Verhältniß preearia. Bald gaben nun die Gläu¬
bigen ihr Eigenthum den Kirchen u. s. w., und nahmen es
als Precarie zurück Dies dehnte sich noch ntehr aus,

216 ) Oap. 3.
217) (lapi 2.

2ili) Lr>p. 5. -

21!-) Siehe eine Formel bei Markulf Dib. n. I^orm. s. : „Domino

„ semotu ot spostvlica «oclo colouclo Domiao ot io Oiirisio>
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die Geistlichkeit gab von ihren Besitzungen etwas ab, und

dagegen mußte der Andere dies und sein bisheriges Eigenthum

als Precarie anerkennen, nachdem er letzteres der Kirche tradirt

hatte Alle deutsche Archive sind voll von Traditionen

„peti-i illo Ilpineopo ego ille et conjnx inee ille. I>lnrilius
„non est incognitnin, cpnlliter proptee noinen Doniini all
„Iscele8ie,n illein in bonorv 8encti illins ville nostee nun-
„ eupente ille, site in pego illo, csoiec^olll idillvin nnllecun-
„ gne ln!t nosti e p 088 vssio , in integi itate pee epi8tolain
„ cossionis nosteee xisi Iniinns conces8isse, et eein vo8 all
„peito 8upie8criptee Iscclesiee rvcepistis. 8eil tuin postee
„noslee Init pelitioi et vesten benvx olenlie etpietas belnüt,
„nt ipse ville,, llnin ellvivi,nu8, ent lpii pari 8NO ex notn»
„8iippev88i8 Inveit, llnin ellvivit, nolii8 ttll n.sll-
„/euet,«»'?'» oxcolonllniii teneie per inisisti8; eeseilicet
„eelione, nt niliil exinlle penitns llo gneliliet i-e elienanlli
„ent iilinnanlli ^ontiiicinin nonlieljoainu8, soll alishne ullo
„ prÄesnllicio 8tipie8ci iptee Lcclesiee rel xestro eein tan-
„ tnoniiollo exeolere llebeaiiins. Illeo lianc precainein nobis
„ einittiinns, nt inlllo un^nain teinpoi e nostia po88e8sio,
„ vti:»N8i spetinin xitee nobi8 Doininu? pi-oloiigevel'il, nnlio
,, pi aesnllieio ent lleininntione elii^ne lle ipse xilla voliie
„ gene» ei e non llelieet, ni8i N8N tentnin, llnin ellviviinn8,
„Ilebei e llulieainn8 ,'et post nostinin eiiiliolius lliscessuin,
„ enin oinni i e inelioi ate, ^nic^uill ilnllein nnlli^no ellti eliei-e
„ent inelioi ei e poteiimns, per lianc precetnriein, ee 8i
„seinper per ^nin^ncnniniii renovete Inisset, sbstsne u1Iiu8
„ Inllieis ent lierellnin nostrorni» expectele trellilioue, vo8
„ vvl snccossoros x estri ent agentes I.eclesiae in xestrein
„ oein keeietis lloininetionein reroeere perpetnaliter possi-
„llenllnin vel ^nic^nill oxinlle lecere elegerilis, 8ient
„noslre eontinet epistole, all prokectuin preeletae Lcele-
„8iae voinini illin8 libernin Ilebeatis erliitrinin. I'aete
„ 1>recarie il>i. "

220) Siehe lllerenlii üb. II. lorin. Z<). : „ Domino 8ancto et apos-
„ toiieo. Uoniino et in (lliristo petri illo Ispiscopo ille et

eonsnx inee ille, Onateiiiis all uostrein Petitionen! vestre
„ lielinit pietas et lienexolenlie , nt loceilo elitpni Ilcelesiae
„ xvstree , unncnpante illo , sitnin in pe^o illo , ^nein ille
„ peo eniinae 8nee i einellinin all üeclvsie vestee ille in
„ Iionore 8aneti illins llelvgaxit, nobis all bvuelicinin, llnin
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aus jener Zeit. Eine Urkunde von König Ludwig 'für das
Fuldische vom Jahr 879 ^') bclehrtmins, daß diese, durch
die Nöthe des Heerbanns gedrängte, Bauern Coloni ihres
Eigenthums geworden: .»Loloiios piopniao Ueiodiiatis aAros,
»I>oo ot sanetis oju 8 Iraditos, nsuUuotnativ, nt liori ntoois
»08t, iit nenviicio Innenlos.«

„paeitee advivimns, ant pni ex noiiis pare sno snpressis
„Ineeit, dnin a.dvixeeil, exeoleie peinnisistis. Dt no 8 pa-

, „rilvr, jnxta rsnod conxonit, tain pio ipso iiSti, inam ^» o
„animae eemodinm, aüo loeello nnnenpanie sic, «itnm iln',
„ post nostenin amiiodns diseessnin, voiiis xei snecessoi idns
„vestris a <1 memueata Ecclesia visi Iniinns condonasse, ea
„tarnen eonditiono, eit dum adviviinns, snpi-asceipta loea,
„ tain iila, cpmm noiiis praestitistis, sptain et'ea, lsnod nos
„^n-o animae nostiao lemedium ad ipsam Dcelesiam dele-
„ gavimns, absc^no Mio piaejÜdieio Dcclesiao vvsleao sine
„ nlla deminiitiono de r^nolibel re nsiiki uetuaeio ordine
„ possiderv debeamns, et Post nostenni, nt diximns, ainlio-
„ i,as diseessnin, peaeiata loca aiis^ne niia alia eenovat»,
„nt >nos est in caetoiis, precaiia per iiane epistolam aiis-
„ cjne idliiis iieiedum nosti oeiim ant enju^enn^ne coiitea-
„lielals vel expeelata traditione vos voi snecessoees vostii
„ ant agentes I'ieeiesiae in vesti a sa«.<atis ievocaev doinina-
„ tione peipetnaiitei daminandnm, et nostea possessio nnllo
„ nn^uam tempoie nidlnm pi aejudjeinin vvliis ex iioc ge-
„ nerare non debeat. 8 i cpiis veeo, hnod tutnenin esse
„non eeedinins, nos ipsi, ant aiicpns de Iioeediiins nosteis,
„vei ^niiliiiet pcisona conlia Iiane vpistolain veniee ant
„ aii^nid de ipsa locvlla xoliis ininuari ant anlori e xvinerit,
„ cuin snprasceipto Domino illo ante , ti ilinnal Llnisti de-
„ dneat eationes, et insnpei- inleiat paitilins Heclosiae
„ xestrao tantnin , et ^nod repetit, vindicaie non xaleat,
„sed peaesens epistola liiina peiinaneat, siipniatione sul,-
„ nexa. iletnm i»o. " Siehe auch z. B. Lliaet. ti-aditionis
anni in diploinatoi io 8 eldvdor 1. in inonnment. liuie.
Völ. IX. p. i^. i 5 . Limit, tiaditionis anni 87Y. apnd
IIeil!;ott. Lod. pivkatt. gsneal. dipl. DabsdneA. D. II.
p. ^8.: „Dost monin oditnin omnia ex integio tain iila,
„ aeeepr » ad eoeno-
„ Inn in et ad 1 ectoi es ejnsdem nedeant perpet,naiiter pus-
„ sidvnda. ^

221) ^p. 8cliottgen et Iirs)s. 1. I. p. ,8.
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Ergreifend sind die Worte Hüllmanns über diese
traurige Katastrophe des deutschen Bauernstandes; sie mögen
ganz hier stehen; denn wozu die Anstrengung, etwas anders zu
geben, wenn man cs nicht besser geben kann:

»Nur unter den schmerzlichsten Aufopferungen gelangten
»die kleinen Freisassen zu dem scheinbaren Glücke der Mund-

»schaft eines Prälaten oder Reichsministerialen. Um als Dienst-
»leute eines solchen zu gelten, und dadurch dem entnervenden

»Militairdienste zu entgehen, mußten sie sich entschließen, ihr
»väterliches Erbe, das theure Eigenthum, an den

»Mund Herrn abzu treten, unter der Bedingung
»desBesitzes und Genusses auf ihre, meistentheils
»auch der Kinder, Lebenszeit. Das bekannte Tradi-

»tions- und Prekarien-Wesen, in Beziehung auf die Geistlich¬
keit oben schon ausgeführt; die Heerstraße der Erpressungen
»der Volks-Unterdrückung, auf der die Grafen und Prälaten
»wetteiferten. Die armen kleinenLandcigenthümer, deren Grund-
»stück die Abrundung der eigenen und fiskalischen Ländereien
»eines Großen unterbrach! Mit verzehrender Strenge wurden
»sie unaufhörlich zu Fcld.e getrieben, bis sie, entkräftet, den
»Nachstellungen nicht länger gewachsen, sich ergaben, ihre Erb-
»guter entweder für eine Kleinigkeit an die auflauernden Prä¬
laten und Grafen verkauften, oder nach der gewöhnlichsten
»Weise zu künstlichen Pachtgütern machten. Die Unglücklichen
»waren selbst allzu sehr im Gedränge, um an das Schicksal
»der Nachkommen denken zu können. Mangel an Eigenkhum,
»Gutshörigkeit, gleicher Zustand mit den unfreien Patrimonial-
»Ministerialen, waren das Loos der verwaisetcn Enkel. Die
» neuen Eigcnthümer konsolidirten zwar die künstlichen Prekarien-

» Güter nicht, wenn die Hausväter starben, denen die Nutzung
»auf Lebenszeit in der Traditions-Urkunde ausbedungen war,
»wenn also die eröffnten Güter rechtmäßig an das Stift oder
»Kloster sielen; sie ließen die Nachkommen im Besitze und
»Genüsse; aber für diese Gnade mußtkll die Verarmten schwere

»Naturaldienste und Abgaben leisten, und sich völlig in den

222) A. a. O. S. 203. ff.
8
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»Stand unfreier, höriger Bauern hinabdrückcn lassen.— !
»»So wurden, auf Veranlassung der Militairbedrückungenseit >
»Karl dem Großen, und des hitzigen Strebcns der Prälaten j
»und Reichs-Ministerialennach vergrößertem Land-Eigenthume,^
»die kleinen freien Landwirthschaftcnzerstört, und aus den !
»> Trümmern große Erb-Güter der Magnaten zusammen gesetzt.
» So ist es gekommen, daß in den meisten Gegenden von Deutsch-
»land der gemeine Mann auf dem Lande so wenig Eigenthum !
»besitzt, so schwer mit Diensten und Leistungen an Grundherr-
»schäften belastet ist. So ist der Fluch über das Volk gekom-
» men, unter dem es seit Jahrhunderten seufzt. Nur in einigen
»entlegenen Theilen des Reichs ist es den kleinern Freisassen
»gelungen, Eigcnthum und Freiheit aus dem Sturme der
»rauhesten Zeitumstande zu retten; unter andern dem Haus-
»mannsstande in Ostfriesland. In den meisten Provinzen,'wo
» der Zustand des Bauers nicht in neueren Zeiten durch Lanhes-
»gesctze, und durch löbliche, dem Geiste unsers Zeitalters ange-
» messene, Einrichtungender Herrschaft erleichtert worden ist
»schmachteter bekanntlich unter Rechtsverhältnissenzur Herr¬
schaft, die ihn zu Boden drücken, die eine Verbesserungder
»Bauernwirthschaften wesentlich hindern, und die keineswegs
»ursprüngliche Kolonisten-Verhältm'sse sind. Manche Rcchtslehrer
»und Geschichtschreiber sind von einer Vorstellung über den I
» Ursprung des Bauernstandes eingenommen, der die reine Aus- i
»sage der Geschichte widerspricht.Sie meinen, die Grundstücke !
»der Unterthanen seyen von jeher das Eigenthum der !
»großen Güterbesitzer gewesen, und jenen von diesen unter der
» Bedingung der Dienste und Abgaben nach freiem Vertrage als I
»nutzbares Eigenthum eingeräumt worden. Dies ist blos der l
» Fall bei der geringen Zahl der Erbzinsbaucrn, die, als Nach- >
»folger freier Colonen, zu äußerst mäßigen dinglichen !
»Leistungenverbunden sind. Aber daß es mit dem Ursprünge ^
» der bei weitem größern Zahl von Bauern, die in hohem Grade !
»abhängig und dienstbar sind, gleiche Bcwandtniß habe, ist

223) Hüll mann schrieb 1806.
224) So nennt die Preußische Gesetzgebung die Leibeigenen.
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»schlechterdings nicht historisch zu beweisen. Gerade das Gegcn-
»thcil erhellt aus mehrern, nur zu deutlichen, Gesetzen, aus
»vielen tausend, in allen Gegenden Deutschlands

»gesammeltenTraditions-Dok umenten: daß nämlich
»die Grundstücke heutiger Frohnbauern vormals volles Eigcn-
»thum dienstfreier, blos dem Landesherr» vnterworfner, Besitzer
» gewesen, aber in jener merkwürdige» Katastrophe der deutschen
»Vcrfassungsgeschichte, wo sich der hohe und niedere Adel auf
»dem niedergetretcnen Haufen der kleinen Land-Eigenthümer
»erhob, in die Gewalt der Reichs-Magnaten gekommen sind.

»Anfänglich waren die Könige eifrig bedacht auf die Erhaltung
»der kleinen freien Hofstellen. Sehr natürlich mußte Karl der

»Große die Uebertragung des Land-Eigenthums an die Geist«
»lichkeit als eine Maaßregel verbieten durch sich frei?
» waffenfähige Männer dem Kriegsdienste entzogen; um so mehr,
»da es bei den neuen Eigenthümern, den Geistlichen, nicht
»immer durchzusetzen war, daß sie das angemessene Kriegs-
»Kontingent von den Grundstücken stellten. Wenn der schwache
»Ludwig diesen Schritt der Verzweiflung wieder erlaubte 2^),
»so erneuerten die folgenden Regenten die alten Verbote. Aus

225 ) Hüllmann führt Lap. 3 , ann. 612. e. n. an, allein darin

ist nur von Grundstücken die Rede, aus denen der König Lonsus

bezieht, und dieser soll durch Traditionen an die Kirche nicht

gekränkt werden. „Ilt lle redns, nnlle censns all partein

„Ilegisoxire solsvat, s! all alignam Declesiain trallitae snnt,
„ ant lrallantur proprns derellilnis: »nt gn! aas rotinnerit,

„vcl illuin eonsnin persolrat. ^

226) Inrllovic! ki! 6ap. i. ann. 8>y. cap. 6.: „8! gnis res snas

„pro salntv annnas, vol all alignem veneral)!leni locnin,

„vol propingno sno, vel cnilidet alter! trällere volnerit,

„et vo tempore intra ipsnin cllinitatnm Inerit, in gno res

„ illao positae snnt, legit'nnsnr lr-tllitionem tacoro stulleat
„ete. — lll posUjnam liaee traäitio ita tacta Inerit, Iiorez

„ illins nnllain lle praelllctis redns raleat barere repotitio-

„nem." Dies Kapitular ist unter den capitnlis allllitis all

I.egvm 8al!eam, und steht mit ähnlichen Bestimmuirgen in der
I^ox tVIenn, llajnv., 8axon. in Bcrbindung. Siche obxn 8. 31 .
und Eichhorn Bd. I. §. tSS.
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»einigen Edikten des Westfränkischcn Königs Karls des Kahlen
»erfahrt man, wie erfinderisch die armen geängstigtcn Hausvater
»in Versuchen gewesen sind, den Verboten auszuwcichen, und
» das Kleinod des Eigcnthums, durch den Staat ihnen so bitter
»verleidet, zu veräußern. Da man sein Alodium nicht mehr
»zum übertragenen Denefizialgut machen sollte ^), verkaufte
»man es/ und behielt sich blos die Wohnstelle vor. Da auch
»dieses untersagt wurde ha die Großen, besonders die
»Prälaten, auf keine Weise mehr Grundstücke an sich bringen
»sollten, auf denen die Verbindlichkeit zu Militairdienstcn ding¬
lich haftete; die kleinen Landwirrhe aber nicht im geringsten
»geneigt waren, sich mit neuen Grundstücken zu beschweren, so
»gericth man auf einen andern Ausweg: man veräußerte das
»unglücklicheGrund-Eigcnthum an Weiber 2"). Schwache
»Damme waren jedoch alle Vorkehrungen der Könige gegen
» den reißenden Strom; vergeblich die Versuche, gegen die Ge-
»walt der Umstande anzukämpfen. Durch kein-Gesetz, durch
»keine vollziehende Mittel, war die Wuth der Großen zu
»mäßigen, den bedrängten Zustand der kleinen Freisassen zu
»benutzen, um ihr Gebiet zu arrondiren, sich ganze Herrschaften,
»aus Lehn- und Erbgütern zusammengesetzt,zu bilden. Als
»endlich aus dieser großen Revolution in der bürgerlichen Ver¬
fassung eine neue Ordnung der Dinge hervorging,die den
»Königen willkommen war; als nämlich die Prälaten und
» Reichsministcrialen, jetzt zu hohem Selbstgefühlegelangt, Eigen-
»thümer ansehnlicher Ländereien, die Zahl ihrer Ministerialen

227) 6sp. Larol. valv. lit. XXXVI. c. 28. Dies bezieht sich aber
auch vorzüglich auf Sicherung des königlichen 6en8U8.

228) Ikid. e. 3 o.; hat ebenfalls.Sicherung des königlichen tlsnsus
zum Gegenstand.

22g) Ibid. lik. XXXVII. c. 6.: „Vt Ulao trailitioiieg infu8tao et
„ a »ostiis sMoeo88orit>u8 nlgno a nol)i8 proliilntno, guai-
„kactao znnt gut inulieridns aut nin>ril,n8, gut ^nil)n8cnn-
„ gne poraonm, nt liborin8 ip8i traditoroo nostigin inlnle-

- „litatoin porücorv po88int, aut nt jnstili.nn in ooinitatilms
„non reddant, tangnain laetav non luorint, pro nilülo
„dabeantnr vlo. "
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»sehr vermehrten, ihre Herrschaften zerschlugen, den Ministerialen
»Parzellen ihrer Alvdial- und Reichsbenesizial-Grundstücke als
» Lehne und Afterlchne cinräumtcn, und diesen Gütern die
»Dienste und Gefälle von den übertragenen oder
»erpreßten Bauerhöfen zulegten; und als, für diese
»Nutzungen, die, zu Ansehen und Reichthum emporsteigenden,
»Privat-Ministerialen dem Dienst- und Lehn-Herrn beritten
»ins Feld folgten, das Reichs-Kriegs-Kontingent desselben
»ausmachten: verlangten die Könige, der neuen Kriegsmcthode
»zugethan, die schlecht bewaffnete, wenig disziplinirte, zu Fuße
»dienende Landmiliz nicht weiter; waren daher nicht mehr auf
»die Erhaltung des Eigenthums und der Selbstständigkeit der
»geringem Freien bedacht; verloren dieselben ganz aus dem Auge.
»Durch das härteste Schicksal aus der Reihe der Staatsbürger
»ausgestoßen,-sielen diese Opfer der Revolution unter die Will-
»kühr der Mundherrn. Wie vieles, zum grausamen Rechte
»gewordene, Unrecht der Vorzeit, hat unser Jahrhundert gut
»zu machen, wmn es den Namen des gerechten, des menschli-
»chen, verdienen will!« Soweit Hüllmann. Darüber, wohin
eine Ergebung führen konnte, möge hier nur noch eine Stelle
aus einem Geschichtbuche stehen »ln 'Wola babUavir
» guondain 8LonIari8 ot pnsvpoton8 vir noinino Onnv'mnnus,
»babens rnultas p>088088 ionos vt ibi vt alibi, vioinorumguu
»suorum io1>»8 inbisns. ^v 8 iimant 08 autoin gnidam librn'i
»bominos, c^ui (in) ff »80 vioo orsnt, bouignnin vt oloinon-
»rein illum t'oro, pmodin sna 8ul> con8n logitiino illi von-
»rrsditlorunt, va cvnditiono, ut 8ul> Nundiburdio illin»

»svmpor rmi vllloront. osso. Illo gavisus ov 8U8pioiens
»statiin ->d oppirossionom illot'nin inoubuiv, coop»i c^uo vos
»priinnin ^otitionibus sgAiodi, doiudo libo^a utou8 ^ot 08 -
»lato, siono ^uasi inan8oorii 8ui ossont, sussit 8il>i scnvii 0 ,
»soilicotin ngrieultniv, sua, ot sooando looinun ot inotondo,
»ol, in Omnibus robu8 l^uibu8 voluit o^pms8it vos.« —

2Z0) InmIkUionis Alui'CNSlS Nonastorü bei-gon. clchl.
vom. innrer. '1?om. I. p. Irr.
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83.

Wo nun auch der Landbesitzer im Drange der Heerbanns¬
lasten sein Ei'genthum Mächtigeren nicht auftrug, um es als
Prekarie zurückzunehmcn und seine Nachkommen der Willkühr
des gewählten Herrn zu überlassen — hat doch die Karolingische
Heerbanns - Einrichtung zerstörend genug auf die Landbesitzer
gewirkt. Durch die unter Heinrich dem Finkler schon deutlich
hervortretende und allmählig immer mehr ausgebildetc Verände¬
rung der Kriegskunst ward der Kriegsdienst meist ein Reuter¬
dienst, und dieser erforderte eine Ucbung und einen Rcichthum,

wie von den Heerbannalistcn nicht zu erwarten war ^ ^ Von
selbst entwickelte sich also auch ein anderes System der Leistung
der Kriegspflicht durch die Grundbesitzer. Wenn unter Karl
schon die daheim bleibenden Grundbesitzer, je nachdem sie 2, l,
Nansus besaßen, ja auch die Unbegüterten,/ zur Ausrüstung und
zu den Kosten des Heerzuges für die Ausrückcndcn beisteuern
mußten — siehe oben §. 2S: — so trat jetzt ein solches Sur¬
rogat ganz an die Stelle der alten Natural-Kriegsdicnstpflicht.
Diejenigen, welche durch Stellung der Reuter den Reichsheer-
dienst leisteten, forderten jetzt auch mit Rechte von den, nun
für immer vom persönlichen Heerdienste Verschonten die ange¬
messene Beisteuer 2 ^). Diese Abgabe wurde eben darum, weil
die Grundbesitzer nun für immer vom persönlichen Hecrdienst
befreit waren, eine ordentliche Abgabe In einem, von
Kindlinger 2 ") mitgethcilten Verzeichnisse der Einkünfte des

231) Menzel Gesch. d. Deutsch. Bd.> 3. S. 882.
232) Eichhorn LH. 2. 8- 223. In der Loiislitutio Earoli Oassi

de Expeditione Itomaua heißt es: „ Et autem uostrum iin-
„pcrium vli oinuidus Imdeat supplsmvutum, lioc constitui-
,, mus et Urmitoi' praocipimus, ut singuti duriugi dccvm
„ cum duodecim kuuilms dc cauapo solides Hominis suis
,, impendaut et iusupvr sumariuiu cum eupisli o coucvdani,
,, csuem si dom'iu! volucriut, ipsi adpriiuam navaivm aguam
„ usguc porducaut. ltlansiouarius cpduguc solidos, ^Ilosacius

, „ trigiuta dcuarios, Luuaiacius rpdudccim, e^uoruudidet
,, Earium possessorcs svx supplcaut. "

' 233) Eichhorn am angef. O.

234) Münstcrische Beitrage Bd. 2. Urkunden. 37. S. 233. ff.
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Hofes zn Selme und Werne finden sich bei jedem Erbe außer
anderen Abgaben »8 Ilenarii p»ro IlovIsvillinZ « verzeichnet,
was unstreitig, wie auch .Eichhorn annimmt, die ständige
Heerbannsteucr bedeutet. Der gewöhnliche Name der Abgabe
war Bede "6).

235) A. a. O. Note 234.

236) Siehe Eichhorn Z. 306. In der Note 232. bemerkt der Ver¬
fasser: „Daß die Beden, sofern sie schon in diesem Zeitraum
„(von 788 bis 1272) als ordentliche Abgaben Vorkommen,
„ihrem Ursprünge nach nichts anderes als eine Hccrsteuer
„sind, laßt sich dadurch erweisen, daß: 1) es frühcrhin bestimmt
„ Hccrsteucrn gab, die unter diesem Namen oder dieser Benen¬
nung ganz unzweifelhaft Vorkommen. Noch bis 1248 bezahl¬
ten die Bauern des Klosters Mor den Grafen van Holstein
„den Heerbann und noch 1259 kommt eine von diesem von
„den gesammten Landsasscn zu erhebende Auflage als gemeine
„Auflage vor. S. Lang historische Entw. der deutschen
„Steucrverf. S. 52. S. 103. Die Beden traten an die
„Stelle jener Auflagen und daher verschwinden dicse^späterhin;
„der neue Name Bede rührt aber davon her, daß in der Gestalt,
„die späterhin, die Auflage erhielt, dieselbe nun freilich nicht
„mehr bloße Hccrsteuer, sondern überhaupt freiwilligeBcihülfe
„war. 2) Bei der Allgemeinheit der Beden in ganz Deutsch-
„ land muß es einen in der R eicsss v ewfasfu n g'liegenden
„ allgemeinen Grund ihrer Entstehung geben, und der schicklichste,
„der gedacht werden kann, ist die oben tz. 223. geschilderte
„Veränderung des Reichsheerdienstcs. Man giebt zwar den
„gewöhnlichen Gebrauch der Soldmiliz gemeinhin als diesen
„Grund an, und es ist nicht zu laugncn, daß dieser auf die
„Erhöhung und Vervielfältigung der Abgaben im 14. und 15.
„Jahrhundert ssehr viel Einfluß gehabt hat; aber die ganze
„Einrichtung des Bedewesens schon im 13. Jahrhundert setzt
„einen viel älteren Ursprung der Abgabe voraus. 3) Man
„sieht sonst nicht, warum die Vasallen für das Land, das sie
„selbst bauten, von der Abgabe frei gewesen wären; daß sie
„davon frei blieben, weil sie die Abgabe selbst vcrwilligtcn,
„ist unerweislich; denn es läßt sich davon, daß sie,späterhin
„bei der Erhöhung und festeren Bestimmung der Beden ein
„Einwilligungsrecht hatten, nicht darauf schließen, daß sie es
„ auch ursprünglich hatten, und zu den außerordentlichen Beden
„gaben sie'auch i öfters selbst etwas."
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Grafen, Bischöfe und Aebte, die durch Auftragungen so
manchen Eigcnthums zur Prekarei schon für vieles Grundver¬
mögen den Kriegsdienst übernommen, und dazu Lehnsmannen
und anderes Gefolge angenommen hatten, stellten nun überhaupt
das Heer; und eben der Umstand, daß sie zu diesem Ende schon
eigene Schaaren mit Lehngütern beliehen hatten, hatte die Folge,
daß, weil die Zahl der Lehngüter im Verhältnisse zu den Heer¬
bannsgütern viel geringer, ihr Umfang aber viel größer war,
die Zahl der Kriegenden abnahm, und statt des Fußvolks der
Reuter- und Ritterdienst hie größere Wichtigkeit erhielt
Und umgekehrt mußte der allgemein werdende Ritterdienst es
möglich machen, daß die Hauptherrn sich an die Spitze einer
zahlreichen Rittermannschaft setzten, die sie durch Anweisung auf
die durch jene Umwälzung überhaupt entstandenen Gefalle besol¬
deten "S),

Indem das gemeine Volk nun waffenlos ward, war es
auch der Willkühr der Herren unterworfen. Der Vertrag über
die Leistung der Beisteuer zum Reichsheerdienste war gewiß
nicht allenthalben eich ganz freier, und noch weniger konnte
das wehrlose Volk spateren willkührlichen Erschwerungen seiner
Lage sich widersetzen. Treffend sagt Eichhorn »An
»manchen Orten mag über diese ein förmlicher Vergleich Statt
»gefunden haben, an den meisten aber legte der Adel dem
»Volke wohl willkührlich die Lasten auf, welche andere Schutz-
»pflichtige trugen. Nur in sehr wenigen Gegenden — z. B.
»in den Gebirgen von Helvetien, wo sich zu Anfang des 14.
»Jahrhunderts noch die Neste der alten Verfassung zeigten,
» und die Versuche des Oesterreichischen Hauses, die Reichsvogtei
»zu dem zu machen, was sie an andern Orten geworden war,
» der Schweizer Eidgenossenschaft ihre Entstehung gaben — blieb
»die alte Verfassung. Der Kaiser schwieg zu den mancherlei
« Ungerechtigkeiten, die bei der neuen Ordnung der Dinge noth-

227) v. Raumer Geschichte der Hohenstaufen Bd. 5. S. 488.

238) Äindlrnger Bd. 2. S. 134. Siehe auch Hüllmann an der

oben auSgezogcnen Stelle.

239) Z. 223.
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»wendig Vorgehen mußten, weil er bei seinen auswärtigen Unter¬
nehmungen eine zahlreiche Dicnstmannschaft nicht entbehren
»konnte. Für den Adel war die neue Einrichtung sehr vor-
»tbcilhaft, die Anzahl seiner Dienstleute nahm ungemein zu,
»weil er nun mehrere unterhaltenkonnte; der Unbcgüterte
»drängte sich in die Dienstmannschaft,um seinen Unterhalt in
»ihr zu finden, und der Begüterte trat in die Reihe der Dienst-
»leute, um seine kriegerische Ehre zu retten. Der Heerbannshcrr
»mochte daher auch ohne Schwierigkeit das Band, das den
»Freien an ihn fesselte, fester anziehen, wie es sein Vortheil
»mit sich brachte; wer Ritterdienst zu leisten hatte, mußte ihm
»Hulde thun, wie sein Dienstmann, und manches freie Eigen-
»thum wurde auch wohl in Lehen verwandelt. Die neue Ein-
»richtung war von den wichtigsten Folgen für das System des
»Adels, sie machte ihn von dem König und dem Volke erst
»unabhängig;von jenem, weil Lehnstrcue schon über Untcr-
»thanenpflicht geachtet wurde, von diesem, weil es entwaffnet
»wurde. — Dieses verlor am meisten, so vortheilhaft es
»Anfangs scheinen mochte, daß jeder nun sein Erbe in Ruhe
»bauen könne, und nur bei gemeiner Landesnoth zur Landfolge
»(Reihe) — wenn das Waffengeschrei:o weh, o Wapcn ertönte,
»späterhin auf das Zeichen der Sturmglocke — Dienst zu leisten
»und die Waffen zu ergreifen genöthigt sey. Denn mit dery
»Verluste seiner kriegerischenEhre wurde der gemeine Freie der
»Hintersasse seines Schutzherrn, dem er zum Rcichsdienste
»steuerte; nur der Heerbannpflichtige und der Dienstmann führten
»fortan den Ehrennamen LIilva, oder, von der Weise des
»Heerdienstes, Ritter, und als sich erst das neue System
»der Verfassung im Laufe von drei Jahrhunderten völlig aus-
»gebildet hatte, war es der schutzpflichtigeLandsasse nebst
»dem Leibeigenen und andern unfreien Hintersassen allein, auf
»den man die Lasten der bürgerlichenGesellschaftwälzte. —
»Ohne den veränderten Neichsdienst hätte die Landeshoheit nie
»entstehen können, wenn auch Herzogtümer und Grafschaften
»erblich geworden wären; der Landesunterthan in Deutschland
«ist nichts als der veredelte Hintersasse, und um ihn zu diesem
»zu machen, bedurfte es der Schirmherrschaft, zu deren Erlan-
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»gung nicht die Jurisdiktion, wohl aber die Heersvlge die
»Gelegenheit geben konnte.« —

34.
Der in solcher Weise auf Kosten des Landmanns dotirte

Kricgerstand bestand aus zwei Elementen, aus Freien, wenn
gleich Vasallen, und Ministerialen. Wenn Erste» von ihrem,
meist offerirtcn, Lehn freie Kriegsdienste leisteten, so waren die
Ministerialen — freilich aus gar manchen Klassen bestehend —
zu allerhand Diensten verpflichtet, waren hörig. Von den Litonen
mochten sie sich ursprünglichnicht wesentlich unterscheiden
obgleich späterhin, wo der Lito auf der Scholle blieb, der
Ministerial aber in vielfachen Diensten die Angesehenen umgab,
das Ansehen der Ministerialenstieg, so daß z. B. Kaiser
Conrad III. in einem 1147 für Corvey ertheilten Privileg von
einem Erheben der IUii zu Ministerialen reden konnte
Jeder Gutsbesitzer — sowohl Allodial- als Benesizialbesitzer— ^
unterhielt in seinem Haushofwcsen, so wie bald auch jedes Stift
und Kloster, eine dem Umfange der Wirthschast angemessene ^
Zahl von Ministerialen zu ökonomischen und militairischen >

240 ) Standen mitunter wohl noch tiefer, denn in L. 8alica Vit. ^
XI. 6. 7. finden wir den LIinistvrialis unter den Sklaven >
erwähnt: „8ignis majorem, iniv8torem, scantionom, maris- >
„ealcnm, stratorem, lalzrnm terrarinm, avrillcem sivo ear-
,, pentarium, vlnitorem, vel ^orcarimn^ vel
„Inraverit ant oceicierit vel venclitlorit valentem 8ul. XXV.
„ lVI6660 clvn. gui laciunt sei. XXXV. enss»aliili8 jmlice- ^
„tnr, excepto, capitalv et clelatnra. 8l vero inaj»ris8am
„aut emcr'tt»?» Mmr^teiva/ear valentem 8ol. XXV. sn^eriorein-
„can.8Lm convemt olrservari." Siehe oben Z. 23 . Siehe auch
oben Z. 16 . Note 54:

s/,i) Ochl. a^. Fc/mte» Vnnal. Vaclerl,. Vom. i. 77/,.: „Vt nt !

„liveri liominss licentlam Iialioant, ^raellia 8na eitlem mo- ^
„nasterio conlorre, nee gnivis jnclex, ant regia ^utestas j
,, solitnm clebitum ant ^nlzlicum veetigal nl> vis tleincegs ^
,, extorgnoat, setl se chsos in proprivtatem i^sius ücclcsiae
„aä jn8 Ninisterialinm trallore liceat, et e/e r'?t/r>no
„0!<le/leet -te trat tte cenrnariH, /äeere
„ />oke^t«/c»r /mäent.
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Diensten Sie wurden Doinegiiei Gesinde
Leute, Familie, Volk, k41ü, meistens aber Ministerialen genannt. —
Man erkennt aber allmahlig zwei Klassen in ihnen, die obere

und die untere; jene waren von besserer Herkunft 2"), verrich¬
teten die militairischcn, und die anständigen Haus-und Hofdienste,
waren Vorsteher und Aufseher der vorzüglichsten Zweige der
Wirtschaft wahrend die Ministerialen der unteren Klaffe
geringem Standes waren, und die eigentlichen landwirtschaft¬
lichen Arbeiten verrichten mußten. — Sie bezogen ihren Unter¬

halt meist aus gewissen, ihnen zur Nutzung eingeraumten, herr¬
schaftlichen Grundstücken, woran sie allmahlig ein Erbrecht
erlangten ^ 2 ). Die Belohnung reizte mit der Zeit auch freie
Leute, sich unter die Ministerialen aufnehmen zu lassen, wodurch
der Stand an Ansehen gewinnen mußte, oder was auch vielmehr
ein Beweis des gestiegenen Ansehens ist. Diese Freien behielten
ihr Eigenthum bei, und blieben

342) Man sehe z. B. die Note 240. angeführte Ir. 8al., so wie 14.

Hlrain. dt. 79. 1—7., wo sie gänzlich der Freiheit beraubt

erscheinen; ferner ///»«»»«- de ordrno paladi c. 33.: „ .1/44: ,7/^-
„ ?/»/!-§ nr!norv8, ad poi^onaa ro8prciento8." Ileginon. tdiiron.

0.879.: „plan modo prinessrea ae dnee8, sed edain eornin

„ satollites." 6Irrou. ^Vvingartona. lllonaelri de Kweltla

agr. gcript. Iler. Ilrnn8vic. 3?. I. gi. 781.

s/,3) Larol. Lon8tit. de oxpodit. Ilonran. a. 881. 0. 6. apnd

Lo/du.kt constit. Iinp. 3?. I. p. 208.: „ 1>e eccledarnin tillis

„ vel rd "

244) (ddudovei dipl. a.'4y6. apnd Ilongnet. IV. p. 6rö.: „ 3'am

„ clvo8, gnain eoloni ae "

2/,5) Orogor. 3?ur. L. VI. e. 43.: „lllelroros natu."

246) tlapitularo Laroli dl. de v!IIi8.

247) Hüllmann Geschichte des' Ursprungs der Stande LH. II.
S. 180. ff.

2/,8) c7« at. d/. 6ap. I. ann. 812. c. 5.: „Do /-onrOn'Lu- — epinro-

„ porrrin et adlraturn, grd vel dorret:eia, velo^irea lialreirt." —

I'gtt'rrr 6ap. arrrr. 767. e. 6.: „Iloinoaccopit lrene-

„Ircinrn de 8vniore 8uo." — /4u'o7. 71/. 6ap. III. ann. 811.

e. 4-: „Ichi80<g>>, alrl)ate8, eeinlt08, diinittgnt vornin t/Lcr«.»

,,/,amr'»e§ ad ea8nnr, in nonriuo ,»7/n4t-,-4»74unr." — /.»durdcr

x-7 6,'ip. I. ann. 819. c. r6.: „81 Irnnra //der vel

„77^ eonnlls lwe fnerrt, lrouoroin, 8ivo LeneLcinin auriltat."
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unfreie Privat-Ministerialenwerden in vielen Urkunden aus¬
drücklich unterschieden — Die unfreien Ministerialen muß¬
ten seit der Erblichkeit ihrer Dienstgüter den Stcrbfall leisten, und
zwar in Ansehung des Viehes das Hauptrecht oder Besthaupt
und in Ansehung der Effekten das Best-Theil oder Betheil
(ButeiN 2 5 '). — Ohne Erlaubniß des Dienstherrn dursten
sie nicht heirathen2 5 2). — Sie sollten unter sich heirathen
Die Erlaubniß des Gegentheils geschah gegen eine Abgabe

3lreo8oriei IV. 8st8. ann. 727. apn8 Lc/roo/'T?», Ml8at. 8ipl.

1 ?. I. fl. 8. 1 'ipini 8>pl. eiroa ann. >768. ap. Ilon^net 3?. V.
6yy. Lareli MI. Dipl. ann. 772. in 608. clchl. Iianrosliam.

3. I. p. i 3 . iij. 3 in 8 ovic! pH 8ipl. an». 8 i 5 . ili>8. p. 38 .
Mrnulli reg>8 8ipl. ann. W<). ap. Ilergott. Oen. 8ipl. Mnstr.
3. II. p. 53 . Dn8oviei regia 8ipl. apn8 linlpis Men. silv.
p. in.

s 5o) Mclelderti Mrölriep. MIognnt. 8ipl. ann. ii 3 o. apn8 Oncien
608. 8iplorn. 3?. I. p. t)2.: „ Optirnnrn eapnt. " — Ich'nsclvin
8ipl. ann. ii 3 i. apn8 enn8ein. p. yy. — Instrninontuin eom-
peaitionia ann. 1226 apn8 enn8. 3 . II. p./,6.: „Leatelienlrt."

röi) M 8 o1berti 8ipl. eitt.: „ Optiiva vvatia. " — Inslrnin. eoinpoait.
eil.: „Vivisionorn snbstantiao, c^no8 Lnteil 8!citnr." — Bon
Seilen der Pflichtigen möchte die Etymologie mehr auf die
Ansicht von Beute-Theil deuten. —

282) Lginlrar8i vpiat. XVI. an. von^net 3 V VM. p. 872.: „ Oni-
„ 8ain Ironie vvater — veniarn postnlans pro vo, gno8 con-
,, servarn ananr, ancillain vestrarn, aibi in cvnfnginin aoeiaaset

sD3 ) Instrninent. conrpoait. eit.: „ 8i lioinines occlesiae iorsitan,
„ 7U08 ramo» c«ac„8uvr, extra lainiliaa eccloaie nnpserint."
I.n8oviei et MVvrtrvini, Iratrnrn 8e I^inaingen, 8ipl. ann. 12/,!.

6u8c,r L08. 8ipl. I. p. 668.: „Dneeinna nxores 8v
„larnllia et ininiaterialilrns eecleaiö." — Verneri 8e 1,)8

8 !p 1. a. 1277 ap. Ilontlreirn 3?. I. p. 80/,.: „I.ikorv8 nv8tro8
,, ntrinague 8vxn8, tarn genitoa, r^uain gignvniloa, nnllis
„ aIÜ8, gnarn ininiaterialibns eoelvaise 3 revirensi 8, 8vkei>iinu8
„vel potvriinna inatrinronialiter copulare."

s 5 H Ottonis II. regis, 8st8. a. y 63 . ap. Ilontlroiin 3 . I. p. 3 oo..,
„ <^nicgni8 a8voeatu8 in lainilia vel peten8o , vel in Iroc,
„ 7,108 eL/rnne«» «.rare» 8u.ro, plaritan8v ae^uiaierit, 8uae
„partes altaris, tertia a8vocati, vrit."
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und die ohne eine solche Erlaubniß geschehene Heirath einer
Fremden veranlaßte Eingriffe des Herrn in die Nachlassen¬
schaft

Dadurch, daß die Ministerialen auch Kriegs- und zwar
Reutcrdienste leisteten, wurde es nun allmählig eingcleitet, daß
sie das eigentliche Heer wurden, mit dem dann die noch Kriegs¬
dienst leistenden Freien sich vereinigten, so daß Beide zusammen
die, dem Korporationsgeistedes Mittelalters gemäß sich gestal¬
tende, Ritterzunft bildeten. Die Verschmelzung der freien und
unfreien Krieger in Einen Stand ergiebt sich unter anderen
schon aus der häufigen Uebertragung des den Ersteren sonst allein
zustehenden Namens Wie» auf die Letzteren ^6).

Um über das Verhältniß, in dem die Ministerialen zum
Herrn und zum Staate standen, klar zu werden, ist es angenehm,
das Kölnische Dienstrecht zu lesen. Aus dem Z. 1. sehen
wir, daß sie dem Bischöfe unbedingte Treue gegen Jedermann
geloben mußten, der Vasall dagegen konnte Ausnahmen machen.
Der §. 2. theilt sie in Kenoiioiati und non Honeüoiatä.Der
Ausdruck bouolioinin war also auf diese Dienstgüter schon
übergegangen. Beide übrigens, also auch die Exspektanten, muß¬
ten dem Bischof bis zur Landes-Gränze zur Landes-Vertheidigung
folgen. Sie ersetzten also insoweit den alten Heerbann. Wollte
der Bischof weiter gehen, so mußte er es durch Lohn oder

255 ) Loge» ot 8 tatnta lainiliao 8 . I>otri Morinat. tz. ist rinn. 102H
ap. 8 clmnnat. bist. 'Worin. 1 . ll. p. /, 6 .: „ 8 i cpnis ox l'a-
„inilia alionain nxoroni accoporit, jn 8tnm 08t, nt, ^nanäo
„oliiorit, ilnao part08 Lonornin L88uinantur inanuin
„ vpi80o^i." Iloinüoi HI. rli^I. ann. 10S1. ap. Kölner, ooel.
clipl. 1'ol. ^>. 26.: „ 8i (gni8) nlieiE acco^orit nxore8, oinniz
„ l>aoro<Iita 8 ooruin, ot nnivorsa, c^uav possiclont, ncl 8 . Ki-
„ colai ooelant inonagtoriunr, ot nnlln 8 Iiaorotlnin 8uoruin
„in In 8 ^nice^nam Iiadoat."

256) Siehe z. B. 5ura inini8tor. 6oIon. n. 12.: „Wlitos äo
„ i'ainilia. — 80 nnlitoin 0880 ot ininisterialoin." — Mehrere
andere Belege siehe bei Hüllmann Bd. 2. S. 296. 297.

257) Bei Kindlingcr Münster. Beitrage Bd. 2. Urkunden S. 68. ff.,
auch bei 6orx. jnr. Oorin. ant. 1'om. III. p. 8g^.
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sonstige Vergabungen bewirken (»nur äominus eovnm apuck ooz
»Im« ^romoroatnr«).' Nur dann waren sie schuldig, auch
außer den Granzen des Erzbisthums zu kriegen, wenn dort die
Einkünfte des Erzbischofs gewaltsam angegriffenwaren. — Zur
Nömerfahrt mußten nach ß. 4. Alle, welche bis zu 5 Marken
Einkünften vom Bischof beliehen waren, folgen, den Kölnischen
Bogt und Kämmerer ausgenommen.Zur Ausrüstung mußte
aber der Erzbischof Jedcm^lO Marken geben, und 16 Ellen
Scharlach-Tuch,um ihre Knechte damit zu bekleiden, und auf
2 Llilitos ein Packpferd mit Zubehör. Wenn man bei den
Alpen angekommcnwar, mußte jedem Llilos monatlich eine
Mark gegeben werden. Geschah es nicht, war es vergeblich bei f
der Oilioi-ckos curia« gerügt; »so sal hie nemcn eine gescheilde
»wise Hassclrude mit Gezüge si'ncr Husgenossen, und legen die ^
»under sins Herren des Busschof-Decken, und eigen eme mit
»sime Huofde, und küssen den Mantel der Decken, und dan
»van sime Herren scheiden. Anders ist hie sime Herren numme
» Rcichts schuldig. As dit gedain is, so en is hie nict schuldich ^
»zu dienen me unter dem selven Keyscr, dei dan leist.« —
Die, deren Dicnstgut aber unter ü Marken Einkünfte betrug,
sollten zur Römerfahrt als Hcersteucr (dlorsturam) dm Hälfte
der Lehns-Einkünste geben. Die Fahrt mußte Jahr und Tag !
voraus angekündigt werden. — Der Vogt war Richter der I
Ministerialen (§. ö.) Zwölf Lurios hatte der Vogt zur Ver- !
waltung, die übrigen der Bischof (§. 6.) — Wenn ein Ministeriell I
den anderen erschlagen hatte, richtete der Bischof. Sieben Ge- !
nossen, die ihm und dem Erschlagenen nicht verwandt waren,
überführten. Die Strafe war eine höchst merkwürdige Art von
Gefangenschaftbis zur Sühne. Ein Jahr lang mußte er dem
Bischof, wohin er ging, mit zwei Knappen folgen, ohne ihm,
es sey denn durch Zufall, sein Antlitz zu zeigen. Er mußte
immer suchen, bei seinen Feinden und beim Bischof durch Anflehen
der I'rioi«8 Lolvuicuses «t Domini teiwa« Verzeihung zu
erlangen. Nach Ablauf von Jahr und Tag schlossen ihn der
Vogt und der Kämmerer in eine Kammer im erzbischöflichen
Pallast. Ein Faden ward durch die Thüre gezogen und an beiden
Seiten versiegelt. Mit Sonnen - Aufgang ward die Thüre
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geöffnet, mit Sonnen-Untergang verschlossen. Bei Tage stand

er unter dem Frieden des Bischofs; nach Sonnen-Untergang
mußte er seine Thürc von innen befestigen, damit er durch seine
Feinde nicht verletzt werde. In dieser Kammer mußte er auf
seine Kosten bleiben, bis der Bischof ihm verzieh, und dieser
verzieh erst dann, wenn er sich mit den Verwandten des Erschla¬
genen verglichen hatte. Nur auf Weihnachten, Ostern und
Peterstag durste er drei Tage lang ausgchcn, um sich Fürbitter

. zu suchen. Er konnte Besuche in der Kammer annehmen, nur
durfte der Faden und das Siegel nicht verletzt werden. Auch

> die Frau durfte ihn besuchen und bei ihm bleiben, ein wahrend

^ dem gezeugtes Kind war aber nicht legitim (tz. 7.) — Wenn
f ein Wnistoi-ialis Isoati I'eui einen Neichsministerial zum Zwei-

^ kämpfe vor dem Bischöfe herausforderte, schickte dieser Beide
! binnen 14 Tagen zum Kaiser, damit sie dort kämpfen, damit
; dort der Kölner Di nstmann sein Recht erlange; und so umge-
> kehrt, wenn der Neichsministerial den Kölner Dienstmann forderte,
j Hieraus ward nun gleich gegen die Rolüles tei-i-ao colonionsis
^ die Folge gezogen, daß, weil auf solche Weise selbst der Kaiser

die Kölnischen Dienstleute nicht richte, sondern zu ihrem Herrn
i schicke, auch diese Nodiles, welche Gerichtsbarkeit in loois er
! terminis suis haben, nicht befugt seyen, äe ickockidus et eapü-
- übus det Kölner Dicnstleute zu urtheilen, sondern vor dem
° Erzbischof klagen und dort ihr Recht verfolgen müssen (H. 8.) —
! Von der Gerichtsbarkeit der Archidiakoncn und Dekanen waren

^ sie befreit, ausgenommen den Fall, wo sie Zehnten oder Kirchen-
^ sachen angegriffen. Sonst richtete sie in geistlichen Sachen der
s Capollsrius ^uLÜiop,isoo;,i, der am Tage nach Peterstag eine

Send in Gegenwart aller Ministerialen über selbe hielt (K. 9.) —
^ Alle Ministerialen waren zu gewissen Diensten geboren. Der

Ol'licia sind fünf — nämlich das Vogt-, Kammer-, Drosten-,
i Schenken- und Marschall-Amt. — Die Aeltercn der Ministe-
! rialen-Familien dienten bei dem betreffenden Amte 6 Wochen
^ lang, und gierigen dann nach Hause, bis die Reihe wieder an
; sie kam. Waren die sechs Wochen zu Ende, so trat der Mini-

> sterial vor den Bischof, und sagte, seine 6 Wochen sepcn zu
> Ende, und bat um die Erlaubniß der Heimkehr. Schlug der
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Bischof die Erlaubniß ab, so küßte der Ministeriell den Saum !!

seines Oberkleides und ging ungestraft. Blieb einer freiwillig I

langer da, so konnte er doch nicht in die für den Nachfolger ?

eröffnete Reihe im Dienst-Amt treten, sondern der Bischof s

konnte ihn sonst verwenden, bis die Reihe im Amte wieder an ^

ihn kam (tz. 10.) — Auf Weihnachten, Ostern und Peterstag i

mußte der Bischof 30 Nilites äo tamilia kleiden, und zwar

zuerst die jedesmaligen 5 Dienstthuenden; die übrigen 25 Kleider

vcrtheilte der Bischof unter die Nilites llv kamilia sua nach

Willkühr (tz. 11.) — Merkwürdig sind auch die Bestimmungen

des tz. 12, über das Dienst-Anbieten der nachgebornen Söhne

des gestorbenen Ministerialen. Nur der älteste Sohn erbte das

^atris et jn8 8M vioncki in Euria ^reliio^isco^i '

in 8no ollioio, ack c^roä naw8 cst. — j

35. l'

So hatte sich also auf den Trümmern des Heerbanns ein

neuer Kriegerstand, die Ritterschaft, gebildet, und cs ward dadurch

das Feudal-System vollendet. Die, obgleich irrig Karl dem

Dicken zugeschriebene, (lonsümtio <1o oxxockirione Ilomaim

bestimmt die Kriegsdienstpflichten des neuen Kriegerstandcs ziem¬

lich genau. Es waren zwischen den Fürsten und der Ritterschaft

Streitigkeiten darüber entstanden, wie viele Harnische oder Ritter

von den Lehen zu stellen ^"). Diese Streitigkeiten schlichtet

nun der König. Der Belehnte sollte auf 10 N-msus einen

Harnisch und zwei Knappen, der Dicnstmann. schon auf 5 Nansi ^

einen Harnisch und einen Knappen stellen, beide übrigens die

angemessenen Vergütungen zur Ausrüstung und auf der Reise

erhalten u. s. w. Das Nicht-Erscheinen hatte den Verlust des

Lehns zur Folge. —

Die Landes-Verfassung war ein Bild der Reichs-Verfassung.

Wie den Kaiser die Reichs-Ministerialen umstanden, so folgte

»53) Lonst. clo oxiiell. Koni.: „ 6asu contigit, cum
„ iniliridcis llo komana oxpollilioiio, guao lunc iiistali-N,
„acoctio coiNomloco, ooiistriagonlos co», nnllro ^lurc»
„ bals^ci'gas <tc doncticiis suis cloccre, guain illi satcdaulur
„xosso vol jwro clclierv."
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diesen wieder ihre Landes - Ritterschaft. Das Ganze griff
ineinander. Die Ritterschaft halte sich in eine große Zunft ge¬
schlossen, zu der man nur geboren wurde *").

Die Gewalt und der Besitz ging immer von einem Hä¬
hern zu Lehen, und Jeder war zu einem bestimmten Stande
geboren (eine veredelte Kasten-Verfassung). Dies und die
Verzweigung mit der'Kirche war das Wesen des Feudal-

Systcms, dem man bald zu wenig, bald zu viele Gerechtigkeit
widerfahren lassen.

In diesem System war nun die Ritterschaft, die ftftoleo,
der Rath des Landcshcirn. So wie nämlich das, was man

Lerritorialhcrrn nennen kann, aus dem Mittelalter auftauchte,
erhob sich auch von selbst die Ritterschaft. — Auch die Städte

kamen mit der Zeit in den Rath der Landcshcrrn, ihre Ge¬
schichte würde uns hier aber zu weit führen.

Aber nichts besteht ewig. Es erhob sich allmahlig ein
neuer Kriegcrstand, die Soldner.- Von Friedrich,!, an fangt
dieser Gebrauch allmählig an Die Lehn-Miliz war zu
ungefügig und reichte auch für die Bedürfnisse nicht mehr hin.

n Als vollends der Kriegsdienst, vorzüglich durch die Erfindung
s Pulvers, größtenthcils ein Fußdienst ward und'nur große

'Massen die Entscheidung gaben, trat die Lehn-Miliz zurück,
und die Ritterschaft erscheint uns nur noch in den Privilegien,
die sie aus der Zeit, wo sie das durch Lehne und Dienstgüter
besoldete Heer der Nation war, in die neuere Zeit herüber-
Mettct.

Ursprünglich mochten diese Söldner aus den Rcluitt'ons-

Gcldern, welche die zu Hause bleibende Ritterschaft gab, besol-

250) Siehe, überhaupt über das Ritterwcsen: Das Ritterwescn des
Mittelalters nach seiner politischen und inilitairischcn Verfassung,
aus dem Französischen des Herrn de la Curne de Sainte
Palaye, mit Anmerkungen, Zusätzen und Vorrede vonKlüber
3 Bde. Vüsching, Ritterzeit und Rittcrwesen, 2 Lde. ^

st 6V) S. v. R a u m e r Geschichte der Hohcnstaufenl Bd. 5. S. 486. ff.
Hallam Geschichtliche Darstellung des Zustandes von Europa
im Mittelalter, übersetzt von v. Haleni. Bd. 1. S. 256. ff.
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det werden, allein bei zunehmender Zahl dieser Söldner war
das nicht mehr möglich. Ein neues Finanz-System entwickelt
sich. Die Land-Stände des Mittelalters, Ritterschaft und
Städte, bewilligen Schatzungen zur Bestreitung der Geldbedürf-
nisse für den neuen Kriegsdienst, und — o Wunder, die Rit- !
ter, deren Dienstgut freilich sonst, als sie den Naturaldienst
leisteten, keine Besteurung kannte, machten sich steuerfrei!
So können sich Institutionen verknöchern!

V. D c r B a u c r.

36.

Der Begriff des Bauern ist nicht zu allen Zeiten derselbe f
gewesen, und es dürfte überhaupt schwer scyn, eine bestimmte l
Definition von demselben zu geben. Eigentlich ist der Bauer I
dasjenige, was nach Abzug des Landesherrn, des Feudal-Krie- k
gerstandes, der Geistlichkeit und der Städte an Grundbesitzern ^
übrig geblieben, und die Geschichte des Bauern ist daher zu¬
gleich die der Nation.

Zu welcher Zeit zuerst in Deutschland Viele des Bauern¬
standes das echte Eigenthum ihrer Höfe verloren haben, dies

wird man immer vergeblich untersuchen. Es liegt schon in der ^
Natur der Sache, daß im Laufe von Jahrhunderten eine Na- !

tion nicht still steht, das Eigcnthum von einem zum andern f
wandert, in den Händen Einzelner sich großes Eigenthum mit j j,
Herrschaftsrechtcn häuft und Andere dagegen soviel tiefer sin- ! '
kcn. Wie wir es seit den Bedrängnissen des Heerbanns gewiß
wissen, daß allmahlig die mehrsten kleinen Freien sich den Gro¬
ßen ergeben haben, so sind auch früher ähnliche Umwandlungen
vorgefallen. Schon die Einthcilung der Nation in einen freien -
und abhängigen Stand (Litonen) beweist es., Selbstredend
waren diese Veränderungen nun da durchgreifender und strenger,
wo Eroberung und ein früheres Kolonat System gewaltet hatte, !
als da, wo nur der langsame Gang der Zeit gewirkt hatte.
Ersteres fand in der fränkischen Verfassung statt. Aus dem
Lroviaolum rorum iisosstum, so unter Karl dem Großen aus¬

genommen, ergiebt sich, daß eine 6mii8, ein herrschaftlicher Hof,
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außer der Hovesaat, zweierlei Arten von ülansl -s.)
zahlte, inAemiiloa und 86 irilo 8 . »Ilo 8p»ic:iiint Sil osinleru
» omteiii inanai iiiF 6 riiiiIe 8 V08tili 2 .3 . IX In 8 81111I b, 1,110-
»mm loclckik i,iiii8i,iii8c,iio kimii8 »in^iilii 60 uimons inoäio8
» l 4 , li i8l.il1A, 1„8 4 , 6 o lillO k>ä , 118,1111 8 LiASN1 I, puIIo 8 L,
»ov-i 10, äo 8eiiionte lini 8extsriiim 1 60 loiilioiiliz 86xta-
»riuiii 1; opoi-kitm- gniii .8 8 ingiili 8 Iiel, 6 oiiiu 6 o 8 5 , rn-.it jur-
» nalo 8 3 , 860kit 60 l'oeno in piuto 6oiiiiiiioo c.ii-i-ailuiri 1 nt
»intioclnoit, 8 L,ngni kaoit. Ok-loi-oinni vcio 8 unt 6 , 1,110111111
»1111,181,1,181,1,0 sink .1111118 8 inAnÜ 8 )11I I1klIe8 2, 8 VHlin.lt et
»iiiti-oelucit, 8 oeat in ,11-sto iloiniilioo esii-.i 6 a 8 3 6 iÜ38
»iiili-ocliieit, o,ioivitiir lio1iilom,iilo8 2, ä.int intei- 61108 in
»lio 8te Iiovvin 1 : 1,11,1,11)0 in Ii08tvni non ^ei-Aunt, ei, nit.it
»e,uociini,iio illi pi-seeipntnr; et 8nnt ni.in 8 i 5 , i,ui äant
»SNIN 8 8iiiAiiIi 8 l) 0 vv 8 2 , e 1,1,i tat, c,iioeuni,iis illi ,ii'geoi,)i-
»tiir, et 8 iint 1,1.1,i 8 i 4 , 1,1101-11111-mit iinii 8 i,tii 8 c,uv rninia
»sin§n 1i 8 sniii.ile 8 i,, 8 eininst et intioäiivit, 8 ecst in ,ii rito
»stominivo csii-» 6 s 8 3 et illurl iiitioäueit, opiei.itui- in anno
»lieli 6 oinu,lo 8 6 , 8 vai-sin f.ieit „il vinuni Oiiveiiilnin, liiii.it 6 e
»tei-ra 6ominie.i ,'iiiii-i!eni i, 60 liAiio 6oii.it e-iii-s6s8 10. Ilt
» 08t U11118 in ans ii 8 , i,ui ai-.it sniii 8 8iiiAiili 8 ,'ni-nsle 8 4, 8 erninat
»et intioilneit, 8 eest 6 e loeno in ,ii-ato 6 oiiiinieo erni-r> 6 r>8

261) „Das Wort kon.-.it ohne Zweifel von manei-e (wohnen) her,
und' bezeichnetein Gruirdstück, welches eine Person als eine
rechtlich von dem Ganzen abgesonderteBesitzung inne hat, oder
das wenigstens ursprünglich diese Bestimmung hatte; daher
werden mansi vostiti und axsl unterschieden, je nachdem sie
mit einzelnen Personen besetzt waren oder nicht. Llansii8 ist
also das, was wir einen Bauernhof nennen, so daß Gebäude
und Landerei unter dem Ausdruck begriffen sind. Die Urkunden
brauchen das Wort aber auch in einem engern Sinne; bald so,
daß cs dem Hof oder der Hofraitc (ai-e.i, e-urlile, Hovestatt)
entgegengesetztwird, und die zu diesem gehörigen Ländereien
bezeichnet,wo es denn mit lioka (Hufe) gleichbedeutend ist;
bald umgekehrt für den eigentlichen Hof (das maiioi-iiiiii, die
Männin) im Gegensatz der dazu gehörigen Grundstücke, oder
der Hufe." Eichhorn, über den Ursprung der städtischen Ver¬
fassung in Deutschland(in der Zeitschrift für gcschichtl. Rechtswiss.
Bd. 1. S. 152. 153.)

9 *
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» Z, e> i»«8 intmiiiiiuit, xoniunr t'uoir ^urafloeclum iloiml, oi,«-
^ i in :>nnc> 86)iliinnn->82. — L<:/-v/7,^ V6i«> n>nu8i V68lili
» «uroruin leäciir nnn8<^>n8ljn6unni.8 8inAnÜ81ii8stiu^i>m ,,
»puiIo8Ö, ovu io> nntrit ^V 066 ll »8 (Ionlinicc»8 niut (iiini-
»clism uualuinnr, operuluu in iteinioinncle 3 6io8 , 86nimm
»fucit ^nimkoockum «könnt. Exor v<_nc> illinx tstoil ounn8ilt-iu;
»6t 8iN6Ü6IN I, oonüuit i,IU66Nl et 60 «snit f,N,!61N 26 2).« —

Die Llnnsi 86 tvile 8 konnten nach Eichhorns 262) richtiger

"62) Sc 6ar^n8 jnrig Oomnaniai mntiisni ll'oin. IN
14 Z, — Anton in der Geschichte der deutschen Landwirthschaft
Tl'. 1- S. 243. 246. übersetzt diese Stelle also: „Zu dem näm¬
lichen Hose gehören drei und zwanzig besetzte freie Mansus.
Unter diesen sind sechs, deren ^eder jährlich abgibt: vierzehn
Mut Getreide, vier Frischlinge, Flachs in die Arbeitsstube eine
Scige (einen Denar) am Werthe, zwei Hühner, zehn Eier, eine»
Sertar Leinsamen, einen Sextar Linsen, frohnt jährlich fünf
Wochen, «pflügt drei Morgtn, haut auf der herrschaftlichen

- Wiese einen Karren Heu und fährt cs ein, thut Botcnreisen.
Non'den übrigen sind sechs, deren jeder jährlich zwei Morgen
ackert, säet und cinfährt, auf der herrschaftlichen Wies^mäht'
er drei Karren und fährt sie ein, frohnt zwei Wochen, ihrer
zwei gestellen zum Kriege eine» Ochsen, wenn 'sie nicht selbst
gegen den Feind ziehen, reitet wdhin es ihm befohlen wird.
Auch sind fünf Manfus, die jährlich -,wci Ochsen geben, jeder

' reitet, wohin es ihm befohlenwird. Laer Nahrungen sind, von
denen jede jährlich neun Morgen ackert, säet und cinfährt, auf
der herrschaftlichen Wiese drei Karren mühet und cinfährt.
Jährlich arbeitet jeder drei Wochen, gehr Botschaft zur Wcin-
fuhre, dünget einen Morgen herrschaftlichen Landes, gibt zehn
Karren Brennholz Auch ist eine Nahrung da, welche jährlich
neun Morgen ackert, säet und cinfährt, auf herrschaftlichen Wie¬
sen drei Karren Heu mähet und einfährt, Botenreifen thuch
ein Borspannpferd gibt, jährlich fünf Wochen arbeitet. Besetzte
leibeigene Mansüs hingegen sind neunzehn,von denen gibt jeder
jährlich einen Frischling, fünf Hühner, zehn Eier, ernährt vier
herrschaftlichejunge Schweine, pflügt ein halbes Ackerwerk,

" arbeitet wöchentlich drei Tage, lauft Botschaft, stellt ein Bor-
spannpfecd, sein Weib macht ein Kamisol, fertigt Malz, und
backt Brod. ,

263) lieber den Ursprung der stadt, Verf. S. 157.
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Annahme entweder von Leibeigenen oder von Hörigen (Litvnen)
besefseit werden, da das Wort beide Klassen von Personen um¬
faßt. Die Naiisi ingenuiles heißen also, weil ihre Besitzer
die Jngcnuität bewahrt batten und gleich anderen Freien im
Heerbann dienten. Ihre Dienste und Abgaben waren weit
geringer als die der unfreien Höfe, und diese vorher unabhän¬
gigen Hofe waren offenbar unter verschiedenen Bedingungen
abhängig geworden '").

Wie viele der Landbesitzer im eigentlichen Deutschland schon
vor Einführung des Heerbanns des echten Eigenthnms ihrer
Höfe entbehrt hätten, und auf welche Weise dies begründet,
wer wollte dies bestimmen? Das Dascyn der Litonen weist
auf einen eigenen Stand abhängiger Landbesitzer hin, und es
mochten hier, eben so wie bei den Königlichen Villen in Frank¬
reich, die KI-m8i i,iA6nni1o8 und,8vi'vilo8 durch einander liegen,
mit dem wichtigen Unterschiede jedoch, daß die ölansi ingo-
inlilea damals wohl noch keine Abgabepflichtigkeit kannten.
Könnte man freilich Kindlingers Ansichten beitrcten, so würde
aus dem Landwehr-Kommando schon in den ältesten Zeiten ein
Abgabcn-Verhältniß der ÜU.n8i im;o„uilu8 zu dem Hauptherrn
bestanden haben, doch haben wir hiervon noch tiefer unten zu
reden.

Mit der Entwickelung des Kriegsstandes sank nun der
Bauernstand. Er verlor, grosten Theils das Eigenthum seiner
Besitzungen und ward in manchfach verschiedener Weise, abhän¬
gig. Modifikationen seines Gutsbesitzes sind es eben, die uns
in gegenwärtigem Werke beschäftigen werden, und zwar in Be¬
zug auf unsere Provinzen. lieber das Allgemeine siche hier
noch eine Stelle von Eichhorn »Bei dxr Beurtheilung
»der persönlichen Verhältnisse des Bauernstandes mußte man
»in die größte Verlegenheit kommen, sobald es an bestimmten
»partikularen Normen fehlte, aus welchen sich entscheiden ließ,
»welche Rechte der Landesherr und der Gru ndHerr über
»die unter seiner Obrigkeit oder V ogtei gesessenen Personen

264) Eichhorn S. 161. ff.
265) Deutsche Staats - und Rechts-Geschichte Bd. Z. tz. 44?.
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» auszuüben habe. Die Bedeutung der Verhältnisse, aus welchen l!
»die Unterwürfigkeit unter jene hervorgcgangen war, konnte

»Niemand mehr wissen, da sie sich immer mehr verdunkelte, je j
»bestimmter sich die Landeshoheit zu einer wahren Staatsge-

»walt entwickelte, und folglich das, was ehedem Hörigkeit ^
»gewesen war und sich in Landcsunterthänigkeit verwandelt s?
»hatte, der Landesunterthänigkeit derjenigen glich, die niemals §
«hörig gewesen waren; überdies hatte man schon in dem vori- i'
»gen Zeitraum (888 bis 1272) die Rechte, welche die man- (
»nichfachen Modifikationen der Hörigkeit dem Schutzhcrrn ga- l

»bcn, unter dem gemeinsamen Namen Vogtei zusammcngcfaßt, ^
»und diesen auch auf freie Landsaffen wegen ihres dinglichen j
»Verhältnisses angewendet; um so weniger hatte man nach ^

»so vielerlei hinzugekommenen Veränderungen des gesellschaftli- ,
»chen Zustandes ein leitendes Prinzip für die Veurtheilung i
»eines von Anfang unbestimmten und verschiedenartigen Vcr- ff
»hältnisses. Dies auszusinden wurde noch schwieriger durch !!
»den Umstand, daß die der Vogtei unterworfenen Personen

»so häufig eigene Leute genannt wurden, worunter sich die !
»gelehrten Juristen gar nichts Bestimmtes zu denken wußten, ^

»und worunter man in verschiedenen Gegenden ganz verschiedene ^
» Verhältnisse.verstand, weil dieser Ausdruck jetzt auch von den ^
»verschiedenen Arten der ursprünglichen Hörigkeit gebraucht ^
»wurde. (Besonders" da, wo die Luft eigen machte. Die in ff
»Hessen, nach dem alten so genannten Eigenbuch, das unter
»Landgraf Philipp dem Großmüthigen revidirt und verbessert <
»wurde, hergebrachte Besugniß des Landesherrn, alle Einwoh- ff

»ner, die sich in gewissen Aemtern niedcrließen, als eigene Leute ff
»zu behandeln, ist offenbar nichts als Folge des Eigenthums ff
»an Grund und Boden, dessen Einsassen ursprünglich den ff
»Schutz der Immunität und, nach entstandener Landeshoheit,
» des Landeshcrrn genossen). Man gab daher nun allen Perso¬
nen, d,e weder ntterbürtig noch Bürger oder Beisassen in !
»Städten waren, die allgemeine Benennung Bauern, wo- ^
»durch man aber freilich weder in Beziehung auf ihr persvn-
»liches noch ihr dingliches Vcrhältniß etwas Anderes, als den
» blos negativen Begriff hatte, daß ihnen weder die Standes- i
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»Vorrechte der Ritterbürtigen, noch der Genuß der städtischen

»Privilegien zukomme. Won der einen Seite war dies für

»den Bauernstand sehr vortheilhaft; denn da es kein sicheres

»Merkmal gab, wer zu den eigenen Leuten gezahlt werden

»könne, so rechnete man willkührlich gar viele zu den freien

»Bauern, die ursprünglich hörig gewesen waren und Lasten

»der Hörigkeit getragen hatten, was in der Folge, bei der von

»Juristen allgemein und ohne Rücksicht auf historische Gründe

»angenommenen Vermuthung der Freiheit, sie nicht selten von

»den Lasten des Hofrechts ganz oder theilweise befreite, wenn

»jene nicht für gut fanden, diese Lasten als etwas rein Ding-

» liches anzucrkennen. Auf der anderen Seite hatte es aber auch

»für die freien Bauern den Nachtheil, daß man gar manche

»Last, die nur aus der Hörigkeit entsprang, für eine allgemeine

»Folge der Bogtci ansah und dem gesammten Bauernstände

»auflcgte, was wenigstens in Hinsicht des Abzugsgeldes und

»der Besteurung der Erbschaften gewiß schon in dieser Periode

»ziemlich allgemein der Fall war.«
37.

Der Bauernstand scheint die ihm sehr nachtheiligen all-

mahligen Beranderungen seines Zustandes mit großer Hingebung

erlitten zu haben- Es fehlte ihm auch wohl an einem Mittel¬

punkt, um seine Beschwerden mit Erfolg laut werden zu lassen.

Als aber die Reformation gleichwie ein Blitz in die elektrische

Masse fuhr, wurden die Bauern auch erregt. S>e konnten

nicht glauben, daß die verkündete Freiheit eine rein geistige seyn

sollte, sie glaubten vielmehr, daß diese eine breite Unterlage in

der irdischen Freiheit finden müsse. Es entstand der Bauern¬

krieg, in Schwaben beginnend und bald durch Ober- und Nie^.

derdeutschland sich verbreitend. Die ursprünglichen Forderun¬

gen der Bauern in l2 Artikeln beschreibt Sleidanus ^6)

mit folgenden Worten:

»Im vorigen Buch haben wir von den Schwäbischen

»Bauern gesagt, welche vor dem Müntzer zur Wehre gegriffen:

260) Beschreibunggeistlicher und weltlicher Sachen. Buch V. Blatt
UV. UVII. Nebcrsetzung von Carlstatt.
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»diefelbige handelten am anfange etwas beschcidcnlicher, denn
»sie ließen jre Artickel und Begehren an die Für-
Aste n und Ober Herren öffentlich im Truck ausge-
»hen, mit dem Erbieten, wo sie jrreten und unrecht hatten,
»wölten sie sich lassen weisen, und nit widerspenstig seyn, wie
»auch zuvor mit kutz gemcldt. Es war aber aus denselbigen
» Artickeln dercrst, daß sie selbs Lehrer und Kirchendiener, welche
»Gottes Wort rein lebreten, und keine Manschen Satzunge
»darunter mengeten, möchten crwehlen. Zum andern daß sie
»keinen Zehend mehr geben wollten, denn allein den Kvrnzehend,
»Jedoch also, daß derselbig zum Theil den Kirchendienern, nach
»Erkanntniffe frommer ehrlicher Leute, zum Theil unter die
»Arme ausgethcilt, und zum Theil für die gemeine Notturft
»behalten wurde. So were cs auch ein unbillig Ding, daß
» sie bißher gleich als für Knecht und Leibeigene Leute gehalten,
»so sie doch alle gleich durch Christi Blut erlößt und frei gemacht
» worden. Die Oberkeit verwurffcn sie zwar nicht, und wußten
»wohl, daß sie Gottes Ordnung, wollten jr auch in allen ehr-
» lichen Sachen Gehorsam leisten. Jedoch aber solche Dienst-
»barkeit forthin nicht mehr leiden, es würde denn aus der
»heiligen Schrift bewiesen, daß sie es zu thun schuldig. Dar-
»neben hette es keine billige Ursach, darumb ihnen verkokten
»wäre Wildbret, Fssch und Vögel zu sahen, und noch viel weni-
»ger,> daß sie das Wild an vielen Orten auß den Aeckern und
»der Saat, so es abetzete, nicht scheuhen oder vertreiben dörfften.
»Gott hette doch von Erschaffung^ der Welt an dem Menschen
»macht gegeben über alle Thier. Sie begereten zwar keinem
»das scin^mit gewalt zu nemmen, wo jemand ein ganz Was-
»ser, oder einen Theil darvon an sich erkaufst hatte, jr begehren
»were nur, daß eine Gleichheit der Billigkeit nach gehalten, und
»nicht allein etlicher wenig Leute Dortheil, sondern vielmehr
»der gemein Nutz gesucht wurde. Auch were der Gemeinheit
»sehr nachthe.ilig, daß etwa die Walde in etlicher wenig Leute
» Gebiete ftyn sollten, darumb begereten sie, daß solche Walde,
»so von niemand insonderheit erkauft, gemein würden, damit
»em jeder sich vergebens daraus zu täglicher Notturft und
»Bauwerk möchte behöltzen , jedoch nach Erkanntniß und
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«Bewilligung deren, so darüber sollten gesetzt werden, Wo aber
«kein ander Holtz vorhanden, denn daß andere erkaufst und
»eigen gemacht, daß man sich mit dcnselbigcn darumb nach
«jrem guten Willen solte vertragen. Ueber das, wurden sie
»mit allerley Beschwerungen, welche sich denn von Tag zu Tage
»je lenzer je mehr hausieren, beladen, derhalbcn begereten sie,
»daß die Fürsten dieselbige der Billigkeit un d Evangelischer
»Lehre nach wollen linderen, und sie nicht mehr und weiter
»beschweren, denn so viel alter Brauch und Herkommen ver-
»möchte. Sie wöltcn auch, daß keiner auf den Aeckern und
»Gütern, so jm von der Herrschaft verliehen, mehr solte beschwert
»werden, denn in der ersten Vereinigung undt Bestandnisse
»abgeredt worden. Eben also wcre jene beschwerlich, daß vil
«von jken Güter mehr Gülten und Zinse geben mußten, denn
»die Güter möchten ertragen, derhalben billich, daß die Herr¬
sschafft daran etwas nachließe, damit die Bauern von jrer
«sauren Arbeit auch etwas haben möchten, und nicht gar zum
»Verderben müßten gerathen. Was Straffe und Fräffel an-
«traffe, begereten sie auch, daß man der Billigkeit besser nach-
»ginge, denn man machete täglich neuwe Ordnung, und neme
»oft das Geld von jene, nicht nach dem sic straffwürdig, sondern

»vielmehr, nachdem man einem aussätzig oder günstig were,
»darumb jr begehren, daß man nach den alten Satzungen,
»und nicht nach Gunst oder Ungunst wolte straffen. Es hatten
«auch etliche für sich insonderheit Aeckcr und Wiesen, so der
«Gemeinheitzuständig, eingezogcn, dieselbige wölken sie wicder-

»umb zu sich nemmen, es were denn, daß sic etwa jemand
»erkaufst. Lctzlich und das bisher nn Brauch gewesen, wo ein
»Gultbawr mit Tode abgangen, daß seine nachgelassene Widwe
»und Waisen'etwas von dem jren hetten geben müssen, wcre
«gar zu unbillich, begereten derhalben, daß die Oberkeit solches
»aller Dinge wollte aufhebcn.«

Luther, auf den die Bauern sich berufen, antwortete auf
diese Artikel 2 ^), und rieth den Bauern ihr Vorhaben ab,
verwies sie auf christliche Geduldi Unter anderen sagte er ihnen:

267) SleidcuniS Blatt L,Vl. UVU.
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»Dieweil i'r denn jehund meint, euwere Sach mit Gewalt auß-

»zuführen, werdet jv doch nichts erhalten, und darzu euwcrer

»Waffen und wehre beraubt werden. Nun will ich etwas von ^

»mir sclbs auch sagen: Es hat sich die ganze Welt mit aller

» Macht wider mich gelegt, und je hefftigcr jre Ungestümmigkeit

»gewesen, je weiter meine Lehr hat fortgeschritten. Warumb j

» das? Ich Hab keinen Gewalt geübt, keinen Lärm angefangen, i

»keine eigene Rach gesucht, sondern vielmehr die weltliche Ober-

»keit in Ehren gehalten, und in meinen Schriften, so viel ich

»vermocht, gerümbt, sonderlich aber Hab ich den ganzen Handel

»Gott besohlen, und mich allein auf seine Macht verlassen:

»Also bin ich bis auf den heutigen Tag bliben, und ist

»meine Lehr bei vielen Leuten ausbreitet worden, wie sehr

»auch der Bapst und alle Widersacher darwider getobt. Ir

»aber fallt gar unbesonnen darein, und sehet nicht, daß

»jr den Handel mehr hindert denn surdert. Das sag ich alles

»darumb, auff daß jr euch in dieser sache Christlichen Na-

» mens nicht rühmet, denn ob jr schon die beste Sach wollet

» beschirmen, ist cs .dennoch Christenleuten, wie obgcmeldt, nicht

»erlaubt mit der Fauste zu fechten, und dem Bösen mit eußcrlichem

»Gewalt Widerstand zu thun. Derhalben will ich euch solchen

»Tittel und Namen nicht geben oder zulasscn. Jedoch will

»ich die Oberkeit hiemit nit entschuldigt haben, denn sie mit

»vielen Dingen unbillich umbgehen, jedoch nit desto weniger

»ist dieser euwcr Handel gar nit christlich, werdet jr aber mit

»Gewalt diesen Namen behalten, und euwere Sach betruglich

»damit schmücken, so werd ich mich wider euch setzen, dieweil

»jr unter dem Schein deß Evangelij und christlicher Lehre gar

»strack darwider handelt, und will derhalben Gott bitten, daß

»er euch gnädig seyn, und dieses euwer Vorhaben wolle umb-

»kercn, denn ich merk sehr wohl, daß der Teuffel darauff umb-

» gehet, dieweil er bisher durch den Babst nie hat können under-

»trücken, daß er mich durch solche Mordtprediger möcht erwürgen

»und umbbringen.« Ueber die Artikel sagte er insbesondere:

»Der erst von euwcrcn Artickcln, von den Dienern des Evan-

»gclij zu wehlen, ist wol recht, wenn er recht und ordentlich

»wurde gehandelt; denn wo die Kirchengüter von der Oberkeit
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»Herkommen, da darff der gemeine Hauff sie nicht geben, wem
»er will, sondern muß erstlich die Oberkeit bitten, daß sie einen
»Pfarrherrn setze; wenn sie cs denn nit thun wollen, mag die
»Gemein einen wehlen, und auff jren Kosten erhalten; wo die
»Oberkeit solches auch nit leiden wölte, sol dcrselbig Pfarherr
»fliehen, und mit jm wer da will, anderß kan man an Sünde
»und unrecht nit handeln. So vil den Zehend belangt, ist gar
»unbillich, denn was llst cs anderß, denn die Oberkeit gar zu
»Boden /stoßen? Gebt und thut guts von dem euweren, und
»nit von anderer Leute gut. Ir aber thut grad als hcttet jr
»die Herrschafft und Güter in euwercm Gewalt, darauß man
»denn leichtlich kann abnemmen was euwer Sinn und Gemüt

»ist. So wollt jr auch alle Dienstbarkeit auffheben. Warfür
»sol nun das seyn? Haben nicht Abraham und schier alle
»Heilige, Knecht gehabt? Leset Paulum, der wirt euch weisen,
»wie es mit Knechten sol gehalten werden. Darumb ist dieser
»Artickcl auch Räuberisch Tyrannisch, und wider das Evange¬
lium,- denn ein Knecht kann eben sowol fromb seyn, und
»christliche Freiheit gebrauchen, als einer der gefangen oder
»krank liegt. Jr wolt alle gleich und eines Standes seyn,
»das ist- doch untüchtig, und ungereimt, demnach dieses eußerlich
»leben und Regiment nit kann bestehen, es seyen denn die Per¬
sonen unterschieden, daß etliche frcy, die andere eigen, etliche
»Oberherrcn, die andere underthanc seyen. Die übrige Artickcl
»als vom Wilde, Wayde, Waiden, Wassern, Zinsen und der¬
gleichen, wil ich den Rechtsgelchrten befehlen, denn mein

»Ampt streckt sich nicht so weit, sondern allein die Gewissen
»in Göttlichen Sachen zu berichten. Also ist dieses mein

»raht und Meinung, liebe Brüder, wie jr denn von mir begert
»habt. Nun steht es bei euch, dcnselbigen anzunemmcn, dieweil
»jr euch erbotten der heiligen Schrift zu weichen und gehorsam
»zu leisten. Jr solt aber nit gleich, wenn euch solcher Bericht
»zukvmpt, darwieder schreyen, als heuchelete ich der Oberkeit,
»und lehrete nit recht, sondern ihr solt die Sach vorhin fleißig
»erwegen, und Achtung geben, was Grundt und Ursach ich

»habe, darauff ich r^u'ch ziehe; denn die Sach betrifft euch sclbs.
»Insonderheit aber solt jr euch Hilden für den Lehrern, so euch
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»verhetzen, ich weis wohl was cs für Leute sind, sie führen l

»euch ins Bad, aufs daß sie durch cuwcre Gefahr gut und ehr ,

»mögen erlangen.« I

Zugleich schrieb Luther an die Fürsten, Herren und den H

Adel 2°«): »Ix allein seyt schuldig an allem diesem jetzigen '

»Auflaufe, und fürnemlich ir vermeinte Geistliche, welche ir j

»noch nicht aufhört, das Evangclion zu verfolgen, und solches >

»zwar wider euwcr eigen Gewissen. Darneben ir weltliche

» Herren sucht anderst nichts, denn wie ir durch allerhand Gelt-

»schatzung euweren Pracht und Wollust mögt erhalten, dcrma-

»ßen, daß es nun das gemeine Volk nit mehr kann ertragen. I

»Es geht euch fürwar sehr große Gefahr nach, das Schwcrdt

»hangt euch gleich an einem seyden Faden über dem Hals, j

»und dennoch lebt ihr also sicher, als köndte euch niemand von ^

»euwerer Gewalt stoßen. Aber solche Sicherheit wird eben j

»euwer Verderben seyn. — — — Es wirt euch gar nicht ^

» schaden, so ihr mild und gnädig handelt, und wenn es euch

»schon ein wenig schaden sollte, würdet jr doch hernach widerumb !

»großen Vortheil haben. Wo jr denn mit Gewalt werdet

»handeln, möchte vielleicht alles euwer Vermögen in große

»Gefahr kommen. Warmmb wollet jrs aber so hoch wagen,.

» so jr doch durch andere Wege und Mittel mehr köndt erhalten ? K

»Es haben die Bauweren auf die zwölff Artickel gestellt, deren s

»etliche sogar billich, und der Vernunste gemäß, daß jr euch »

»wol schämen möchtet, jedoch ziehen sie alles zu'jrem Vvrthcil,

» und erklären den Handel nit wie sich gebürt, und sind daNnoch !

»andere viel größere Puncten, die euch köndten fürgcwvrffen

» werden, und daran dem gantzen Tcutschcn Reich gelegen, daivon ^

»ich sonst in einem Buch genugsam gehandelt. Dieweil aber

»jr,- als denen ichs insonderheit geschrieben, solches veracht habt, ^

»müßt jr nun ein härteres Verschmerzen, und geschieht euch

»eben recht. Die Bauweren begehren fürnemlich, daß Prediger

«und Diener, welche Gottes Wort mögen lehren, rcchtgeschas- s

«jener weise soflen bestellt werden, wiewol sie nun daselbs ^
»jren eigenen Nutz suchen, indem sie den Zehcnd, so doch jene -

268) Slcidanus Blatt l.VII. I.VIll.
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»nicht zuständig, dahin wüsten ziehen, kann man dannoch

»solch jr begeren mit Billigkeit nicht abschlagen, demnach keine

»Oberkeit macht hat jren Underthanen das Evangelium zu

»wehren. Die übrige Artickel, so Leibcygenschafft, Beschwörung,

»und dergleichen Dinge betreffen, sind ja auch nicht unbillich:

»dann es gehört der Oberkeit nir zu, daß Volk nach ihrem

»Mutwillen zu Plagen, sondern vielmehr sie mit sampt dem

»jrcm zu beschützen und zu schirmen. Nun aber ist deß

»schindens und schabens kein e n d, welches denn fürwar

»in die Lange nit bestehen kann. Ja wenn gleich die Bauwcren

»von jren Gütern und Felden jedes jars überreichliche Früchte

»haben möchten, und doch die Herrschafft so vil deß mehr

»Schatzung und steuwer von jnen forderten, und alles mit

»unnöthigem überflüssigen Prachte überschwende-

»ten, Lieber, was hetten die arme Leute für Nutz davon, oder

»umb wieviel hetten sie sich gebessert? Man soll sich fürwar

»deß Verschwendens mäßigen, und dem Uebcrfluffe abbrechen,

»auff daß die arme Leute auch etwas, sich damit zu ernehren,

»mögen behalten. Das übrig werdet jr aus jren öffentlichen

»ausgegangencn Brieffen meines Erachtens verstanden haben.«

Auch an beide Lheile zusammen schrieb Luther, Friede und

Mäßigung rathend, auch wieder an die Bauern allein. Inzwi¬

schen verhallte die Stimme der Vernunft, und es erging Luthern

fast, wie Göthes Zauberlehrling, der die Formel der Beschwich¬

tigung verlernt. Die Bauern führten grausamen Krieg, wurden

ebenso grausam bestraft und überwunden. Ihre Lage wurde

nicht verbessert, ja verschlimmert, da auch für lange Zeit hin

Niemand für sie reden konnte^ ohne den Gedanken an den

Bauernkrieg zu erwecken. Im Rheingau z. B. kalte man bei

Annäherung der empörten fränkischen Bauern den Statthalter des

Kurfürsten von Mainz zu neuen Landesvcrtragen bewogen, in

welchen die Aufhebung der Steuerfreiheit des Adels und der

Geistlichkeit das Wichtigste war -"). nach Besiegung

der Bauern verlor auch der Rheingau die mehrsten dieser Lan-

269) Sch unk Beiträge zur Mainzer Geschichte Th. 1. S. 174,
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despri'vilegken Die gewaltsame und grausame Weise,
mit welcher der Bauernstand seine behaupteten alten Rechte

wieder zu erwecken gesucht, beraubte ihn deren auf immer.
So straft sich jede.Uebertreibung selbst, und srst fernen Zeiten
bleibt es Vorbehalten, nach manchen Umschwüngen ein Gleich¬

gewicht herzustellen. —
38.

Wenn die Nothwcndigkeit der Geschichte — und cs gibt
eine solche — dem Bauernstände sonach nicht günstig war, so
durfte er eben wenig Hülse von den Juristen, von den Rathen
der deutschen Gesetzgeber, erwarten. Die Juristen würden nur
durch eine klare Ansicht der alteren Geschichte für den Bauern¬
stand zu wirken vermocht haben, allein eben diese geschichtliche
Einsicht fehlte ihnen.^ Wenn wir eine ganze Menge juristischer
Schriftsteller über die bäuerlichen Rechtsverhältnisse aus dem
18. Jahrhunderte nachschlagen, so finden wir, daß alle von
einer Geschichte der bäuerlichen Unterwürfigkeit ausgchen, die
nie bestanden hat. Eine Stelle aus Lech manns Speyrischcr
Chronik ist es, die ihrem historischen Wissen die Grundlage und
Richtung gegeben hat. Lehmann sagt im 20. Kapitel des
II. Buchs:

»Es hat aber die Leibeigenschaft in Deutschland folgender
»Gestalt angefangen. Umbs Jahr nach der Geburt des Herrn
»Christi 499. hat sich zugctragen, daß zwischen den Lcutschen
»selbst, nehmlichcn den Franken diesseits Rhein eins, und Len
»Alemanniern, das ist Schweitzern, Schwaben, Bayern, Dürin-

»gern, Hessen, Meißnern, andern Thcils großer Krieg entstanden,
»weil berührte Völker ungern gesehen, daß den Franken so

»groß Glück beigcwohnt, und was diesseits Rheins gelegen,
»unter ihrer Gewalt bezwungen, derhalben die Füß zusammen
»gesetzt, und die Land in 6eiinauia puims und aocuncka am
»Rheinstrom von ihrer Gewalt zu retten und ledig zu machen
»fürgenommen, erstlich mit König Hilderich, und nachher mit
»dessen Sohn König Clodoveo große Krieg geführt, in welche
»beyde Thcil überaus ernstlich und streng mit unaussprechlichem

27V) Bodmann Rheingauische Alterthümer Th. 1. S. 17.
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»Blutvergießen zu unterschieden mahlen gestritten, und ist so

»fern kommen, daß die Alemannicr oder teutsche Völker jenseit

»Rheins die Stadt und Land Oormemie» pn-üns biß gen Cölln

» den Franken samptlich wieder cntwältigt, und sie am größeren

»Lheil des Rheinstrohms wieder ausgeschafft. Hernach bat

»König Clodoveus abermahl mit den Alemanniern bei Tollkirch

»ein Treffen gethan, darinnen er mit seinem Volk in so große

»Gefahr gerathcn, daß ihme alle menschliche Hülff vergeblich

»erschienen, in solcher höchsten Noth und Gefährlichkeit ist ihm

»zur Gedächtnüß kommen, daß sein Gemahl, dem christlichen

»Glauben zugethan, deß Herrn Christi Allmacht und starken

»Arm öfftermahls hoch gerühmt, darauf er doch als ein Heyd

»nichts gehalten, jetzo aber in der Angst eines großen mächtigen

»Helffers sich bedürfftig befunden, derhalben den Herrn Christum

»um seinen Beistand angeruffen. So hat auch der Herr, als

»der sich anzurufcn befohlen, und auch Erhörung versprochen,

»Clodoveo sich gnädig und behülfflich in solcher Noth erwiesen,

»also daß er die Feind mächtig geschlagen, überwunden, und

»stattlichen Sieg erhalten. In solchem Glück hat er bei sich,

»das beste Mitte! ermessen, dem Sieg nachzusetzen, und dem

»Krieg mit den Alemanniern aus einmahl den Garaus zu machen.
»'1'uron. lil). s. ee»p». 3o. 3 >. 8igel)ort. Illionnn. lil). 2 . eap».
»>. et 2 . ^llmil. sill) (lllloeloveo 8i^on. cle roA. Itsl. lil). ib.

»ist den Feinden, so dem Schwerdt entflohen, über Rhein nach--

»gefolgt, und im Schrecken aller Land und Städt mächtig

»worden. Dieweil dann Clodoveus bei den Römern den brauch

»in acht genommen, daß sie die Ueberwundene mit Leibeigcn-

»schaft beladen, und dardurch alle Mittel wider sie zu kriegen

»abgeschnitten, hat er gleichmäßige Streng und Schärff fürge-

»nommen, und die Alemannier aller Wehr und Waffen entblößt,

»und anstatt, daß er Mann, Weib und Kindern das Leben

»geschenkt, alle samptlich zu Knechten, und mit Leib und Gut

»ihmezu eigen gemacht, und aus ihrer uralten deutschen Freiheit

»so tief heruntergesetzt, daß sie weder selbst Krieg erheben können,

»noch zu Kriegshändeln oder andern Oberkeitlichcn Vcrwaltun-

»gen gezogen worden, sondern Diener und cntwehrte Leute

»seyn und bleiben müssen, klone» knit sorris or semitntilins
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»Alemannia irostra, cujus ma^ua ;r,'us Irockic Holvctäa est,
,, ucc cst, ^uock schäm, moutauus pagus aliczurs lleivoticus,
»^ui icdus b"uaircouum floocutlbus ckui issiruaiu illam sorvi-
»lutcm uou scivivmlt. Lxtaui cuim tadulao vctcucs, ^uac
»1,,'mo rem clarlssime lestoiilur. Vack. iu Ül^ist. :>^uck

» Oolckast. tom. e. Auti^riit. Plenum. kdl. 84. Diesem Exempel

»hat hernach Kaiser Carolus M. als er den Sachsen und

»Westpbalen obgesicgt, und derselben Landen die Leibeigenschaft

»aufgeladen, daß er sie alle entwehrt, und zu Vvrkommung

»neuer Rottirung auf 30,000. darunter der fürnehmste Adel

»aus Sachsen ausgcschafft, und bei Cölln und gegen Niederland

»zu wohnen verordnet. Bon Königs Clodovci Zeiten, und

»ungefähr vom Jahr 600 nach des Herrn Christi Geburt,

»hat sich die schwxre und un - Christliche Dienstbarkeit von

»einer Zeit zur andern je langer je weiter ausgebreitet, und

'»seynd die Leibeigene in großer Anzahl in die Land über Rhein

»gepflanzt, zum Theil verschenckt, und hin und wieder in

»Dienstbarkeit versteckt worden, da sie dann mittler Zeit über-

» Hand genommen, und Stadt, Flecken und Dorffschafften erfüllt

»haben. Darumb erfolgt, daß die Leibeigenschafft nicht einerlei

»und gleicher Beschaffenheit verblieben, dann welche die König

»an ihrem Ort unverändert gelassen, oder ob sie gleich dieselbe

»an andern Ort gesetzt, doch zu Erbauung der Königlichen

»Kammer Güter gebraucht, die hat mach sorvos ^cgios oder

»lisoalmns genennt. Demnach auch die König hin und wieder

»viel Stifft und Klöster erbauet, und zu Erhaltung der Bischofs,

» Aebt, und deren zugehörigen Personen, Dörffer und Feldgütex

»mildiglich gcschenckt, haben sie denselben gleicher Gestalt viel

»Leibeigene übergeben und zugeeignet, die den Feld und Wein-

» bau, sampt anderer nothwendiger Arbeit, zu Frvhn und ver-

»gebens verrichten müssen; diese heißen bei den Histcuiois

»8m-vr Ocolcsiasiim. Der König Milde hat sich auch dahin

»erstreckt, daß sie sowohl den Fürsten des Reichs, als auch

»denen vom Adel und Freyen, und gefreptcn Personen, die

»Königliche Lehne gehabt, in großer Anzahl die Leibeigene

»verehrt, und nach ihrem Gefallen deren Leib, Weib und Kinder,

»Haab und Güter eigenthümlich zu beherrschen zugcstellt.
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»Das ist die dritte Art der Leibeignen, nchmlich Aancixra
»pi-ivadorum. «

Diese durchaus unrichtigen historischen Ansichten sind es
nun, von denen unsre Juristen ausgingen. Harpprecht in
seinem 'l'iaclatua llv )tw. rnoi-liior 27») läßt Chlodwig die
Alemannen bei Zülpich mit ewiger Knechtschaft belegen und
Karin den Großen dies in Westphalen und Sachsen nachahmen.—
Aehnliche Meinungen tragt Meinders ^2) vor. — Auch
Mevius 2^) nimmt Lehmanns Ansicht über die durch die
Schlacht bei 'l'ulliiacurn begründete Sklaverei von Alemanm'en

gleich für baare Münze an. — Der großeI. H. Boehmer ^ 74 )
gehst überhaupt davon aus, daß frühcrhin die Bauern im Allge¬
meinen coilllftioni» stwrilio gewesen, vorzüglich in Sachsen,
und daher jetzt, wo sie frei, nur als littoi-ti zu betrachten.
Boehmer hat daher die Schlacht bei Zülpich eigentlich so wenig,
als Karls des Großen angeblicher Nachahmung von Chlodwigs
Handlungsweise nothwendig, führt beides indessen doch für
seine Meinung an ^r). Auch r (->!iri)^ 7 s) laßt auf Chlod¬
wigs Sieg die Sklaverei von Alemanm'en, und Karl den Großen
Chlodwigs Beispiel folgen, somit, als er die Sachsen und
Westphalen überwunden, diese Völker, welche beständig zum
Aufruhr geneigt, mit dem schweren Joch der Dienstbarkeit be¬
legen. — Auch Estor 277) leitet die in ganz Westphalen
bis nach Holstein hin bestehende Sklaverei von Karl dem Großen
her. — Der ehrliche Dortmunder Hauptmann und Rathsherr
Pottgießer will aber jene der Zülpicher Schlacht beige-

27t) Tübingen 1718. p. 18—21.

272) I)i88vi-1. siiigul. lle iirrigllictioiie eolounrin (Lemgo i^-i 3 ) p>-16.

273) Bon dem Zustand, Anforderung und vcrwiedertcr Abfolge der

Bauersleute. Stettin 1721. S. 10. ff.
27H 20i-nct.juricl.llo lidortnto !iul<ertec1n ruslicoruiu in 6criuniua.

1^ 33 . reeur, 1755. 71. 6. ff.

27a) ?. ib.

276) Kurzer Entwurf des Leibeigenthumsrechts ic. Hannover 1747.
S. 4.

277) Loirim. lle iiiiiiigtoi-inlilins 0,-171. 2. H. 8/,. 85 .

278) Oe stiitu 801-1 oriun. H V- 7-j-
10



146 Buch I. Einleitung.

legte Wichtigkeit nicht anerkennen. »1800^,10 aoceclero non
»possomos ooi'unr sontontiae, ^ui ornnom in ^loinsnnise
» partibus Hnonäsm oxistontem et nune reli^nnnr sorvitutem
» ex Iioo ^roolio äe6neere oin 3 nt. Ne^no alloo ni^iile et
»l'eroeitee cuin ^Vlomaoois, ^i sesentim ti ansilienanis, actum
»esse, nt sidi persusäont kene innlti senijitoi es, Viocopius

x »et ^FNtkikls sstis suxer^ne evincunt, ut^ote ^ui transilie-
»nanos tsntnm tiiduto onoratos, mcmocaut, libecosguo
»äicunt. (^uiil? c^uoä postoa a Uancis blanäo sociorum
»noinine et konore cÜAnsti fnere, nti ^clelinns in annali-
» düs rekert, äurn eos a kianeornm soeietate äet'eeisse com-
s rneinorat. <«

Wir brauchen wohl nur auf die §§. 26 — 28 des gegen¬
wärtigen Werkes zu verweisen, um die Unrichtigkeit und innere
Unmöglichkeit der oben ausgehobenen Ansichten Lehmanns u. s.w.
darzuthuen.

Wie übrigens in neueren Zeiten Möser und Kindli'nger
für andere Ansichten über die Geschichte der bäuerlichen Ver-

. hältnisse die Bahn gebrochen, und inwiefern ihre Hypothesen
der Geschichte zum Grunde gelegt werden können — dies und
mehr anderes, die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Bauern
Betreffendes, zu beleuchten, wird tiefer unten der Ort seyn.

Drittes Kapitel.

Aus dem Provinzialrechte im Allgemeinen.

39 .

Ehe wir die einzelnen bäuerlichen Rechtsverhältnisse dnr-
stellen, wird'es räthlich seyn, eine Ucbersicht der hier einschia-
genden Provinzial-Gesetzgebung der betreffenden Lande zu geben,
so wie die in jedem Lande bestehenden bäuerlichen Verhältnisse
anzugeben.
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l. Cleve und Mark.

Die Grafschaft Mark ist auS geringen Anfängen zu einem
ansehnlichen Ganzen zusammengewachsen. Aus den Führern
einzelner kleiner Volksvereinc wurden durch die Belehnung mit
der Gerichtsbarkeit Grafen des Reichs, manches edle Geschlecht
alter Stammfürstcn ging unter, aber die Grafen von Altena

erhoben sich über alle, ihr Enkel herrscht vom Niemen bis zur
Mosel.

Wir wollen nicht untersuchen, inwieweit die Sage irre, wenn
sie Uns ') berichtet: zwei Gebrüder von dem edlen Geschlecht
der Ursini in Rom, reich und geliebt vom Kaiser, kamen übet
die Alpen, und kauften vermittelst Hülfe des Kaisers eine Land¬

schaft und Herrlichkeit, und erkohrcn darin einen starken Berg
in der Wildniß, um darauf ein Schloß zu zimmern; darauf
als man erst das Holz im Berge gehauen, flog ein Haselhuhn
aus den Bäumen einem von den Herrn in seinen Schooß, um
dort Schutz .zu suchen; der Herr hielt es in seinem Mantel und
sprach zu den Hauern also: «van der Genaden Goits cn sal
»hier geins glücklichen Werks ontbreken; gaet vertan tho Werk/
»ind west das secker van der Genaden Goits, dit Werk sal
«seliglickcn vollenbracht werden ^).« Dies Werk vernahm der
Gras von Arnsberg, er glaubte, daß er durch die Burg über¬
zimmert (ouvertymmert) würde, und entbot, daß ihm der Bau
al te nae (allzunah) ginge und daher nicht weiter gezimmert
werden sollte, allein sie kehrten sich nicht daran, vergeblich ward
das, nach diesen Worten Altena genannte, Schloß belagert.

Die Sucht einer gewissen Zeit, den Ursprung der edlen
Geschlechter von Nom herzuleiten, erklärt diese Sage. Der
wahrscheinlichere Ursprung Altenas von den Grafen von Lei¬
sterband würde uns in seiner Erörterung hier zu weit führen ?).

1) Siehe z, B. Gert van der Schüren Chronik von Cleve und

Mark (hcrausgegeben von Troß) S. 2 — 4.

2) Oder: bei der Gnade Gottes, es soll hier an einem glücklichen

Erfolge nicht gebrechen; geht fortan zu Werke, und wisset das

sicher von der Gnade Gottes, dies Werk soll seliglich vollbracht
werden.

3) Td-c/tcnmnc/w»' t4nnsl> Oliv, ssul. Itlont. et Älarc. p. 243,199, sgss.10 *
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Wichtiger für uns ist cs aber, daß um den Stammsitz der Alte-
naer Grasen altdeutsche Freiheit bestehen geblieben. Eine eigene
Klasse Güter, die Freigüter, ist der deutlichste Beweis *).

Die Grafen von Rudenberg besaßen den Oberhof und das
Schloß Mark mit der Grafschaft in dieser Gegend. Graf Frie¬
drich von Altena oder sein Sohn Adolph kauften diese Graf¬
schaft zu Ende des zwölften oder Anfang des dreizehnten Jahr¬
hunderts *). Im Amte Hamm gab es einige wenige Leibei-
genthums-Güter,viele Hobs - Güter, und bei den übrigen Be¬
wohnern des Amts Hamm bis an die Lippe war die sonderbare
Gewohnheit, daß beim Tode der Sterbegulden an die Rentei
entrichtet werden mußte, und zwar mußte er, ehe der Athem
ausfuhr, aus dem Hause oder der Hofeshegge seyn, widrigenfalls
der halbe Nachlaß dem Landesherrnheimsiel ^).

Die Grafen von Altena und Mark, bald blos von Mark
geheißen, erweiterten sich immer mehr. Als Friedrich Graf von
Jsenberg »van Jngevonge des Düwcls den Erzbischof
Engelbrecht von Köln erschlug und darauf geachtet wurde,
erwarben sie von Köln die Lehen Friedrichs, Unna, Hattingen,
Bochum, Blankenstein, und mehrere an der Ruhr gelegene
Orte 2). — Im Jahr 1300 verpfändeteKönig Albrecht dem
Graf Eberhard von der Mark die vier Reichshöfe Dortmund,
Westhoven, Elmenhorst und Brakel ^). — Gegen den Schluß
des 14. Jahrhunderts ward Schwelm und Hagen von Churköln

4) Vorläufig wird auf den Aussatz in Mallinckrodts Magazin
für Westphalcn. 1799. (Bd. 4.) S. 298. ff. verwiesen.

5) S. Kindlinger: die Grafschaft Mark in ihren Anfängen, (im
Magazin für Westphalen 1797, Stück 3. S. 208—210.)

6) lieber die Frage, ob dies Ausfluß früheren Leibeigenthumsseye
oder aus dem Hcergewette und der Gerade zu erklären, siehe
Sethe Urkundliche Entwickelung der Narur der Leibgewinnsgüter
S- 262 — 268.

7) Gert v. Schüren S. 12.
8) -Vis. K88anc1.unnkl lg. 456—-457 Kot.

zi. 240. 242. 244.
9) Urkunde bei ».Steinen Westphälifche GeschichteTh. !. S,

1706— 1707.
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erworben und so weiter Lünen durch Kauf vom Graf
Theodor von Volmarstein '*), Volmarstein selbst durch Erobe¬
rung und Belehnung vom Kaiser Karl IV. "), Plettenberg
durch Kauf vom Graf Hunold von Plettenberg ' 1) u. s. f.

In ständischer Beziehung entwickelten sich hier'ebenfalls,
wie anderwärts, Ritterschaft und Städte. Im Jahr 1419
errichteten schon die »Ritter und Knechte, dey wvnnachtich sind

»in dem Lande von der Marke« einen Verbund mit einigen
Städten — Hamm, Iserlohn, Lünen und Schwerte '§),—
desgleichen 1426, wo auch die Städte Unna und Camen Antheil
nahmen, und »der Ritterschap, den Steden und deme ganlftn
»Lande eynen juwelikcn « Privilegien u. s. w. Vorbehalten wur¬
den *'). In dem Vertrage von 1437 zwischen Herzog Adolph
von Cleve und Herzog Gert von Cleve wird » die gemeine Rit-
»tcrschast in dem Lande von der Marke wohnhaftig« namentlich
ausgeführt, und dann fortgefahren: »Und voirt de andere
»Hovelüde und Ritterschap des Landes van der Marke
gemeinliker;« später » Hovelüde und Ritterschap tot den Landen
»von der Mark gehörende, hebben vor uns und vor alle de
»andere Hovelüde und Ritterschap '§).« Als im Jahr I5l0
der Herzog Johann von Cleve und Graf von der Mark wegen
der Heirath mit der Erbtochter von Jülich und Berg in Verle¬
genheit war, so rief er: »Ritterschap, Stede und Underdahnen
»beyde unse Lande Cleve und Marke, Geistlich und Weltlich,
»niemand uitgcscheiden « um Hülfe an, und obgleich Anfangs
»Ritterschap. Stede und vort gemeine Landtschap, beide Geistlich
»und Weltlich« nach vielfacher Berathung den Antrag nicht
gern annchmen wollten, haben sie doch endlich »sich darinne

410) 7e§e/rs-rm«c,7ie» zi. 2.s3 — 264; v. Steinen St. 1. S. 277.
: 1 t) j>. 24 >.
'12) Tc-c/r-MMttc/tci' 244. Kindlinger Geschichte von Volmestein
4 Bd. 1. tz. 33. Not. 1t. S. 3Z6 behauptet eine Pfand-Belehnung,

13) p. 242.
>4) Urkunde bei v.'Steinen Th. I. S. 1668 ff.

flh) Bei v. Steinen I, S. 1675 ff.
.,16) v. Steinen Th. l. S. 508—SI1.
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»gegeven oder ergcven, dat sie ons tot Beibringung des j

»Hylickes '?) myt einem groten geset van Pennynghen up ^
»Ritterschap und Stede, und oick vp oercn eigenthogehöringe
»Luide, frygudere und dienstvolk tho stuer und tho bathen

»kommen.« Zum Danke gab der Herzog nun der Ritterschaft !j
mehrere Privilegien, vorzüglich die weibliche Erbfolge im ;

Lehn "). ^
Dag Steuerwesen hatte sich hier, wie in den übrigen Lan- f

dem, hghirz ausgebildet, daß außer den alten viclbenamten Na-
tural- und Gcldsteuern, welche fast zu Domanialrenten geworden, i
die in Folge der nothwcndig gewordenen Reichssteuern ausgc, >
geschriebenen Schatzungen oder Kontributionen die öffentlichen ,
Bedürfnisse befriedigten. Eine berichtigte Matrikel derselben ;
ward 166 t ausgenommen '^). Die Unter-Verthcilung mit !
Beinehmung der Bedürfnisse der Acmter geschah auf den Erben- ^
tagen, einer Einrichtung, nicht ganz unähnlich den alten pl-wiris, H
Es erschienen auf den Erbentagen die üblichen Gutsbesitzer, die !
königlichen Oekonomiebeamten und Rentmeister, die Gerichts- e

schössen und Deputaten der Dorfschaften nebst den gemeinen ^
Beerbten, welche zu erscheinen für gut fanden.

Das Dienstgut — die Rittergüter — hatte auch hier seine
Abgabenfreiheit, und der Landtags-Abschied des großen Chur- '
fürsten vom 14 . August 1660 erkennt diese Freiheit stillschwci- ^

gend an, da er die Ausdehnung derselben aufHauser und Burg- ^
manns-Güter, so keine Rittersitze seyen, verbot, sofern f
nicht gerechte Erwerbung oder unvordenklicher Besitz Vorlage, j
Uebcr die Schatzbefreiungcn, welche vorzüglich unter dem vorigen !,

Churfürsten durch dessen Günstling Grafen von Schwarzenberg ^
ertheilt worden, enthält derselbe Landtags-Abschied sehr beschrän- i
kende Bestimmungen, die das Objekt der Befreiung vermissen !

lassen 2°). ^

17 Berlöbniß, !!

18) Bei v. Stein en Th. l. S. 525 ff. ^

19) Ist in der Beilage 1. enthalten, zugleich mit der Matrikel von ^
Cleve. i

29) „ Jum Fall auch Wir, oder Unser in Gott ruhender Herr Batter -

,, Christseligcn Andenkens, einige schatzbare Gütere aus Gnaden !
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Die Grafschaft Mark entbehrt noch, wie fast ganz West-
phalcn, einer Geschichte, da die, übrigens sehr wichtigen, Samm¬
lungen von Steinens nicht als Geschichte gelten können. Einige
von unsrem Zweck nicht zu weit abliegende Antiquitäten berühre
ich hier.

Die Belehnung Kaiser Ludwigs für Gras Engelbert von
1317 (Beilage 2) ist wichtig, insbesondere für die Beurtheilung
der Freigüter zu Altena.

Das in der Beilage 3 enthaltene Verzeichniß aller Haupt¬
fahrten, Mittel* und Untergerichte in der Grafschaft Mark gibt
eine ziemlich klare Anschauung des Gerichtswesens, wie es im
16. Jahrhundert noch bestand. Es geht daraus namentlich
hervor, wie die Hof-Gerichte ganz in der Reihe der gewöhn¬
lichen Gerichte stehen.

Die Vesten-Rechte zu Hagen in der Beilage 4, welche
früher jährlich an dem gewöhnlichen Pflichttage — dem altdeut¬
schen I'I-ioitnin, wo alle Vestgcnossen erscheinen mußten — auch
Vulle-Vcste genannt, verlesen wurden, sind eine schöne Reliquie
der alten Verfassung.

Die Lehnrechte der Lchnbank zu Boele — Beilage 5 —
erscheinen ebenfalls wichtig zur Beurtheilung dieser alten Ver¬
hältnisse.

Das Bencker Heiden - Recht - §)>'rdell — Beilage 6 — ist
ganz altcrthümlich, und liefert selbst Beiträge zur Poesie im
Recht. Ja man möchte den Satzungen selost einen vorchrist-

„eximiret und schatzfrci gemachet, oder Wir noch inskünftigc exi-
„mircn und schatzfrei machen würden; So sollen und können
„jedoch solche und dergleichen exvmplioiik» weiter nicht, dann
„8»Ivo jiiio torlii, und wann voistden InterenseiUen darin gcwil-
„liget, verstanden werden; Würde aber solcher Lonsens nicht
„erhalten, so würden sich die Iinpoti unten solcher oxeinplion
„nicht entbrechen können, ihr Lontingont beizutragcn, Wie cs
„dann «hne das die Meinung nicht hat, daß solche eximirte von
„Landt ssekeiwionvn, Türken-, Reichs- und Kreiß-Steuren, und
„was zu Bezahlung der Herrschaft- und Landschaft - Schulden
„ verwilligct, bestehet scyn können, sondern es müssen auch solche
„ pi ivilegirtb ihr contingent jedesmal ^conlriliuiren und zulra-
,,gcn."
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lkchcn Ursprung zuwcisen, wenn man den Art. 27 liest, der gar !
wundcrsamlich als» lautet: »Item, so wise ock vor Recht, so !
»ein guit Mann seiner Frauen ihr Fraulich Recht nicht don s
«könne, dakt dar over klagde, so fall er sey upnchmen undt ,
»dragen sey over seven Erffthuiue und bitten dar sinen negsten
«Nabern datt er siner Frauen heisse, wan er aber geholfsen is,
«sall Hey sie wieder upnehmcn, und drcggcn sei weder tho Huß H
»und selten sey sachte dael, und selten er en gebraten Hon i
«vor, und ene Kanne Winß.« !

Die Bauersprache — Beilage 7 — und Statuten von
Hcrdcche — Beilage 8 — sind ebenfalls wichtig zur Bcurthei- j
lung aller Verhältnisse und Erkennung ländlicher Freiheit.

Die Beilage 9 enthalt ein sehr altes Verzeichniß verschie¬
dener Güter, Gewohnheiten und Gerechtigkeiten des Stifts Her-,
decke, und gibt eine Ucbcrsicht über die Verbindlichkeiten der in >
irgend einer Weise dem Stift pflichtigen Bauern. — >

In der Beilage 10» ist das Vcstcnbolck und Vesienrecht
tho Schwelm abgedruckt. ' Vorzüglich merkwürdig dürfte die
Stelle scyn, wo die dem Drosten, dem Gogreven und dem !
Frohnen zu leistenden Dienste bestimmt sind. Die Beilage !
lt)b enthalt das Bochumschc Land- oder Stoppelrecht.

Mark wurde allmahlig mit Cleve verbunden. Cleve und
Mar? wurden gewissermaßen Ein Land, und hatten auch dieselbe
Verfassung. Und obgleich Alt-Sachsen und Alt-Frankcnland
sich hier scheiden^'), so hatten doch auch die bäuerlichen Rechts¬
verhältnisse, wenigstens in Bezug auf die Hobs-Gütcr, in beiden
Ländern so ziemlich dieselbe Farbe, nur war in Cleve weniger
erblicher Besitz der Bauern.— Ueber den Ursprung der Grafen
von Cleve berichtet Lcschenmacher ") nach Lowermann, daß
Dietrich wegen der dem Reiche der Franken unter den Königen
Dagobert und Siegebert geleisteten Dienste mit der praeieLiui-a
von. Cleve und Nimwegen beschenkt worden. Darauf läßt sich

21) Siehe überhaupt über diese, wohl nur nach der Sprache';» bestim¬
mende, Grenze Müllers Beitrag zur Bestimmung der Grenzen
zwischen den Franken und Sachsen der Vorzeit. 1804.

22) .4nn,il. p.

40,
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mm freilich nicht viel Historisches bauen, so wenig als auf die
i , Geschichte von Theodorichs Tochter Beatrix, von der man

indessen lieber die schlichte Sage, als die nüchternen Erklärungen
derselben, welche Teschenmacher am angeführten Orte zusam¬
menstellt, lesen wird. Also ist die Sage von Gert van der
Schüren erzählt:

H In dem Jahr nach der Geburt des obersten Königs, unsers
lieben Herrn Jesu Christi sieben hundert und dreizehn, zur
Zeit des andren Justiniani Römischen Kaisers, als Hildebertus
König von Frankreich war und Pipin von Harstell Herzog von
Braband war, da waren lange Jahre zuvor Herren des Landes

von Cleve gewesen und keine Grafen von Cleve bis auf die
Zeit, daß Elias kam, der der erste Graf von Cleve ward und
dies neue Wappen mit sich brachte, indem das alte und allcr-

, erste Wappen von Cleve bis zu Elias Zeiten ein güldenes Schild
! und mitten drin eine rothe Rose gewesen war, als welches das

alte Wappen von den Ursinen war, dem edlen Geschlechts von

Rom, aus Troja entsprossen, von denen diese Clevesche Herren
von Alters entstammt. — In dieser Zeit war gestorben ein
Herr des Landes von Cleve, der auch Herr von mehr Landen
war, Dietrich geheißen, der eine einzige schöne Tochter, Beatrix

genannt, hinterließ, und keinen Sohn. Diese selbe Jungfrau
war eine Herrin (Frowe) vcsti den Landen von Cleve und

von den anderen darumliegenden, die ihr Vater ihr gelassen
hatte, und die Kaiserliche Burg zu Nymwegen gehörte zu ihrem
Lande von Cleve in Befchlung und Belehnung von dem Römi¬
schen Reiche. — Diese selbe Jungfrau von Cleve litt viele

Störungen und Anfechtungen von ihren Widerparthien, die sie
an ihren Landen und Herrlichkeiten verkürzen wollten, als ihr
Vater gestorben war. Um eine Zeit saß diese selbe edle Jung¬
frau von Cleve auf der Burg von Nymwegen, worauf sie damal

! wohnte, und es war ein schön klar Wetter, und sie sah hinab
^ in dem Rhein ein wunderlich Ding, daß nämlich daher kam
^ treiben ein schöner weißer Schwan, »eine guldin Ketten an

! »synen Hals Hebbend,« daran geheftet war ein Schiffchen, was

23) Chronik S. 77. ff.
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er nach sich zog. Und in demselben Schiffchen war »eyn stolt
»Jongelink,« der hatte ein verguldet Schwerdt in seiner Hand,
und ein Jagdhorn an sich hangend, und einen köstlichen Ring
an seinem Finger, und hatte einen Schild vor sich stehen, der
war von Kele "), das ist roth gefärbt, mit einem Jnschild
von Silber mit acht gülden Königssceptern, von Formen von
Lilien überstreut, sich mitten verbindend in einen gülden Sparren,
und darin mitten drin »(alles middens)« einen schönen edlen
Stein von Zinnober, das ist grün, und war ein Smaragd
»>.Meralde).« Dieser selbe Jongelink war, als man in allen
Historien findet, geheißen Elias, kommend ans dem irdischen
Paradeis »dat sommyge den Graell noemen,« und war in dem
Schiffchen mit dem Schwan, treibend nach Nymwegcn unter
der Burg. Und als er aus dem Schiffchen auf das Land trat,
und die Jungfrau zu sprechen begehrte, da trat sie von der
Burg, und gieng fort den Berg hinab zu diesem Jongelink,
und sprach ihn freundlich an, und hieß ihn willkommen seyn,
und leitete ihn mit auf die Burg. Er hatte viele Worte mit
ihr, und er behagte ihr ganz wohl, und sagte zu ihr, daß er
gekommen wäre, um ihr Land zu beschirmen und ihre Feinde
zu »vcrwinnen« und zu vertreiben.Und dieser Jungfrau war
in einem Gesichte offenbart, daß sie' »alsulken« Mann haben
sollte, dabei all ihre Nachkömmlinge Biktorien erlangen würden.—
Dieser selbe Jongelink behagte der Jungfrau sehr wohl, daß
sie ihn lieb »begonde to krygen,« und er sagte zu ihr, daß er
ihr Mann seyn sollte, und darum wäre er von Gottes Gnade
und »van Berhenknyssen und van Geluckcn der Aventurcn dair
» gekommen.« Und das Geschlecht, das von ihnen beiden kom¬
men sollte, das sollte viel Glück und Aventuiren haben und
sich erheben und groß werden. Nur warnte er sie, daß sie
nimmer nach seinem Geschlecht oder Herkommenfragen sollte.
Und er sagte ihr das also: so, wann Ihr mich nach meiner
Herkunft oder nach meinem Geschlechte fraget, so sollt Ihr mich
von Stund an quidt seyn, und sollt mich dann nicht mehr sehen.
Und er sagte ihr blos, daß er Elias heiße und daß er Ritter

24) Nach Troß Vermuthung gelb.
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wäre. —' Diese selbe Iungsrau kriegte diesen schönen Herrn
Elias sehr lieb und nahm ihn zu einem Mann, denn er war
einer der weydlichsten Mannen, den man sehen mochte, und er
war sehr groß von Person und von Leibe, beinah als ob er
ein Gigant gewesen wäre, und war auch stolz von Muthe und
sehr fromm zur Hand. Er stritt und verwann alle diejenigen,
die sich gegen ihn auf seinen Landen setzten, und behielt aller
Orten die Oberhand, und ward sehr vermehrt, und war wohl
gesehen bei allen Prinzen, Fürsten und Herrn, also daß Kaiser
Theodosius ihn zum Grasen machte, und verhöchte das Land
von Cleve, indem er eine Grafschaft daraus machte. Und dieser
Graf empsicng die Grafschaft von Cleve, zu Lehn zu empfangen
und zu halten von dem heiligen Römischen Reiche, also daß
das Land von Cleve, wiewohl cs nun ein Herzogthum ist, so
ist es doch und soll alle Zeit bleiben eine von den vier fürstlichen
Grafschaften des Reichs, davon Savoyen die andere ist, Lzille
die dritte, und Schwartzenburg die vierte, und cs gibt keine
mehr in dem Reiche, denn man findet wohl gefürstete Grafen,
das doch eine andere Weise ist. Also ward Graf Elias der
erste Graf von Cleve, und er war ein Graf von Cleve ein und
zwanzig Jahr lang. — Dieser selbe Graf Elias »wann«
bei derselben Beatrix, seiner Hausfrauen, drei Söhne, der erste
hieß Dietrich, der andere Sohn hieß, Godert, und der dritte
Sohn hieß Conrad. Und Graf Elias verordnete bei seinem
Leben, zu welchem Stande er diese drei Söhne haben wollte.
Seinem ältesten Sohn Dietrich gab er seinen Schild mit dem

Wappen, und sein vergoldet Schwerdt, und sagte zu ihm, daß
er nach ihm Graf von Eleven scyn sollte, und heiligte ") ,'hn
an eines Grafen Tochter von Hennegau. Und dem andern

Sohn Godert gab er sein Horn, und brachte es »mit Hylik«

25) „Hylickden." Es läßt sich nicht einsehen, warum dieses in der
Volkssprache bei „Hilligverschreibung " statt „Ehepakten," noch
löbliche schöne Wort nicht wieder in die Schriftsprache einge¬
führt werden sollte. Der Ausdruck: „zum Sakrament der heili¬
gen Ehe zosamcn „verheyliget," findet sich auch in dem Verbündniß
und Zusammensetzung der Lande Juylich und Berge, Cleve und
Mark ils .4nno i.jg6 bei 7e§e/io»»r«c/ier 6oll. viplOm. p. 121 .
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und mit Hülfe der Prinzen dahin, daß er ein Graf von Loyn
ward, und dem dritten Sohn Kvnrad gab er seinen Ring, und
erreichte mit Hylik und mit Hülfe der Prinzen, daß er Land¬

graf zu Hessen ward. Und diese drei Söhne durften ihn auch
nicht fragen nach seiner Herkunft, gleichwie er das der Mutter
verboten hatte. — Dieser vorbcschriebcne Elias lag hiernach
eines Nachts bei Beatrix seiner Hausfrauen, und sie koseten,
und dieselbe Gräfin fragte ihn unversehens und sagte: Herr,
solltet Ihr euren Kindern nicht wollen sagen, von wannen Ihr
gekommen seyd?., Und mit dem, so ward sie des Grafen, ihres
Mannes, quidt, und sah ihn nicht mehr. Da ward sie sehr
reuig und starb binnen demselben Jahr. —

Nachdem man diese liebliche Historie gelesen, wird man

gern dem Nprtiim8 clol Rio die Untersuchung erlassen, ob hier
nicht Zauberei gewaltet und die Kinder nur von einem lln«mlm8
geboren, was Teschenmacher zu der ganz ernsthaften Widerlegung
veranlaßt: »Rom onim Oliri8liana religio non 5olum in
» universa Rallia, 8ecl ei in liis oris, ei proximi« Nillin-

» gonsi et Rionoriensi psgi8 08 U rooopla tooril, ^nis Iioim-
»nein cliria tiannm, oxtra orckinom, opora mnligni 8pi-
» ritu8 nc>8oi, osn8cjno 8uooo88oro8 ol po8lorv8 per anno8 80p-
»tingento8 continna 8oooe88iono ad eo clorivari ^088e,
»oxi8timot?« —

Die Entwickelung der Verfassung von Cleve ist von der
in Mark nicht wesentlich verschieden gewesen. 1368 wurden
Cleve und Mark zusammen verbunden 2 °). 1418 traten die
Stände, Ritterschaft und Städte, auf, welche in besonderen
Urkunden dem Herzog Adolph versprechen, nach seinem
Tod seinen ältesten Sohn oder in dessen Gebrech die älteste
Tochter zum Landesherrn oder Landesfrauen unvertheilt anneh-
mcn zu wollen. In dem Verbündniß und Zusammensetzung der
Lande Jülich und Berge, C'eve und Mar? von 14S6 ") be¬
kennen die beiden Herzoge Wilhelm und Johann, daß sie diese

26) v. Steinen St. 1. S. 260. 261.

27) Bei Roll, clsicloi». g, 8) s<^.
23) Loci, clchl. 12 c SH.g.
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Vereinigung » orermitz wohlbedachtem und vollkommenem Nathe
»und Gutdünken uns selvs und unser Räthe, Ritterschaft,
»Städte und Unterthanen gemeint ich« abgeschlossen
haben. —

Daß Cleve und Mark bei der Theilung des Hcrzogthums
Jülich-Berg rc. an Brandenburg sielen und auch fortan die¬
selbe Gesetzgebung hatten, mag hier zum Schlüsse noch bemerkt
werden.

41.

Es gab nun aber in diesen Landen folgende Klassen von
Bauerngütern ^).

1. Durchschlachtig eigene Güter.

Dies ist eben die altdeutsche Alode. Das Eigenthümliche
dieser Güter ist, daß sie nichts Eigenthümliches haben, keine
Grundabgaben an Privat-Pcrsonen kennen, daß sie nur darum
unter die Bauerngüter zu rechnen, weil sie von Bewohnern des
platten Landes besessen werden und nicht die Natur der Rit¬
ter-Güter haben. Nur in der Beziehung machen sie eine Aus¬
nahme vom gemeinen Recht, daß sie darum, weil sie kontribuabel
waren, seitdem Kataster-Jahre 1660 untheilbar, und die davon
veräußerten Parzellen einer Reunion unterworfen waren. Die
Verordnungen von 1723 und 5. März 1767 bestimmen darüber
das Nähere. Wir werden im dritten Theile dieses Werkes die
Konsolidations-Gesetze der verschiedenen Länder zusammenstellcn,
so wie die Beerbungs-Grundsätze, die selbstredend in Folge der
Untheilbarkeit eine eigene Gestalt gewinnen mußten.

2. Zins-Güter.

Kaum kann man diese eine eigene Klasse von Gütern nen¬
nen, denn sie sind im vollen umeingeschränkten Eigenthum ihres
Besitzers, und es haftet darauf nur außer den öffentlichen Ab¬
gaben ein an einen Dritten abzugebender jährlicher Zins, der in
Geld, Naturalien oder Diensten bestehen kann. Diese Zins-

2S) Ueberhaupt verweisen wir auf Rive's verdienstvolle Schrift

über das Bauerngüterwcsen in den Grafschaften Mark u, s, w.
Köln 1824. Th. 1.
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güter sind ein bekanntes Rechts-Verhältnißdes deutschen Pri¬
vat-Rechts ro). Das allgemeine Landrecht Th. 1. Tit. 18.
h. 813. 814. stellt den richtigen Grundsatz auf, daß daraus,
daß auf einem Gute, dessen volles Eigenthumdem Besitzer
zusteht, ein beständiger und unablöslicher Zins haftet, außer
der Befugniß des Zinsberechtigten, sich deshalb an das Gut
und jeden Besitzer desselben zu halten, weiter keine besondere
Verhältnisse zwischen ihm und dem Gutsbesitzer folgen, vielmehr
ein solcher Ziusberechtigterüberall nur einem andern Real-
gläubiger gleichzuachtcn. — Die Unthcilbarkeit dieser Güter
ergab sich schon aus dem Zinsverhältniß, da der Zinsberech¬
tigte nicht verbunden seyn kann, sich statt eines Zinsschuldners
mehrere aufdringen zu lassem

Z. Erbzins-Güter (Emphyteusen.)

Längst bestanden in Deutschland Zinsgüter, als daß römische
Recht eingcführtward. Inzwischen wurden allmählig doch
verschiedene Emphyteusen, vorzüglich durch die Kirche, cingeführt,
für welche man den Namen Erbzinsgütcr angenommen hat.
Hier ist also ein getheiltcs Eigenthum vorhanden, und cs sind,
sobald einmal das wirkliche Dascyn der Emphyteuse nachge-
wiescn, die Grundsätze des römischen Rechts anzuwenden. Das
allgemeine Landrecht behandelt diese Lehre im Th. 1. Tit. 18.
H. 680— 812. Wenn dasselbe aber tz. 815. 816. den Satz
aufstellt, daß sobald erhelle, daß das Eigenthum des Gutes
dem Besitzer oder dessen Vorfahren von dem Zinsberechtigten
oder dessen Vorfahren unter Vorbehalt des Zinses ursprünglich
verliehen worden, ein solcher vorbehaltener Zins mit dem Erb¬
zinse in der Regel gleiche Rechte habe, auch von einem solchen
Zinsgute bei Besitzveränderungcn ebenso wie von einem Erbzins¬
gute, ein Laudemium entrichtet werden müsse, obgleich übrigens die
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen,welche bei Erbzinsgütcrn aus
dem dem Erbzinsherrn zustehenden Obereigenthum fließen, auf
solche Güter nach §. 817. nicht angewandt sind — so scheint der

3V) Eichhorn Einleitung in das deutsche Privatrecht. 255.

Mittermsier Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts
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römische Nechtsbegriff hier mehr als billig eingewirkt zu haben,
indem daraus, daß der Zins Vorbehalten ist, im Allgemeinen
doch noch keine Pflicht zum Laudemium folgen kann.

4. F r e i g ü t e r.

Diese Güter sind in der Nahe von Altena, in den ehe¬
maligen Aemtern Altena, Lüdenscheid und Neuenrade nämlich,
gelegen. Sie zeichnen sich dadurch von anderen aus, daß ihre
Besitzer dem Landeshcrrn als Nachfolger der Grafen von Altena
außer den Schatzungen oder Kontributionen noch besondere alte
steüerartige Abgaben: Freygeld, May- und Herbstbeede,
Hunkelagen, Schatz und Greven Hafer, Hühner und
Schweine entrichten müssen und rücksichtlich dieser Freigüter
unter der besonderen Rcalgerichtsbarkcit der Freigrafen zu Altena
standen. An Gesetzen gibt es über diese Güter vorzüglich das
in der Beilage 11 abgedruckte Dekret der Amtskammer in Cleve
v. 3. Jul. 1670, sowie das in der Beilage 12 abgedruckte
Patent vom 27. Mai 1722. Es gab derselben aber auch in
der Rentei Wetter, wo sie Stuhlfrcie genannt wurden ?'). Das
Nähere über diese Güter und über die steüerartige Natur ihrer
Abgaben nebst der Widerlegung der Niveschen Meinung ^),
wird unten in dem betreffenden Kapitel des zweiten Buchs
Vorkommen. >

5. Wachszinsige Güter,

p Diese auf eine eigene Art von Hörigkeit deutende Güter
kamen vorzüglich bei dem ehemaligen Stift Fröndenberg vor.
Zum Bischofshof zu Tanten gehörten derselben ebenfalls, worü-

! der in der Beilage 13 eine Urkunde abgedruckt ist. Meh-
! reres unten.

^ 6. Hobs-Güter (Lathengüter.)
Es finden sich hier viele Hobs-Güter, welche wir unten

j einzeln naher darzulegen haben. Der durchgehende Begriff

l 31) S. v. Steinen LH. H. S. 188 — ISO.
32) Uebcr das Bauerngüterwesen. S. 205 ff.
33) Aus Nive S. 3S0.
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derselben möchte wohl seyn, daß sie eine Gemeinde mit Gerichts¬
barkeit unter einem Hofsherrn bilden. Wir führen vor der

Hand hier folgende Beilagen an, welche zur Aufklärung dieses
hochalterthümlichen Verhältnisses beitragen.

Die Beilage 14 enthält die Schoplenberger Hofesrechte.

Die Beilage 15 bietet die Verpfändung der Ncichshöfe

Dortmund, Westhoven, Elmenhorst und Bräkel an Mark dar.

Das Recht des Hofes zu Westhoven, auch alten Kluthen-

gerichts genannt, ist sonach in der Beilage 16, und die Elmcn-

horster Hofsrcchte in der Beilage 17, sowie des Ryckshofs

Krakel Gerechtigkeit in der Beilage 18 enthalten. Das Hofs¬

recht des Aspeler Hofs findet sich in der Beilage 19.

Die Beilage 20 liefert die Statuten und Rechte des Hofes

zu Herdike, und die Beilage 21 die Hofsrechte des Kölnischen

Hofs zu Schwelm, sowie die Beilage 22 die Hofsrechte zu

Pelkum von 1523, und die Beilage 23 dieselbcn'von 1571.

Bon den im Amt Hamm gelegenen Höfen Rhynern, Dreche

und Berge ist das Hofsrecht in der Beilage 24 enthalten, und

vom Hof Eikel in den Beilagen 25 und 26. Die dem Leib«

cigcnthum sich nähernden Pantalconsche (oder Pentlingsche) Hofs¬

rechte sind in der Beilage 27 beschrieben.
Das Recht des Bischosshofs zu Tanten ist in der Beilage

28 dargestellt.
Die Vogtei des Hofs zu Herbede war gemäß der Beilage

29 an Burchard von Elverfeld versetzt, und dieser hat ausweis

der Beilage 30 die Hofsrechte durch Vergleich mit den Hofsleuten

festgesetzt.

Der Hofsverband bestand lange zuvor, ehe der Begriff

eines landesherrlichen Territoriums sich zu bilden ansi'eng^ Das

Territorial- und Hossverhältniß kamen daher auch häufig in

Konflikt miteinander. Die Hofsverbände behaupteten selbstständig

unter dem Reiche zu stehen, und es ward daher der Territo¬

rialhoheit die Gerichtsbarkeit und Besteurung der in fremden

Territorien zerstreuten Höfe bestritten. Schon im Vertrage

zwischen Herzog Adolph und Gert von Cleve von 1437 machte

letzterer sich verbindlich, die Essendischen und Werdischen Leute im

Lande von der Marke mit allen ungebührlichen und ungcwöhn-
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lichen »Schattinge, Bede und Dienste« zu verschonen "),
was aber nicht zur Ausführung gekommen zu sein scheint. Her¬
zog Wilhelm verschaffte sich inzwischen 1559 wegen des Appel¬
lations-Zugs von solchen Gütern ins Ausland ein Kaiserliches
Privileg, so in der Beilage 31 enthalten. In einem Vertrage
mit Dortmund vom 20. September 1567 bedingte sich Cleve
aus, daß Dortmund die in seinem Territorium gelegenen Elmen-
horstschen Hofsgüter nicht bcsteure, gemäß Beilage 32, weßhalb
die Elmenhorster im Cleve-MärkischenTausendzcttel auch noch
Vorkommen. Als Conrad von Elverfeld, welcher laut der Bei¬
lage 27 die Vogtei des Hofs Hcrbede in Versatz erhalten hatte,
aus diesem Hose eine, der Grafschaft Mark nicht unterworfene,
sondern unter dem Kammer-Gericht ohne Mittel stehende Herr¬
schaft machen wollte und den Hofsrichter und Hofsleute in erster
Instanz beim Kammer-Gerichtbelangt hatte, empfand er die
ganze Schwere der landesherrlichenUngnade, er wurde einer
Verletzung der landfürstlichen Obrigkeit beschuldigt, und mußte
sich durch eine Vergleichsweise erbotene Geldstrafe aus der Ge¬
schichte herausziehen ^). — Gegen das Best Recklinghausen,
in dessen Gebiete Güter des Elmenhorster und des Stockumer
(oder auch Dortmunder) Hofs lagen, stellte Cleve di/selben
Behauptungen, wie gegen Dortmund auf; Recklinghausen erkannte
diese aber nicht an, und es bestanden darüber langjährige Strei¬
tigkeiten 2 6). -

Das Jurisdictions-Reglementvom 20. Dezember 1779
bestimmte — Beilage 33 — die streitigen Verhältnisse der
Hobs-Gerichtsbarkeit, so wie mehrere sonstige bei den Hobs-
Gütern vorkommende Fragen.

Die Streitfrage, ob die Leistungen der Hobs-Gut-Besitzer
als aus Boden-Verleihung stammend zu betrachten ??), wird
unten ihre Erledigung erhalten.

34) Bei v. Steinen Th. 1. S. 494.
35) S. den Vergleich vom 31. Jan. 1583 bei v. Steinen Th. lV.

S. 799 ff. '
3ö) Das Nähere bei Rive S. 35 —Z9. 367—378.
37) Was Rive S. L9 ff. behauptet.

11

/
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7. B e h a n d i g u n g s - G ü t e r.

Diese Güter sind unstreitig aus dem Hobsverbande her¬
vorgegangen, gehörten früher zu einer jetzt aufgelösten Hof¬
gemeinde, Oberhos. So wie im Hobsverbande die einzelnen
Gutsbesitzer vorder Hofgemcinde investirt werden, so geschieht
hier die sogenannte Beha'ndigung von einem Einzelnen, der in
die Rechte der Hofsgemeinde und des Hofsherrn eingctreten.
Von diesem Nachfolger der Hofgemeinde werden ein, zwei oder
drei Hände — Personen — gegen gewisse Behänd,gungsge-
bühren mit dem Hofe behandigt. Ist dabei ausdrücklich bedun¬
gen, daß auch die Erben damit behandigt werden sollen, so
nerwt man solche Güter Erbbehandigungsgüter. Dieses Erbrecht
verstand sich aber auch ohnehin von selbst, und die Güter, bei
denen jene überflüssige Clausel in den Beh'andigungsbriesen
nicht eingerückt worden, heißen Behandigungsgüter schlechtweg.
Beide Arten von Gütern haben ganz dieselben rechtlichen Eigen¬
schaften.

8. Leibeigenthum.
Wir finden in der Grafschaft Mark wenige und ,'m Clevi-

schen keine Bauerngüter, welche mit Lcibeigenihum behaftet sind.
Aus der Hofhörigkeithat sich bei einzelnen Oberhofen ein dem
Leibeigenthum sich näherndes Verhältnis gebildet, namentlich bei
den Oberhöfen Rhynern, Drechen und Berge, wo in gewissen
Fällen der Hobsherr die Hobsleute erbtheilen soll, wie »voll-
schuldige eigene.«

Es hatte zwar der Herzog Johann von Cleve am Sonn¬
tag Jubilate 1522 allen Unterthancn — gemäß Beilage 34 —
verboten, sich gehörig zu machen, oder eigen zu geben. Allein
es ist hin und wieder doch geschehen. Rive führt einige
Fälle an:

» Auch die Privat-Gutsbesitzer versäumten nicht, die auS
»dem Leibeigenthum fließenden Vortheile sich zu Nutze zu ma¬
nchen. Aus einem bei Gelegenheit einer Vormundschaft, über
»die von Bodelschwinghschen Güter aufgenommenen Jnventare

38) G. S8. 99.
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»hat es sich ergeben, daß vor dem Jahr 1624 noch kein zu
»dem Hause Bodelschwingh gehörendes Gut mit Leibei'genthum
»bestärkt war. Dagegen ist ein Gewinnbrief vorgekommen,
»wornach am 2l. Aug. 1649 der Heymanns-Kotten zu Brü-
»nkiighausen, welcher in dem langwierigen Kriegswesen öde ge-
»legen, von dem rc -c von Bodelschwingh einem neuen Colonen

»nach Eigenthums-Rechten und gegen bestimmte jährliche
»Pacht untergethan ist.«

»Eben so finden sich mehrere Bauerngüter, welche zu dem
»Hause Bodelschwingh gehören, und. entweder in dem 30jähri-
»gcn Kriege oder bei der Invasion des Bischofs zu Münster,
»Bernard von Gahlen, verlassen worden waren, nach Leibeigen-
»thums-Rechten an neue Colonen verthan sind.«

» Ein merkwürdiges Beispiel, wie die Gutsherrn freie Güter
»in den Leibeigenthumsverband zu bringen wußten, ist in fol-
»gender Art vorgekommen:

»Der Schulten-Hof zu Boinghaus, welcher ein Sadelhof
»und dem Freiherrn von Romberg zugehörend war, der den
»Besitzern einmal, jedoch vergebens, das Erbrecht daran bestrit-
»ten hatte, wurde dem jetzigen Schulte zu Boinghaus und
»seiner Frau, welche die Tochter der letzten Gcwinnträgerin
»war, in lebenslängliches Gewinn gegeben. Da der Mann
»aber eingeborner Leibeigener des rc. von Romberg zu dem
»Gute Bladenhorst war, so mußte er nicht nur in dieser Leib¬
eigenschaft verbleiben, sondern seine Frau sich auch darin bege¬
hen, wogegen eine Tochter frei scyn sol'te, ausschließlich der¬
jenigen jedoch, welche etwa den Hof besitzen könnte. Zum
» sichersten Beweise, daß nunmehr der vorgedachte fiele Sadelhof
»mit Leibeigenthunr angethan, und von den Gewinnern als
»solcher übernommen war.« —

Weil inzwischen das Leibeigenthum sso selten war und sich
erst allmählig hie und da eingeschlichen hat, so gab es darüber
keine Landesverordnungcn.

9. C u r m u t h s - G ü t e r.
Diese Güter finden sich im Cleveschen. Es, muß von

ihnen beim Absterben des gewinntragenden Mannes das beste
Pferd, und beim Abstcrben der Frau die beste Kuh der Guts-
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Herrschaft abgegeben werden. Von diesem Rechte des Gutsherrn
zur Wahl des besten Stücks rührt zweifelsohne auch der Name
dieser Güter her.

10. Coe? -Güter.

Es kommen diese Güter in dem nördlich der Lippe und
ostseits Rheins gelegenen Theil des Herzogthums Cleve und
vorzüglich in dem Amte Hctter (Kreis Emmerich) und im Amte
Aspel vor. Sie sind eine eigene Art Behandigungs - Güter,
von denen nach dem Tode des Besitzers dem Behandigungsherrn
gewisse Stücke aus dem Nachlasse gegeben werden muffen.
Der Name kommt auch hier von Wahlen, Kühren her. Die
Hofsrechte von Aspel — Beilage 19 — enthalten namentlich
mehrmal den Ausdruck: Kosen. Das Daseyn dieser Hofsrechte
beweist übrigens die Entstehung der Behandigungs-Güter aus
dem Hobsverbande,

11. Leibgewinn-Güter.

Diese Güter sind auf ein oder zweier Eheleute Leben
gegen Erlegung eines Gewinngeldes und gegen gewisse jährliche
Leistungen an Geld, Naturalien und Diensten, verliehen. Ent¬
halten die Gcwinnbriefe den ausdrücklichenZusatz, daß die
Nachkommenwieder zum Gewinn zugelassen werden sollen, so
nennt man sie Erbleibgewinngütcr, sonst aber Leibgewinngüter
schlechtweg. Ob im letzteren Falle eben so wie bei den Bchan-
digungs-Gütern jene Clausel sich von selbst verstehe, ist der Ge¬
genstand einer großen Streitfrage -°), ebenso ob sie, wie Mal¬
linckrodt behauptet, gleich den Behandigungs.Gütern aus dem
Hofsverbande hervorgegangen.

Z9) Die ohne Zweifel das uralte im >Cievischen Archiv befindliche

geschriebene Recht sind, dessen Rive S. 312 nach Terlinden

erwähnt. Ich habe selbe aus v. Steinen Th. 1. S. 1774 abdrucken
lassen.

40) Siehe vorläufig für die Negative Sethe's urkundliche Entwicke¬

lung der Natur der Leib-Gewinns-Güter. Für die Affirmative

Mallinckrodt in mehreren, gehörigen Orts anzuführenden,

Schriften, und Rive S. 112 ff.
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Erbleibgewkmigüterfanden sich in der Grafschaft Mark.
Leibgewinngüter schlechtweg waren die meisten Bauerngüter
in der Grafschaft Mark und im Herzogthum Cleve.

12. Zeitgewinn-Güter.
Diese Güter haben dieselbe rechtliche Natur, wie die Leib¬

gewinngüter, mit dem Unterschiede, daß das Gewinn mit der
bestimmten Zeit, wie dort mit dem Tode der Gewinnträger,
abläuft. Dieselbe Streitfrage ist auch hier wie dort. —

13. Nach Frohnhausen-Recht verthane Güter.
Eine eigends modisizirte Art von Bauern-Gütern mit

erblichem Nutzungsrechte des Besitzers. Wenn Rive §*) deren
Ursprung aus einem Oberhofe Frohnhausen vermuthet, der
späterhin verdunkelt, vielleicht vom Kloster Scheda — dem
Gutsherrn dieser Güter — eingezogcn worden, so glauben wir
das zuverläßig annehmen zu dürfen. Denn in dem Verzeichniß
aller Hauptfahrten rc. — Beilage 3 — kommt sogar noch »das
»Hofgericht des Hoss zu Frohnhausen, dem Probsten zu Scheda
»zuständig« vor.

14. Pacht-Güter im Dorfe Ohle.
Diese Güter nahmen das Eigenthümlichemehrerer Arten

von Gütern in sich auf. Die Pächte waren unverändert, der
Bauer Eigenthümer der Gebäude, erhielt keinen Gewinnbrief,
der Hofssolgcr zahlte beim Gutsantritt ein Gewinngeld, auch
für die Frau ward ein solches Auffahrts-Geld entrichtet; rück-
sichtlich der Kinder trat ein Frei- oder Loskauf vom Gute ein,
und das Mobilar - Vermögen , ward beim Lode des Kolons
geerbtheilt.Wie bei diesen Gütern in neuerer Zeit noch das
Erbrecht der Aufsitzer bezweifelt werden konnte, können wir
freilich so wenig begreifen, als Rive '

15. Erbbau ernlchn.
Es soll dieser Güter- im Land-Gcrichtsbezirk-Hagen geben.

Da der Westphälische Bauer überhaupt lehnsfähig war, so kann
diese, auch sonst häufig angetroffene, Erscheinung nicht Wunder

41) S. 101.
42) S. !V2. 104.
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nehmen. Es entscheidet hier das Herkomm?», und in dessen
Ermangelung das gemeine Lehnrecht.

16. Erbpacht-Güter.'

Es finden sich dieser Güter hin und wieder in der Graf¬
schaft Mark. Dieselben sind, sofern sie vor Promulgation des
allgemeinen Landrechts verliehen worden, nach dem Herkommen
und den Grundsätzen des gemeinen deutschen Privat-Rechts, da
es an Landes-Gesetzen in diesem Betreff mangelt, zu beur-
theilem Die nach Einführung des allgemeinen Landrechrs errich¬
teten Erbpachten gehören selbstredend unter die Verfügungen von
Th. 1. Tit. 21. §. 187 ff.

17. Leibpacht-Güter und Aeitp.acht-Güter.

Dieses sind solche Güter, die auf bestimmte Zeit — Lebens¬
zeit, oder gewisse Jahre — ausgethan sind, ohne unter das
hergebrachte Institut der Leib- oder Zeit-Gewinn-Güter zu
gehören. Sie fallen ganz dem gemeinen Recht anheim, da sie
kein besonderes Institut bilden.

18. Einwohner, Brinksitzer, Beilieger.

Unter diesen und ähnlichen Benennungen, sagt Rive "),
kommen die Bewohner kleiner, gewöhnlich in einem kleinen
Hause und einem Garten bestehenden Rustikalstcllen vor, welche
bei adlichen Häusern und bei großen Kolonien errichtet sind,
um Taglöhner und Dienstlcute zur Hand zu haben.— Selbst¬
redend sind diese Verhältnisse lediglich nach den geschlossenen
Verträgen und in deren Ermangelung nach den gemeinrechtlichen
Bestimmungen über Luxcilioios, Zeit- und Erb-Pachten zu
bestimmen.

42.

ll. Die Soests! Börde.

Soest und seine Börde haben ursprünglich aus fünf Haupt-
Höfen bestanden, nämlich aus den Oberhöfen Oestinghausen,
Borgelen, Hattorp, Elfedehusen und Geliüene " "). Schon im 13.
Jahrhundert finden wir diese unter dem obersten Erzbischöflich-

43) S. 206. -
-IZ") Ostönnen und Heppen waren auch Oberhöse, ich habe aber keine

urkundliche Nachrichten darüber.
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Kölnischen Schulten-Amte in Soest — ViUiesiio okiioü 8au1-
tettttu« Susatensis — vereinigt. Eine Urkunde bei Kindlin-
ger führt die Einkünfte dieser Haupthöfe summarisch auf,
gibt aber zugleich an, wie diese an den Erzbischöflichen Krie¬
gerstand in jener Gegend — z. B. die Osstt-ensor in Hove-
«laä — gleich abgegeben werden. In jener Urkunde aus den
Zeiten von 1275 bis 1332 ist übrigens schon bemerkt, wie
dadurch, daß die opicksni 8U8itt6i,8es mehrere Usnso» aus den
Oberböfen erworben und nun die Pflichten der Hofsleute nicht
erfüllen wollen, allmählig die ganzen^Rechteder Oberhöfe un¬
tergehen. In der Lhat sind die Oberhöfe auch eingegangen.

Wie die Stadt Soest entstanden, ist in Dunkel gehüllt.
Zn einer Urkunde von H66 wo der Erzhischof das. aus¬
zurodende Gehölz Althof bei Soest zu einzelnen Narww in Zins
austhut, wird der Einwilligung der Soester /amL'a — »>wiiu8
»Losiwiensi« /um/i/us vousilio« — erwähnt. Die Stadt,
oder vielmehr ein bedeutender TfM derselben, scheint also, wie
so manche andere, ursprünglich eine Gemeinde Höriger gewesen
zu seyn. Bekanntlich bildeten die Handwerker auf den Villen
häufig die erste Grundlage der Städte. Aus der späteren
Soester Verfassung wird wahrscheinlich,daß ursprünglichzwei
Gemeindennebeneinander bestanden, die Familie der Hörigen'
nämlich, die Handwerker, welche später 9 Zünfte bildeten, und
die Gemeinde der Freien; in Soest bestand nämlich außer den
9 Zünften die » Gemeine,« wozu alle Bürger gehörten, -welche
nicht Genossen der Aemter oder Zünfte waren; diese Gemeine
ward » Stahlgadums - Gesellschaft« ") genannt, und hatte
ihren eigenen Versammlungsort und einen eigenen gewählten
Groß - Richtmann, der gleich dem Groß - Nichtmann der 9
Aemter den Magistrats-Sitzungenbeiwohnte-^). Daß übri-

14) Münsterische Beiträge Bd. 3. Abth. 1. Urk. No. 102 S. 262 ff.,
hier abgedruckt in der Beilage 35.

45) Kindlinger Münst. Bcitr. Bd. 2. Urk. No. 32. S. 196.
48) Oder vielmehr „Stohlgadum" S. Soest. Polizei Ordnung von

1650. Lit. Xlll. S. 311.
47) Geck Topographisch-historisch-statistischeBeschreibungder Stadt

Soest und der- Soester Börde S, 124- Die Etymologie von
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gens die Stadt aus sechs Höfen zufammcngewachsen, geht
daraus hervor, daß diese sechs »Hofen« noch bis in die neuere
Zeit als eigene erste Bestandtheile der Stadt bestanden ").

Ueberhaupt finden sich in Soest und seiner Börde
historisch Freie und Hörige. Die vielen Freigerichte weisen
schon auf die Freien hin. In Soest selbst waren mehrere Frei¬
stühle, »Item einer tho Soist up der Trappen vor dem Nhat-
»buyße. Item einer tho Soist up dem Rhathuyß vor der
»Roden taffelen. Item einer vor der Elwcrkes Porten up dem
»wedde pote. Item einer tho lutkcn annepsn up dem Brinke
»au den Hellwege, da sich thom minsten twe geeichte gebohren
»tho Halden binnen jahrs dat eyne na sunte-Michelis Dage,
»und dann füllen die Bureshop uth den twe Kaspele Welwer
»und Swewe na alder gewonheit dair syn, dat ander geeichte
»kort na Paschen ^).« — Bei der Erwerbung einiger Aecker

„Stahtgadum" weiß ich nicht, man möchte denn auf Stuhl
(Freistuhl) und Bergaderung (Bereinigung) rathcn. — Ob hier
etwas Aehnliches, wie die „Richerzeggede" in Köln, Vorgelegen?
S. Eichhorn über den Ursprung der städtischen Verfassung in
Deutschland, in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft
Bd. 2. S. 18t ff.

48) Geck S. 121.

49) Uebcr die Etymologie dieses Wortes streitet man. Biele glauben,
flache und fruchtbare Gegenden seyen Börde genannt; s.
/-«»>? Alomorsdiliu 8usstsnsiu p. H dlot. f. Allein es giebt sol¬
cher Gegenden so sehr viele, welche diesen Namen nicht haben.
Geck S. 3. räth auf „Behörde, zur Stadt gehörig." Da nicht
Alle hiermit einstimmen möchten, so schlage ich vor, Abgabebezirk
zu nehmen, von büären, heben, was im gemeinen Leben noch
häufig vorkommt. Da das oberste Schultenamt in Soest, die
Hebebezirke — die llurtos — aber außer Soest waren, so dürfte
eine solche Ableitung nicht zu verwerfen scyn.

50) Siehe das gerichtliche Verzeichnis der freien Stühle der Freigraf¬
schaft, von Soest und der Renten eines Soestcr Freigrafen (von
1505) in Troß Sammlung merkwürdiger Urkunden für die Ge¬
schichte des Femgerichts S. 62. Ueber den Freistuhbzu Ostönnen
enthält dieses Verzeichnis folgende schöne Antiquität: „Item ein
„ tho Ostönnen in des Wulves Hove achter dem Huise under den
„appelbome na Soist wart. Item dair geboirt den Huisherrn
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zu Meiningsen durch das Stift des heiligen Patroklus 1177
findet sich, daß Hoinriou8, eognomemto Alurnun, eodem tem¬
pore kipud eunciem loeum »upör 7,/öero^ r/ /,/ösrorirm SFro>r
Oomm/a ^uicnpuid snris in praenominotis gFris lisde-
hat, gnod ad Ü5enm reginm pertinelmt, in manu8 riostrss
(desErzbischofs) resignoliat '*). — Nach einer Urkunde aus
den Jahren 1131 bis 1141 ") wurden mehrere Freie Dienst-
leure und Wachszinsige des heiligen Patroklus. Dieser Heilige
edirte zwischen den Jahren 1142 und 1150 ein eigenes Recht
für seine Wachszinsigen "). — Das Dascyn der Hörigkeit,
selbst in der Stadt Soest anerkannt, weist sich durch Urkunden
aus. Im Jahr 1309 erklärt der Llil68 Renfried von Erwitte,
da tmnegundi8 nxor dol'.anni8 dicti O^Iaman oppidani 8n8,i-
oion8i8 ox conditiono 8ni 8tatn8 uo8liao 1'ni888t a8tricta 8or-

vituti, habe er auf Vermittelung Uol-orti korvor et Wioli-
maimi de Ilvrvorde civium 8u8aoion8ium auf sein Recht,

„de up den Hovewonet, de tafeln tho bereiden und wannehr dar

„ein Brygreve und Stoilhere der van Seist dat gerichte aldaer

„besetten hebben, dan gebohrt denselbigen de up den Hove wonet,

„ein niggen kecker mit wyne, ein gebroden hoen, und vort twe

„pennige wcgge tho bringen, Item dcmselbigrn gebohrt vor alle

„vryge Stoele der van Soist tho gaindc, Item wanner ein

„hußherr, de up denselbigen hoffe wohnet, he sy we he sy de

„cnne Junckfrauen eddcr vrowcn thoo hilligen Ehe nimbt, so

„gehöret einen vrygrevck von Soist deselvige Ärud tho empfan-
„gen vor dem Hove und nehmen sey bi eren arme und leiden

„sey pp erm Brutstoil, und gaen by sey sittcn, und dan gebohrt

„dem vrygreven von Soist von dem Hußher» und Brud twe

„ niggc Hänschen, einen guiöen, dair des Kaysers edler KöningS

„munte inne stan, einen niggen bicker mit Rynischem wyne, und

„ein gebraden Hoep. Item yt en sal ghcyn man op dem Hove
„wohnen, de eygcn offte unechte sy, mer he sal so gekleidet syn,

^sdat he vor alle vrygestoele, wo vurß möge gehen. Item up

„der vurß Hove hevet niemand gebott noch verboth mit ghcnner-

„ley Recht, den allein ein vrygrevc der van Soist."

51) Bei Kindlinger Geschichte von Volmestein Bd. 2. Urk. No. 6.

S. 32. Siehe auch die Note a. Kindlingers S. 34.

52) Kindlinger Münst. Beitr. Bd. 2. No. 24. S. 168.

53) Bei Kindlinger S. 172. Hier Beilage 36.
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si rjturä noi>i8 in äicta 6unegun6i et suis puenis tam »alis,
<^iam nasoitunis eonipetebat, vvt eompetere posset, gegen

eine bezahlte Summe verzichtet "). Mehrere solcher Los-

lassungs- und Verkaufs-Urkunden aus dem 13. und 14.Jahr¬

hundert, welche den ^oslassenden oder Verkaufenden »jure
»ser vilis cvnäiiionis« angehörten, finden sich bei Pottgießer 5 5).

Bei einer Loslassung von 1359 heißt es: »da Mine vulschuldig

»eygen wcren.« —

In Soest waren, wie in anderen Städten, die zwei Ge¬

richte des Vogts und des 8vulie»u5 *6). Dreimal im Jahre

hielt der Vogt ein ungebotten Ding, dem Alle folgen mußten ^).

Diese Vogts - Gewalt stand dem Grafen von Arnsberg als

Lchnsträger des Reichs zu 5»). Im Jahre 1278 erwarb das
vjtiiluin 8u5atien8v diese Advokatie » «nun bann» er juris-
»tlielivne et oum universis attiuentii» « vom Grafen Ludwig

54) Bei cle statu servorum p. 922.
55) Ist Sev—927.
56) stus 8us^>tense antic^uissiinum (bei L/nmrnK-4«»^ p. 101): „ Dune

„tria siut oppieli susateusis juclicia, kraepositi. <Archidiakonal-
„ Gerichtsbarkeit), Hclvoeali et 8eulibeii." Uebrigcns bestand
auch noch ein Gericht des Gografen, wovon das Ins autiezuissi
INUIN sagt: „Omni« causa iulrs banuum uostruin, ezuaiu vol
„mors punit vel/ltetruneatiouein membri uiei etur, ael juelieiui»'-
„ pertiuet aelroeali, ?u5r zuoc/amatui» act /urt/crum

57) Ibiseiu p. ror.: „ Tlelvocatus 8usateusis cle jure tvibus vieibus
„ iu auuo juüieio suo praesiclebit. Ult boe eerlis teiuporidus,
„v!3e1>cet seeuucla leria et 111. z>ost oelavaiu Ilpipbauie. lloi»
„II. leria et III. post t^uasiinoclogeniti. Itein II. et III. l'eiiii
„post uativilateiu sanete Marie."

58) Im Lchnbrief von 1338 (bei Kkndlinger. M. Bcitr. Bd. L.
Urk. 56. S. 323.) hclehnt Kaiser Ludwig den Grafen Godfried
von Arnsberg mit den aus der väterlichenErbschaft herrührende,i
Lehnen, insbesondere „ ,Vclvoeatiaiu iu 8usato." Eichhorn
irrt daher, wenn er — in der Zeitschriftfür geschichtl. Rechtswiss.'
Bd. 2. S. 235. — voraussctzt, daß die Vogtei in Soest dem
Erzbischof von Köln in sehr frühen Zeiten übertragen worden t
wenigstens sehe ich nicht ein, wie dieses mit.obiger Belehnung
zu vereinigen.
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von Arnsberg in thucln «I.snlnw "), und zwar wurd-n zwölf
opiäeuii ausgfschiedcn, welche die Belehnung erhielten, und
immer durch Präsentation des Raths für die abgehenden voll¬
zählig zu erhalten waren. Zugleich versprach der Graf, die
Freygedinge in der Nahe von Soest nicht hcgey, und keinen
der Soester opiäsni vor ein solches Gericht außerhalb der Mauern
von Soest ziehen zu lassen. — Die Stgdt schritt in ihrem
Streben nach Unabhängigkeit fort, sie erwarb 1328 die Frci-
grafschaft Rudenberg vom nddllls vir Ooclokrillus llo lloll-
tlvichei'Ao durch Kauf um 600 Mark 6°). 1369 erwarb sie
auch die Freigrafschaft Heppen vom Erzbischof von Cöln als
Nachfolger des Grafen von Arnsberg pfandweise um 500 Mar¬
ken 6'). Beide Grafschaften wurden fortan meist an Eisten
Freigrafcn verliehen ") es entstand allmählig der Name
und der Begriff der Freigrafschaft Soest — In alle,,
Schrae heißt es nun auch §, IV- »Bort mcr. so sind
»drey Gherichte binnen der Etat, dat eyne unses Heren von
»Colen. dat andere des Provcstes von Sust. Unde dat derde
»des Raydes.« — Das Schulten - und das Go-Gericht,
scheinen übrigens in das Gericht der vier Bänke zusammengc-
flossen zu scyn, wenigstens wird dieses aus der sogenannten
Forma des gemeinen Gerichts-Prozesses, in dem Gerichte vor
den veer Bänken gehalten, wahrscheinlich, indem hier im
Lil. Hl. Richter Gogreve genannt, und Tir. Xl. eines
jährlich auf St. Ulrich" in Gegenwart der Z Schulten von
Osterhausen, Borgclen und Hattorp zu haltenden Gerichts —-

59) Bei Kin billiger M. Beitr. Bd. 2. Urk. 85. S. 216.
KO) S. Urkunde bei Troß S. 10. 11.
kl) S. Urkunde bei Kindlinger Münst. Beitr. Bd, 3. Abth. 2.

No. 170, S. 474.

62) Troß S. 10. 11. Andopcn ist vermuthlich ein anderer Name für
Rudenberg, da grade, nachdem Rudenberg und Heppen erworben,
der Freigraf 1371 „in unser graschappcn to Andopen und to
Heppen öwer sey beyde" ernannt ward.

63) TroF S. 58. 59. 60 ff.
K4) p. 139.
kö) p>. 399.
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wahrsckeinlich der einzigen Reliquie des mit den Höfen natürlich

von selbst eingehenden Gerichts — erwähnt wird °°). Ler

Richter zu den vier Bänken wurde übrigens der Großrichter

genannt, dessen Competenz beschränkt war, und dessen Urtheile

vor dem Rath-Gerichte gescholten werden konnten ^).

Soest war sonach auf dem besten Wege zur freien Reichs¬

stadt, und gewiß nichts weniger als geneigt, sich wie eine

gewöhnliche landsäßige Stadt die Ausdehnung der Gewalt

gefallen zu lassen, die Kurköln versuchte. In dem hierüber

entstandenen Kriege war Soest genüthigt, sich dem Schutze der

Herzoge von Cleve zu unterwerfen. Die sogenannten pacta

äucali»68) hielten die Rechte der Stadt aufrecht. Soest erhielt

eine gewisse Selbstständigkeit.

Das Verhältniß der Stadt zur Börde hat sich historisch

aus dem gemeinschaftlichen Verbände in dem Haupt-Schulten-

Amte in Soest, sodann durch die Erwerbung der Vogtei und

Frei - Grafschaft entwickelt. Hierin lagen zwar nur einzelne

scharf bestimmte Rechte, allein sowie fast überall aus der Vogtei

die Landesherrschaft entstanden, so hatte hier Soest wenigstens,

während der Landesherr um die Börde sich nicht kümmerte,

Gelegenheit genug, seine Rechte durch allerhand allmählige

Ausdehnungen einem quasi-landesherrlichen Verhältniß näher

zu bringen. Auch die Steuern, die Soest im Ganzen — ein

Zehntel der von Cleve und Mark vcrwilligten — zu zahlen

batte, wurden vom Magistrat subrepartirt. Daß der Magistrat

aber hiebei späterhin die ganze Contribution auf die Börde

allein vertheilte, die Stadt also befreite, ja sogar noch eine

bedeutende Mehr-Summe auf die Börde vertheilte, um damit

die städtischen Kommunallasten zu bestreiten, so daß z. B. von

1700 bis 1715 jährlich gegen 3 bis 6000 Thaler Kontribu-

tions - Ucberschuß für die Stadt - Kämmerei - Kasse verwandt

worden — das sind Anmaßungen, die wahrscheinlich in

66) Hiill. p. 413.

67) Ibicl. p. 27.

68) Oocum. 9. ll. p. 21. «qg.

69) Geck S. 110. 111.
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der Vogtei nicht lagen, und die auch der Landesherr nie aus¬
drücklich gebilligt hat. Freilich schloß der Soester Magistrat
am 10. Juni 1688 mit dem Großrichter Schmitz — dem ein¬

zigen eigentlich landesherrlichen Beamten in Soest — einen
Vertrag insbesondere auch darüber ab, daß er sich um das Kon-
tributionswcsen nicht bekümmern, sondern die Beschwerden an
den Magistrat verweisen und die Beschwerenden zum Gehorsam

gegen den Magistrat ermahnen solle Allein der Churfürst
crwiederte hierauf am 12. November 1690:

»Daß bei dem 7. Artikul Wir gleichwohl einen wie den
»andern Weg ^gnädigst wollen, daß, wenn über unsre gnä¬
digste Zuversicht in dem Komributionswesen der Stadt-
»Magistrat zu Soest den Klagenden keine Remedirung schaf-
»fen, demselben seines Beschwers halber bei Uns und Unserer
»hiesigen (Cleve) Negierung sich anzugeben und Remedirung
»unterthanigst zu suchen frei bleiben solle.«

70) VII.: « Als auch einige Zeithero in dieser Stadt Mißverstand,
„Irrungen und Klagten, wegen der Kontribution und mcxll eou-
„ trikuoncli gewesen, indem ein Thcil der Bürger bald dieses,
„dev andere ein anderes vorgeschlagen, endlich gleichwohl der
„Magistrat mit Belieben zu den gemeinen Anlagen gehöriger
„Deputirtcn das Kontributions-Wesen dahingenommcn, daß
„sowohl das Oatastrum der Stadt als über die Borde mit gehö¬
rigen Fleiß rcvidiret und zu möglicher Gleichheit nach eines
„ jeden Kontribuenten Stand und Beschaffenheit eingerichtet, gleich-
„wohl sich einige darüber beschweren, und schwerlich zu hoffen,
„sonderlich in diesen elenden Zeiten, da jährlich die Land-Steuer
„und gemeine Auflagen sich erhöhen, daß Schatz oder Kontribu¬
tion allen und jeden nach Gefallen zu benahmen stehet, sondern
„vielmehr zu bedenken, daß anjctzo oder künftig bei abermahliger
„Revision oder Kollektion der Rollen etliche beerbte der Bauer-
„ Güter und Bürger oder Bauern zur Opposition können angc-
„ leitet und gestärket werden; so hat sich der Richter bei diesem
„Punkt williglich erboten und hiermit zugesagt, weil seine Amts-
„-^uteee88ore8 der Kontributions-Kollekten-Accis - Sachen sich
„nicht angenommen,-als wolle er auch darinne niemanden bei-
„ pflichten, oder zur Weiterung verständig seyn, sondern alle und
«jede Bürgere und Eingesessene auch beerbte hiesiger Bauer-Gü-
«ter, so sich etwan der Oblasten halber beschweren mögen, an den
«Magistrat verweisen, daß sie dessen Vorschläge und Schluß wegen
«gemeiner Oblagen gehorj'amlich annehmen und cinfolgen."
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Wenn also die Stadt späterhin mitunter auch selbst für
die Steuern Rath geschafft hat, so hat sie wohl nur ihre Schul- r

digkeit gethan, und nicht dadurch Forderungen an der Börde j
erworben, wie dieselbe nach Geck jetzt behauptet. ^

43.

Was nun den bäuerlichen Besitz betrifft, so hatten die oben -

genannten Haupthöfe sich aufgelöst, hofhörige. Güter kamen
daher nicht mehr vor. Ebensowenig erblickt man mehr eine

eigene Gemeinde Wachszinsiger. Die persönliche Hörigkeit hatte
längst aufgehört, und es sind die ihr früher Unterworfenen, wenn
sie nicht freigelassen, auf den verhältnißmaßig wenigen Leibei-
-genthums-Gütern der Börde zu suchen. — Folgendes sind die '
Bauerngüter, wie sie seit den letzten Jahrhunderten Vorkommen.

l. Freie oder Erb-Güter.

Wir brauchen uns hier nur auf den oben §. 41 bei der
Grafschaft Mark angegebenen Begriff dieser Güter zu beziehen,
welche in denselben Verhältnissen, wie die Cleve-Märkischen, ^
standen, insbesondere auch wegen der Untheilbarkeit und Abfin¬
dung ^ 2 ). Es waren übrigens verhältnißmaßig wenige Erb-
Güter vorhanden.

2. Zins-Güter.

Auch hier können wir uns auf das oben h. 41 Gesagte
beuchen. Jnsbcsonddre müssen wir aber den Ansichten Gecks
daß bei den auf Gemeinheit- oder Dorfs-Gründen angebauten
Brinksitzer-Stellen, deren Besitzer für die ihnen abgetretenen
Hausplätze und den dazu verliehenen Grund zum Hofraum
oder Garten, sowie für das Recht zur Mithude auf der Dorfs-
Gemeinheit oder Waldemei, einen jährlichen Grundzins und ein
Hudcgeld zur Dorfschaftskasse entrichten müssen, eher ein Erb-
zins-Gut, als ein Zins-Gut, anzunehmen sey, widersprechen.

71) S. 112. Es sei denn, daß die Accise-Verfassung von 1713 ab

eine andere Beurtheilung des Verhältnisses herbeiführte.

72) S. Geck S. 373. 374.

73) S. 376.
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Die von Geck angenommene Bermuthung, daß der seitherige
unbeschrankte Eigenthümer von seinen Rechten so wenig als
möglich habe vergeben wollen, dürfte hier unanwendbar seyn.
Man kann nicht annehmen, daß die Betheiligten juristische Sub-
til,'täten beabsichtigt haben, wo sie dies nicht ausgedrückt haben.
Es steht nichts fest, als die Abtretung und der Zins; daß ein
so künstliches Geschäft, als die Thcilung des Eigenthums, habe
abgeschlossen werden sollen, läßt sich nicht annchmcn. Wollte
der Abtretende bei dem Zins noch von Zeit zu Zeit ein Lau-
demium haben — was bei Erbzins-Gütern freilich Statt fin¬
det, — so würde es gewiß besonders ausgedrückt seyn. Eben
so wenig können wir uns mit Gecks Meinung befreunden,
daß selbst bei denKöttern, welche nur einige Rauchführer, Zins-
Gelder, oder" andere unbedeutende Abgaben zu entrichten haben,
für bloßes Erbzins-Gut zu vermuthen.Wenn Geck sagt, daß
solche Abgaben ein Anerkenntniß des Obereigenthums des Em¬
pfängers involviren, so ist das eine xoürio xrinoi^ii, die wir
durchaus nicht gelten lassen können. Der Besitzer gesteht dem
Berechtigten kein größeres Recht, als das auf den Zins; will
dieser nun stärkere Rechte, gar Thcilnahme am Eigenthum,
behaupten, so liegt ihm der Beweis ob. Ganz richtig hat
daher das vormalige Soester Stadt-Gericht das volle Eigen¬
tum für die Besitzer zum Hypothekenbuch eingetragen. Geck
bleibt sich auch nicht konsequent, da er auf derselben Seite N. 4
bei den einzelnen Ländereien und Häusern, auf denen eins jähr¬
liche Rente, ein Kanon, oder eine Peterpacht, als Grund-Zins
hastet, das volle Eigenthum des Besitzers nicht bezweifelt, ob¬
gleich sich dieser Fall von dem vorigen nicht mit juristischer
Schärfe unterscheiden, läßt.

3. Gewinn-Güter.

Diese, meist vorkommenden, Güter sind Leib- und Zeit-
Gewinn-Güter nach dem oben tz. 41 gegebenen Begriffe. Ob¬
gleich die Gewinnbriefe nichts vom Erbrecht, sondern das Gc-
gentheil sagen, ist die Erblichkeit dieser Gewinn-Güterdoch nie
im Ernste .bestritten worden. Nur bei der Prüfung des für
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».

D

H-

Cleve und Mark von Terlinden entworfenenProvinzial-Gesetz¬
buchs glaubten Einige, ausgehend von einer in der Grafschaft
Mark überwiegenden Gerichts - Meinung, auch hier die Vermu-
thung für Zeitpacht ausstellen zu dürfen, was aber weiter keine
Folgen hatte. Das Nähere hierüber, sowie über die Geschichte
des Erbrechts der Socster Gewinn-Güter, folgt im dritten
Theile. Dort sind auch beigelcgt:
s) die Magistrats-Verordnung vom 25. September 1708 über

die Abschichtung der ersten Ehe-Kinder, und deßhalb ein-
zuholcndemKonsense der Erbherrn.

L) die im Jahr 1790 zum Zweck des Provinzial-Gesetzbuchs
vom Soestcr Magistrat geschehene Sammlung der herkömmlich
begründeten Rechtsverhältnisseder Gewinn- oder Leibeigen¬
thums-Güter. —

Merkwürdig war die in der Börde vorkommende Einthei-
lung der Gewinn-Güterin solche, welche zu Erbrecht, und in
die, welche zu Landrecht liegen. Bei den ersteren gehören Zim¬
mer und Zäune (Hofes - Gebäude) und Fett und Besserungen
dem Hofesbesitzer eigenthümlich, bei den letzreren aber sind die
Gebäude und Meliorationen ein Eigenthum des Gutsherrn.

4. Leibeigenthums-Güter.

Nur einige 20 Güter, welche zu den Klöstern Welvern
und Paradies gehörten, sind in den letzten Jahrhunderten in
diesem Verbände angetroffen worden. Besondere Gesetze waren
darüber nicht vorhanden.

S. Erbpacht-Güter.

Diese Güter sind selten, da das anerkannte Erbrecht der
Gewinn-Gürer den Wünschen der Colonen gnügte. Gewöhn¬
lich treten die Erbpacht-Verleihungen daher auch nur bei Gü¬
tern hervor, die an Auswärtige verliehen worden, welche die
Natur der Soester bäuerlichen Verhältnisse nicht kannten.

Besondere Gesetze gibt es über diese Art Güter nicht.
Zeitpacht-Güter waren übrigens bei wirklichen Bauern-

Eütern bis 1809 unbekannt ").

75) Geck S. 374.
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44.

Hl. Grafschaft Dortmund.

Die alte Geschichte von Dortmund ist noch durchaus nicht
aufgeklärt. Das ganze Kommissorium des come« 1'rutmannus
von 788 ist so vielen geschichtlichen Schwierigkeiten unterworfen,
daß darauf nichts zu bauen. Daß der Reichshof Dortmund
1300 vom Kaiser an den Grafen von der Mark versetzt worden,

geht freilich aus der Beilage l5 hervor. Und eben wenig wird
es zu bezweifeln seyn, daß die Stadt die Grafschaft im 14.
Jahrhundert vom Nobili« von Steck erworben "). In dem
kleinen ländlichen Territorium, was die Reichsstadt besaß, kamen
nun folgende Arten Bauerngüter vor.

1. HobL-, Lathen- und Behandigung s-Güter.

Hiebei treten dieselben Verhältnisse, wie bei der Grafschaft
Mark ein. Verschiedene Hobs - Güter gehörten zu den in
der Grafschaft Mark gelegenen Oberhöfen a) Elmenhorst und
b) Fronlinde. Der Oberhof c) Huckarde erkannte die Abtei Essen
als Oberherrn an, und seine Verhältnisse sind nach den Essen-

- dischen Hobs - Rechten zu beurtheilen. Mit dem Oberhof
ä) Abdinghof war die Familie von Westrom vom Abt zu Werden
behandigt. Der Oberhvf e) Kirchlinde, dem Katharinen-Kloster
zu Dortmund als Hofsherrn gehörig, war nach Rivcs "") Ver-
muthung vom Kloster aus verschiedenen ihm tradirten Gütern

! zusammengesetzt worden, ohne daß darüber jedoch zuverlässige
Beweise vorliegen.

s Merkwürdig ist es übrigens, daß der eigentliche Reichshof
Dortmund nicht in der Grafschaft Dortmund lag, sondern zur
Grafschaft Mark unter dem Namen Oberhof Stockum gehörte.

- 2. Leibcigenthums-Güter.

^ Dieser gab es nur vier, zur benachbarten Abtei Kappenberg
^ gehörig. Besondere Gesetze gab es für dieses Verhältnis! nicht,

das Herkommen und die Natur der Sache entschied.

76) T'e-c/romnttc/ie?' x. 2-js. r/,ü.

77) 8. 3ÜS.
12
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Z. Leib- und Zeit-Gewinn-Güter.

Im Ganzen sind hier dieselben Verhältnisse,wie bei der
Grafschaft Mark, anzunehmen. Wegen des in neuerer Zeit
vom Land-Gerichtebestrittenen Erbrechts der Bauern muß auch
eben so, wie für die Grafschaft Mark, im dritten Lheile die
nähere Erörterung folgen.

4. Erbpacht-Güte'r.
Wegen dieser Güter, welche sich von den erblichen Gewinn-

Gütern nur darin unterscheiden, daß bei ihnen kein Gewinn-
Geld zu zahlen, ist nichts besonderes zu bemerken.

45-

IV. Grafschaft Hohen-Limburg.

Die jetzige Grafschaft Limburg war früher ein Lheil der
Grafschaft Altena. Als im 12. Jahrhundert die Brüder Frie¬
drich und Arnold Grafen von Altena die Lander theilten, siel
.Arnold die Gegend von Limburg nebst Jscnberg und sonstigen
Landestheilen zu "). Als nun Friedrich, der Sohn dieses
Grafen Arnold, der sich nach der Burg Jscnberg schrieb, wegen
des erschlagenenErzbischofs Engelbrccht von Köln Land und
Leben verlor, nahm der Schwager desselben, der Graf Heinrich
von Limburg und Berg, als Vormund, die Kinder zu sich, und
erbaute, als er den Sohn Dieterich wieder in das Limburger
^Iloäium einsetzte, die Burg Limburg ")/.Dietrich von Jscn¬
berg, spater Graf von Limburg genannt, trug nun seinem Oheim
1242 das »alloäium csstri äiuti Limburg super I-enam,

»et cluurum llukelo et Wauuemell nlloclium cum

p Omnibus sttinentiis« zu einem Erblehn auf 20 ). 1243 wurde
-durch einen Vertrag mit Graf Adolph von der Mark, der sich
in den Besitz der Jscnbergschen Güter gesetzt hatte, verschiedenes
von denselben abgetreten, mehreres mit den dazu gehörigen Mi¬
nisterialen u. f. w. gethcilt; insbesondere versprachen sich Graf

78) v. Steinen Bd. 4. S. 1318.
79) Ns. Lsseuä. bei 1>. 456. 457 . diot. 7..
89) S. den Lehnbriefbei v. Steinen Bd. 3. S. 1434.
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Adolph von der Mark und Dietrich von Zsenderg »Deuter
»et in oppielis «uis ulr isto äie in sntea litones vel liomi-

»noo sä sävocstiss slienss pertinentes reeipiot b').«

Die Lnrtes, welche Dietrich dem Grafen von Limburg
und Berg austrug, finden sich freilich in ihrer Vereinigung als
Oberhvfe nicht mehr, so wenig als sich beim Stift Elsey die
demselben 1274 vom Graf Dietrich verkauften zwei dort gele«
gencn (lurtes ") n,ekw als Oberhöfe vorsinden.

Im Allgemeinen ist, da hier zugleich eine Freigrafsthast
(krumme Grafschaft genannt) mit den freien Stühlen vorhan¬
den br), nicht zu verkennen, daß die damaligen Standes- und

Güter-Abheilungen in Mark und Westphalen, Ainistorisles,
(lurtes, lAtones, Freie, auch in Limburg bestanden.

Limburg wurde eigentlich als Bestandthcil der Grafschaft
Mark angesprochen; durch den Vergleich vom 3l. Marz 1649
wurden die Verhältnisse naher bestimmt, der Appellations-Zug
nach Cleve, das Bcitragsverhaltriß zu den von Mark für Lim¬
burg getragenen Reichs- und Kreis-Steuern und deren Sub-

repartition auf die Landcsgesessencn regulirt "). Durch den

—- >

8l) S. den Vertrag bei v. Steinen S. 1435—1439.
84) Urkunde bei v. Steinen Th. 3. S. 1431.
83) S. v. Steinen Th. 4. S. 1331. 1333.
84) « Wegen der Türken- wie auch andern Reichs- und Kreis-Steuern

«ist verglichen, daß dieselbe vom Hause Limburg auf dis gesammte
«geist- und weltliche Unterthanen mit Authun der angesessenen
„ Adlichenund anderen Geerbten (in deren Bciwesen auch diekocop-
„toros ihre Rechnungen ablegen sollen) repartirt- und ausge-
„ schlagen, demnächst von den Limburgischen beigetrieben, empfangen
„und nach Cleve gegen Quittung ausgcliescrt worden, and da-
„gegen Se. Churf. Durchlaucht den Herrn Grafen und- dessen
„ 8nccossores gegen den Kaiserlichen Fiskal, Reichs - und Krcis-
„Pfennigmeistcr, auch das fürstliche Haus Berge, vor gedoppelter
„Bezahlung und andern Ansprüchen indemnisiren sollen und
„wollen. Und weilen auch bei diesem Punkt die eingesessenen
„Adlichen Limburgische sustinirt, daß sie ihr Contingent nach
„Cleve oder wohin eS Se. Churfürstlichen Durchlaucht gnädigst
«verordnen würden,- zu liefern hätten, so hat der Herr Graf
«dieses zwar dem von Brabcck zu Letmathe und seinen Sucecs-
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Vertrag vom 11. August 1729 wurden inzwischen diese Mär¬
kischen Hoheitsrechte bei Gelegenheit der Ausgleichung über

„soren, soviel deren Kontingent anbelangt, aber den übrigen

„Adlichen nicht zugeben wollen, sondern daß dieselben das ihrige

„am Hause Limburg abzustattcn und zu erlegen Willens wären.

„Da sie aber solches in der Güte nicht thun wollte», solchenfalls >

„soll solcher Punkt in denen Schriften beiderseits, wie oben ver-

„meldet, (bei der Gerichtsbarkeit) instruirt und decidirt werden.—

„Wenn aber einige Landsteucrn in der Grafschaft Mark bewilliget

„und umgelegt, sollen die Limburgische Unterthancn deswegen

„ in keinen Anschag gebracht werden, sondern davon befreit seyn,

„die Frei-Märkischen aber,' so in Limburg gesessen, darunter der¬

gestalt kollektirt werden, daß denselben der Anschlag nach Gele¬

genheit ihrer Güter gemildert, und damit cs deßwcgcn hinführo

„keine Streitigkeiten gebe», ein gewisses Contingent ihnen an-

„ geschrieben, darüber auch jedesmal die Repartition vom Hause

„Limburg mit Authun der Eingesessenen Adlichen und andern

„Geerbten gemacht, die Gelder durch die Limburgischen Beamten !

„erhoben und zu Cleve geliefert, die Rechnungen auch in Bei-

„wesen der Adlichen und Geerbten abgelegt werden, zu dem Ende

„auch die Frei-Märkischen Güter, soviel deren setzo um Limburg

„befindlich, in ihrem Zustand und Anzahl konservirt werden sol-

„lcn. — Der Dienste halber, so die Frei-Märkischen an dem

„Hause Limburg schuldig seyn sollen, bleibt es dabei, daß sie

„ jährlich vier Dienste, inmaßen sie sich dazu eingelassen, leisten.

„Und weil es der Wacht-Bestellung halber am Hause Limburg

„bei diese» Stroublen provisionaliter auf ein Jahr dahin genom-

„men und verwilliget,. daß zu Verschonung der Unterthancn mit

„den Personal-Wachten, und zugleich) mit vor die Reparation

„der Festung auf Kraut und Loth in Summa fünf hundert

„Reichsthaler (jedes Quartal das vierte Lhcil davon) von den

„Limburgischen Unterthancn, in hundert Pflüge vormals abge-

„theilet, der Herrschaft bezahlet werden sollen, so hat cs dabei

„ sein Bewenden. Es wollen jedoch die Adlichen bei unverhofften

„vorfallendcn größer» Gefährlichkeiten der Zeiten, auf vorher¬

gehendes des Herrn Grafen Ersuchen, st» selbst befindender Noth-

„Wendigkeit zur Verstärkung der Wachten sich diskretlich zu

„erklären und gutwillig finden zu lassen, jedoch ohneMaaßgcbung

„und unverbindlich, nicht abgeneigt seyn. — So solle auch die

„Huldigung sowohl von den Frei-Märkischen als andern Lim-

„ burgische« Unterthancn in dem Hause Limburg, wie vor Alters

„hergebracht, ohne Rachthcil Sr. Churfürstl. Durchlaucht über
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Tecklenburg an Limburg übertragen, und nur die jährlich aus

der Grafschaft Limburg zu zahlenden 30S6 Lhaler Vorbehalten.
Was die in der Grafschaft befindlichen Bauern-Güter

betrifft, so sind keine Oberhöfe dort vorhanden, die früher be¬
standenen 6uri.es sind also eingegangen. Es liegen dort aber
einzelne Hobs- und Behandigungs-Güter, welche zu auswär¬
tigen Oberhofen, z. B. zum Obcrhof Hagen, zum Kölnischen
Hof zu Schwelm, zum Sümmereschen Oberhof (im Herzogtum
Westphalen) gehören, und selbstredend nach deren Rechte zu
beurtheilen. — Ueber einige in der Grafschaft vorhandene
Sattel oder Sadel-Güter z. B. Osthenner und Menning¬
hausen, entscheiden, da deshalb keine Gesetze oder Weisthümer
existiren, die einzelnen Vertrage und Gewohnheiten. — Leib-
eigcnthums-Güter gab es dort gar nicht; die früher vorhan«
denen lüwues werden also frei geworden seyn. — Frei-Güter,
deren früher zuvcrläßig dort seyn mußten, weil Frcistühle da
waren, sind unsres Wissens nicht mehr anzutreffen, wahrscheinlich
sind sie in durchschlächtig eigene oder in Zins-Güter überge¬
gangen. —

Die gewöhnlichen Bauern - Güter sind die Gewinn-
Güter. Das Erbrecht des Bauers au denselben, wenn seit
80 Jahren eine einförmige Pacht entrichtet, war nicht bezweifelt,
es mochte nun der Besitzer einen Gewinnbrief erhalten haben
oder nicht, er mochte verpflichtet gewesen seyn, alle 12 oder 15
Jahre oder auf Lebenslang zu gewinnen. Man nannte diese Güter
auch wohl ohne weiteres Erbpacht - Güter. Die Entscheidungen
wurden übrigens in Ermangelung von Verträgen aus dem
gemeinen deutschen Privat-Rechte genommen, und Rive
berichtet, daß Strube's 6ouuueui.ai.io cko sture villieoruiu ein

„die Frei-Märkische habenden Recht und Gerechtigkeit, geschehen,

„außerhalb daß, soviel die eingesessenen Adlichen anbclangt, ob

„dieselbe jedoch mit Vorbehalt Sr. Churf. Durchlaucht Ober-

„ Huldigung zum Handstreich und Gelüled, wie anno 1627 geschehen,

„verpflichtet oder nicht, in dreien Schriften vor Sr. Ehurf.

„Durchlaucht, auf Weise, wie oben, instrnirt und demnach vo«

„dcroselben zur endlichen Decision ausgestellt worden solle."

8ö) S. Z18,
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klassisches Ansehen gewonnen. Das über die Erbpacht-Güter
vorhandene einzige Landesgesetz, die Verordnung vom 10 Mai
1801 über die Kindtheile und Leibzuchten, ist dem dritten Lheile
gegenwärtiger Schrift beigelegt.

46.

V. F ü rstenthum Stegen.

Es ist der ehemalige Ober-Lohn-Gau, welcher mit den
Grenzen des heutigen Fürstenthums Siegen so ziemlich zusam¬
menfallt b«). Die Grafen der beiden Lohngaue, nachher von
Nassau genannt, treten zuerst als Dynasten mit Mannschaften,
und sodann als Landesherr» auf ^). — Ueber die altere
Verfassung des Landes mangelt es an zuverlässigen Nachrichten.
Wenn der Nassauischr«Geschichtschreiber v. Arnold! für die
ältesten Zeiten die Behauptung aufstellt, der Zustand der Dorf¬
bewohner sey von dem allgemeinen Zustand der Bauern in
Deutschland nicht unterschieden, Leibeigenschaft sey ihr Loos,
der eigentliche Grundeigentümer aber der Adel gewesen, welcher
seine Güter theils durch Leibeigene selbst bauen lassen, theils
an sie gegen Dienste und Zinsen ausgcgeben — so ist das nur
ein Wiederhall der früher gangbaren unhistorischen Meinung
der Germanisten, für welche hier übrigens auch gar keine neue
Beweise angegeben sind. Allerdings waren auch Hörige, viel¬
leicht auch einige Vollschuldige oder Leibeigene im Lande, z. B.
Kölnische Leibeigene und Wittgensteinsche Leibeigene, auf
welche, sowie auf seine in Zukunft ins Nassauische überziehende
Leibeigene Graf Johann m. von Wittgenstein im Vertrage vom
28. Juni 1392 verzichten mußte; sowie die Wildenburgsche
Leibeigene im Siegenschen, welche die letzten Herrn von Wil¬
denburg den Nassauischen Grafen 1417 pfandweise überließen,

66) v. Arnoldi Geschichte der Oranicn-Rassauischen Länder und ihrer
Regenten. Bd. 1. G. 4.

87) Ueber den behaupteten Salischen Ursprung derselben S. Lr-m-r
Orig. uu8sov. Wenk-Histsr. Abhandl. im 21. u. 39. Stück deS
Hanauer Magazins von 1776. v. Arnoldi Bd. 1. S. 16. ff.

88) Bd. 1. S. 15.
89) v. Arnoldi Bd. 1. S. 64. ,
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und die durch den mit dem Hatzfeld-Wildenöurgschen Stamtn
1443 abgeschlossenen Vertrag erblich bei Nassau blieben
Allein daraus folgt gewiß nicht, daß der Bauernstand überhaupt
leibeigen gewesen. Vielmehr laßt sich nur, wie fast überall in
Deutschland, eine Mischung von Freien und Liten (Hörigen)
annehmen. Gegen eine allgemeine Leibeigenschaft des Bauern¬

standes, gegen das allgemeine Grundeigenthum des Adels spricht
grade im Siegenschen Alles, es finden sich keine Spuren von
Abhängigkeit der Bauern - vom, Adel — einzelne Intimi, die
in den Ritterstand traten, ihre Alode meist dem Grafen zu Lehn
auftrugen und als Mannen mit Burglchnen u. s. w. zurück
erhielten; — seit aller urkundlichen Geschichte erscheint der
Lauer in der Regel als freier Eigenthümer seiner, freilich
mit einigen Feudal.Abgaben gegen den Landesherr» beschwer¬
ten, Alode, und wo er nicht sein freies Eigenthum baute,
war es doch ein bestimmtes festes Zins - oder Erbleih - Recht,
in dem er stand, v. Arnold, gesteht daher auch ^'), daß der
Bauernstand schon im Zeiträume von 1255 bis 1416 einen

großen Theil seiner.Ländereien als Eigenthum besessen, verfallt
aber in eine xeiitio xrinoipii, wenn er dieses als günstige Aendc-
rungen des früheren allgemeinen, noch gar nicht bewiesenen,
Zustandes betrachtet. Für'den Zeitraum von 1416 bis 1559
bemerkt v. Arnold,' ^): »Bon der ehemaligen Leibeigenschaft
»waren im Dillenburgschen und Siegenschen kaum noch Spuren
»vorhanden. Zwar blieb der Bauer hier, wie von jeher, sei-
»„cm, Landesherrn zu Bede und Diensten pflichtig. Leibeigene
»im strengem Sinn, welche verkauft, vertauscht und verschenkt
»werden konnten, hatte weder der Landesherr, noch der Adel,
»noch die Geistlichkeit. Von Buttheil, Besthaupt und dergleichen,
»mit der Leibeigenschaft verknüpften, Abgaben war hier keine

R>) v. Arnoldi I. 137. Nebrigens wäre es sehr zu wünschen gewe¬
sen, daß v. Arnoldi die Vertrage selbst, worin der Leibeigenen
erwähnt wird, mitgcthcilt, überhaupt seiner Geschichte einen liollox
«liplonintilniz angehängt hätte.

S!) Bd. 1. S. 24«. 241.

S2) Bd. 5. Abth. 2. S. 13..
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»Rede mehr. Es scheinen auch in diesen Landcstheilen alle
-»Bauern einerlei Rechte gehabt zu haben.«

Die bei weitem überwiegende Masse der bäuerlichen Besi¬
tzungen im Siegenschcn ist durchschlächtiges Eigenthum, Grunde!-
eigenthum des gemeinen Rechts. Und zwar ist dieses Grund¬

eigenthum ganz städtischer Natur, es ist von jeher unbedingt
theilbar gewesen, und das zum größten Flor des Landes. Nur

durch die Konsolidation derHauberge hat man sür die Erhaltung
des hier, wo die metallische Produktion die Hauptnahrungsquelle
ist, so wichtigen National - Kapitals zu sorgen nothwendig
gehalten ^).

Bäuerliche Rechtsverhältnisse treten nur ein:
1. bei den Erblehnen.

Diese Güter werden auch, und zwar in der Landcsordnung,
Erbbeständm'sse genannt, der Ausdruck: Erblehen, ist aber der

gebräuchliche. Der Erblehnhcrr ist gewöhnlich der Landesherr,
Kirchen, Kapellen, Stiftungen, Hospitäler, und, wiewohl sehr
selten, andere Gutsbesitzer. Es ist die römische Emphyteusis.
Die gesetzlichen Bestimmungen der Nassauischen Landesordnung
Theil I. Kap. 7. hierüber sind dem dritten Theile dieses Werkes

beigelegt. Rücksichtlich der vielen vom Stift Keppel herrührigen
Erblchn - Güter — Keppelsche - Güter genannt — entscheidet
eine besondere am 23. August 1729 zwischen dem Stifte und
den Lehnsträgern geschlossene und unterm 10. Mai 1764 vom
Herzog von Braunschweig als Bormund genehmigte und von
der Justiz-Kanzlei zu Dillenburg am 26. Juli 1764 bestätigte
Erblchn-Konvention, welche ebenfalls dem dritten Theile beige«
legt ist.

2. Zins-Güter.

Die Landesordnung Th. l. Kap. 8. — ebenfalls dem dritten
Theile beigelegt — nennt diese Güter schlechte Erbzins-Güter,
und läßt im Zweifel für diese Güter, sobald seit 40 Jahren
ein einförmiger Zins bezahlt worden, vermuthen.

93) Ungefähr so, wie in der Schweiz, wo neben unbeschränkter Boden-
Theilbarkeit die ungetheiltcn Alpen als Gemeingut der Ration
bestehen. S. cl'lvsrnois «wr ls inorcellement elc.
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Wir wenden unS nunmehr — nachdem die betreffende
Rechts- Geschichte der zum Großherzogthum Berg gehörig gewe¬
senen Bcstandthcile des Arnsberger Regierungsbezirksdargelcgt
worden — zum Mindenschcn Regierungsbezirk.

47.

Vl. Grafschaft Rietbcrg.
lieber den Ursprung der Grafschaft Nietberg mangelt eS

an zuverlaßigen Nachrichten,da unsres Wissens das Nietberger
Archiv noch nicht geöffnet ist ^). Eine Urkunde von 1237
deutet auf einen Zusammenhangder Grafschaft Nietberg mit
der Grafschaft Arnsberg hin, indem der Graf von Arnsberg
hier auf alle Güter jenseit der Lippe »cum omnilm8 atiinenliia,
» tam tillelibus <^uam mi»i8tcissa!il>u8« zu Gunsten des Grafen
Konrad von Rothberge verzichtete, wogegen dieser sich aller
Ansprüche auf das Dominium Lni>8l>ci-gbegab. Wegen ihrer
Uomiue8 vereinigten hier die Grafen, » ^uocl neutco »o8il-um
»/,om,'»LL aonr/,7/«nft extitcnint, ante bnuc
» comp 08 itionem alir,8 non man8oiint, 8i aei alteiutrum
»no8troium cleclinavcnint, co8 8ino voluntutc altci'iu8 ,ibi
»non N8urpal>it. Item 8i uli^ui8 /rommum aiic^ua
»ex p-'n'tc contoaiiv8 elcii^uooit, alter ip8um in piraefulli-
»cium alteriu8 non U8ui^al>it. «

Daß auch in Rielberg früher die gemeine Freiheit Grund¬
lage der Verfassung gewesen, geht aus der Thatsache, daß dort
Frei-Gerichte waren, hervor. ISlO prasentirt »Johann Grcve
»tom Rctbberge«dem Chursürstenzu Köln als »Stadtholder,
»Vorweser, Hanthaver, Beschcrmer unde Lieffhcbber der fryge-
»nen und hcmelichen Gerichte der Dryggenenstole « seinen
»bekledenen Dcyner Thoner düses Brests Ottene Barwcpge,

Li) Ob, wie Weddigcn Paderborn. Gcsch. S. 82. glaubt, der i»i»n8
Itillga, in oninitatn ftrilwi eli eoinili8, worin die cni'tis Ilonstinlo
onin omnivu8 ^erlinoutüz — maneffiiiz ntriu^gnu 8vxus, er¬
worben für Meinwerk und seine Kirche 1013 f.Zo/nre--?, ^nnal.
ftacleiliorn. 1'. l. /joo..) gelegen, in die Grafschaft Siittbcrg
übcrgegangen,lassen wir dahin gestellt scyn.

LZ) Bei 8oäar-n. ft. ll. p. ZZ.
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»de dar mitte unde bequeme to ys myne Frygrcvenstole to

»myner Graffschop van dem Retberge, ouck to myner Frygcn-

»graveschop namen Ebenen behörende, thv bcsittene «
Die altere Verfassung hat aber gang eigene Durchbildungen

erfahren, von denen uns freilich nur das Resultat bekannt ist.
Das alte klaaitum der Grafschaft »das freie Landrecht, sonst

»geheegtes Landrecht« ist zwar geblieben, und wer dieses freie
Landrecht gewinnen will, muß noch immer »so männlich seyn,
»daß er einen Bogen in der Noth rücken, seiner Frau im Bette
»gnug thun ^), und seinem Herrn im Felde als ein wehr-
»Hafter Mann naäiziehen könne«; allein die, fo dieses freie
Landrccht gewonnen, hatten doch nur den Vortheil, daß von
dem Mann oder der Frau, die in diesem Recht starb, der Herr
nur das vierfüßige Gut zun; halben Theile erbte, das Hecrge-
wedde aber dem ältesten ledigen unverheiratheten Sohne und
die Gerade der ältesten unverheiratheten Tochter gehörte —
während, so einer starb aus diesem Rechte, oder der dieses Recht
versäumt, die Herren auch das Heergewedde und Gerade erben,
Mist im Fülle, Geilung, Korn aufm Lande und Balken, Schüssel
und Löffel aufm Korbe, und alles vierfüßige Gut. Die Ur¬
kunde über das 1697 abgchaltcne Landrecht, auch in mancher

anderen Beziehung interessant, ist in den Beilagen des zweiten
Theils enthalten. Die Eigenbehörigkeif war allgemein, und,
wie aus dem Landrcchte ersichtlich, ein Bestandtheil der Verfas¬

sung, und ihr Uebcrgang aus der älteren freien deutschen Ver¬
fassung nicht zu verkennen. Der Landesherr war der Herr der
cigcnbehörigen Güter, mit Ausschluß einiger wenigen, die von
benachbarten Klöstern, dem Osnabrückischen Domainen - Amte
Reckcnbcrg und dem inländischen Gute Graßwinkel abhängig
waren. Die Osnabrückische Eigenthumsvrdnung von 1722 —
in den Beilagen des zweiten Theils — war stillschweigend

recipirt. Als Landes-Gesetze entschieden aber zuvorderst das
angeführte Landrecht und die, in den Beilagen des zweiten Theils

90) S. Kindlingcr Münst. Beitr. Bd. 3. Abth. 2. N. 219. S. 6ü8.
97) Ob auch die Satzungen des Benker-Heide-Rechts in dieser Bezie¬

hung gegolten, ist nicht zu ermitteln!
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enthaltenen, Verordnungen vom 10. September 1784 über die
Auslobung der Brautschätze, und vom 29. Januar 1785 wegen
Verheirathungder Eigenbehörigen.— Durch einen vom Fürst
Wenzel Anton am 24. Juli 1767 mit den Nietbergcr Kam-
uicrbauern auf 25 Jahre abgeschlossenen Vergleich, welcher am
7 . August 1791 auf weitere 25 Jahre ausgedehnt wurde, waren
die unbestimmten Eigenthums Gefälle, als Weinkauf, Sterbfall,
Freibriefe, sixirt. Mit Eintreten der Königlich. Westfälischen
Verfassung ward dieser Vergleich aber als erloschen betrachtet,
und von da ab wieder Weinbaus entrichtet.

Erst im vorigen Jahrhundert sind einige fürstliche Leiche
und einige Pfarr-Güter vcrcrbpachtet und daraus selbstständige
Slellen gebildet, in Liemke.und Senden nämlich, vorzüglich
aber im Dorf Neucnkirchen. Die abgeschlossenen Vertrage
entscheiden die rechtlichen Vertrage dieser Erbpacht oder Zins-
Güter-

Bis zum Jahr 1803 zahlten die Bauern Abgaben unter
der Rubrik: Kopfschatz und Löhnungen zur Bestreitung
der Kosten des Reichs-Kontingents, der Verzinsung derLandes-
Schulden, Erhaltung der Heerstraßen und einigen geringen
Besoldungen. Die Stadt Rietberg — die einzige in der Graf¬
schaft — entrichtete an die Landeskassevergleichsmäßig ein
Fixum. —

48.

VII. Das Land Delbrück.

Die uns bekannte Geschichte schweigt darüber, wie dieses
alte Land der Bruktercr dem Stifte Paderborn huldig und
hörig geworden. Soviel finden wir aber schon in den ältesten
Zeiten, daß es einen selbstständigen Theil des Paderbornschen
ausmachte. Die Verfassung desselben scheint die Aufgabe zu
lösen, zwei so disparate Dinge, als Leibcigenthum und politische
Freiheit sind, zu vereinigen.

Die bekannte älteste Urkunde über Delbrücks Freiheiten
ist die vom Erzbischof Diderich von Köln, Administrator des
Stifts Paderborn, von i4i5, wo dieser die alten Rechte und
Pflichten der Unterlaßen und Landleute im Lande Delbrügge



183 Buch !. Einleitung.

erneuert Gemäß dieser Urkunde wird die Pflicht der
Delbrücker zur Mai - und Herbstbeede, sowie zu einem Dienste
bei Stroh und einem bei Gras, anerkannt. Die Delbrücker
erscheinen als Hausgenossen,die sich in Dollschuldige und Halb¬
hausgenossen eintheilcn. Diese Familie des Stifts hat aber
so viele Rechte der alten Freien gerettet, daß selbst die Brächten
dem aus solchen Hausgenossen bestehenden Lande halb gehören,
und das Land vor dem Hagedorn noch seine plscila halt. Die
oberste Broke im Lande war auf »dertig Schillinge edcr eyn
»Löss« festgesetzt. »Item wan eyn Clockcnslach wert, unde
»wan eyn B'sscope io Paderborn wil ligcn to Velde, so sal
»eyn juwelik Hushere, dem dat gekondigct wert, volgen na
»siner Macht. Welker des nit en dede, und mit Vorsate nicht
»en lete, de sal gebrokcn hebbcn richt Schillinge: Letc de aver
»mitBorsate, so solde de gebroken hebbcn, na Gnaden des Heren
»unde des Landes.« —

Strunk, der Fortsetzer von Schatcn berichtet uns,
daß der Administrator Hermann 1505 sehr gezürnt ob derDcl-
brücker. Sie wurden beschuldigt, daß sie, ohne Rücksicht auf
die den bischöflichen Beamten schuldige Ehrerbietung, die Ge¬
rechtigkeit hintansctztcn, die Gesetze verletzten, mit geräuschvollen
Reden swinultnosi«vocilm«) ins Gericht gicngen, Unschuldige
plagten, Schwächere unterdrückten,Faktioncn erregten und mehr
anderes begierigen, woraus nicht nur das Aufhören alles guten
Regiments, sondern auch tägliche Aufläufe, Schlägereien, Todt-
schläge und sonstige Uebel gefolgt. Es war gewiß, daß der
Bischof die Delbrücker nicht nur mit Geldstrafen, sondern auch
mit Leib- und Lebensstrafen, Verbannung, Verstümmelung,und
Aufhebung ihrer alten Freiheiten bestraft haben würde, ^wenn
sie nicht auf Anrathen der zwei Edlen Philipp und Johann
von Hörde zu Boke sich das Fürwort des Domkapitelsverschafft
und dadurch bewirkt hätten, daß aus den drei Ständen des

Y8) Bei Kindlinger Geschichte der deutschen Hörigkeit. Urkunden
N. 158. S. 54s. ff. S. in den Beilagen des zweiten Lhcils des

gegenwärtigen Werks.
9V) ^nnnl. l'näoib. 1'. Hl, p. 3o — 32.
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Stifts Paderborn, Domkapitel, Ritterschaft und Städte, 12
Schiedsrichter ernannt worden. Diese Schiedsrichter kamen
unfern vom Schloß Boke » vor der Schlingen«« zusammen, wo
sich auch das Land Delbrück einfand. Als Ankläger traten auf
vier fürstliche Rathe, nämlich der Hofmeister (Llsginter sulse)
Vincenz von Schwanenburg, Caspar Nencke Canonious pre8-
dxtcr der Kölner Domkirche, Arnold von Schorlemer Land¬
drost, und der Landrentmeister Peter von Linß. Von diesen
wurde den Delbrückcrn das Verzeichniß aller ihrer Verbrechen,
Mißbrauche und Gerechtigkeit-Verdrehungen vorgelescn, und
es kam ihnen ein großer Schreck ob des angekündctcn fürstlichen
Zorns. Als aber die Rathe nun zur Vorlesung der Strafver¬
fügungen schreiten wollten, legten sich die zwölf Schiedsrichter
ins Mittel, und bemerkten, sie würden schon dafür sorgen, daß
dem beleidigten Fürsten Genugthuung werde; die Delbrücker

haben zwar schwer gesündigt, sehen aber nun ihr Unrecht ein;
sie wünschen, wieder in die Gnade des beleidigten Fürsten zu
kommen, und werden bereit seyn, alles anzunchmen, was zu
ihrer Besserung oder zur Erneuerung ihrer Gerichtsformen (srl
imiovsnclsm jucliciornm Deldrugon 8 ium torinsrn) für diensam
erachtet würde. Es wurde hienach in Paderborn über Milde¬

rung der Sirase verhandelt, und sodann: pv 8 tremo etism
per IN0N808 sliguot lsborstum in oonticiencks novs regimini»
Deldrngenma et snäioiornm nstionslium torms, sntiepuis
ipsorum snridus oon80ntsnes. (^nse ckeinlle se^uenti snno
sl> Hermanns antistite oonllrmsts; so tsnäem s praeeliolis
lluocleoim paciliestoriI)U 8 äie lllorcurii post äominicsm 2 clsm
s ksscliste, ^nsm sppollsnt Niseriooräis Domini, Deldru-
gensilms omuidu«, in olivo klolleriano (Rellerbrink) congre-
gstis, solennistime trsclits so promulAsts est. klxomplar
iztiuz oon 8 titntioni 8 Lpisoopalr 8 ssservstur in olisrtnlsrio
Uellrrngenoi Ilt ^nis germanioo sermone soripta
08t, nee mnltnm polest pro< 1 e 88 e pulilioo, 8stis erit, 8vlam

M) Aus welchem ich sie mit dem zweiten Lheile mitzutheilen
hoffe.

t



290 Buch I. Einleitung.

ullimam illiu« pnltom, Inline leckckitam, I>ie knljungero, ^nne
iln Iwdst

Die Freiheiten des Delbrücker Landes und seine besonderen,
namentlich die bäuerlichen Rechtsverhältnisse sind in dem »kurz
»gefaßten Entwurf des Delbrückschcn Landrechts« von F. W.

S. I. U. L. 1757 zusammengestellt
Das Land Delbrück regierte sich durch seinen Rath mit

dem durch denselben gewählten Landrichter und Landknecht. Der
Rath bestand aus 24 Mitgliedern, wovon 12 den alten, und j
12 den jungen Rath bildeten. Jene waren ein Jahr länger I
im Dienst gewesen. Der Rath wurde aus Voll- und Halbmeyern >
genommen. Eine Wahl fand nicht statt, sondern die Reihen, !
folge entschied. Das abgehende Rathsglied schickte dem Nachbar
die Picke, — das Emblem der Rathsberrn - Würde — ins

Haus, so war er ein Rathsmann. Selbst diese allerdings sehr ^
unverhüllte Demokratie war doch noch mit einem aristokratischen

Element verbunden. Die Bardenhauer — d. h. Viertels-Meyer,
wahrscheinlich darum so genannt, weil die Voll- und Halb-
Mcyer in der Mark sich die Eiche allein zu hauen vorbehielten,
was mit Aexten geschieht, wahrend die Bardenhauer nur das
Unterholz hauen durften, was gewöhnlich mit Barden (Heepen)
geschieht — und die alten und neuen Zulägcr (Kolonisten)
hatten keine Stimme im Senat von Delbrück. Freilich konnten
die Ausgeschlossenen dadurch in den Abgaben nicht leiden, da
das Beitragsverhaltm'ß in geometrischer Proportion — 1, L,

— seststand.
Der Rath wählte die Landknechte — Landrichter und Land¬

knecht — aus den Voll- und Halb-Meyern, und zwar wählte
er wenigstens in späterer Zeit drei Kandidaten, aus denen der
Landdrost — ein vom Fürsten ernannter, dessen Gewalt aus¬
übender , Domherr — einen ernannte. Diese Würde dauerte
lebenslänglich. Starb der Landrichter, so trat der Landknecht

101) An dieser lateinischen Schlußformel ist nichts gelegen, wohl aber
an der deutschen Urkunde. Diese Stcstc bezeichnet den Geist
der Zeit, in der Strunk schrieb. —

102) Ist dem zweiten Lhcile beigelcgt.
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an seine Stelle, und ses ward ein neuer Knecht als Beistand
des Richters gewählt. Dem älteren Landknechte lagen die
außerkirchlichen Angelegenheiten ob — die Bauten öffentlicher
Gebäude — Wegebesscrung — Aufsicht und Sorge für die Ge¬
rechtsame und das Beste des Landes — Führung der Rechts-
Handel für das Land — Zusammenbcrusung des Raths — der
erste Vortrag und die Vollziehung des Rathsbeschlusses —
Verwahrung des Landes-Archivs. — Unterstützt ward er hiebei
von dem jüngern Landknechte, der die Angelegenheiten der Kirchen,
Schulen, Pfarrhäuser besorgte. — In der Regel gieng alle
Jahre der altere Landknecht ab, und mit ihm die 12 älteren
Raths-Mitglieder. Ein thätiger Landknecht blieb auch wohl
auf Verlangen des Raths mehrere Jahre nacheinander in seinem
Amte, und mit ihm der ganze Rath unverändert. — Es
gebrach diesen ländlichen Konsulen auch nicht an äußerem
Glanze. Zwei mit mattem Gold und Silber belegte Zepter,
die sie öffentlich, gewöhnlich bei Prozessionen, trugen, kündeten
ihre Würde an.

Eine vorzügliche Obliegenheit des Raths war die Abgabe
von Weisthümern. Jeder, dem daran gelegen war, konnte ein

»Landurtheil« fragen. Er setzte die Frage aus und übergab
sie dem Landknrchte. Die Frage war allgemein, ohne Nennung
von Personen. Der Landknecht rief den Rath zusammen, las
die Wroge vor, erklärte sic, und gab seine Meinung an. Jeder
Rathsmann wurde einzeln um seine Meinung gefragt. Dann
sprach der Landrichter nach der Stimmenmehrheit das Urtheil,
welches- der Landschreibcr protokollirte. Das Lgndurtheil kostete
dem Fragsteller 3 Rthlr. 8 gGr. wovon jeder Landknecht 1
Rthlr., der Rath 1 Rthlr., und der Landschreiber für die Aus¬
fertigung 8 gGr. erhielt.

Die eigentliche Justizpflege lag in neuerer Zeit dem Go-
grafen ob, obgleich 1415 noch das Landgericht vor dem Hagedorn
allein kompetent war. In Kriminalsachen wurden seit der

llsrolins die Urtheile von der Kanzlei zu Paderborn eingeholt,
aber im Namen des Fürsten »und des Landes Delbrück« gefallt.
Die 2 alten und 2 neuen Landrichter und Knechte waren indessen
in solchen Kriminalsachen die Schöppen des Go-Gerichts. —
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Landrichter und Knecht schlichteten die Zwistigkeiten zwischen
Eltern und Kindern, theilten den Men die Leibzucht, dem Meyer
das Erbe zu.

Die Delbrücker waren so eifersüchtig auf ihre Freiheiten,
daß einige Rathsglicder den von Paderborn kommenden Land»
drosten beim Schlagbaume vor dem Schlingen mit der Frage
bewillkommten, ob er das Recht holen, oder ob er es bringen
wolle. Im letzteren Falle würde der Schlagbaum geschlossen

geblieben seyn^ Zm ersteren Falle ward er aufs feierlichste unter
Glockengeläuts in die Wohnung des Landschreibers geleitet, wo
ihn der Rath und die Landknechte erwarteten und auf Kosten
des Landes glanzend bcwirthetcn, woran diese Landesvertreter
übrigens selbst Theil nahmen. Nach altem Brauche ging hier
der Jürgen — ein großer mit seinem natürlichen Bast bekleideter
Pokal aus Birkenholz herum, woraus Jeder trank und die Ge,
sundhciten ausbrachte.

Jährlich wurde das Jahrgericht unter dem Vorsitze des
Landdrosten gehegt. Zugegen waren 2 ) ein Deputirter des Dom,
kapitels für deßen Cigcnbehörige; k>) ein Deputirter der fürstlichen
Hofkammer nebst dem Sekretär desselben, welcher bei dem Jahr¬
gerichte das Protokoll führte; 0 ) die Landrichter und Knechte
mit dem versammelten Rathe. — Das Gericht wurde unter

freiem Himmel vor dem Hagedorn, dem gewöhnlichen Versamm¬
lungsplatze des Volks gehegt. An der Gerichtsstätte stand ein
Tisch und zwei Stühle mit Papier, Dinte und Federn; hier,
neben lag eine uralte Schrift, welche, wie gewöhnlich, in Fragen
und Antworten die Pflichten des Richters enthielt. Um dm
Tisch standen die 24 Rathsmänner, im Kreise selbst der Land¬
richter und Knechte. Sobald der Landdroste mit den Deputaten
unter Glockengeläut« aus der Landschreiberei sich nach dem Ha¬
gedorn begab, öffnete sich die zusammengedrängte Masse des
Volks und der Nathskreis. Man trat hinein, und indem der
Droste mit dem Sekretär sich setzten, begann das Gericht. Der
jüngste Gerichtsdiener trat in den Kreis, nahm die in doppelter
Abschrift vorhandene alte Pflichten-Urkunde, wovon er eine dem
Drosten einhändigte. Der Droste fragte, der Gerichtsdiener
antwortete. Sobald der Gerichtsdiener sich entfernt hatte, ries
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der ältere Landknccht zum Umstande:»Will Jemand ein Land-
»urthel haben?« Die Fragen zum Landurthel wurden ihm in
doppelter Abschrift übergeben, wovon er eine dem Protokollführer
zum Einträgen übergab. Feierlicher, als bei einer gewöhnlichen
Rathsversammlung, wurden hier die Landurthel gesprochen.
Kaum war die öffentlich gestellt, so rief der alte Land¬
richter den Nathsmannern mit lauter Stimme zu: »Tretet ab.«
Auf das Wort wich der Umstand, der Nath trat mit den Land-
knechten aus dem Kreise ab, bildete in der Entfernungvon
ZO Schritten einen abgesonderten Kreis, hörte noch einmal die
Frage, gab seine Antwort, und nahm seine vorige Stelle beim
Gerichte wieder ein. — Das Gericht, die Bestrafung der Ex¬
zesse, die Abnahme der Landrechnung, die Wahl neuer Landknechte,
wurde nun in der Landschreiberei fortgesetzt bei offenen Thüren._
Bis 1806 ward dieses Volksgericht gehegt.

Gegen die Eigenbehön'gkeit - Verfassung andrer Lander
zeichnet sich die Delbrückschealso selbstredend aus. Das Einzelne
wird im zweiten Theile Vorkommen, wo auch die Erkenntnisse
der höchsten Instanzen von 1808 über das Recht der eigenbehöri-
gen Eingesessenen,über ihr Vermögen, und selbst über ihre
Statten, nur mit Vorbehalt der übrigen gutsherrlichcnRechte
frei zu verfügen, beigelegt sind.

49.
VIII. Paderborn.

Im Jahre 777 oder 780 errichtete Karl der Große eine
Kirche in Paderborn, die zuerst unter dem Bischof von Würzburg
stand '"). 795 erhielt Paderborn einen eigenen Bischof, Ha-
tbumar mit Namen Eine besondere Stiftungs-Urkunde
findet sich nicht. 822 bestätigte Ludwig der Fromme die Rechte
der Kirche und gab ihr die Immunität und die Einkünfte, die
sonst der Fiskus zu erwarten hatte; die Immunität wurde für
die »redus ei msnoipüis« gegeben *0 5). Selbst für die

103) Lc/mte» k. I. p. 9. 12.
104) p. 2y.

lob) p. 71. 72: „ lgitur Votum esse volumuz cunctis

„iulelibus vostris, xeaoseutiduz seHicot ot t'uluvis, yuia
13
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zukünftigen Erwerbungen wurden diese Privilegien im voraus
schon ausgesprochen. Auf die, aus der Grafschaft herausgchobene,
Kirche gierig nun selbst die gräfliche Gewalt über, die sie durch
ihren Vogt ausübte. Aus der Bestätigung ihrer Privilegien —
nach dem Brande von lOOO — durch Kaiser Otto III. sieht
man, daß sie schon die Grafschaft über die Gaue ralergz,

ll'roverosAa, ^ugo, Loretk'elü erworben hatte, und daß
sowohl libori als sorvi zu ihren lioinines gehörten

,, voaersbilis vir llollvroilns Lpiscopns kicelosino, gnoo cst
,, constrnvts in bonoro 8. lllorise svinper Virginis er ssncli
„liiliani in loco, <pi! elicitur Doclorbrunno, inisso putitione
,, cloxrecotus est, nt prooclictoin seclcin cu>n vinnilins ocl sc
,, jnste ci logoliter inoclerno tempore porlinentibus vel
,, r8picio»tibu8 8uk nostro tnitiono et iminnnilotis tlefensione
„ cum r?5u>5 -r constitueremns, rpioil ilo ct sccisse
„ oinninin Aclolium nostrornm cognoscat inclnstrio. l'roe-
„ eipientos ergo jnbemns, nt nnllus fnclex pnblicns, out
„cjnislibet ex fnilicisrio potestste in neelvsios, out loco, vel
,, agros, seu reli^nss possessiones momorotoe bicclesioc, guos
„inoäerno tempore insro «litionein imperii » 08 tri 8 legibus
,, possielet, snt r^nso lleincops in jnre ipsins loci volucrit
,, «livlna piotos sngori, sei oonsos jucliciorio moclo onäieinlos,
„vel ireclo exigenäo, out msnsionos, vel porokos fscicnüos,
,, ont tläefnssoros tollen<lo8, snt ^»nr/-es>r L'ec/c^?«p
„ clistringenclos, noc villos rellliibitionos, vcl illicitos ocessio-
„nes re^uii onäas, nllo nn<;nom tempore ingreäi snileot,
„vel es, ynoo 8npro memoroto 8nnt, penitns engere prse-
,, 8nmot. 8ecl liceot memoroto Lpiscopo snisr^ue snccesso-
„ribn8, res praellictoo Rcelesioe cuin omnibns, hnos possi-
„äot, ^uieto orcline possitlers, et nostro Hövliler poreiv!
„imporio. (^niä^niä vero liseus exinäo spersre potnerit,
,, totnnv nos pro aeterno remnnerotione proe<lic>oe Lrclo-
„siso ocl stipenclio psnpornm et luininovio eoncinuoiulo
„eoncsclimns; ^nslitor inelins «lelsetet tilericos i» eo>Iem
„ solle tlogsntes pro Kobi8, Lonjuge, et prolo nostro l-omiui
,, missricoräiam oxororo."

106 ) p. 355. 356. Dipl. Imp. Ott. III. 1001 . — g Ounctis
„ igitur Lcclosioo voi üäelibus, nostris<;>m ostontilms et
„ sscerävtibns compertum fore volunms, «pnnl <le incemlio

Doterbrnnnonsis ltcrlesioe niminin concloloiltos, proeceplo
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Vorzüglich unter dem Bischof Mcinwerk schritt die Paderbornsche

Kirche in ihren Erwerbungen fort. Meinwerk ließ derselben

10ll von Heinrich II. zum vollen Eigenthum geben: »6omi-

»tstuin, guein Ilsliolcl OOM68, ÜNIN vixit, tenuit, situ,»

«seilicvt in loois Ilsrergs, Icings. ^istinslli, I^glliergki,

» ll're veresgs, Imngsnolts, Lrpeskelät, Lildilli, Llstlelä, vii-

vllxrrgs, 8instkolä, Rsllovsn, propa 8prisäg, 6ainl,illi,,

»Oession, 8ervsr<Ie8lni8en, ouin omni logslitate « __

Eine Menge Güter schenkte Heinrich H. dem Meinwerk für

seine Kirche, z. B. 1013 »ourtoin Honsteclo äiotsrn cnin

»omnilrus pertinentiis, terris viclelioet oultis ot inoulti8,

»silvis, /»a/rn/n'/'s ntrin8<^uo 80 XN 8 '9^). « 1017 bestätigt
der Kaiser eine Erwerbung von Ileinricns in coinitsin IZeri-

-nanni ooiniti8, deren Gegenstand war: »In vnlinine INSQ8NM I,

„ sntocossoruin nostrornm, et es, e^nso N08 ibiäem odtuli-
„mns inemorstse seäi, Uso prsoceptsli psgins renorsmus,
„ itornmgne conLrmamus; äo Anilins nnnin ost äo Lpisco-
„patns 8tstn; äoliinc äe tnitiono et innnäibnräio osnsäein
„ Lcclesise, et de omni propriotste sä eanäein lüeclosisni
„ pertinent!, et äo oloctions Lpiscoporuin Inter Lloricos
„ esnsäem Lcclesise, et äs e/u>r tanr //Herr'»'
,, c-/ nnlls snäicisris persons constringenäis, nisi
„ eorsin .Vävocsto, ^nein ipso üpiscopns ologerit. Insnpor
„ronovsinns et conürinsinus jsin lisditso seäi comilstus
„snper xsgos I>stergs, -ätgs, Irovoresgs, Hugs, Sorotlolt
„ äictos, pro äecimis novso 6orvesso sä monssterinm per-
„ tinontikns, et äs proprietato LIericornin, si c^uis sine
„ lioroäo illornm olnerit, esnsäein Lcelesiäe concesss, et äo
„ t ridns msnsis iniknispnrg, et in Irntinsnnia, et äe lorosto,
„ epioä incipit äo Oellins ünmino, et tonäit per ^.räennsin
„et Lineäe, ns^no in visin, ^nse äucit sä Ilerisism. Ilgoo
„igitnr omnis, gnso snprs scripta Iisdontnr, et cprse ills
„ äie tenoro et possiäero viäedstnr, ^uanäo voinbnsts lnit,
„ ssepenominstso seäi kstordrnnnonsi in sns proprietsrinm
„ äonsmns, et ürinissiins trsäitiouo restsnrsmns." Gleichen
Inhalts ist die Urkunde Kaiser Heinrichs H. von 1003 bei

p. 366. 36/.

ic>?) p. 3c)i, 3<H. ^ - -

iuä) p. Hoi,
13 *
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»»in Srwirnno inaiwmn I, Halostron rnan8um I, in Uvrtslo-

»stron niansum I, in I^elwmdolto mansmn !, in Ilorlon

» inansnrn I, in (ioinitstn ONonis Lomitis in ÜilnLpo mansuin I,

»>in liivoläinAiiuson inansnra I cinn manrsi-üs

»i-eis villis eto. « Fast in allen Erwerb-Ur¬

kunden der Paderbornschcn Kirche und der Klöster finden sich

die nranoijn» Eiu8^ne 8NXU8 oderauch servi vranoillao HO)

unter den Pertinenzen. Ausnahmsweise finden sich aber auch

Urkunden, wo diese Pertinenzcn nicht Vorkommen, und andere,

wo der Freiheit der Abgabepflichtigen erwähnt wird, z. B. 1020

bei der Erwerbung von Tribur sür Abdinghof, wo es heißt:
» ^nonllarn nosti'i suris cnrteni, ll'iiduoi nominatain, in pago
» 8axonioo Westkala sitsm, in Loinitstu Horünanni Oonritis,
»cnrn omnibn8 spponllioiis, se/v/L et rrnc//Ls, </uo-

»/aü ss/vrAo e/ censu, r/ua/sm »oöL» et
» aFLöll/r/

Durch weitere Erwerbungen, wie die 1021 Besitzungen

des coines voäico zu Marburg "2) und des coinitatus

Ivy) /jrs.

110) A. B. §c/i«/e» x. /,35.

Hl) /,36.

1 , 2 ) 2j/»!.: — „ 8uuin praerliunt Ii'lxiiciit in PIO-
„^riuin in Iiis locis, ^uonuin noininn suiiserjnuntur: W'art-
„vorZi, 8nin1et'e8sun, Li ungun, Daäi, Ii,xli in super ioei
„ Wui nrlalrun, Ilotlrern, Dsenmelti, Rorlnnr rleslrusrin, Ilisir-
„ clolrusun, 8ililrvin, eun» AAris cullis er incuilis, silris, xl^uis,
„ n^unruinepie riiseui siirrrs, prulis, pnscuis, rrrrir err»r «ren»-
,, . et enin ornniiius L<I Irnee Ivcn peetr-
„ nentibus »ppeuriieiis, virlelicet oeto rnoleurliuis, cselei'iskpre
„r^une srllruc noininsi ! ^ueunt, vel ner^uount, et tarne» in
„ vis sunt, vel lieei possuut utilitatilnrs, e^cep/rix
„/r^us ejus liorninilrus üülrelrrt, ll-rn«l»vizli, ^eilirr, Oola,
„Dorla, lioilralü, Hrrrn, l?ainnia, llidulre, lli/.ulo caeteris-
„ «^rre utulivrilrus /«in «</ F-err/rrcum non uilo-
„ eins sssrunenrlis."

/



Kapitel lll- §. 49. 1S7

Immvckoslmsainns '"), Steinheim '' §) u. f. w. wurde all-

mahlig der Inbegriff des Landes Paderborn gegründet. Die

Dynasten von Büren hatten freilich ihre eigene Geschichte, so

daß diese Herrschaft, welche dadurch, daß der letzte Herr von

Büren im 16. Jahrhundert in den Jesuiten-Orden trat, an

diesen Orden fiel, erst mit Aufhebung des gedachten Ordens

vollständig ans Land Paderborn kam.

Was nun die Entwickelung der Verfassung betrifft, so

sahen wir so eben, daß 1020 Freie mit Zinspflichtigkeit Vor¬

kommen. In einer Urkunde von 1231 "*) findet sich Gleiches.

Bertold, Edler Herr von Buren, bezeugt hier, daß sein Toch¬

termann Burchard »Doinieollus äo Ilz-nckoneboroli <r dem

Kloster Hardehausen die von Bertold von Büren i-aiiono ckoiis

erhaltene Güter in 8)'roxen et Lnovolcko CUM Wo,er eonnÄ's,
hominidiis, s^Ivis oto. für 80 Mark verkamt habe, und über¬

tragt diese Güter »ita pleno et plano, nt oorurnckum bonorum
»ro/tt/m,? er Weras conck/r/on« Wnr/nös a nvlcks lilieros ckimit-
»tonte« tarn in oisckom bonis et ooruin appenckioiis gnam
»Iiominibns fam ckiolis nibil jnris Domini sou poteststis
»nobis in aligno vonelieemus, praeter Ins 6ogravie, guoä
rot nobis et nostris liorockibns oonservamns: cnsns tarnen
»fnris ooeasiono prokstis bonis et liomlnibns nnngnam nllo
xtomporo gnieepmm oxaetionis, petitionis, olkonsionis vel
»gravaminis inlckremns, nee per nvstros poianitteinns s!i-
»gnatenns irroFari; sock ipso jni'L AOgravii simplieitev

r»3) Le/ttirrv- ack snn. mai. p. .jsck.; und zwar mit der Be¬
schränkung: „lickt noe ipso lVIolmvorcns Llplsevpus, noc sllgais
„ 8uceessr»rnin snnenin ntlam potsstaloin babo: ol, allein sn»
„niilitl, vel oxtianeo, ennckoin eoinitatnin In
„ ckanckl, sock »«»»'.>',lpslns Lceleslae, g»I pro toinpvro
„fnlt, praosit praockicto 6oiillta0.il ; ac cka ejus ntllltatlkus
„provlckeat ack rostairrstlonom constrnctlonis Ipslns 6eeloslao,
„nt lnckv muri rvlovontur, tocta roparentur, et »znickguick
„ «pportnnnin fnerlk aä coiporalem korniain lpslns ckomns
„llorninl, 11>l lnckv ackinlnlstrotnr."

ti4> l>. 48i.
115) Kindlinger Minist. Weite. Dd. 3. Mth.2. N. 89. S. 228ff.
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»utentes olmorvubimos ln oo, ^uo<i ssnis est vk eonsno-

»tuäim's llMrodsie.« — In einer Urkunde von 1510 "6)

finden wir die freien Stühle des Stifts Paderborn verzeichnet,

nämlich: »up dcme Raithuse unser Stad Paderborns, to Bal-

»horne, to Vplze, to Büren, tom Schoicler, to Herstclle rinde

»hinder unser Borch Wartbcrge upcn Tyghr, und sust andere

»Stole unsers Stifts Paderborn.« —

Wie sich gegen das vierzehnte Jahrhundert hin die per¬

sönlichen Verhältnisse des Bolks ausgebildet hatten, geht vor¬

züglich aus zwei Urkunden hervor. Die eine ist von 13 >9

und betrifft die Errichtung des Städtchens Gerden bei dem

Kloster daselbst Hier sehen wir drei verschiedene Arten
liomiirez des Klosters: »krimo igitnr 8 tutuimn 8 ot voliimuz,
» hiroä 1romino 8 noslro ec:olL 8 io perli„enlv 8 et 8v in cliolo
» opiclo i' 6 LipivntL 8, vnssi 8cnrnguo oonclitionra ti-orinl, viilll-
»Uoel c»,cc//7/o/r/7 , ^uocl ^ropiic: clioitiir,
»vel 60Nsiitionl8 vel 81 z/va
»>5 snr/ar 7ö '' b) suLiiiit, earuirclem eonclilionum pormanoliunt,
»ita ^uoel 8 NL 8 con<lirioiiL 8 ^ivplai' inlralritalioironi clioli
» opicli in molicm vel pejrm non mrilabunl. «— Die anders

Urkunde sind die Ooireorclala 8 tarnunr?atlierlror'non 8iunr von

1326 H!'). Hier erscheinen der »Provcst, de Dekan und dat

»Capitel unses vorsprokenes Stightes to Paderborns, unse

»»Dienstmanne und Borgh manne, und andere unse Ho l-

»den Wrünt de wonct in Hcrschap des versprvkenen

116) Kindlinger M. B. Bd. 3. Abth. 2. N. 220. S. 660.
117) Kindlinger Geschichte der deutschen Hörigkeit. Urk. N. 67.

S. 369—372.
118) Kindlinger übersetzt dies mit „Diensthörig."
119) Abzedruckt in Lotlecr. nov. von der mittelbaren oder

landsässigcn Rittersch. LH. I. S. 1377., auch in Wed di ge ns
westphälischem Magazin. Bd.>3. S. 425-, auch in Cosmann's
histor. gcnealog. Magazin für den deutschen Adel rc. Jahrg. I.

1. S. 87. ff. Das für die Dienstmannschaft ausgciertigte
Exemplar findet sich in dem Archiv der Freihcrrn von Brcnke»
zu Erpernburg. —

120) Vasalli heißt es in der auf diese Urkunde sich beziehenden Urkunde
des Kapitels, und üäolvs in der Urkunde der Ritterschaft.
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»Stightes.« und erhalten verschiedene Zusicherungen vom Bischof
Bernhard V. unter anderen auch tz. 3. »Vortmer, Ne sulde
»Wi, eder unsc Nakumelinge encn Bede oder enen Syfen
-.eschen nens wyß, van Ploghen, vanHoveden, van Ende, van
«cghenen Lüden eder van anderen Lüden se sin
»walte Lüde se sin, de Heren vamme Kapitels, Dcnst-
»manne eder Borghmanne unscs Stightes.« —> tz. 6. »Vor!«
»wer, Wat schuldige Lüde der Heren vamme Kapitels, der
»Slighte, Klaftere, Dcnstmanne, Borghmanne un unser Manne
»de under uns wonet, also with also unser Stighte is ne
»salmen in nener unser Stede to Borgheren untfan, und
»wcren se alrede to Borgheren untsangen un willenkommct,
»un verboßmet de Cläger dat de Lüde sin egen sin, also
»en reght un en syde des Landes is, so fall man se eme
»weder laten in sincn Denst ute der Stadt dar se inne wonet

»un to Borgheren untsangen waren.« §. 6. »Vortmer,
»Quemet also dat eghene Lüde, eder andere Lüde se wcren we
»se wcren der Heren vamme Capitele, der Stighte, Klosters,
»Dcnstmanne eder der Borghmanne brckcn weder uns, unse
»Nakumelinge, weder unse Ammctlüde, eder weder unse Ghe-
»sinder, de sal man erst verklagen vor deme Bürge richte,
»dar se inne wonet un sin, des de Brüke alsulik si, dat he
»deme Nighter to rightende fta, worde uns eder unscn Ammet-
»lüden da Reghtcns geweigcret, dat dat wetelick un küntlick
»were, so moghte Wi un unse ?lmmetlüde de sake tyen vor
»en hogher Gerichte, dar men se to reghte then fall.«

Ueber das Recht der Wachszinsigen ist eine merkwürdige
— uns mit vielen anderen wichtigen Notizen von Herrn Krimi-
naldireklor Dr. Gchrken in Paderborn mitgetheilte — Urkunde
von 1262, welche in der Beilage 37 abgedruckt ist.

. 50 .
Nur wenige freie Bauern-Güter, sowie Zins-Güter gab

cs, vollends seit in der Meyer-Ordnung vom 23. Dezember
1765. H. 1. 2. eine allgemeine Vcrmuthung gegen Zins- und
für Meyer-Güter, sonderbar gnug, ausgestellt worden. Die
meist verkommenden.Güter waren entweder Leibeigenthums-
Güter oder Meyer-Güter.

»

«
»«

«
»

»

>

r

1r
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1) Leibei'genthum bestand in der Ebene — ln Delbrück,
(siehe tz. 48.) und l'm Amt Boke und Neuhaus, —> jenseits
des Waldes, im gebirgigen Theile des Landes, bestand kein
Leibei'genthum, ausgenommen in Holzhausen und Witzenheim,
Besitzungen des Herrn von der Borg. Die Rechte und Ver¬
pflichtungen beider Theile waren durch Observanz festgestellt.
Als inzwischen der'Domprobst Asseburg zu Osnabrück Bischof
zu Paderborn — der verdienstvolle Bischof Wilhelm Anton —
geworden und seine Rathe von Osnabrück mitgenommen
hatte, erließ er am 7. November 1764 an die Regierung,
Hof-Gericht, Offizial - Gericht und Delbrücker Go - Grasen
Schürmann ein Reskript über Anwendung der Osnabrückschen
und Ravcnsbergschen Eigenthums - Ordnungen ' Diese
paßten inzwischen wohl nur auf die strengen Verhältnisse zu
Holzhausen und Witzenheim, veranlaßten aber, als man sie in
Delbrück anwenden wollte, verschiedene Rechtsstreite mit der
fürstlichen Kammer, worin das im §. 48. angeführte Urtheil
vom 2l. April und 16. Juli 1803 zu Gunsten der Pflichtigen
erlassen. Sonstige Landes - Gesetze über die Leibeigenthums-
Berhältnisse sind folgende:

s) Verordnung wegen der Aussteuer und Brautschatz der Ei-
genbehörigen im Amt Ncuhaus und Delbrück vom 21. Marz
1724 ' 22 ),

K) Edikt, wie die Ehebercdungcn der Meyer- und Eigcnbehö-
rigen errichtet werden sollen, vom 21 . November 1724

o) Verbot wider die Leibeigenen im Amt Neuhaus, Delbrück
und Boke, daß sie ohne Vorwissen der Beamten keine frucht¬
bare Baume fallen sollen, vom 28. Februar 1722 '").

121) Bei Runde Grundsätze des gemeinen deutschen Privat-Rechts.

8- 538. Not. 118. ist in den Beilagen des zweiten Theils des
gegenwärtigen Handbuchs abgedruckt.

122) Paderbornsche Landes-Verordnungen Th. II. S. 347— 35V; ist

auch in den Beilagen des zweiten Theils dieses Handbuchs
abgedruckt.

123) Pad. Land. Verord. LH. II. S..351—353. ebenfalls Beilage

des zweiten Theils d. Handb.

124) Pad. Land. Werord. LH. II. S. 354.355. und Beilage des zwei¬
ten LH. d- Handb.
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ä) Verbot wider die Versplitterung und eigenmächtige Ver¬

pfandung Eigcnbchöriger und Meycrstättischer Güter, vom
11 . September 1726 '").

e) Verordnung über die Ausführung des Aufsichtsrechts über

die Leibeigenthums- und Meyer-Güter durch dieHofkammcr

und über die Konsens-Ertheilung bei Verschuldungen, vom
4. Jul. 1747

2) Die mehrstcn Bauern-Güter des Landes waren Meyer-

Güter, oder auch Mcyerstättische genannt. Die Besitzer derselben

waren persönlich frei, und nur hinsichtlich des erblichen Güter¬

besitzes zu Leistungen verpflichtet. Im dritten Theile werden

wir die Rechtsverhältnisse der Meyer-Güter überhaupt abhandcln,

und bemerken hier nur noch Einiges über die betreffenden Pa-

derbornschen Landes-Gesetze.

Die so eben unter t-), ä) und 1) aufgcführten Landes-

Gesetzc sind auch für Mcyerstattische Güter erlassen. Sodann

ist merkwürdig die älteste Verordnung über das Meyer-Wesen,

nämlich der in der Polizei-Ordnung von 1655 enthaltene

tz. 28. welcher, eine Art von Eigenthum der Meyer aner¬

kennend, über Theilung, Veräußerung und Kindtheile verfügt;

ferner die Verordnung des Fürstbischofs Ferdinand vom 1. August

1662 über die fürstlichen Meyer-Güter — Em? Ver¬

ordnung vom 12. Januar 1720 ist wider die Zersplitterung

meycrstättischcr Gründe gerichtet "^). — Am 23. Dezember

1765 erfolgte eine vollständige Meyerordnung —

125) Pad. Land. Vcrord. LH. II. S. 359. 360. und Beilage dcS
zweiten LH. d. Hdb.

126) In den Beilagen des zweiten Theils.
127) Pad. Land. Vcrord. LH. I. S. 60. ist dem dritten Lheile

dieses Hdbs. bcigelegt.
128) Im Auszuge in den Pad. Land. Verord. Th. I. S. 114—117,

vollständig in den Beilagen des dritten Lheils d. Handb.
IW) In den Pad. Land. Verord. LH. H. S. 90. 100. und in den

Beilagen des dritten Theils b. Hdbs.
130) Pad. Land. Vcrord. Th. III. S. 254—269, und in den Bei¬

lagen des dritten Theils d. Hdbs.
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Der folgende Fürstbischof Franz Egon verlangte von der
Juristen-Fakultät zu Helmstadt ein Gutachten über die Rechts¬
frage, ob diese Meycrordnung, welche, mit der bisherigen Gerichts-
Praxis in Uebercinstimmung, ein Dominium nrilo der Meyer
annimmt, zu Recht beständig sey, welche Frage die Juristen-
Fakultat bejahte

Im Jahr 1788 wurde eine Verordnung über die Kindthcile
bei Meyer-Gütern entworfen, von den Landstönden verschiedene
Erinnerungen dazu oorgcbracht, und beides darauf den Beamten
zum Bericht übersandt. Die beabsichtigte Verordnung kam
inzwischen nicht zu Stande.

Es ist ein im Ganzen ziemlich armes Land, auf dem die
bedeutenden Abgaben der Meyer und Eigenbchörigen lasten.
Die Armulh des Landes folgt aus dem Mangel an Verkehr,
und beweist sich schon dadurch, daß ganze Landesstriche unkultivirt
liegen. In den großen Strecken des Scndfeldes von Büren
bis zur Dicmel — an beiden Seiten des Teutoburger Waldes
bei Lipyspringe, Driburg, Dringenbcrg, — gibt es große Felder,
wo nach Belieben die nächsten Bauerschkssten eine gewisse Anzahl
von Morgen in Kultur nehmen und liegen lassen. Man nennt
dies wilde Ländereien. Es wird davon eine Schreib- oder

Meldeheucr gezahlt, d. h. der Gutsherr besichtigt jährlich, was
von diesen Landern und mit welcher Fruchtart selbe, und von
wnn, bestellt sind, und fordert von denselben aus Martini vom
Morgen einen Scheffel der betreffenden Fruchtart als Pacht.
Diese Lander sind gleichsam in gemeinschaftlichem nutzbaren Ge¬
brauch, werden für nichts geachtet, und man kann Tausende
von Morgen für ein Drittel Thaler gwo Morgen eigenthümlich
erwerben. — Die Armut!) des Bauernstandes kann aber nicht
befremden, wenn man die hohen Kplonat - Prastationen crwägl,
wc,-.-e die Bauern zu entrichten haben. Es hatte:

1) der Fürstbischof von eigenbchörigen Hosen, Meyerstatten
und Pachtlandereien diesseits und Ober »Waldes jährlich

einzunehmen:

13t) Siehe das Hesgonsom bei Gesenius Meierrecht. Bd. 2.
Beilagen. S. 81 ff.; auch in den Beilagen des dritten TheN
dieses Handbuchs.

a>''

i
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Scheffel.
Weizen. Roggen. Gerste. Hafer.

- 12422 6802 12249

2) Das Domkapitel. 682 10355 7901 20050

682 22777 14703 352S9

3) Die Kloster und niedere Geist¬

lichkeit bezogen ebensoviel als

No. 1 und 2 . 682 22777 14703 35299

4) Desgleichen zum geringsten

die adlichen Gutsbesitzer. . . 682 22777 14703 352S9

Summa 2046 68331 44109 I05897

5) Hierzu sind noch die Kolonat-

Einnahmen aus der Herrschaft

Büren zu rechnen mit .... - 5233 4020 6553

Gcsammtbetrag 2046 73614 48129 111450

Hierunter sind die Zehnten und besondere Pacht-Einnahmen

nicht begriffen. —

51.

IX. Corvey.

Es war im Jahr 816, als das Benediktiner-Kloster (lm--

choj» in Frankreich ein gleichbenamtes Kloster durch Adelhard

im Sollinger Walde zu Hetha bauen ließ. Da der Ort aber

zu unangenehm war, wurde 822 das Kloster in die Nähe von

Heiter (klnxm) verlegt '^). Kaiser Ludwig der Fromme

gab dem Kloster 823 den KönigshofHuxer zum Weihgcschenk' ?

Zugleich gab er dem Kloster für die jetzigen und zukünftigen

Erwerbungen, und auch für seine Hominos, Freigeborne oder

Leute, die Immunität '"). Durch eine Urkunde von 840

i 3r) Olironicon Lorbefen»« (bei H/sr-om scriplor. Hoi'. Oorin,
'4 . I. )>, 7Z5.) I>e traiiülatlons Ltl Viti vt iiistitnlione: uovuo
Oorbojau (ibül. p, 76Ü).

111) Urkunde bei alnnal. kacl. n <1 ann. 828. (p. 7^7 78).
114) Urkunde hei 76. 77.: „Innnnnilnlis — gunm

„ llervrniinnz nlgno jnbeions, nt nrUlug fuilox ^ichlicuo, vul
„guilibot ox jnclioiinin putvstnlo, in Ueolonias, nnt loon, vyl
„ogros, son rvliguas possossionos invinorali inonasterli,
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bestätigte der Kaiser diese Immunität auf die Beschwerde des

Abts Worin, tjuock kroinines Weios,/uünr /tr/o§, kgui sr^ie,-

fvri7»rn efi>8tlon> inonsskol'ii consistuni-, in Ii 08 tem Ire eom-

^ellaiit et <iiüki i»Aei '0 fudieisiio inoro velint ^ ^ ^). Axj

der Bestätigung Karls des Dicken 882 kommt auch der Ausdruck

»tom inx;enuos ^UUIN iatos« vor "L). Zx, der Urkunde

Kaiser Kvnrads I. von S13 werden die Leute des Klosters eoloni

et Uli genannt, und den Bischöfen verboten, von den ckoinim-

eslilius rnansis des Klosters Zehnten zu nehmen*^). Gleich^

Inhalts ist die Bestätigung Kaiser Heinrichs I- von S22

und Kaisers Otto I. von 936

Bei wenigen Landern kann die geschichtliche Entwickelung

der Verfassung so, wie in Cürvey, wo so viele Urkunden vor¬

handen sind, verfolgt werden. Wir verweisen im Allgemeinen

auf Wigands eben so gründliche als schön geschriebene unter¬

richtende Geschichte der gefürsteten Rcichsabtei Corvey und der

„ gu->8 i>i',iv8enii tempore in c^uiliu8lil)et paZ>8 vt territv-
„ i i>8 Iiobvt, vel deinee^>8 ibidem eonlstav kuerint, adc-niz!,;

„judiciario modo audienda8, vel knedn exigenda, out mim-
„8101108 vel noioi 08 sociendos, out 1ideju88oiv8 tollendoz,

,,»ur r-«» ^»«»r et teittiu

„ out uilos i'odl>ilii!ione8, aut illieilo8 occssio-

„ ii 08 reguievndo8 ui Io un^uom tem^oi e ingi edi oudeat,

„vel oo, cjuoe 8u^iio memoioto 8unt, xenituo exigei e prac-
„8umot; 8ed liceot memoi oto Hiboti 8ui8tjuv 8ucce88oriliuz

„iv8 ^raedieli monosteiii 8ul> inimunitoiio ii08l7gv deltn-

„ 8loiie ^uieto ordino viverv eti'v8idere; et guidhuid exiinle

. „fu8 tioei exigvre xotvrot, totuni et -ul integrum »08 pro
„oelerno rotribuliono all poup>ei'v8 -ilen<lo8 et iuminoiik

„eitlem mona8teiio concinnando ooncedimu8. "

t.ZL) Bei /-«/Xs Lrodit. 6orIiejon8. x. 733. 734 .'

i3(>) /utXo p. 735 .
187 ) /udXo pi. 736 .: „üt ut a nulio vpi 8cop>o äs dominicsliliuj

„171811818 ofu 8tlvm mou-> 8teri! doeimae exigontur, nogoo ->

„oomite vel ov tpuoliliet judicioiio piote 8 tote eoloni evrum

„vt liti nd ju 8titiom läcivndom oiujuo bonno conotrinzsn-

„tue, 8vcl eorrm odvocoti 8 ejusde-u loei ju 8titiom t-icerc

„eogoutitr." , »
l 38 ) /'tt/Xc p. 787.

>3>)) lliid. P. 788- 789.
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Städte Corvey und Höxter (tstcr Band 1819), wobei nur zu

bedauern, daß der zweite Band noch nicht erschienen.— Merk¬

würdig ist insbesondere das von Falke herausgegcbcne Verzeichniß

der Traditionen von 822 bis 1017. Häufig sind auch die

Hörigen, gewöhnlich karnilis, auch wohl ssrvi, litones, mnnciyia

genannt, als Pertinenz, oder auch allein tradirt, feit den

L70ger Jahren sind diese Traditionen von Hörigen vorzüglich

häufig — Auch von den Kaisern erwarb das Kloster

1ä0) Gleich die erste Tradition unter dem ersten Abt Adalar-
s/ö/t/s ^>. 3. /,.) sagt: „ 3'ra<ii<ieru»t s!lvu:t et elnae sonores
„ tdanburgl, et Iritulinrgli ljnill^nicl llo proprio liabuernur
„in villa Imribornessun in l>aZo üoitiii, nnnnr seilicet n>an-
„ SNNI et tliinillinin, et ,/e/elo c/urll." Ferner §. 4. sp.
„^ninaclns eoines traclillit ^inlligoill iiabuit <le proprio io
„rilla widisleve in xago Iiarclezo Lu»r /ua »o«rrse.

ratliert, liliisoit-, Irullnbret, oelilrell, svvanegarll, IeM-
garch beso, nun." 9 . (^. ir. 12 .): „4knltns tra3i4!t

„in villa talolins ^uicl^uiil ilzi Iiaduit, rillelicet.inansnin
„nnnm enin silvis et l/ecem, r4eok/,a-/ et u.ror

cüur ////., /rer //on nn/r/orech :er7-oa/^ ^o/e///s, "
§. 3 j. -/3. -/,.): „ 'Urailielit ricgor gsnill^uicl lmiinit in
„dersiti in IinMrsbeip, similiter in -»inallalius /otoe ////
„et cle terra ^ui<l<^uiil Iiabnit in eillesllnsen, tatoa ///, e!t
,, lie terra ^uiilc^uill liabuit in lleinainiieAo, //l/unr et Lere«sr
„ 120. (ji. 284.): „ Irsllillit inare^vsräns es/ons«
„itüoa e/ «i/UM »rorrer^eo-o r>« v»e//««tur /,//-/<-, /iro^eA/L^
„/evli/e/." 126. (p. 28^.): „ Uracliclit trarsto eoines pr»
„reinellio »niinae Iui 4 oIli /»uti/r»/ ,-VW/t io I>»go barelengo."

127. (9- 289.260.): „'l'rnllillerunt knnico et ricllae r^iitl-
„ ^nill Iiabnerund in tiillni lielie et tle fiisa loine l^luilgnili
„Iiillliger Italinit, trullillernnt eti-nii in riiiliinn /«tu/u »onr»,s
„ 4 ll//cc r«/!i et /<ü.?ae^^/o»e, l/i^e ,/,/ /lo/,e/."

- 38 . (i>. 2Ü8-): „ il'rlllliliit srnnlk 9 ni<1<iui<l Iiabnit in kil-
„ lnrlieiii, tain in terris et silris, pascnis a^narnin^ue eleenr-
„ sibns ^u«»/ etnr/» ///>/.-// »/eo/e«/»;. " s^i. 2^2.):
„Lrallillit tolllog //l-W5«/clltuur ru»r on:?//Lu^ «lt e«nr
„/isr/»«e«/:Aua -A r« ^o4»ur«-
„lt-r. " 149.: „ 4'rallielit iiacllvv — <^>><l^oi^liabuit in
„^ereclnu et in u^>vervclnn et in Iiererrlngun cum onr,»'-
,,/-ua />ertr«l!rr/ü<s oorum, ö/ eir??r terris eultis et incnltis,
„ sitvis, gratis, ^asouis, agnis a^naruin^no cleenrsibus, er!l>
„bus et regrossibns, nee et »ratttchn» r///vAe^ue aera>
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noch manches ; Kaiser Ludwig der Fromme z. B- gab demselben

845: 11 m-nisa im Gau Irowli ferner Im Gau Guottinga

„Kl/ rnl/cm Zorn/wrrinrnl'iAllö'. " i8y. fp. 28Ü.) i ,, 1r,n<1!,1j>
„ Osilng gniklcpiiil lnidnit in longi in loco gni clicilnr oslee.
„Iioll, 1NNNSNI» NNNIN cni» r»c.7/eener/iun///nc ot oniniliu,
,, sppeneliciw." §. 188. (p. 828.) : ,, I'rncliilit trilliorm ii>
„ tlvi'Iingi in villn In^ingi <o/on»n! nnnin." ^.189. (p.3/,g.ji
„ 3'r:xl!>l!i, vvroclicri pro rcineelio nniinac pulri8 8ni in vi!I„
,7 gnnv clicilnr lioing, ^lun?7n«n »nnen rnin/crrw ^-nc»n c/c^cru/i,

ct in livilln gnicl^uiil ip8L I>ornlniriu8 P088cclir 8c
„ r»m ^c»»///n »nn. " 2i3. (p. 36lj.): ,, 3'rncliclit naliiüe-
,, ricn8 in loco. c^ni clicilnr lioclrilci, cpüclgnicl linlznit, nev
,, non in sliis Ioci8, nc i'»/cr oncn/cr »/nc /c»n,7/nc X7/ cnn,

,, ,7 cvr »7 -r.7 /ttccnc//n^." 2'2Y. (p. 4 lö. 4 ' 6 .) : ,, I'rackickil

„rngcnlzeri in npolclrnn /«c»^/// cu/n ^/ccnn7/,7 c/

„/onnrcc/crr /nlnin nnnm crcnr ^/crm///n c/ /crr/'.c. ,n «///»/«.

7, ^coi'pe /ncnnr unnnr cur» /n/n, 7/n er crrr/ 7', e» poc//ci

„nnnin cnin /icn« 7/n ce ecrriir. " 2^2. fp. /, 88 .) : ,, '1'r.nliclit

,, koclo in ineckrilci ct in lincxori innn808 cpialnor cnin omni

„ l)N 8 ncl oo 8clcin pcrlincnlilnw ntgnc /nnninc.c //// /nco» ,8,

„rori'/ntc» /n 7c/,/^ci' cu»r er Werrir, n// 7ic»'c/ cnenn.ro»

,, ct//icrcH nn/co cnnr nrorc e/ /rvcr/^, /cc/o cumn.rcirs er /i/e-

„, 7 ..^ c/ §crrnin, iionnne enF-rV/'r/cc/. cnnr »Lore ct ///-crnc''

2Z0. (p. 4 y 3 ): „'lirscliclit nlilii pro Irntro 8no Imrulli

1NLN8NM incüinin in neglivllitlii ct 8 n cn,' /rominc^, nnicm
7, //tni» er nnnnr §crrnnr. " 261. (p. 5 o 3 .) : 7, I'rncliclit linccii

,7IN 3 N8NIN NNNIN in loarnn ct /-«-ct mnnvtpk'n /nto.c /10c nnno,
7, innrclik, geriis, ricenini, aclolnini, nlknni, roclni, ansmol,
„tirocldorg, 8N88in; »e/ r>cro §«»?, ^u/ »rc8/cen/c/» o^cin
,,/!rcnre 8c8c»e, //K8rn8«^, e/i/n8rn8K^." 2Ü(>. (p. Lob.)!
77l'ralüäit gocl^clrik pro uxvro 8nn girininlinrg /. »iK/i»)i/,i
7, ot <1nos jnrnnrc8 ei /. KAro^ in ^ritlinnnarc!c8lin8. " 28).
(p. 628.): ,7 3'raiHctir gerull in Kisini8l>nrg nnnin ingnsnm
7, er 1^7 »rnnc/p/n ^err///,r er gniognill Innlinir ülie. ^ 3tn>
(p. 87^-^—§79-)! ,,— lkrailiciit — liovan XXXX, rn«n,,i/,ii
77/,/ /// er IN rn7/i> /qro X8VX7. " 480. sp." Üg2.) : 7,
77 tl'nlir — in loco Iio1tu8lin8 XVIII i'ngorn, ANIN^^NS/n»i///!ie
77^c^/on/8 /orttin." — Der Leser wird diese weitläufige Note
verzeihen, erwägend, wie wichtig cs scy, die verschiedene»
Ausdrücke jener Zeit für das Hörigkeit - Verhältnis genau z»
kennen.

14t) Urkunde bei Lc/«rtrn rnl ann. 6/,S. p. 182.
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einen Haupthof Amplidi mit zwanzig dahin gehörigen Ncben-

hLfen -
Das Stift kam nun auf dem Wege, wie so manche

andere, zur Landeshoheit; der Abt umgab sich mit Vasallen
und Ministerialen "'), und wurde so ein Herrscher, wie
andere. — Was die Einkünfte von den erworbenen Gütern

betrifft, so sind darüber mehrere alte Verzeichnisse vorhanden,
erstlich nämlich das Hogisii-um des Abts Sarracho, der in den
Jahren 1053 bis 1071 regirte '"), ^ni anderen ein vom
Abt Erkcnbert, der von 1106 bis 1123 den Stab führte, hin-
terlassencs Verzeichniß *"), üblich das Verzcichm'ß über die
Corveyschen Einkünfte aus dem Nord- und Sudlande, rc. vom
Abt Wcdekind 1185 — 1205 — Diese Güter wurden
anfänglich durch Villioi (Meyer) verwaltet, bis das Stift, die
Erblichkeit dieser Stellen befürchtend, die Verwaltung durch
Schulten einsührte Ucbcr diese Verhältnisse, sowie über¬
haupt über die Stellung der Litonen werden hier zugleich die
unten zu benutzenden Urkunden cls villa Havorakoi-chL von

1176 u„d äo srrrvitio Ichtoirum von 1225 angeführt.

1^2) 8c/,«re» y. i33.! „Illansum lloinluicatum cum casis ei 1-eli-
„ guls aollikeiis, cum

143) Vergleiche darüber überhaupt Wigands Geschichte, insbesondere
auch II. Abtheilung. S. 59. ff.

144) S. das Ilogisii-um bei A7-//s als Zugabe zu den 74-aäit. Von
diesem 749 Nummern starken Verzcichniß habe ich die erste» 20
Nummern in der Beilage 38 abdrucken lassen.

145) Bei Kindlinger Münst. Bcitr. Bd.Z. Urk. N. 19. S. 119. ff.
Die zz. 1 bis 18 sind in den Beilagen 39 abgedruckt.

14ö) Bei Kindlinger a. a. O. N. 36. S. 221. ff., in der Beilage
40 abgedruckt.

147) Siche das Nähere bei Wigand Geschichte von Corvey. Abth.
2. S. 87. ff.

148) S. Wigand S. 225. Kindlinger Hörigkeit S. 243. Hier
in der Beilage 4l mitgctheilt.

149) Wigand S. 233. Kindlinger S. 262. Hier in der Bei¬
lage 42.
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Die Hörigkeit hatte im Allgemeinen drei Klassen, erstlich
die der Ministerialen im eminenteren Sinn, welche sich bald in

den Stand der Ritter aufschwungcn, zum anderen die Litauen,
Laten, auch tumilis genannt, wie sie in den Traditionen — siehe
Note 140. — so häufig Vorkommen, endlich die sm-vi, man-
eipia sorvilia. Die Altarhörigkeit kam hinzu, indem sowohl
Mancipien zu Ccrocensualen erhoben wurden "°), als auch
Freie sich zu Wachszinsigcn machten "*). — Die Knechtschaft
erlosch allmahlig, und war am Ende des 13. Jahrhunderts
nicht mehr bekannt — Das Liwncnwesen ist auch mit
der Zeit erloschen, und es sind dingliche Zins- sowie die Meyer-
Guts-Verhältnisse an die Stelle getreten.

Außer den alten Ministerialen, welche den Landcsadcl bilden,
und den Stadtbürgern theilte sich die Corveyer Bevölkerung,
der Bauernstand, in freie Landsaßen, was sie von Alters geblie¬
ben und Meyer, welche ihr Gut zwar erblich, aber doch
vom Gutsherrn abgeleitet, besitzen, und ferner in Bauern ein,
die ihr Gut zu Erbpachtlchn besitzen, zuletzt aber in solche, die nur
eine Bcleibzuchtung nach Leibzuchtrecht am Gute haben ' —
Besondere Gesetze sind über diese Verhältnisse nicht vorhanden;
Verträge und Observanzen, sowie die Natur der Sache, geben

150) S. Urkunt von 11-16—-1160 bei Kindlinger Münst. Beitr.
Bd. 2. Urk. N. 28. S. 179. Hier in der Beilage 43. S. auch
noch Urkunde bei Wigand S. 230. Hier in der Beilage 41.

151) Daselbst R. 30. S. 189. Urkunde von 1150—1166. Hier in der
Beilage 45.

152) Wigand S. 106.: „Im Ganzen waren die Geistlichen gegen
„ihre Hörigen überhaupt milde, besonders aber unser Stift,
„und da die Kirchenvögte hier nicht wie anderwärts die Unter-
„ gebenen drücken konnten, der vorschreitcndcn Macht der Willst:
„aber zeitig Einhalt gethan wurdd, so verbesserte sich ihr Zu-
„ stand immer mehr, und selbst die Knechte und Mancipien
„sanken nicht zur Leibeigenschaft herab, wie anderwärts, son-
„dern verschwanden gänzlich, und es ist am Ende des Jahr¬
hunderts nur noch von Litauen die Rede."

153) Wigand S. 82. 83.

154) Wigand im Archiv für Geschichte und Altcrthumskunde West-
phalens. Heft 4. S, 65.
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hie Entscheidung. Vorläufig machen wir auf Wigands, in der
Note 154 angeführte, Abhandlung über die Entstehung der
Meyer-Güter im Stift Corvey und ihre Erblichkeit, aufmerksam.

52.
X. Ravensberg.

Hermann von Calverla l. ist der gewisse erste Stammvater
der Grafen von Ravensberg, indem alles frühere ungewiß ist.
Er starb im zwölften Jahrhundert. Seine Enkel Otto und
Heinrich (l14l. 1158.) führen zuerst die Namen der Grafen von
Ravensberg Durch die Erbtochter Margaretha kam
1346 die Grafschaft an das Bergische Haus, und mit dem
Erlöschen des Cleve-Bcrgischen Hauses 1609 trat Brandenburg
in den Besitz von Ravensberg

Die Grafschaft Ravensberg ist aus einzelnen Erwerbungen
zusammengewachscn,wie sich aus der Ausgleichung zwischen den
Brüdern Grafen Otto und Ludwig von Ravensberg von 1226 er¬
gibt '"). Graf Ludwig erhielt zu der Burg Ravensberg die Vogtei
zuBurchorst — mit Ausnahme einiger Gegenstände; — die Kirche
zu Rysenbccke und alles was zu ihr gehört, und die Vogtei
über dieselbe; die Vogtei zu Wettern und alles dazu Gehörige;
zwei bei Ravensberg gelegene Grafschaftendiesseits und jenseits
des Osnyng *"), fermr zwei Zehnten, in Barghen den einen
und den anderen in Bavenhem; ferner ganz Bielefeld, und
alles was dazu von Ncubruchszehntenund sonst gehört, und
das Haus Haldcrynchusen; den Hof (iuria) Rothen, und den
Hof Burglo und alles dazu Gehörige. Diejenigen, welche
nynlülke Lüde genannt werden und nach Ravensberg zu dienen
gewohnt sind, sollen, sie mögen wohnen, wo sie wollen, dem

155) S. überhaupt Lamey diplomatische Geschichte der alten Grafen
von Ravensberg. 1779.

158) Wcddigen historisch-geographisch-statistische Beschreibung der
Grafschaft Ravensberg Bd. 1. S. 13. 27.

157) Bei Kindlinger Münst. Beitr. Bd. 3. Abth. 1. Urk. N. 44»
S. 160 —162.

>58) „Ouns conietias aüjacentes Ravenalierglie nnsrn videlicet

„in nna parte Osu^ugi ot aliain in nltora." 14
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Graf Ludwig dienen, die aber nach Vlotho zu dienen gewohnt,
sollen dort bleiben, so wie cs auch mit den nach Vrysenbergh
und Wechte dienenden cynlütken Lüden zu halten. Die aber,
welche Zins geben, indem sie zu den Allodcn oder Hofen dienen,
sollen den Herrn bleiben, denen die Alloden gehören'"). Alle
Friesen, welche in den Grafschaften Graf Ludwigs wohnen,
soll dieser haben, die anderen soll Graf Otto haben '^°). —
Graf Otto sollte die Burg Vlotho haben, die Güter in Vol-
marinchen und alles, was dazu gehört; und folgende zwei Be-
standtheile der Vogtci Burghorst, Langcnholtc und zwei Häuser
in Bekcn nämlich, und die Vogtci über die Meyerci (villim>li»)
Volbrachtingcn und alles dazu Gehörige. Was im übrigen
noch nicht getheilt war, sollte noch getheilt werden, so daß Gras
Ludwig theilte, und Otto wählte. Eben so sollte es mit den
noch nicht gctheiltcn Ministerialen gehalten werden.

In einer Urkunde von 1231 kommen die Litauen vor.

Bischof Wilbrand von Utrecht überlaßt seinem Schwager Grafen
Otto von Ravensberg die in seinem Lande sich aufhaltcndcn
Litonen der Kirche zu Utrecht zu Lehn, solange sie sich dort
aufhalten würden "').

Uebrigens war die alte Verfassung von Ravensberg im
Wesentlichen dieselbe, wie überhaupt in Wcstphalen. Vogteini,
Litonen, Zinspflichtige, Ministerialen haben wir so eben urkundlich
gesehen. Auch die alten Gerichte kommen vor. 1242 überläßt
der Graf Gerbcrt von Stoltenbrok dem Graf Otto von Ra-

isy) „ 8ed illi, k^ii consnm llant, servienäo ullodiis et cmUs,
„inaneant cloininis, Quorum sunt nllollia. "

160) „ Oinnes illi k?r)1ones gni inunserint in eoinotiis eoinitis
„ Iniclovici, ilios liadelnt, reli^uos oinnes Iiuliedit comcr
„Otto, c^ui veninnt de snu krisin nd slin ^urto." Wie die
Friesen dahin kommen, dies zu untersuchen, muß ich den Ra-
vensbergschen Geschichtsforschernüberlassen.

161) Bei Kindlinger M. B. Bd. 3. Abth. 1. Urk. N. 64. S.
167. 168.: „Intones ecelcsine nostiav in terin chsius com-
„inoiantes, <i>u:in diu i6idem inanserint in keodo etc. ^
Auch in KindlingcrS Geschichte der Hörigkeit Urk. N. 23>
S. 267.
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vensberg die cnriis Boklo vor dem Freyding '^ 2 ^ iggg
bezeugt der »Johann van Borchusen van Genaden des Nykes
»Vrycgreve der Herscap van Ravensbcrge,« daß an einem ge¬
hegten Gerichte zu Bielefeld »>Hinrich van Hepen, Kunnike zyn
»echte Husvrouwe und Elsike, Kunnike und Hilleke ere echten
»Kinder verkopt haben an Hermanncpe vanHoyginck und zinen
»Vrecden — zind Bryen der Herscap van Navensberge _
»ere vrye Erbe — barvetenhus in den Kerspele van Lodere,
»und cyne Hove de Schoppeskote vrye Ghunt der Herscap
»vorg. — Ok yß utgesproken unses Heren Recht van Ra¬
vensberg, an duffen vorg. Erve «

Das Litoncn-Vcrhältniß hat in Ravensberg nicht eine
so freundliche Wendung genommen, wie in Corvey. Meist hat
sich dasselbe als Eigcnbehörigkcit gestaltet. In einer Urkunde
von 1320 erkennt Graf Otto von Ravensberg und die Stadt
Bielefeld das Recht des Klosters Marienfeld auf den Stcrbfall
seiner in Bielefeld wohnenden Leute an, mit alleiniger Ausnahme
des Hergcweddes und der Gerade Eine gleiche Urkunde
wurde 1343 von Graf Bernhard für das Kloster Herzebrok

IW) Kindlinger M. B. Bd. 3. Abth. 1. Urk. N. 67. S.172.173.;
„ 6ornm jntlieio, ^no<1 in vnlAnri Uicitnr Vr^llvned. "

163) Kindlinger M. B. Bd. 3. Äbth. 2. Urk. N. 189. S. 5L9.
161) Kindlinger Hörigkeit Urk. N. 68. S. 372.373.: „lit Iiomi-

„nes lpros^ne vcclesie sne pertinentes, in lülekelt oppiclnm
„ nostrnm so translerentes iitidi cominornntes vel servieu-
„tes sen lpioeninjne venientes inlin nnnnm et cliem n
„tempore sue lleinnctionis in donis suis tam inodilidus
,,^unm iinmodilidns lideri possint Iioroilitsre oinni tempore
„in lntnruin, sive sint viri sive lemine, conjngnte vel non
„confugnto, et omni tempore vite sne venclere sive peri-
„ mitare seennäuin fns ecclssie sne et eonsnetniliuvm; tnmea
„ citrn evnvias, ^ue vnlzo Oerslxie vel Ilergen eclclc nnncn-
„pnntnr, in oppiclo nostro Lilekeläensi preclicto nnti^nitus
„ odservntns nolumus vnrisri, nee ills tlodedit n clnustro
„snprnllicto ^no^no inoclo virtnte dujnsmocli inchulli in
„ nlinrl commntari: dae etinm nUfecln eonclitione, nt Uomvs
„ ae sgros, si ^uoz Iindent vel lindere contingit, inkrs
„snnnm et cliem , nt clietum est, dominos tales s «lio är-

14 *
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ausgestellt, worin ausdrücklich Litonen und Ei'genbehörige als

gleichbedeutend Vorkommen

Eine eigene Verfassung hatte Stadt und Stift Herford.

Beide waren früher reichsunmittelbar. Der Erzbischof von Köln I

hatte früher die Vogtei. In dieser Eigenschaft bestätigte Erz- ^

bischof Heinrich (1226 — 12Z8) der Stadt ihre alten von

dm Kaisern erhaltenen Rechte, z. B., daß der Vogt nur das

von den Schöffen zu Recht Gefundene aussprechen dürfe, daß

die Schöffen sich durch Wahl unter ihren Mitbürgern ergänzen.

Hiebei wurde auch bestimmt, daß, wer einen Bürger als seinen

Eigenen verfolgen wolle, dieses nur vor dem Vogt unter Königs

Banne könne '<^). Zugleich wurden 1281 bei der Bestätigung

dieser Freiheiten durch Erzbischof Sisrid den Ministerialen,

„ suncNonis sne religiös! viri prelilrati per se vel per alios
„vendant, eui volnerint, intra vel extra Dilololde, <pns per
„86 talia noluinus ipsos indistracta possidere."

165) Kindlinger Hörigkeit N. St. S. 431. 432.: „/.-ro»--»-! E ! !
„ /are .reu predre/llnr ! i
„ ter/a »i gratiain talenr, <puanr perpvtllo duriri ! ^
„ et perinanere a nostris snccessoridns iueonvrdsain volu , )
„inns et inviolatain, «pnodvidv licet ipsi in oppido noslro ! i
„ Lileveldensi inoraturi, poterunt gaudere et perkriu eo i »
„ jure, cpnod alü oppidani nostri in ipso gandent et per- j '
„ irnuutnr: ea tainen eonditinne, cpnod guiccpnld de I)oi>>! > ^
„ Iiereditarüs tarn inoldlidus tpnarn inrinoliilibus prodicli ^ -
„lionriues post se relirpnerint, illud integraliter et ex to!o i
„ rnonasterirrin prekatain, tancpuanr de aliis ipsius inonasterii ! i
„ litonilrus licite percipiat sive tollst, lzona tarnen iiniiiybilis l i
„ intra aunnin oppiclanis nostris prodielis vendendo; noliii > ,
„vero Ilerrvardiis, et coinetistae, <pue pro teinpore iuerit, ?
,, exuvüs, «pne gerade vulgariter dicnntur, salvis perinsaen- ^
„tibns, in <puil>ns prenotato rnonasterio nnllain per pre-
„sentia tollend! penitns concediinus lacultatein."

166) Kindlinger Hörigkeit Urk. N. 22. S. 264.: „ l^uod si gus
„ aliipuem prenoininate civitatis civoin repetondnin duieril
„ tanrpuarn kroprinin sunin, corain null» jns suuin poterl!
„ prosscpni et consccpii, nisi eorain advoeato a nobis cou-
„stitnto et snl) banno, gui vulgaritsr bannnz Ilegis appel-
„ latur."



Kapitel HI. h. 52. 213

Zinspflichtigen und Kcmmerlingen des Stifts die bisherigen
! Rechte bestätigt — Am 20. Mai 1547 nahm das Stift

^ Herford — in Erwägung, daß es bisher beim Herzog Wilhelm
zu Jülich sonderlichen Beistand gefunden, derselbe auch ohnedem

> das Go-Gericht und viel andere Hochheit und Gerechtigkeit in
ff der Stadt gehabt, und auch das Stift und Stadt Herford im

Bezirk der Grafschaft Ravensberg gelegen, also daß Niemand
das Stift besser als der Herzog beschützen könne, auch dasjenige,

> so das Stift in dem folgenden Vertrage dem Herzog überlassen,
dem Stift wenig genutzt, sondern dasselbe viel Unkosten, Mühe

^ und Arbeit darauf wenden müssen — zum Erbvogt und Erb-
j schirmherrn an. Dem Stift ward bewilligt, daß, im Fall
1 »die Meyern und andere Eigenleute,« sie seycn binnen

j der Hcrvorder Landwchre oder sonst in der Grafschaft Ravensberg
f gesessen, dem Stift gehörig, ihre Pacht und Renten nicht
I bezahlten, und sonst ungehorsam befunden würden, das Stift
! dieselben in Beiseyn des Herzoglichen Befehlshabers oder Voigts

eines jeden Ons, wo die ungehorsamen Bezahlet wohnhaft
wären, durch seine Voigtc pfänden und lößen lassen, wie solches
bei denen von der Ritterschaft des Orts gebräuchlich. Und da

; die Abtissin ein Lehn-Herr über etliche Lehne-Pacht-Güter,
die binnen und außen Hervord gelegen sind, ist, soll si> dieser

! Güter Lehnherr bleiben. Auch sollte der Herzog daran scyn
^ und verschaffen, daß die Geistlichen ihre Güter, Kämpe, Wiesen,

i Holzgcwächfe, sädigc Accker und dergleichen, wie es Namen
s haben mag, selbst sollen mögen gebrauchen, diesem oder jenem

^ verpfachten, von Jahren zu Jahren, nach ihrem meisten Nutzen,
ungehindert von Jemand, doch ausgeschieden, was sie jetzt erblich
verfochtet hätten, oder mit Recht und Billigkeit nicht ab seyn

! könnten " 2 ).
)^

^ .167) Kindlinger S. 266.: „ l^ccocl iniiiisteeinles een eensciaie»
.. ei Iioinines, gni vcclgneitee liennneilnig (liennine, gcl ssi8k>in
,, ecclosinin Ilcelorävusem poi iiiieirivs, nUini ni' ei ßncxlenni
,, oinin jnee ei lilreitnte, gnilnis Iiacienus ub anlignu gnvi^i

i „ sniii, ei innnennt in ei 8cle»i. "

l 168) Urkunde bei 7 '«.ce/,ecr/nc<e^s7̂ ^Vnnnl. (locl. Oi^Ioin. >>. 280 . ?.36.
^ Auch in Weddigens Ravensberg. Gcsch. Bd. 2. S. 183— 188 .
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Die Navensbergschcn Bauern thcilen sich nun folgcndergc- >

sialt ab.
1. Her renfreie Bauern. i

Diese besitzen ihr Eigenthum als Alode, sind weder für
ihre Person noch für ihre Stelle eines Anderen Eigenthum unter¬
worfen, tragen aber zu den öffentlichen Lasten bei. Es finden
sich dieser in allen Aemtern der Grafschaft, obgleich sie übrigens
der Zahl nach unter die Ausnahme gehören. Dadurch, daß sie
zu den öffentlichen Lasten beitrugen, unterschieden sie sich von
den adlichfreien Gütern, deren Besitzer als frühere Ministerialen,
und dadurch zur Landstandschaft gelangt, die alte Freiheit
— Freirittcr, Freigut — beibchalten hatten.

Obgleich man nicht nachgebcn kann, daß die freien Bauern¬
güter aus der Eigenbehörigkeit entstanden, da sogar schon im
14. Jahrhundert solche freie Güter der Grafschaft Ravensberg
Vorkommen so bestand rücksichtlich der Erbfolge in diese
Güter doch ein Gemisch von Grundsätzen, die bald auf reines
Alodium, bald auf Eigenbehörigkeit schließen ließen, oder vielmehr
auf ein beiden Arten von Gütern gemeinschaftliches älteres !
Bauernrecht, dessen Grundlage die nicht statthafte Zersplitterung
der Bauerngüter war. Das Nähere gehört in den dritten Theil.

2. Freie Hägen oder Hagen fr eie.

Die Hagenfrci'cn Bauern finden sich vorzüglich in den
Bauerschaften Sandhagen, Steinhagen, Hellcrshagcn, Brokhagen, -
Borghagcn, Nodcnhagen, Greuinghagen und Ncucnhagcn. Sic i
unterscheiden sich von den Eigcnbchörigen vorzüglich darin, daß !
sie nur der Kurmöde, nicht aber der strengen Erbtheilung unter¬
worfen sind, und eine eigene Gemeinde bilden. Auf dem fahr- s
lichen Hagenbier, wobei es ein frohes Mahl gab, wurden ihnen i
ihre Rechte nach altem Brauch durch den Hagenrichter vvrgclcscn.
Das Nähere gehört zum zweiten Theile, wo auch das Weisthum
über die fürstlichen Hager von 1541, und wegen der gutshcrr-

169) Siche die im vorigen tz. angeführte Urkunde von 1396.
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licken Hager das Zeugm'ß des AmtmannsConsbrug zu Gid-
dcnhausen vom 10. Mai 1692 beizulegen.

3. Hausgenossen.

Die Hausgenossen finden sich in der Gegend von Enger,
und theilcn sich in die zum Nordhof, und die zum Südhof
gehörigen, welcher letztere Hof inzwischen schon früher eingegangen.
An St. Remigii Tage ward den Hausgenossen auf dem Nordhofe
ein Hausgcnossengericht gehalten, dabei die wechselseitigenRechte
und Befugnisse erneuert, und die betreffendenStreitigkeiten,
insbesondere in Betreff der Erbtheilungen,Hcergewctte und Gerade
von den Genossen entschieden. — Im zweiten Theile folgt
das Nähere nebst den Fragen und Antworten,die jährlich am
Remigiustage geschahen. —

4. Eigenbehörige.

Der größte Thcil der Bauerngüter steht im Eigenbehörig-
keits-Verbände.Die desfallsigcn gesetzlichen, in Ermangelung
besonderer Gewohnheiten oder Vertrage entscheidenden, Bestim¬
mungen sind folgende:
») Schon 1585 entstanden Verhandlungen über das von der

Ritterschaft angesprochene Recht zur Einkerkerungund Pfän¬
dung ihrer Eigenbehörigen,und führten zu der dem zweiten
Theile beigelcgten Herzoglichen Verordnung vom 7. Fe¬
bruar 1590. Eine weitere Verordnung — ebenfalls, so
wie die folgend angeführten Verordnungen dem zweiten
Theile beigelegt — erließ Churfürst Friedrich Wilhelm im
Ravensbcrgschen Landtags - Abschiede vom 16. Novem¬
ber 1654.

b) Am 29. November 1654 erließ der Churfürst an die Go-
Gerichte zu Bielefeld, Versmold und Herford eine Ver¬
ordnung über die Nicht-Verwandlung der Natural-Prä¬
stationen in Geld durch Verjährung.

o) Ueber den Mißbrauch, die Eigenbehörigenblos zum Schein
und zum Betrug der mit unbewilligten Forderungen ver¬
sehenen Gläubiger von der Stätte zu entsetzen und nachher
wieder darauf zu setzen, ward vom Churfürsten am
19. März 1658 eine Verordnung erlassen.



216 Buch 1. Einleitung.

6) Am 8. November 1669 erschien die erste Navensbergsche
Eigenthumsordnung. Die Stande hatten nämlich dem
Churfürsten vorgetragen, daß es mit den Aeußerungs - und
anderen aus dem Eigenthum entstehenden Rechtsstreiten an

den Gerichten verschieden und zuweilen langsam daher gehe,
und zwar darum, weil die Eigenthums-Sachen in bloßer
Observanz bestünden, die vorsallenden Beweise beschwerlich
und nichts gewisses obhanden wäre, wornach man bei den
Abaußerungen und andern sich ereignenden Fällen im Ur-
theilen sich richten könnte, daher dann bald sonst, bald
anders, nachdem es an jedem Ort oder Gericht von den
Partheien aus der Observanz bewiesen werden könne,
gesprochen, auch wohl gar die Akten an fremde Rcchts-
gelehrte und Universitäten, welche des Eigenthums nicht
eben erfahren, zu Abfassung eines Urtheils verschickt, und
diese Urtheile zum merklichen. Nachtheil des tiseus und
anderer Guts- und Eigenthumshcrrn verkündet worden.
Die Stande baten sonach den Churfürsten um gnädigste
Nemedirung und nachdrückliche Verordnung, und der Chur¬
fürst befürchtete, daß derEigenthum und dessen Gebrauch
bei so gestalten Sachen hinfüro in Konfusion oder gar
in Abgang gerathen, und nicht weniger dem Fiskus

e, als anderen Eigcnthumsherrn ein Vraejuckicium Zuwachsen
dürfte, weßhalb daher die Eigenthumsordnung erlassen
worden. Sie enthielt sieben Kapitel:

I. Von Succession der Eigenbehörigen, Erbtheilung der
Gutsherrn, und von Wechseln.

II. Von den Leibzüchtcn.

III. Von Spann- und Leibdiensten.

IV. Die Ursachen, warum ein Eigenthumsherr zum Aeu-
ßerungsprozeß schreiten kann.

V. Wie in den Aeußcrungssachen zu procediren.

VI- Was sonsten bei Abfassung der Diskussionsurtheil
und bei andern vorsallenden streitigen Lasid-us zu beo¬
bachten und wie selbige zu decidiren.

VII. Von Zehenden.
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Die oben unter b, e angeführten Verordnungen waren der

Eigenrhumsordnung bei'gelegt.

o) In der Dorfordnung vom 16. Dezember 1702 und in

einem sich darauf beziehenden Erlasse vom 5. Marz 1708

bestimmte König Friedrich I-, daß er die Leibeigenschaft in

allen seinen Landen aufhcben, und diese seine Königliche

Absicht auch in der Grafschaft Ravensberg ausführen

wolle. Der König erklärte, daß er geneigt sey, einen jeden,

welcher bisher mit Leibcigcnthum verhaftet gewesen, er sey

Meyer, Voll- und Halbspanner oder Kotter, vom Lcibci-

gcntbum zu entlassen, dergestalt, daß sic und ihre Nachfolger

nicht mehr geerbtheilt, noch einiger Sterbfall, es sey nack-

vollem Eigenthums-, Hagen- oder Hausgenossen-Rechte,

gezogen, noch weitere Freikäufe nothwendig, oder noch

Zwangsdienste verrichtet werden sollten. Nur sollte der

Ei'genbehvrige eine sichere Summe Geldes für den Freikauf,

und jährlich zur Urkunde der erlangten Freiheit ein Leidliches

zahlen — Eigene Kommissarien unterhandelten mit

170) Meinders war gegen diese Ansicht. In seinem ii-nctatuz
Iiistdi ico - politico - sririllicris, llo »rizino pno-p-easii, imlrum r>o
möllernd Lliilir iidliilUiUis et 801-viNitis >113Vosi^liill>a 21—ZZ
sucht er auszuführen: Nicht alles, was gehässig sey, könne im
Staate gleich abgeschafft werden. Die Henker seyen auch sehr
gehässig, und müßten also auch abgeschafft werden! Man möge
nur den Mißbrauchaufheben. Die Freiheit des Naturrcchts gelte
nur von dem, menschlichen Handlungen vorhergehendenNatur,
rechte; es sey nämlich keiner von Statur ein Sklave, habe aber
nicht das Recht, keiner zu werden. Nicht alles, was des Königs
würdig und ruhmvoll sey, sey dem Volke und dem Staate nützlich
und heilsam. Der Name Freiheit sey ein leerer Schatten, wie
Grotius gesagt. Alle Unterthancn seyen ja in Wahrheit rmrvi,
wie Lhomasius gesagt. Das Kriegsrecht sey ja nicht gegen
das Raturrecht, also., um so weniger die Sklaverei. Dem Natur-
recht widerstreite cs nicht, daß der an sich freie Mensch durch
eine eigene Handlung, nämlich Vertrag, Verbrechen, Kriegsrecht,
Sklave werde. Das alte Testament kenne allerdings Knechtschaft-
Die Apostel und alte Oanones rathen ja den Knechten, sich nicht
ihren Herren zu entziehen. Die Sklaverei sey sehr alt, und
nachdem sic LOS Jahre geruht, jetzt wieder in Amerika cingeführt.
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den Bauern, und die Domanialbauern sind seit jener Zeit

rücksr'chtlich der früher zufälligen Abgaben firirt. Lange

Jahre hat man zwar auch Entwürfe zur Fixirung der

zufälligen Abgaben der Privat-Bauern im Minden - und Na-

vensbcrgschen, oder Aufhebung des Leibeigenthums gemacht,

allein bis zum Kriege von 1806 war man damit nicht

fertig geworden.

t) Unterm 26. November 174t wurde vom König Friedrich II.

in Betrachtung, daß im Fürstenthum Minden viele -

unnöthige Streitigkeiten daher entstanden, daß bisher noch ?

keine gewisse, nach den daselbst hergebrachten Landesrechten s

und Gewohnheiten eingerichtete Eigcnthumsordnung cinge- !

führt, und daher der Beweisthum nicht allein aus der !

Navensbergschen Eigenthumsordnung genommen und über !

diese öfters ungebührliche Auslegung gemacht, sondern auch ^

vieles oftmal aus unbekannten Landesrechten und Gewöhn- ^

heilen nachgcsucht, und dadurch die Gerichte oftmal zu !

kontrairen und theils unbilligen Urthcilen veranlaßt worden,

daß daher der König aus landesvaterlichcr Fürsorge bewogen !

worden, zu Abstellung weiterer schädlichen Unordnungen -

eine neue Eigenthumsordnung für das Fürstenthum Minden

und die Grafschaft Ravensberg durch die Kriegs - und

Domaincn-Kammer nach vorheriger Kommunikation mit

Und wenn sie gleich den jetzigen gebildetenSitten nicht mehr
angemessen scheine, so gebe es doch auch entgegengesetzte Sitten.
Und jene civilisirte, auf Freiheit stolzende Völker Gallien, Belgien
und Holland werden ja mehr von Abgaben, als Deutschland
und Wcstphalcn, gedrücktund erlaben sich nur an einem sehr
eitlen Frciheitsschatten. Die Fürsten seyen durch falsche Ansich¬
ten der Theologen bestimmt. Die Bauern haben auch kein >
Geld, den Freikauf zu bezahlen, und werden also in die neue
Herrschaft der Gläubiger gcrathcn. Besser scy cs daher, die
gewohnte und gemäßigte Knechtschaft bcizubchalten,was ja auch !
deine eigentlicheoervittrs sey. — H //. /tae/rmc?' <1o Merline !
iinsnu svcln rnslicoruin in Oarinania p. 3H glaubt inzwischen, ,
daß Meinders iiiini!; jojuna geurtheilt habe, und sein Miß- i
vergnügen dadurch veranlaßt sey, daß er vor Erlassung des ^
Gesetzes anderer Meinung gewesen. —
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Prälaten und Ritterschaft besagten Fürstenthums und Graf¬
schaft projekliren lassen, und daraus alle dabei vorgekom«
mene Umstände betrachtet, auch alles nach Beschaffenheit
dieser Provinzen und der Billigkeit Rechten auch recht¬
mäßigen Gewohnheiten gemäß eingerichtet worden — die
neue Eigenthumsordnung für Minden und Ravensberg als
eine Richtschnur und Landesgesctz vorgeschriebe», und sich
darnach eigentlich zu achten Allen aufgegebcn. — Die
vorige Eigenthumsordnung hatte 7 Kapitel, die gegen¬
wärtige neue 18.
I. Von dem Eigenthumsrecht an sich selbst.
II. Von denen Personen des Eigenthumsherrn und Ei-
gcnbehörigen.

III. Von eigenbehörigen Gütern und deren Pertinenzicn.
IV. Vom Bewcisthum des Eigenthums.
V- Von denen Eigcnthumsherrlichenjuril>u8, in spocie

Spann- und Handdicnstcn.
VI. Von jährigen Pachten, Zinsen und andern I?rao8tsntli8.
VII. Von Weinkaufen.
VIII. Von Stcrbefällen und Becrbtheilungcn.
IX. Von andern Eigcnthumsherrlichenjur11>u8 und xrae-
8lan<Ii8.

X. Von Kontrakten, und andern Administrationenderer
Eigenbehörigen.

XI. Von Succession der Eigenbehörigen.
XII. Von Leibzuchten.
XIII. Von denen rechtlichen Mitteln und Befugnissen,

durch welche das Eigenthum und dessen Recht konserviret
wird.

XIV. Von der Freilassung und denen Freibriefen.
XV. Von Verjährung des Eigenthums.
XVI- Von Abaußerung und deren Ursachen.
XVII. Von dem Abaußcrungsprozeß.
XVIII. Beschluß und Vorbehalt.

5. Mcyerstättischc Güter.
Es gab auch verschiedene mcycrstattischeGüter im Ravcns-

bcigschcn. Bei mehreren läßt sich zwar ihre Entstehung auS

*
, «

O

6

1
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dem L-ibeigenthum geschichtlich Nachweisen, ob sich diese Mei¬
nung aber allgemein aufstellcn lasse, ist schon am Schluß des
18. Jahrhunderts der Gegenstand einer Streitfrage gewesen.
Die Ravensbergsche Amtskammer hatte beim Churfürsten am
20. Juli 1699 auf Erlassung einer Ssnetio xoixewa xi-s».
m-ltiea rücksichtlich der Churfürstlichen erbmeyerstättischen Güter '

angetragen, und im Entwürfe derselben den Satz allgemein !
ausgestellt, daß die erbmeyerstättische Gerechtigkeit aus dem Ei- t
genthum ursprünglich entstanden, dieser Ansicht gemäß auch die
Eigenthumsordnung im allgemeinen — mit Ausschluß der auf
die persönliche Unfreiheit sich beziehenden Bestimmungen — auf
die Meyergüter für anwendbar erklärt. Es erhob sich aber der
Fiskal Advokat Pott gegen diese Theorie, und bewirkte, daß
in der hieraus am iS. Juni 1705 wirklich erlassenen 8aneti»

pr-agmatiea wegen der erb-meyerstättischen Güter in der Graf¬
schaft Ravensberg jene Ableitung der Meyer-Güter aus dem
Leibcigenkhum durch ein »mehrentheils« beschränkt, und die

mehrsten auf die Hypothese des leibeigenthümlichen Ursprungs !

gegründet gewesenen Bestimmungen des Entwurfs weggelassen
wurden. Das Nähere ergibt sich aus der Vergleichung des
beim dritten Theile mitgetheilten Entwurfs der «snet.
und des Pöltschen Gutachtens mit der «snor. pragm. selbst. —
Ueber die übrigen Meyer-Güter fehlt es an gesetzlichen Bestim¬

mungen, da die 8-mvtio xi-uFinatios nur von den Meyer-Gütern,
deren Gutsherr der Fiskus, spricht. —

54.

XI. Minden.

Nach der Mindenschen Chronik hat Carl der Große den
Mindenschen Bischofssitz gestiftet Das erste Kaiserliche

,71) Olironiüon lVIinllonso, aMk/ il/er'Lom. livr. Oorin. scri^tar.
k. I. x. SSo «hg. Die schöne Lage Mindens wird in diesem
Ol» onieoit besungen:

Xocum istuin ucliit

leirmuin denn ot v-ill,itui»,

Lingulurein ot tunä-Unn,
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Privileg findet sich von Kaiser Otto I. von 961 Der
Kaiser gibt hier der Kirche die gewöhnliche Immunität mit den
Einkünften des Fiskus, nimmt aber zugleich gewisse Leute der
Kirche, welche ihren lanmlsws ausmachen und auf Sächsisch
Malman heißen, in den Schutz mir auf In der Bestäti¬
gung und Erweiterung der Privilegien von Kaiser Heinrich m.
1049 werden diese Malmanncn kirchliche Litonen genannt, und
übrigens auch Freie als Leute der Kirche bezeichnet —

Die Malmänncr haben sich inzwischen nicht als ein eigener
Stand erhalten. Es gab vielmehr im Mindenschen späterhin

I'arcni onl ^Vesi^Iisliri
^äliue linket nun tsin gnstiun,
Reo sie treue sliuntuin

11)1 enlin elemonts
I'ui'L 8unt contents,

I,1gnoinni^u6 copia,
I.n^>1<1e8 nee non ceinents:
Ovos, I)ovv8 ol sinients:

Iloruin nec Ino^is.
I1)i rlvl il)i kontes,
11)1 nec non invntes:

Lt 1)lnt0IN)N PL80NS.
Ini1)1 ilclentnr 1ionto8
Vonilnarinn: llein kontes,

11)1 torreN8 >Vi8erae.
I.ocu8 i8te no>ninstu8
Lllnäln, ^uonäsni 1ncsstrstn8 etc.

172) Bei snnnl. ksä. sä ann. y6i. 1. I. p. 3o6. 3o^.

l^Z) ,, llonilnikus ^no^ne ksinulstnin e)n8<1ein inons8terii tscle»-
,, til)ns, <^ui 82 L 0 nice LIsIinsin älcnnlur, xiseäietnin inun-
,, äekoräinni et tultlonoin no8trsin con8t1tniinu8, nt etlain
„oorsni nnlls jnäicisrls ^o>e8tsts eisinlnentni', ni8l eorsin
„ Lpi 80 opo snt sävoosto, c^nein o)n8äein loci sävoostns
„ olegorlt."

174) Bei Sc/ia/en sä snn. in/sy.: „ ^ut 1ioni1ne8 1p8lns koclesiss
„1isnco8 Iil)erv8 et Lco1e8ia8tlco8 Intono« nisslinsn, vel
„ sorvos cujusllket conäitloLis sen ovlonos."
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nur freie Bauern, Eigenbehörige Meyern '?°) und

Zinsleute. Besondere Gesetze waren darüber nicht vorhanden;
für die Eigenbehörigkeitsverhälrm'sse galt die für Minden und
Ravensberg erlassene, oben erwähnte, Eigenthumsordnung vom
26. November 1741. Denn durch diese erhielt das durch den
Westphalischen Frieden Art. XI. §. 4 an Brandenburg gekom¬
mene Bisthum Minden rücksschtlich der Eigenbehörigkeik dieselbe
Gesetzgebung mit Ravensberg, mit dem es auch rücksichtlich der
Verwaltung vereinigt wurde.

Merkwürdig ist die Geschichte der Domaincn-Pachtungen
im Mindenschen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts.
Als unter Friedrich I. die Einnahmen einer Vermehrung be¬
durften, suchte man diese bei den Domainen, und zwar durch
Bererbpachtung derselben. Die Jurisdiktion und die Einnahme
eines ganzen Amtes an Domainen - Revenüen wurde gegen
12 Prozent von der Hälfte der statt Kaution vvrgcschosscnen
Einnahme, freier Wohnung, Fcurung und andere Emolumente

an Jemand in Erbpacht ausgethan, der darauf den Justiz-,
Hebungs- und Oekonomie-Beamten in Einer Person vereinigte.
Die Vorwerksländereien wurden einzeln gegen ein ErbsiaNdsgcld
und jährlichen Kanon in Erbpacht ausgethan, ebenso Mühlen,
Gärten und andere Pertinenzien. Die Dienste wurden dem
Bauer zu Geld angeschlagen, und wenn er sie in natura leisten
wollte, wurden sie dem Pächter zugeschrieben. — Diese neue,

gewiß im Ganzen heilsame, Einrichtung hatte aber viele Feinde,
und wurde von König Friedrich Wilhelm l. 1713 als der Un¬
veräußerlichkeit der Domainen widersprechend, aufgehoben? Die

175) Ueber die freien Hynn im Mindenschen siche vor der Hand
Xss. clo rekslicoruiu livertato et operis contra liei-

uoecium, euin appeuäico gooronliain elc rusticis Alindeiisi-
lrus et Lclurueirlrurgicis.

176) Auch wohl Weinkaufspflichtige Kolonate genannt, oder diese
mit den Meyer-Gütern im Wesentlichen gleichstehend.

177) Auf das Ravensbergsche hatten die jetzt zu erzählenden Ereig¬
nisse auch einigen Einfluß, aber nicht so bedeutenden, als im
Mindenschen, weil dort das Domainenwesen schon mehr durch
die Ravensbergsche Amts-Kammer geordnet war.
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Erbpachten verloren ihr Erbpachtrecht, und man führte dagegen
bei den Vorwerken die Zinspacht von 6 zu 6 Jahren nach einem
wahrscheinlichen Ertrage ein. 1720 beabsichtigte man eine Ein¬
führung von General-Zeit-Pächtern. Die Kammer erklärte
sich in einem Berichte vom 4. April 1720 dagegen; sie erklärte,
daß sic keinen Grund absehc, warum man die Fixa verpachten
wolle, da ein Pachter dabei keinen Vorthcil hätte, und solche
Pachtung nur gegen Prozente übernehmen würde. Die Ver¬

pachtung des Getreides würde auch zum Ruin des Bauern
geschehen, und cs vortheilhafter seyn, ihm solches, von 6 zu 6
Jahren, gegen ein Geldquantum zu überlassen. Bei den An¬
schlägen der Ackerwirthschaft würden die Wirthschaftskostcn sehr
hoch anlaufen, da die Dienste im Naveusbcrgschen gar nicht
mehr in »auwa, und im Mindenschcn blos noch bei Hausbcrge
und Schlüssclburg in nattina geleistet würden. Die Natural¬
dienstleistung scy dem Königlichen Privat-Interesse sowohl, als
den Untcrthanen, höchst schädlich, da das Feld durch Dienste
schlecht bestellt, und die Bauern, ihre eigene Felder ordentlich
zu bauen, dadurch außer Stand gesetzt würden. — Dieser
Bericht kam in Berlin aber erst an, als die Kommission, welche
die General-Pachtungen einführen sollte, schon abgereist war.
Jedes Amt mit allen Einkünften, auch der Justiz, wurde einem
Manne aus 6 Jahre in Zeitpacht ausgethan. Die Bauern
mußten ihr Bier und Branntwein vom General-Pachter holen,
zugleich wurde zu Gunsten dieses Pachters der Mühlcnzwang

i gegen die Bauern eingeführt. Da in den mehrsten Aemtern
die Eigenbchörigcn mehr Dienste zu leisten schuldig waren, als

i ^ der Pachter brauchen konnte, so wurde auch dieser Umstand in

^ der Art benutzt, daß jeder Dienst zu Geldc angeschlagen wurde,
der Bauer aber doch den Dienst, den der Pachter forderte, in
natm-a leisten mußte, und dafür nur nach dem Berhaltniß, wie
der Dienst zu Gclde angeschlagen war, seine Bezahlung wieder
erhielt. — Aus dieser neuen Einrichtung entstand große Un¬
zufriedenheit. Die armen Bauern waren der Willkühr ihrer
Beamten überlassen; allen Advokaten war bei drei hundert
Thaler Strafe verboten, eine Sache, die die Verpachtung der
Aemtcr betraf, gegen den Pachter zu vcrtheidigcn. Da der
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Weg der Justiz verschlossen war, widersetzten sich die Bauern
eigenmächtig. Die Pachter wandten die ihnen verliehenen
Zwangsmittel an. Im Amte Rhaden und Petershagen wurde
von den Bauern Gewalt mit Gewalt abgetrieben ; sie belagerten
den Beamten selbst in seinem Hause, schlugen ihm Fenster und
Thürcn ein, und drohten, ihn zu ermorden, er floh. Man
schickte LO Soldaten von Minden zur Gcwältigung des Aufruhrs
hin, sie wurden in die Flucht geschlagen. Hierauf wurden 200
Madn abgcsandt, welche zugleich den Befehl hatten, die ersten
Rädelsführer festzunehmen. Kaum hatten sie diese in ihrer
Gewalt, als die Bauern sie ihnen, abnahmcn, und die Soldaten
selbst abermal in die Flucht schlugen. Man hatte endlich einen
Aufrührer gefangen und nach Minden gebracht. Zur Vergeltung
wurde aber von den Bauern ein Beamter als Geißel in Verhaft
gesetzt, und da die aufgebrachten Bauern ihn wirklich zu ermor¬
den drohten, sah man sich genöthigt, den Bauer wieder frei zu
lassen. Jetzt kam eine Kabinetsvrdre, nach welcher 500 Mann
gegen die Bauern aufmarschiren, im Widersetzungsfall gegen
sie feuern, und 20 der ersten Rädelsführer mit sich wcgführen,
und auf der Stelle zwei davon aufknüpfcn lassen, die andern
aber auf die Festung nach Magdeburg abliefern sollten. —
Jetzt gab cs Ruhe, aber die Beamten, denen nun der Muth
gewachsen war, die weder thätlichen Widerstand noch die An¬
griffe der Advokaten fürchten durften, sielen mit doppelter Wuth
über die ihnen in die Hände gelieferten Bauern her. — Auf f
einmal wandte sich ein Ungenannter mit einer Vorstellung an !

den König, worin er in 24 Punkten zeigte, wie die Unterthanen §
von den Beamten gedrückt würden. Der König, der nur das
gemeine Beste wollte, staunte, befahl sogleich der Regierung zu
Minden, Dcputirte in alle Aemter zu schicken. Der Präsident
von Burke unterzog sich selbst der Untersuchung, und es fanden
sich die schreiendsten Ungerechtigkeiten. Im Amt Brakwedc »
hatte der General-Pächter Regierungsrath von Derenthal alle
Burgveste zu seinem Nutzen verwendet, oder diejenigen, welche
er nicht gebrauchen können, sich mit Gelbe bezahlen lassen, von
Freien und, Meyerstätti scheu hatte er Sterbfall und I >
Dienstzwangsgelder erhoben; bei den Diensten, wenn sie eine
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Minute zu spat gekommen, hatte er Extrapostgcldangefttzt und
die Dienstpflichtigen obendrein in 2 Thaler Strafe genom¬
men u. s. w. — Der König strafte und ließ durch die Be¬
amten den Schadensersatz bewirken. — Friedrich der Große
führte wieder Erbpachten bei den Vorwerken ein, was jedoch
nicht in allen Acmtern ausgeführt ward '").

Sicht man auf solche Weise, was noch im vorigen Jahr¬
hundert möglich war, so kann man es wohl nicht mehr auf¬
fallend finden, was im Mittelalter geschehen. —

SS.

XII. Rheda und Gütersloh.
Von diesem kleinen Ländchen laßt sich wenig melden. Die

Landbewohner waren fast alle eigenbehörig; da die mehrsten
Eigenbehörigen im Landesherrn zugleich ihren Gutsherrn hatten,
so flössen beide Verhältnisse so ziemlich ineinander. — Das
Alter des Eigenbehörigkeitverhältnisses ergibt sich hier aus einer
Urkunde von 1346 '"). Bernhard Edler von Lippe gibt dem
Kloster Herzebrok die Freiheit, alle Güter, welche das Kloster
bisher gekauft und in Zukunft noch kaufen würde, ungestört
besitzen zu sollen, mit Besetzung und Entsetzung, Wechselungen,
Erbschaft-Wegnahme,Wiesen, Wäldern und andern Zubehören
und Früchten '°°). Zugleich ward dem Kloster gestattet, seine
im Städtchen Rheda sterbenden Leute oder Litoncn beiderlei
Geschlechts zu beerben, mit Ausnahme der Waffen, welche zum
Gebrauch des Städtchens zurückbehalten werden sollten

178) Siehe überhaupt die von einem Mindenschen Kriegsrath ver¬

faßte Geschichte der Domainen - Verfassung im Fürstcnthum

Minden und der Grafschaft Ravensberg bis auf Friedrich den

Großen, in Weddigen und Mallinckrodts Magazin für
Westphalen. Jahrgang 1790. Bd. 1. S. 1 — 62.

179) Bei Kin billiger Hörigkeit Urk. R. 92- S. 432. 433.

>Lo) „Lum institutionibus et ckestitutioiiiLli!, cvncsinbiis, bere-

„ ckitstunr sublatioiiiblis, pratis, silvia sc omuidus pvrtineitti-
„bus et krucidus."

i8i) „ — Vt bomineg 8ivo Ickkone» ut> soxus, gui in opxicko
„nvslro Hecks ckeeesssrint, bereckitsro, ^uoä vulgsrilvrIS
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Durch eine landesherrliche Verordnung vom 14. Mai 1784

ward die Münstersche Eigenthumsordnung vom Jahr 1770 für
Rheda rezipirt, jedoch mit Vorbehalt aller besonderen Eigen,
rhumsvbservanzcn, nach welchen (landes-) herrschaftliche Eigcn-
behörige bisher beurtheilt worden.

66 . !
XIII. Amt Rcckeberg.

Das Amt Reckebcrg war ein Theil des Hochstifts Osna¬
brück, und ist durch den Art. 4 des Stäatsvertrags vom 29.
Mai 18>5 von Hannover an Preußen abgetreten worden !
Reckeberg theilte mit dem übrigen Theil des Stifts Osnabrück !
Verfassung und Gesetzgebung. Die Landbewohner bestanden
meist aus Eigcnbehörigen. Die über dieses Verhaltniß vor¬
handenen gesetzlichen Bestimmungen sind folgende, und dem
zweiten Theile angehängt:

») Verordnung, wie es mit denen, welche ohne Konsens des
Gutsherrn in ein eigcnbchöriges Erbe Geld geliehen haben,
auch mit Auslobung des Brautschatzes und der Aussteuer
zu halten, vom 12. November 1583.

K) Edikt, der Eigenbehörigcn Dienstleistung betreffend, vom
29. April 1660.

c) Erneuerte Verordnung wegen der Eigcnbehörigen Auslo¬
bungen der Aussteuer und Mitgabe, vom 2. Februar 1682.

st) Am 2S. April 1722 erschien die Osnabrücksche Eigenthums¬
ordnung. Ueber den Ursprung derselben sagt Klöntrupp ' °')
folgendes: »Unsre E.gcnlhumsordmmg rührt eigentlich von
»dem Herrn Landrath Jtel. Just von Vinck, Erbherrn
»auf Ostenwalde, her. Dieser sammlcte die Attestate der
»Landstande von der Zeit Ernst Augusts I- her, und gab
»sie in kurzen Sätzen aufgelöst, und mit den Sätzen ri-

„ Lrven äicitur, poszint et valesnb sine nostno vel rMcis-
„ torurn nasti'oi'um im^sclimeato; armis ckuntuvut eicsxti»,
„ gns scl U8U8 iiostri oppicli ^reilietl volumuz reservari. ^

182) Gesetz-Sammlung von 1818 Anhang S. 17.

183) Alphabetisches Handbuch der besondern Rechte und Gewohnhei¬
ten des Hochstifts Osnabrück. Bd. I. S. 326 ff.
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«Mischer und auswärtiger Rechtslchrer verbrämt, unter
«dem Titel: unmaßgebliche Gedanken über das
«Osnabrück sehe Eigenthums» und Gutsherrn»
«Recht rc. 1721 zu Lemgo heraus. Diesen Entwurf
»legte Ernst August II. den Ständen vor, welche ihn,
«wie natürlich, billigten; ausgenommen, daß die Stadt
«Osnabrück gegen den §. 24 Kap. 4 protestirte. Darauf
»wurde dieselbe, der gedachten Protestation ungeachtet, nur
» in wenigen Stücken geändert, und unter dem gegenwär«
»tigen Titel public,rt. — Unter dem 21. Januar 1726
«wurde erklärt, daß die Eigenthumsordnung, außer dem
«Falle, wo ausdrücklich mit dem Worte inskünftig ein
» anders verordnet, auch auf die vorhergehenden und rechts»
»hängigen Sachen gehen solle. — Nach einer landes»
»fürstlichen Erklärung vom 25. Januar 1726 soll die Ei-
»gcnthumsordnung ohne Zuziehung und Gutsinden sämmt-
»licher Landesstände anders als solche verfasset nicht alls-
«gedeutet werden. — Indessen führt die Entstehungsart
«der Eigentbumsordnung — da ein Edelmann, der selbst
» Eigenbehörige hatte, die Attestate der Landstände, die
« alle selbst Gutsherrn sind, von der Zeit Ernst Augusts I.
»her (wo die Gutsherrn ihre Rechte aufs Höchste zu treiben
»suchten, s. Aew Osnsbr. Th. I-. St. 2. S. I31)samm-
»lete, daraus einen Entwurf formirte, und ihn den Land-
» ständen vorlegen ließ, die ihn auch, ohne vorher zu unter¬
suchen, ob die Leibeigenen die Richtigkeit jener Attestate,
»woraus der Entwurf erwachsen war, auch anerkenncten,
»approbirten u. — dahin, daß selbige in Rücksicht der
-»Eigenbehörigen als ein piivilegium oAiosum, welches
»5iriote erklärt werden muß, anzusehcn; unv in Fällen,
»die nicht ganz genau bestimmt sind, und worüber zwischen
»dem Gutsherrn und seinen Eigenbehörigen Streit entsteht,
»in Audio immer für diese zu sprechen sey. Schlüzers
»Staatsanzeigen von 1783 Bd. V. Heft 19. No. 38.
»S. 288. I^uAiiv. Verna Hiss. iaauA. Ae Inrsi
»et orAine suoesAenAi knnninuin prvpi'ioruin in prsoA,
« 6olvn. 0»n. 3. idigus not. e-<« —

15 *
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Der Kammer-Gerichts-Assessor von Ludolf bemerkt auch
schon, daß die Eigcnthumsordnung nicht vollständig sty, viele
Gewohnheitsrechte, so in dieselbe nicht ausgenommen, neben
derselben bestehen, und daß in Streitigkeiten hierüber der ein¬
hellige Ausspruch der Landstände gemäß einer Verordnung vom
11. Mai 1720 entscheide "»).

57.

XIV. Tecklenburg und Singen.

Wir wenden uns nunmehr zum Münstcrschen Oberlandes,

gerichtsbezirk, und zwar zuerst zur Grafschaft Tecklenburg und
zur oberen Grafschaft Lingcn

Ob Kobbo zu Anfang des 9. Jahrhunderts der erste
Graf von Tecklenburg gewesen, überlassen wir den Tccklen-
burgischcn Geschichtsorscherm zu untersuchen Tecklenburg

184) <is /.recko//'Obscrv. Vor. k. II. p. Ii/j- Ktöntrupp Th. I.
E. 322. 91. sagt: „Auch sollen nach dem Reskripte vom 7.
„März 1720 in Eigenthums-Sachen die Attestate der Hochlöb-
„ liehen Stiftsstände circa rrsuin er observsutiam befolgt wer-
„den, denn man kann voraussetzen, daß die Mitglieder der
„ Stiftsstände, ob sie gleich alle selbst Eigcnbehörige haben,
„dennoch sobald sie gns tales versammelt sind, iusxiranls
„^reasi «livino numine alle Nebenabsichten bei Seite setzen
„werden. — Es müssen aber sämmtliche Stände die Gewohn-
„heit bezeugen; auch macht eine bloße Meinung der Stände
„kein Gesetz und selbst ein Attestat derselben über eine Rechts¬
frage verbindet keine Richter, ^.cta Osuadrug. LH. I. S.
„135 und 152 u. s. S. auch Ernst Au g. Ilesolulioncs aä
„ äeriäeria staturun vom 5. März 1720 in 606 . Lonsl'U.
'„Th. I. A. H. N. IV. S. 3l4. — Auch hat die Hvchfürstliche
„Land- und Justiz-Kanzlei unterm 15. Februar 1760 und
„21. Januar 1771 in Sachen Buxel wieder den Kammerherrn
„von Delwich gegen ein solches Attestat gesprochen. //ur§°-
„uttA/r-t Oiss. iuaug. lle servituts Osuadrug. Lap. II. §. 3.
„Not. c.»

185) Die niedere Grafschaft Singen ist von Preußen durch den
Art. 1. des Staats-Vertrags vom 29. Mai 1615 an Hanno¬
ver abgetreten.

18S) S. Rump Tecklenburg. Gesch. Kap. 7. Holsche Beschreibung
der Grafschaft Tecklenburg. S. 5. ff.
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wurde, bis dahin, daß cS an Preußen in Folge CessionsvcrtragS
mik Solms - Draunfels und Vergleichsmit Bentheim - Rheda-
Limburg an Preußen kam, von einem uralten Dynastengeschlechte
beherrscht, das früher noch weit mächtiger war, im Verlaufe
der Zeiten vieles an Münster und Osnabrück hatte abtrcten
müssen. — Diese Grafen von Tecklenburg hatten eine eigens
Dicnstmannschast. Ein Graf Otto — wahrscheinlich im 18.
Jahrhundert — gab ein eigenes Dienstmannsrcchtheraus "?).
Gemäß demselben müssen die Ministerialen, welche belehnt sind
(inloockau), vier Wochen deS IahrS auf eigene Kosten in der
Burg dienen.- Nur zu Fehden, die nach dem Rath der Mini¬
sterialen beschlossen waren, brauchten sie zu folgen, und nur auf
Kosten des Herrn. Zur Fahrt an den Kaiserlichen Hof brauchten
sie nur bis an den Fuß der Alpen, und zwar auf Kosten des
Herrn, zu folgen. Der Herr war verbunden, die mit Unrecht
angegriffenen Ministerialen in seiner Burg zu schützen. Wenn
ein Dicnstmann beim Herrn verklagt war, mußte der Herr ihn
und dis übrigen Dicnstmanrien zu sich rufen und nach deren
Weisung die Sache beendigen. Wollte der Herr das nicht, so
sollte der Truchses den Angeklagten, mit den sich für ihn ver¬
wendenden, Ministerialen Jahr und Tag in der Küche unter¬
halten. Hilst auch das nicht, so sollte der Angeklagte im Palast
des Bisthums Osnabrück — wo die Tecklenburgschen Grafen
Vögte waren — Jahr und Tag unterhalten werden. Ward
auch hiedurch der Herr nicht bewegt, so ward er als verzichtend
auf die Abhängigkeit des Ministerialen.angesehen „„
mußte er in den gedachten zwei Jahren und zwei Tagen des
Herrn Gesicht gemieden haben, um durch solche Ehrerbietung
seine Gnade zu erlangen. — Wenn, aber der Dienstmann, von

187) Bei Holsche S. 260 — 264., auch in T.iinrZ' Lorx. lur. I'suä.
ll'om. III. N. W.

188) Wenigstens weiß ich die Stelle nicht anders auSznlegen: „ 8,
„vero nec kos velleinus juri st üdsrlsti rniiiisterislium

„ nostrorum conti-aclicimu.-; das observata grioä

„ i» prasllicti^i ciuobus tsriniiiis taiis cle guo sgllur ksciem
„ nostrarn vvitakit, t«!> reverenU« ^rsklarn nortrss, s.a;>-

Irnllo. " —
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verwegenem Erkühnen entbrannt, in das Schlafgemach der

Gräfin ohne Licht und ohne Begleitung des Kämmerers gegan»

gen und dcß überführt war, verlor er die Dicnstmanns-Güter

und die Gnade des Herrn. Eben so, wenn er in die Schatz¬

kammer ohne Begleitung des Kämmerers gegangen, oder auf

den Tod des Herrn oder Unterdrückung seiner Ehre gesonnen

hatte. — Die Ministerialen waren zum Heerwede verbunden,

und verloren den Nachlaß des Verstorbenen, wenn sie cs nicht

binnen Jahr und Tag lösten Wenn unter mehreren

Verwandten, welche zur Erbschaft gleich berechtigt sind, einer

dem anderen in Ueberliefcrung des Pferdes des Verstorbenen

zum Heergewedde zuvorkommt, so will der Graf doch die übri¬

gen auch hören, wenn sie zur gehörigen Zeit und am gehörigen

Orte eine halbe Mark bringen — Unter mehreren Erben

H. in.: „ 8i vero tilius mini«teri:ilis nostri vel lieres legiti-
„mus, 8i lilius non vst, putre pruemortuo intrn snnum et
„ tliem jus cjuocl Ileervvecle clicilur, in castro nostro, uodis
„vel ljunierariv nostro, si preosentes non sumus, pravsen-
„ lnverit, jus donvrum suorum ^>er lioc selvuvit, si vero
„ prnesentLtum nee per no8 nee per Lnmersrium nostruni
„ rscipero vellvmus, suv te8tiinonio 6,vs>cIlsnorum lioc re
,,linguot, ei 8ie iterum jus lionorum suorum snlvuvit per
„ vguum meliorvm prsemortui vel cum climicli-i murcn, si
„ eipius non est, Ilerivedium oxsolvit clummoclo loco et
„tempore Io>c exliideut, sicut preollictum est. 8! vcro intrs
„ snuum et lliem ex contumuciri vel sliu ceusn exliidere
„doc voluerit, lionorum 8uorum jus perclit. <^)ui vero
„propter legitiminn necessikntem exliidere non pvtuerit,
„ vel cpiin est peregrinus v el ei legitimis cnusis cletentu»
„8i necessitulem evmUt, guu lioru <lo pruemortuo sibi
„ innoluerit ab eudem pruedictum anni et die! eompe-
„ Nt nd Ilervvudium exdibsnduiu, eo modo guo prnvdic-
„ tum est.

lyo) ii.: „8i ministeririlis no8ter moritur sine legitimo dered»
„ et unu8 ex cognutione de gua plures azere possunt, pro
„liereditate slios in dolo pruovenerit, eguum prnvmortui
„pro Idcrvvudio exlubondo, si guilidet sliorum, guibu»
„ Iisee ectio competit, dimidium inarcam exliikuerit nodi«
„ deliito loco et tempore sicut prsedictum est, eodem modo
„illos sudiemus sicut illum, gui primo nolri» exliiduit
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soll der jüngste das vorzüglichste Haus, so in der Erbschaft

vorhanden, haben. — Der Schluß dieser DienstmannSrechte

führt auf eine besondere Art Bauern, auf 1) die Kammer-

freien; es ist hier nämlich bestimmt, daß, wenn ein Dicnsi-

mann einer Magd oder Zinspflichtigen beischliefe, der daraus

geborne Knabe ein Kämmerling scy Solcher Kammer-

freien kamen noch in der neuesten Zeit einige hundert vor, und

Holsche glaubt, der Hang der Ministerialen zu dergleichen

Vermischung mit Eigenbehörigen müsse fast sehr groß gewesen

seyn. Inzwischen möchten die Kammerfreie wohl nicht alle

auS einer solchen Verbindung ursprünglich entsprossen seyn.

»»Die Kammcrfreie machen, nach Holsche einen be-

»>sondern Stand aus, sie sind eigentlich sowohl von Gut als von

»Blut Eigenthum frei, müssen sich aber in das Freien-Register

»cinschreiben, und wenn einer stirbt, die Nachbleibenden ihn aus,

»thun lassen, wofür sieben bis acht Rthlr. bezahlt werden; auf

»Palmmontag jeden Jahrs aber muß eine jede Kammerfreie

»Person einen Osnabrückschen Schilling an den Landesherrn

»bezahlen, versäumt sie dies zwei Jahre hintereinander, so wird

»sie biesterfrei, das heißt: halbeigen, so daß, wenn sie stirbt,

«der Landesherr sie zur Halste beerben kann, und also der

«Sterbfall verdungen werden muß, welcher jedoch, weil sie nur

»balbeigen sind, bei weitem nicht so hoch wie bei Eigenbehörigen

«gezogen wird. Überhaupt hat man in neuern Zeiten keine

«Beispiele von Biesterfreicn, weil sich ein jeder in Acht nimmt,

»und es auch so genau nicht genommen wird, wenn die Be-

«zahlung des Palmschillings versäumt wird. Die Kammerfreien

„eguuin. Ikon» exliibitio Herwgllii per tutores eorum gui
„sunt minorennes vollen» mollo loco et tempore coinple-
„ tur, 8»cnt per Iierellos ipsos, gni sunt legitimse svtntis. "

lyi) »y.: „ltoin si ministerialis servso vel oensunü conllor-
„ inierit, pner <^ni ex iis nsscitur, tlsinerlinAns erit, si vero

eonsegucnter cum miuisterisli contrsxerit, legitimn til er-
„ tstis fürs relinedit. ^

1!)L) S. 168.

IVZ) D. 187. 188.
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»wohnen durch die ganze Grafschaft in allen Dörfern zerstreut,
»und besitzen meistenlheils Schatzfreie Gründe, welche Freiheit
»sie aber zum Theil durch einen kostbaren vierjährigen mit dem
»Fiskus geführten Prozeß, welcher die Schatzfrcihcit bestritt,
»und ihre Besitzungen gleich denen anderer Unterthanen katastrirt
»haben wollte, thcuer-errungen haben. Die Kammcrfrcie Eft
«gcnschaft klebt sowohl den Personen als Gütern an; will
»>einer ein Kammerfreies Gut annchmen, muß er sich einschreiben
»lassen; verläßt er es wieder, kann er sich auSthun lassen.«

2. Ab tfrei e.

»Dieser sind, nachHolsche ,,^r sehr wenige und blos
»imKirchspiel Schale. Sie geben jährlich was Gewisses und
» haben in alten Zeiten an die Abtei Werden cigengchört,haben
»aber das Leibeigenthum abgekauft. Sie können über ihre Ke«
»sitzungen wie freie Leute disponiren, und geht das Onus ver-
» haltnißmäßigauf den Käufer über, sie sind von Freien fast gar
»nicht unterschieden «

Wahrscheinlich sind diese Abtfreie aus dem SadelhofSchaprn
entstanden, dessen merkwürdige Rechte in der Beilage 46 "*)
beigelegt sind.

2. Eigcnbehörige.
Der größte Theil der Landbewohner war eigenbehörig. —

Rücksichtlich des Rechts des Landcsherrn auf Dienste der Ei-
genbchörigen von Privaten enthätt die Urkunde der Gräfin Anna
von Tecklenburg von 1662 über Bestätigung der Burgmanns¬
rechte und Gewohnheiten die merkwürdige Bestimmung
»— Ook en füllen wey eN unse Erven noch cn Willen der
»vorgevurter unser Borgman und unser Undcrsathen eigene
»Leute oft up eren Gudern sitten mit keinen Diensten belästigen
» hogar offte mehr jarliks und alle Jahr jedem mit vier Wogen
»Diensten da se Wagen und Pferde hebben, sonst mit vier

1SL) S. 188. 18S.
195) Aus Müller Güterwcsen G. 353—26?.

196) Bei H olsche E. 266.
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, kiesdi'enstcn, twcmahl federn des Jahrs byGrese und twemahl

,by Stro «
Die Rechtsverhältnisse der Eigenbehörigkcit standen nicht

durch geschriebene Gesetze sest, Besitz und Herkommen entschieden
hier. In Ermangelung dessen bediente man sich der Ravens-
bcrgschen Eigenthumsordnung als eines stillschweigend recipirtcn
Subsidiär - Gesetzes; bestimmte diese den Fall nicht deutlich,
so berief man sich auf die Osnabrücksche oder auch wohl auf
die Münstcrsche Eigenthumsordnuug, und wenn alles nichts
half, mußte freilich die Natur der Sache, die Analogie, ent¬
scheiden "b) __ Uebcr das Dienstwescn war inzwischen unterm

7 . September 1752 ein eigenes Reglement erlassen, welches dem
zweiten Theile beigelegt ist.

Die Königlichen Eigenbchörigen wurden im 18. Jahr¬
hundert rücksichtlich der unständigen Gefälle sixirt, und daher
als solche, die Meyerstättische Freiheit genießen, betrachtet.

In Lingen, welches gegen 1543 von Tecklenburg ge¬
trennt '"), und später durch die Erwerbung Tecklenburgs von
Preußen mir Tecklenburg wieder zusammen kam, ist im we,
sentlichen rücksichtlich der bäuerlichen Verhältnisse dieselbe Ver¬

fassung, wie in Tecklenburg. Nur galt hier die Vermuthung
für Freiheit des Bauernstandes *°°). Das Dicnstreglcmcnt
ist übrigens blos für die Grafschaft Tecklenburg erlassen.

58 .

XV. Münster.

Die Stadt Münster ist aus vier Haupthöfen entstanden,

deren Namen Ll-oostwoi-äa oder Brockhof, Nimi^avoi-cke oder

Vischoping, lockoveläesliovs oder Gasselhof, lismxnoi-ckosliove

oder Kamperbccke waren *o.). Bon Münster aus hat sich die

197) Dasselbe bestimmen die Konkordate zwischen Graf Arnold und
dessen Wurgmännern von 1580. tz. 2. bei Holsche S. 269.

198) Holsche S. 202.

199) Siehe das Nähere bei Holsche S. 63. ff.
200) Müller Güterwesen S. 130.

rdl) E. WilkenS Versuch einer allgemeinen Geschichte der Stadt
Münster S. 2. ff.
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Herrschaft dcS Bischofs, und endlich das Land Münster gebil¬
det. — Die älteste vorsindliche Bestätigung der Regalien ist
die von Kaiser Rudolph von 1275, worin das Land zugleich
als ein Fürstentum — wahrscheinlich in Folge der Sprengung
des Sächsischen Großherzogthums 1180— wiederholt anerkannt

wird *"). Ei„e Menge einzelner Erwerbungen machten endlich ^
erst das Land aus. So ward Horstmar ^o,), Ahnus, frühere
Bestandteile des Tecklenburgischen Strombcrg u. s. w.
vor und nach erworben. — Der Fürst umgab sich mit den
Ministerialen, die bald einen wesentlichen Einfluß auf die Re¬
gierung erlangen. 12l7 bezeugt Bischof Otto eine Handlung,
die zu Rorlar während der allgemeinen Zusammenkunft der
Ministerialen vorgefallen Desgleichen 1256 ^°°). Es
waren inzwischen auch die ersten des Domkapitels und die alten
Lehnsmannen, die Nobiles, zugegen — Bei dem ersten
bekannten Landcsprivileg von 1309, crtheilt von Bischof Conrad
auf dem Laarbrock, kommen die Edlen, Ministerialen, Vasallen
und Städte mit dem Domkapitel vor Hiedurch versprach
der Bischof, in Manngut und Dienstmanngut die weibliche
Erbfolge in Ermangelung männlicher Kinder eintrcten zu lassen,
verzichtete aus das bisher in der Stadt und im Stifte besessene
Recht auf die Gerade und Herwede, svndrrn überließ beides,

202) S. Nic se r t Münster. Urkundenbuch Bd. 1. Abth. 2. S. 16—18.
7t/e//mnr. 8cript. Her. (6crm. II. p. i46.

203) 126V. Urk. bei Kindlinger M. B. Bd. 2. R. 46. S. 273. ff.
204) 1400. S. Kindlingcr M. B. Bd. 1. N. 26. S. 85.
206) Kindlingcr Münst. Beitr. Bd. 3. Abth. 1. Urk. N. 52.

S. 139.: „ Ono<I cum sssemirs kobeslsr iir genersli Ülim-
„ sterialium conventu."

206) Kindlingcr Bolmerst. Gesch. Bd. 2. N. 156. S. 158.:
„^ctn sunt kc»c io generali Nimsterislium conventu."

207) Kindlingcr a. a. O. Note S. 159.
208) Kindlingcr M. B. Bd. 2. Urk. N. 5t. S. 303—305 vor:

„ Vs cominlioi eonsonsu et voluntsto bonoraturum virorum
„Vrvpesiti, Vvcsni st 6apiluli sticte nvstre Lcclosiao, ne>:
,, unn kiobilium , Älinigterialium, Vssallorum nvktrorum,
,, Oivitali« et o^iklorum prväictorum. "
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sowie überhaupt die Erbschaften dem durch Verwandtschaft oder
Erbfolge zunächst Berufenen. —

1368 nimmt Bischof Florenz, fast gezwungen, einen ste¬
henden Rath » ut onsen Kapitteln, Edclen Mannen, Mannen,
»Denstmannen und der Stadt von Monstern « Durch

die Landesvereinigung von 1372 "°), durch die Vereinigung
der Stistsstände — »Kapittel, Edelman, Ritterscapp, Manscapp,
»Stad Munstor und Stede« von 1446 ^"), durch den Ver¬
trag von 1447, wo nach den gemeinen Städten auch die »Un-
»dcrsaten des Stichtes van Münster« erwähnt werden *'*),
durch die Landsvereim'gungcn von 1466 und i5i9
ward das Münstersche Staatsrecht vollendet. Es blieb nur noch
der Streit mit den Münstcrschen Erbmännern, (Patriziern), die
der Adel nicht als Mobiles anerkennen wollte, deren Eigenschaft
als freie Dienstmannen des heiligen Paul er aber nicht hinrei¬
chend fand, indem auch Tvdtengräber zu dieser Paulschen Dienst¬
mannschaft gehörenInzwischen hatte einer der Erbmänner,

M) Kindlinger M. B. Bd. 1. Urk. N. 13. S. ZI.
2lv) Das. N. 14. S. 38. ff.
2t l) N. 33. S. 122. ff.
212) N. 36. S. 136. ff.
2!3> N. 41. S. 148. ff.
2l4> N. 69. S. 222. ff.

2lü) Siehe den der wohlbcgründeten Anweisung, daß eine jeg¬
liche deren so genannten Stadt Münstcrschen Erbmännischen
Familien, so des bürgerlichen Standes zum Uebcrfluß überzeugt
worden, die von Rechtswegen und nach den im Römis. Reich
überall rühmlich-hergebrachten Gebrauch, ihre aufliegende Probe
der Ritterbürtig- und Eliftsmäßigkeit nicht beigebracht haben,
verfolglich, wie hoch und viel allen Erz - und Lhumb-Stifteren,
wie auch Ritterbürtigen Ordens und Lollogiig des Röm. Reichs
daran gelegen, daß zu dercnselbcn Nachtheil, die des bürgerli¬
chen Standes überwiesene Stadt Münstersche Erbmänner, aus
denen hierin getreulich angczogenen, dannoch kendtlich unerheb¬
lichen arguniontis darzu nicht auf- noch angenommen wer¬
den können, Münster 1767 — beigelcgten Litraot eines in
dem Hochfürstlichen Münsterischcn Hof-Kammcr-Archiv obhande-
ncn Registraturbuchs »ub' lit. rum ineoiptiuns: Allerlei
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Schenking, 1557 bei der Kots Honrana bei Gelegenheitdes
Streites über eine Dompräbende seine Nobilitat erwonnen, uni»
das Reichs-Kammer-Gericht entschied 1685 in der Hauptsache
für die Erbmänner, wogegen aber der übrige Adel das Rechts¬
mittel der Revision cinlegte, so daß die Erbmanner nicht in den
Besitz der adlichcn Rechte gekommen sind. Die Entscheidung
der Sache war in dcr That sehr zweifelhaft; eines Theils war
es wohl wahrscheinlich, daß die Erbmänner nicht zu der im
Mittelalter als Korporation bestandenen Dicnstmannschast des
Stifts gehörten, anderer Seits kommen inzwischen einzelne a!S
Burgmänner, z. B. die Kerckerings als 6astrc:n5vs in Horstmar,
und andere als deutsche Ordcnsbeamte z. B. Buck 1529 als
Komthur zu Reval vor. Nobilea, Mitglieder der alten Lehn-
Mannschast, waren sie wohl zuverläßig nicht, offenbar aber
Reste der altdeutschen Ingemii. — Rücksichtlich der Schatz,
freihcit der Erbmänner bestimmte der Landtagsschluß von 1548 *'
daß »die Erbmanns, so gercisige Pferde zu Behoif und not-
»türstigcn Dienste dieses Stifts hebbcn und underhalden, von
, den gemeinen Landstcuern binnen Münster zu erlegen und
»contribuiren, sollen gefriet und leddiget sein; und die anderen
» Erbmanne, so gine reisige Pferde holden, wo ander inngesctten
»Bürger, wanncr sich die Gelegenheit zudrecht, er geborliche
»Anlage und Steuer dair strecken und entrichten.« Die Steu¬
erfreiheit des Adels gründete sich also auch hier aus seine Kriegs¬
dienste. Bon 1511 bis 1537 finden sich selbst Beitrage deS
Adels zu den Schatzungen, und die Beschwerden der Gevetter
von Merfeld bei ihrem Lehnsherrn, dem Herzog von Jülich
und Berg, über diesen ihnen zugemuthetcn Beitrag waren vcr.
geblich, weil der Fürst erwiedcrte, daß er auch sie schützen
müsse ^). Auch die Geistlichkeit hatte damals von ihren

Berschriftungcn von Bischox Ludwich anfangende, beß up Bi-
schop Johan von Beieren Ll-nrs 9 . (Beilage 47 des erste»
Lhcils.)

216) Bei Kindlingcr M. B. Bd. 3. Abth. S, Urk. N. 229. S.
658—OS0.

217) S. die Verhandlungen i» Kindlingcr M. B. Bd. 1. b.
20S —21S. 268. 269. 310. 323 — 362.
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Zehnten beigctragcn. — Später war eS indessen anders, auf

dem Bauernstände lasteten die Schatzungen allein, selbst da, als

die Ritter nicht mehr zu Felde zogen. Da der Bauernstand

auf dem Landtage nicht vertreten war , so begreift sich daS

freilich von selbst. Inzwischen unterwarf sich doch der Adel

den zur Tilgung der Landesschulden ausgeschriebenen Kopf-

schatzungen, und nur dem Ltsrrm sevunllsrius war es 1777

Vorbehalten, dagegen einen Prozeß beim Ncichs-Kammer-Tericht

zu erheben

59.

Nücksichtlich der bäuerlichen Verhältnisse von Westphalen
hat man die Freckenhorster Heberolle für vorzüglich wichtig ge¬
halten, weil sich daraus schon die bedeutenden Abgaben der
Bauern an die Berechtigten in einer sehr frühen Zeit — in der
ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts — ergeben ^'^). ES
ist inzwischen in einer Abhandlung im Hermes ^e>) vollständig
erwiesen, daß die Urkunde ein weit spateres Alter habe und
nach aller Wahrscheinlichkeit in die Regierungszcit Kaiser Hein¬
richs VII- — als des darin angeführten Imxeiatora noatro
Uenrieo — 1312. 1313 falle. Die Urkunde kann also über

118) S. den Bericht von 1777 in Sachen 6Iari secunllarii zu Mün¬
ster ctra seine Kuhrfürstl. Gnaden zu Köln als Bischöfen Für¬
sten zu Münster und Hochstiftsche Landstande.

IIS) Die Freckenhorster Heberolle s. bei Niesert Münst. Urk. Buch
Bd. 1. Abth. 2. S. 581 ff., und bei Dorow Denkmäler alter
Sprache und Kunst Bd. I. Heft 2 und Z, mit Abhandlungen
von Höfer, Maaßmann, v. Ledebur. Sie fängt also an:
„Thit sink thie sculde van thiemo urano unhusa. uan themo
„houe scluomo. tuulif gerstena malt, ende X. malt Huntes,
„ ende llllor muddi ende. Illlor malt roggon ende ahte muddi ende
„thruu muddi banano. ende ueir quattor rogii ende thun
„specsuin quattor cosuin. Illlor embar smeras. ende alle thie
„ucrscange the hirto harcd other half hunderod honero thue
,,muddc ciero thriu muddi peniras enon salmon. ende thero
„abdiscon tuulif sculd lakan., ende thue embar hanigas. ende
„cn suin festem penniggo uucrht. ende en scap. ende scS
„muddi huetes. ende tcin scok garuano."

M) Bd. 28. Heft I. S. 140 -149.
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den Ursprung der bäuerlichen Verhältnisse keine entscheidenden
neuen Auskünfte geben.

Als der ursprüngliche Bauernstand des Münsterlandesbieten
sich uns Freie und Litauen, und überall eine ausgebildete, all-
mählig fast ganz untergegangene, Hofsverfassung dar. Die vie,
len Urkunden in Kindlingcrs Schriften beweisen dies auf allen
Seiten. — Die spätere Entwickelung dieser Verfassung war,
daß die mehrsten Bauern eigenbehörig waren. WaS

1. die Freien
betrifft, so bieten sich uns zuvorderst die freien Dienstlcute des
gudcn sunte Paul und der Heren Gnaden Bißcope van Münster
dar. In der Beilage 47 ist eine Nachricht über die Verhält¬
nisse dieser freien Dienstlcute aus dem Jahre 1400 enthalten.
Die Mitglieder dieser Genossenschaft — worunter allerdings
auch einst der Todtcngraber auf Lamberti-Kirchhof gehört hatte —
mußten schon vorher frei seyn, mußten dies beschwören, und
wurden darum, sowie aus dem Grunde gcschworne Freie ge¬
nannt, weil sie für sich und ihre Kinder geschworen hatten, dem
guden zunte Paule und dem Bißcope van Monster truwe und
holt to wesen. Diese St. Pauls Freiheit war die oberste Frei¬
heit und Herrlichkeit des Bischofs von Münster, diese Freien
ließen aus ihrer Freiheit kein Gut zu Erbe folgen, insbesondere
nicht, wenn die Frau des Freien wachszinsig war. — In einer
Urkunde von 1204 f^mmt Johan Krumpel ein frige
Denstmann des groten Heren sunte Pauwels wonnafftich to
Lette, vor, und wird, da man seiner zu Rechte mächtig, und
er vor seinem ordentlichen Richter noch nicht Rechtes verweigert
hätte, vom Go-Graf zu Hastehausen für nicht schuldig gebalken,
sich am Freienstuhle zu Hastehausen einzulassen. — Die Pauls«
freien mußten als Vertheidigungszins ein Schwein oder eine
halbe Mark geben "*).

221) Bei Kindlinger M. B. Bd. S. Abth. L Urk. N. 216.
S. 642 ff.

222) ,, To tinse jährlichs een Schwyn tom Gewerbe von eener hLlvm
„Mark ... offte eene halve Mark ... to ecren Wilköhr, ts
„ V e rd edig u n gs t in se. " ^okt-,»an-r äs äivi«. Person. p>7"-
Niesert Recht des Hofes ju Loen S. 128 Note.
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Eine andere Klasse Freien waren die zu den Freigerichten

gehörigen. Früher war das ganze Münsterland voll Freigerichte,

wie aus Kindlingers Beitragen hervorgeht. So verkauft z. B.
1282 Diderich von Schoncnbecke dem Münsterischen Bischof»
Cvcrhard die Freigrafschaft, welche sich über 15 um die Stadl

Münster gelegene Kirchspiele "*) erstreckte, und welche er vom

Bischof zu Lehn trug, mit den Diügstättcn "§). einer

Urkunde von 1253 kommt das Briethinc Belen vor, vor dem

eine gerichtliche Auflassung von thurschlachr Egen geschieht"*).

Bis in die neueste Zeit bestanden im Kirchspiel Beelen und

überhaupt im Amt Sasscnberg noch verschiedene Bauern-Güter

unter dem Namen stuhlfreie Güter. — Eine der bedeutendsten

Freigrasschastcn war die zu Oldendorp in der Herrschaft Gehmen,

wo bis zum Jahre 1812 noch das Femgericht gehegt ward "°).—

Die Besitzer der Freigüter besaßen ihre Guter »tho vryen

»Rechte, alze des Rykes Recht utwiset «

Nicht immer wurden selhst die Besitzer dieser Freigüter

von den Eingriffen der Willkühr verschont. Schon 1320 "')

223) 1) Greven, 2) Gynnenthc, 3) Nordwolde, 4> Oldcnberge, 5)
Nienberghe, 6) Korede, 7) Handorpe, 8) Sankt Mauriz außer
Münster, 9) Sankt Marie außer Münster, 10) Sankt Lüdger
außer Münster, 11) Hiltorpc, 12) Amelincbürcn, 13) Albachtsen,
14) Rokcslar, 15) Hembergc.

124) Greven, Honsele, Honhorst, Mekelenbeke, Bolkintorpe, Nort-
wolde und Judenvelde vor dein Judenvelder Thor von Mün¬
ster. Kindlinger M. B. Bd. 3. Abth. 1. Urk. N. 91. S.
234—236.

225) Kindlinger M. B. Bd. 3. Abth. 1. Urk. N. 75. S. 190.19t.:
„^oce88it preäictus isolisnnes sä toruin Vriotliine Holen
„et corsin -VIberone Loniite eogäein reääitus ro8ignsvit,
„et er conuiventis oinninin scsliinoruin, ^ui säergnt, et
„ eorurn <^ni äienntur lidore eonäitionis, per bsunuin regiuin
„ sk ,4Id>erone venäitione oonürnists. "

L26) Niesert Münst. Urk. B. Bd. 1. Abth. 2. S. 120.
227) Diese Ausdrücke kommen in zwei Urkunden -von 1433 und 1471

vor, bei Niesert S. 93. 95.
228) Kindlinger Hörigkeit Urk. R. 71 b. S. 377. 378.
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und 1587 kommen die Vechteschcn Freien der Krummen,

grafschaft des Kirchspiels von Goldensteden im anerkanntem Besitze
ihrer Freiheit vor. Nichts desto weniger verlangte 1577 die
Münstersche Rechenkammer von den Vechteschcn Freien, daß sie
sich entweder eigcnbchörig verpflichten, oder ihre Erben von 12
zu 12 Jahren in Gewinn nehmen sollen. Nichts half ihnen
das Berufen auf ihren alten Besitz, dieser wurde von der Re¬

gierung nur als stets widerrufliche Gnade betrachtet
Daß auch in den Gografschaftcn noch Freie waren, be¬

weisen die Gödings-Artikel eines Hochwürdigen Domkapitel;
Art. 27. Diese Godings-Artikel — Beilage 48 — zeigen den
Uebergang der altdeutschen Grafschaft in eine bloße Straspoli-
zeianstalt- Es ist noch das alte gebotene Ding, das einmal
bei Gras und einmal bei Stroh gehegt wird, aber so wenig
anziehend für die Genossen, daß der Art. 44 cs noch besonders
verbieten muß, keine kleine Buben oder Jungen auf den Göding

zu schicken!

2. Hofhörigkeit.

Nur wenige hofhörige Güter waren noch vorhanden, lieber

den zur Abtei Liesborn gehörigen Hüninghöf sind in der Bei¬
lage 49 die alten Rechte dieses Hofes von 1i75 nebst einem
Revers Balthasars von Büren enthalten, ausgestellt 1467, als
er vom Abt zu Liesborn mit der Vogtei und dem Oberhos

Hüninghof belehnt ward in der Beilage 50 die
Urkunde über Beilegung der Irrungen zwischen dem Abte zu
Liesborn und Ballhasarn von Büren wegen des Hüninghoses,

und Festsetzung der Rechte des von Büren an den Hofgülcrn
und Leuten desselben Hofes, von 1493; in der Beilage 51
der endliche Vertrag und Beseitigung aller Irrungen zwischen
dem Kloster Liesborn und Balthasarn von Büren, als letztem

229) Kindlinger M. B- Bd. 3. Abth. l. Urk. N. 169. S. 506.

230) Man sehe die merkwürdigen Verhandlungen bei Kindlinger

Hörigkeit Urk. N. 224. S. 717 ff.

231) AuL Kindlinger Geschichte der deutschen Hörigkeit G. 601.

232) Kindlinger N. 192. S. 631-

233) Kindlinger N. 193. S- 636-



Kapitel III. §. 59. 241

der Hüninghof gegen den Hof Frenkingmolle im Kirchspiel
Aschcberg überlassen, und die Rechte des Vogtes, des Klosters
und der hofhörigcn Leute näher bestimmt wurden, von 1497. —
Wichtig sind auch die Rechte des Amthoses Stockum im Kirch¬
spiel Werne. Es findet sich darüber erstlich eine, in der Beilage
52 mitgethcilte Urkunde der Abtissin Life zu Herford über
die Rechte des gedachten Amthofes und der darin gehörigen
Leute, wie auch der übrigen Herfordschen Amtshöfe von 1370,
und zum anderen die Urkunde von Boneset zu Limburg, Abtissin
zu Herford, über die Rechte der zum Amtshofe zu Stockum
gehörigen Leute, und über einige Pflichten des Schulten, von
1497, in der Beilage 53

Vorzüglich wichtig ist das Recht des Hofes zu Loen
— Beilage 54 — ^). Vredensche Hofrolle stimmt mit
dieser im Wesentlichen überein "?), weil Loen der altere Hof
war " 2 ), dxx Vredensche also dasselbe Recht halte. Sowohl
die Loenschen als die Vredensche» Hofhörigcn wohnten im Amte
Ahaus. Die ursprünglichen Haupthöfe waren endlich in den
Amtshof Ahaus zttsammengeschmolzen

3. Kämmerlinge des Klosters Liesborn.

Eine eigene Genossenschaft bildeten früher die Kämmerlinge
des Klosters Liesborn. Sie waren hörig, hatten bei Heirathen
eine Goldmünze oder eine Bockshaut zu leisten, und nach ihrem
Tode zog das Kloster das Besthaupt. Sie durften aber nur
Weiber aus ihrer Genossenschaft oder aus den Ministerialen
nehmen; heirathen sie aber tiefer herab, so sollten ihre Kinder

234) Kindlinger N. 1L4. S. 475 ff.
235) Kindlinger N. 194 ,1 . S. 64V ff
256) Herausgegeben von Strodtmann und Schrassert. Die

beste Ausgabe ist inzwischen die von Niesert 1818 veranstal¬
tete, mit wichtigen Bemerkungen.

237) Niesert, das Recht des Hofes zu Loen, Einleitung S. 33.
238) S. den Gerichtsschein über eine vom Hofgerichte zu Vreden an

das Hofge-icht zu Loen 1588 geschehene Appellation bei Kind-
linger M. B. Bd. 2. Urk. N- 69. S. 391 Z

239) Niesert S. 29. 30.
18
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rücksichtlich des Stcrbsalls und Bcddcmunds wie die Litonen

behandelt werden, von den Diensten der Litonen jedoch frei

bleiben, inzwischen zu allen Diensten der Curie, mit Ausnahme

des Kleiderwaschcns, pflichtig bleiben. Die hierüber vorhandene

Urkunde von 1166 240) ist in der Beilage 55 enthalten.

4. W a ch s z i n s i g e.

Der heilige Paul zu Münster harte viele Wachszinsige. Es

sind über dieses Derhaltniß folgende Urkunden vorhanden. Bei¬

lage 56: Erneuertes Privilegium der Wachszinsigcn des heiligen

Pauls zu Münster von 1372 2 »-). Beilage 57: Ssntvutia 8)--

lloclnlis cks olrlatione Leuoovusualiuin Beilage 58: Ei¬

nige Wachszinsige Rechte, wie solche auf der gemeinen Synode

gesunden und anerkannt worden l40> 24 z), Beilage 59:

Weisthümer über fünf Fragen, so auf der gemeinen Synode

1406 und 1407 gefunden 2 »-») Beilage 60: Hemo vatio s>ri-

vilvgivvum OiLiisualidutis in centum orciiuem reckacta 2 » 5) —

dO.

5. Eigenbehörige.

Wenn gleich die ältere Eigenbehorigkeit nicht das war,

was die neuere ist, so lassen sich doch auch schon in der älteren

Zeit in den Münsterschen Urkunden die Spuren der Eigcnbe-

hörigkeit erkennen. Zwischen 1042 bis 1063 trägt Benno

Bicedonimus in Münster dem Kloster Ucberwasssr das Gut

(jN'anclium) Hannasch auf, mit Höfen und Eigenbchörigen

(cum m->n8is 6t msucssrüH. Die maucijria werden nun auch

verzeichnet: ^cckelvvovck U>e8h)tec, Veiemsr, b'ieito,

^ViveUin, liovnelo, Ncieo^viucl, b'oie^it. Lctldlia, Ueima,

^Vuiuiiluil, Lolüit, Lvvüiir 2 -rs)^ Auffallend ist cs freilich,

240) Bei Kindlinger Hörigkeit Urk. N. 12. S. 240. 241.
241) Kr 11dli »ger M. B. Bd. 2. Urk. N. 58. S. 327 ff.
242) Das. N. 59. G. 330 ff.
24Z) Das. St. üu. S. 332 ff.
244) Das. St. 61. S. 336 ff.
245) Das. N. 70. S. 398 ff.
246) Kindlinger M. B. Bd. 2. Urk. N. 7. S. 3S ff.
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daß der Itt'estt^toi' hier als mancipinm erscheint und

beweist, daß der Ausdruck manossiiurn überhaupt in keiner festen

Bedeutung genommen worden. — In einer Urkunde von

1224 "2) bemerkt Bischof Diederich, daß er das Kloster Ma-

rienfcld in seinen Schutz genommen und daher die zum Kloster

gehörigen Menschen, welche von demselben mit Eigenthumsrecht

besessen werden, jetzt aber häufig in die Städte zur Erlangung

der Freiheit entfliehen, excommunicire, eben so wie diejenigen,

welche sie aufnchmen 2 "). „ verbietet den Städten, die Lito-

nen oder Leute des Klosters aufzunehmcn 25 °). — Gemäß

einer Urkunde von 1205 25 ») überträgt der Bischof Otto an

den Herrn Ludolf von Stcinfurt zu Lehn zwei Lui-w» in

Aschcnberg onm snis manoipnis, c»//o,'/Ln.? trrnO/m, wodurch

also ausgedrückt zu scyn scheint, daß diese Mancipicn, als blos

zum Zweck des Landbaues dahin gesetzt, weniger Rechte als

andere Mancipicn haben. — 1299 «erkauft der Burggraf

247) Kindlinger sagt darüber S. 42. Not. 6 .: „Besonders aber

„ist cs, daß Adelword prssbvtcr hier unter den lttnneipü.s

„erscheint; doch wenn man das Wort ni-rneip!uin jederzeit
„nimmt, wie man cs nehmen muß, so ist die Erscheinung des

„Adelword unter den muneipiis so sonderbar nicht. Die Kirche
„sowohl wie die Erbe gehörten zum Haupthofe, und man

„konnte so gut den Einhaber der Pastorat als die Besitzer der

„Erbe mancijno inansis inliaerenlio nennen (s. Urk. N. 6 .),

„ ohne daß sie im heutigen Verstände Eigenhörig« Leute
„waren."

248) Kindlinger M. B. Bd. 8 . Urk. N. 43. S. 237 ff.

r 4y) „— 80 ncl nlios tines trnnslerant Iiomines ei

„at clomieilio sil>i in op^nlis ^roenruto se Irunguntin liber-
„ totem, gni /»re — vxeoinmni.iennles

„eos, gni so nltrn mensrnnm sne conclitioiris exlollentes

„ colluin excntinnt a /uA-o ^nn »»cr/et,' snnt eccle-

„ sie camp! soncte ltlurie, nee non et illos, gni tsles

„ translngas eollignnt et tenent. "

aöo) „—' ittitones vol lioininos pirotale Iteclesio gnoinoäolibet

„ snscipiont."

25l) Bei Kindlinger M. B. Bd. 3. Abth. I. Urk. N. 47. S. 12ä ff.
1ü *
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Hermann zu Stromberg dem Kloster Marienfeld die mu-iiz

Groninge mit Zubehöre und Kvlonen, sowie den Hof Ertlant

mit Kolonen — J„ einer Urkunde von 1319 befreit

der Graf von B-'u'heim die dominus Lpiscopi et Lapiiuii
lpioscnnc^ie mailsic.uarios et cassrios, welche unter des Grafen

Gerichten zu Büren und Norkhorcn stehen, von der Pflicht des

Grabens, Nacbjagens und des Gödings — Nach dem

Synodal-Unheil von 1330 mußte der sorrus sich n»'t

Begleitung von 11 Verwandten eidlich reinigen, wahrend der

Wachszinsige 6 , der Ministeriell 2 und der Freie gar keine

brauchte. — 1837 werden beim Verkaufe des Erbes zu der

Scoppen die dazu dermal gehörigen Leute ausgenommen

Diese Leute waren also persönlich hörig, so wie die drei cigen-

horige Personen, welche 1829 Goswin von Döring vor dem

Gerichte zu Borken verkaufte — Durch einen Vertrag

von 1338 sorgte das Gotteshaus Kappenberg dafür, daß es

sowie seine Leute einstweilen bis zum Ersatz eines dem Conrad

Rechede gemachten Darlehns von 67 Mark vom Freigericht

LIL) Kindlinger N. lOO.'S. 256 ff.: „ — ^gris cultis et incul-
„ lis et colouis Ileurieo villico uxore 8>:a 4Va1durga, pueriz
„Ileurieo, Hermann» et Dugderacle; item mansmn Itrtlant
,, euiu 8U>8 attineutüs et eolouis Inulvlplio, Odrisliua uxnrs

.„ejus, ^sueclo Oertrucle, Ouuognncle, 'INeoclerleo pueris
„ipsorunr." Der erste Verkauf kann inzwischen ausHofhörig-
kcit deuten, da der colouus Iteurieus als villieus erwähnt ist.

253) Kindlinger N. 125. S. 334.

25)4) Kindlinger N. 133. S. 356.: „Inden manu suaj ministeri¬
elle-; manu terlia, ceroeensualis manu septima, et sorvus
„manu cluocleeima sue Odristiauitalis cloeima, si eum accu-
„8Lti et Oeuuneiati luvriut, ele jure clekeant expurgare."

255) Kindlinger N. 139. S. 370.: „ (lum omni iutegritate juris
„ su!. ac uuiversis perliuentiis acl clictruu mansuin pvrtinvu-

tidus, /!v)irr»)Vu/.) »une pro ts)»/)»)'s «a!

256) Kindlinger Hörigkeit Urk. N. 79. S. 390. 591.: - Ven-
, cliili Oelam, Nargaretdaiu et Hotten, pueros Wenemsii

„ <1s Hasledeene, .»u/ir /«)-s "
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befreit wurden *"). Hieraus geht nun freilich hervor, daß

diese Hörigen früher Freie gewesen, und darum dem Frcigkricht

unterworfen geblieben waren. Das Kloster Kappenberg hatte

wachszinsige und vollschuldige Leute, wie sich aus einer Urkunde

von 1365 ergibt, wo der Herr von Büren dem Kloster gegen

ein empfangenes Darlehn von 36 Mark verspricht, »dat cre

»Lude, wastinsich und vulschu ldich,. de in den Ameten

»to den Daverenberge und tho Afcheberge geseten syn, und

»der selven Heren Gesinde, neghencrhande Brote don en kunnen

»legen de Gerichte des Ametes, alse vele, alse des an uns

»drepct; id sp to den Daverenberge offre to Afcheberge, de

»wylc wy de seys und dcrlich Mark alinger münsterschlagener

»Penninge underhebbet; alzovere, alse de beteringe der Broke

»an neghein Lyff ergeyt. Wy en solen ock unscn Amtman

»offle unsen Boden.in der vvrgemelten Heren Gud, offte an

»ere Lude, se syn wastinsich ofte vulschuldich, van des vorge-

»Hielten Ametes wegene nicht seynden, ynnigher Hände Deynst

»to eschene ^^).« Hieraus geht denn auch hervor, daß

Dienste aus der Gerichtsbarkeit gefordert wurden; in einer

Urkunde von 1391 verzichtet sogar der Lubbert von Rechede,

ebenfalls bis zum Ersatz eines erhaltenen Darleyns von 60

Goldgulden, auf das Recht, als Inhaber des Amts Parzlar

von den Kappenbergschen Leuten Bede, Dienste zu verlangen *").

257) Kindlinger M. B. Bd.3. Abth. 1. Urk. R. 140. S. 373 ff.:
„Dat dat sulve Godshus to Capenbg, ind al dcß Godshus
„Lude, de in mirVrycngraschap geseten sin, de syn, we de snn,
„quid ind vry sin, ind wesen sole», also dat se eyn Bryedinck
„mins Gerichtes Halden er dürren, noch envgen Broke don
„mughen in myn Gerichte, oft wider,myn Gerichte, de wile
„ich ind myn Erven de dertich Mark nicht cnthebbct weder
„ gegeven."

258) Kindlinger M. B. Bd. 3. Abth. 2. Urk. N. 164. S. 460 ff.
259) Kindlinger N. 183. S. 512 ff. Dasselbe geht aus einer Ur¬

kunde von 1472 (Kindlinger Hörigkeit N. 183a. S. 609) her¬
vor, wo Bischof Diedrich auf die ihm als Landesherr oder Bogt
zustehendenRechte auf Dienst, Bede, Schatzungen und Vogt-
recht von einigen Höfen verzichtet..
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Wir fügen noch einige Beispiele über die verschiedenen
Benennungen der Hörigen im Münsterlande bei. Nach einer
Urkunde von 1263 verkauft das Stift zu Nordhausen dem
Bischof Gerhard zu Münster alle seine Güter im Bisthum
Münster omn mini8loi'ialidn8, vusallis, coiooon8im1ik>n8

n'PL Fs/v» Thiderich von Bolmcstein verkauft
1328 dem Domkapitel in Münster einen Ä1an8N8 ünd 2 6u8->6
im Kirchspiel Ninkenrode onm cknoclecim lioininilln8 sei i>>8vs
/-/,s poi-tineniiI)U8 26 r). 1398 entlaßt Bischof Otto
von Münster die ihm mit einer jährlichen Zahlung von 12 De¬
naren verhafteten, von ihm excvmmunicirt gewesenen Leute, gui
Irone8lo Domino DIi8Al)oll,, roliolo lllliooclorioi clo Voimv-
8toi>o milil>8 no oornin, 1iIÜ8 ///«/n'r»
sckatoioti tonentuo, vt ^r >08 ckicla Dü^nliotlr 8on 8ni lilü
tio jnoo clotonileoo P 088 IN 1, vom Kirchenbann 262).

Es kommt auch der Name Losjungen oder Einluckclude
vor. 1283 verkauft Thiderich von Schonenbeck dem Münster-
schen Kapitel die Amtshöfe Aldorpe, Dale und Houboldinchof
in Warcndorpe cnm man8i8 ol lioni.8 ^nil>u8onn^uo, mnnoi^iis
inan8ianarÜ8 ok lrominilma, rjni vnlgmitoi' Do8jn»^oio 8vu
Dnlonolloloclo voeantun 2 SZ) IZZZ übertragt Eracht von
Greven, Amtmann des Maricnfeldschcn Amthofes Greffen, dem
Kloster seine Rechte, welche er auf die zum Officium in Greffen
gehörigen 8ingnÜ8 ot nnivor8i8 Iiominikni8 mc>8eulini 8LXU8
ol kominini, vulgmikoo Dogjnnglroro nunorPntia, nltrs Non-
tunn. <^io 08niirc ^>oo^>i'io !g>j!oünnino, 8ivo in mnnitionibu5
8rvo in i'uoo nimo oornmoi untik>ri8, hatte 2 6-»). —

1359 laßt Richard von Boyncn »leydich, loys, quit und
»vrygh» Ribbde Gesen zone van Eorlen »van vvlschuldpgen
»rechte, van aller ansprake, und van alle dem Rechte, des wi

260) Kindlinger Bolmesteinsche Geschichte Bd. 2. Urk. N. 33.
S. 166 ff.

261) Kindli» ger das. N. 77. S. 304 ff.
262) Kindlinger das. R. 112. S. 421. 422.
263) Kindlinger Hörigkeit Urk. N. 42. S. 313 — 315.
264) Kindlinger Hörigkeit Urk. N. 85. S. 410.
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»an eme to sprekene hadden efte hebben moghen 2 s r). —
Bernd van der Specken verkauft 1370 Hannes Arndes Sohn
in den Merkenbuschen, und »vortyget up den Knecht alles
»egendomes, und alles rechten, des wy und unse rechte crvenn
»an eme hadden und an eme wachtende waren 2««) « -^luf
gleiche Weise verkauft 1398 Lubbert von Rechede Elseken Bern^
des ende Teylen Tochter to Ellynctorpe 2°?), 140g laßt
Hermann Freseken frei Hannes Stcrwcrkcs Tochter »und wat
»van er kommen mag, van Deynste, van Tynse, van vulschul-
»digeme rechte, van cygcndome, und van alme rechte und van
»aller ansprake, des wy an scy und an er gut to sprckende
»hadden und hebben mochten 2s«).« 145z bekennt Rotger
Keteler tor Affen, daß er Nolken von Merkelinchufen seligen
Henriches Sohn »de myn egen vulfchuldige man winte her to
»gewest i's, bebbe quit und lois gelaten — van allem egendome,
»rechte, tynse und ansprake, alse ich sus lange an eme gehat
»hebbe und vertigge siner slecht ut mynen Händen und ock
»sunderlix des rechten, dat my und mynen erven verschienen
»und verwalten mogte offt duffe ergcnante Henrich verstörve
»sunder testamente und lyfferven, also dat fe na duffer tyd
»myt alle syme gude, dat he hevet unde hier namals krighct,
»tcyn mach, varcn, wonen, wesen und blyven oppe wat stede
»und in wcliker Heren lande dat se wil. und dar eme dat aller
»bequemelixt is, he selves und alle de jene, de van eme komen,
»dar ich unde myne erven ene mit anehindern en sollen noch en
»willen 2ss) « — ig,, wechseln die Provisoren der gemeinen
Marien und Altaristen im Dom zu Münster mit Goessen
von Raesfelde, und geben ihm »to Egendomsrechte« Hermann
to Sundcrhus im Kirchspiel von Dülmen 2?°),

2bs) <1e staM servoruui. ltIanU!>8a moiibis». ct

ekunl. IV. i/>. y23.

266) IV. 16. j). y?. 3 .

2O7) IV. 16. s».
IV.

2(u)) IV. 20. s,. 1.

270) IV. 21.
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61.

Die Münstersche Gesetzgebung über bas Eigenbehorigkeit-

Verhältniß ist ziemlich vollständig. Folgende sind die betreffenden

Verordnungen, so dem zweiten Theile beigelegt.

а) Auf dem Landtage von 1613 ward die Bcsorgniß eines

durch die Holzverwüstungen entstehenden Holzmangels geäu¬

ßert, und daher durch den Landtagsabschied vom 23. Mai

1613 die Aufsicht der Gutsherrn über das Hauen des frucht¬

baren Holzes verordnet. Diese Angelegenheit war auch

der Gegenstand der Verordnungen vom 11. Juni 1652 und

28. Februar 1719.

б) Am 26. Marz 1630 ward vom Erzbischof Ferdinand eine

Verordnung über die bewilligten Schulden der Landesherr¬

lichen Eigeubehörigen erlassen, und am 20. Dezember 1680

vom Bischof Ferdinand.

c) Ueber die Auslobung der Brautschätzc wurden am 14. Juni

1687, 26. Januar 1728 und 23. März-1729 Verordnun¬

gen erlassen.

0) Der Churfürst Clemens August gab unterm 22. September

1743 eine Verordnung über die von d'en Kameral-Hos —

auch Eigeubehörigen zu Prozessen erst einzuholende Erlaub-

niß heraus.

v) Man fand inzwischen diese Gesetze nicht für hinreichend,

sondern gegen das Jahr 1767 die Entwcrfung einer voll¬

ständigen Eigenthumsordnung nothwendig. Der Geheime

Rath Mersmann verfaßte ocn Entwurf, nachdem man von

der anfänglichen Absicht, die Mindcnsche Eigcnthumsord-

nung zum Grunde zu legen, darum abgcgangen, weil die

Verhältnisse zu verschieden, und es ohnedem nicht anständig

schien, » in landesherrlichen IRlicii« von Verordnungen von

«auswärtigen Gesetzgebern i-oimmn c-r t'orm-mr zu cnt-

» nehmen.« Ueber den Mcrsmannschen Entwurf, dem die

Motive in einer umfassenden Darstellung »Ilotionos äoei-

»llouill oder Anmerkungen« beigefügt waren, wurden,

nachdem der Entwurf und die Motive am 13. April 1763

der Landtags - Kommission vorgelegt worden, vom Hoscath,

namentlich vom Geheimenrath Schilgcn und Hofrath
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Osterhof, sodann von der Hof-Kammer und den geist- und
weltlichen Hof-Gerichten, sowie vom Domkapitel verschie¬
dene Erinnerungen gemacht. Mersmann antwortete darauf
in den sogenannten » ohnmaßgeblichen Reflexionen.« Vom
1. bis 24. Februar 1776 wurden nun von einer aus den

Dikasterien und Ständen genommenen Deputation
Entwurf, Erinnerungen und Reflexionen begutachtet, und
der hicnach zusammengesetzte Entwurf am 10. Mai 1770
als Gesetz verkündet. Diese Münflersche Eigenthumsordnung
gieng davon aus, daß, da wegen Mangels einer allgemeinen
den Wirkungen des Leibeigcnthums überhaupt Ziel und
Maaß gebenden Verordnung zuweilen große Irrungen
und schwere Prozesse entstünden, welche oftmal ganz
ungleich und unterschiedlich entschieden würden, weil in
dieser Lehre wegen des großen Unterschieds zwischen der
ehemaligen Römischen Dienstbarkeit und dem gegenwärti¬
gen Zustande der Leibeigenschaft von dem lluro eiviU
llmrwuo kein sonderlicher Gebrauch zu machen, die Lan»

27t) I. Aus dem Geheimen-Rath:

Gehcime-Rath Obcrst-Marschall Graf von Merfeld.

Geh. R. Mersmann.

Hofrath -Vävocatu» patriae Wenner.
II. Aus dem Hofrath:

Hofrath Osterhoff.

III. Aus der Hof-Kammer:

Hof- und Kammer-Rath Olfcrs.

IV. Aus dem Domkapitel:

Domkapitular und Kammer-Präsident von Droste.

Doyikapitular von der Horst.

Syndikus Wenner.

V. Aus der Ritterschaft:

Freiherr von Droste zu Vorhelm.

Syndikus Hofrath Crone.

VI. gromio civitatmn:

Bürgermeister Hofrath Olfers.

VII. Lus dem geistlichen Hofgericht:

Assessor Or. Grönningcr.

VIII. Aus dem weltlichen Hofgcricht:

Assessor Scheffer.
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desgewohnheiten aber, worauf cs vornehmlich ankomme,

theils überall nicht gleichförmig, theils auch an sich zwei¬

felhaft, und überhaupt durch einen dazu nötbigcn Beweis

in zureichendem Maaß selten zu bestimmen und ausfindig

zu machen — der Landesherr auf Antrag der Stände

bewogen worden, jene Mängel zu ersetzen, und den daher

entstandenen Unordnungen sürstväterlich abzubelfen. —

In den Anmerkungen sagt Mersmann, daß.die Münstcrsche

Eigenthumsordnung all llnotum 1»8UtMion»m Impoiü-»-

limn in Piwsonas, 1W 8 et aetio»e8 und in vier Theile

ein- und abgethcilt worden. Der erste Theil handelt

sonach in sieben Titeln von den persönlichen Rechten und

Pflichten der Gutsherrn und Leibeigenen; der zweite in

zehn Titeln von dem Rechte der Gutsherrn und Eigen-

behörigen in Ansehung der Güter, der dritte in sieben

Titeln von zuläßigen und verbotenen Kontrakten; der

vierte Theil endlich, in fünf Titeln von der Art und

Weise, wie die Leibeigenschaft aufhüret, auch von Ver¬

wirkung des Gewinn- und Erbrechts, und von der Eigen-

behörigen Rechts- und Prozeß-Sachen. Merkwürdiger

ist der Schluß dieser Eigenthumsordnung:

»Es soll auch kein Richter diese Ordnung nach seinem

»Sinn und Begriff zu interpretiren und auszudeutcn sich

»unterstehen, sondern, wenn dabei Zweifel, oder eine Sach

» Vorkommen möchte, die sich daraus nicht entscheiden ließe,

» bei unserm Geheimen Rath anfragen, und von demselben

»nach an Uns abgestatkciem gutachtlichen untcrthänigsteii

»Bericht, und darauf erhaltener gnädigsten Entschließung

»Bescheid und Antwort zu erwarten haben.«

Hierin lag gewissermaaßen eine Anticipation des all¬

gemeinen Landrechts, Einleitung §. 46 — 48.

1) Am 7. Januar 1781 erschien ein merkwürdiges Churfürst¬

liches Reskript, zunächst veranlaßt dadurch, daß die Ver¬

ordnung von 1729 in der Beziehung, daß eine ohne guts¬

herrliche Bewilligung von Eigenbehörigen geschehene Aus¬

lobung der Brautschätze deren gänzlichen Verlust nach sich

ziehen solle, nicht zur Observanz gekommen. Diese Ob-
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servanz wurde nun zwar für die vor Verkündung der
Eigenthumsordnung cingctretencn Falle gebilligt, zugleich
aber verordnet, daß »hingegen in allen nach Publikation
»besagter Eigenthumsordnung sich ereigneten und ferner
»ereignenden solchen Fallen besagte Eigenthumsordnung in
»diesen und allen andren Stücken, ohne dagegen einer
»anderwarten Observanz Platz zu geben, oder auf das
» allo^awm einer widrigen Observanz zu rcflektiren, befolgt
» werden solle. « Diese Bestimmung ist mit der Eigen¬
thumsordnung selbst, welche in Th. 1 Tit. 1 §. 3 die
Gewohnheiten und wohlhcrgebrachten Gebrauche als erste
Entscheidungsquelle ausspricht, schwer, und wohl nur auf
die Weise zu vereinigen, daß sich nach Verkündung der
Eigenthumsordnung keine neue Observanzen gegen den
Inhalt derselben bilden sollen, denn die alteren Observanzen
sind als im §. 3 LH. 1 Lit. i der Eig. Ord. enthalten
zu betrachten. Es bedarf sonach keiner Untersuchung der
von Schulze Raestrup 2 ^) ausgestellten Behauptung, daß
der Landesherr nur in Gemeinschaft mit den Landstandcn

das Recht der Gesetzgebung gehabt, somit durch das ge¬
dachte einseitig erlassene Reskript das bestehende Recht
anfzuheben nicht befugt gewesen,

g) Am 2. Juli 1739 erfolgte eine Erläuterung des Th. III.
Tit. 7 h. 4 der Eigcnth. Ord.

62.

6. Erbpacht-Güter.

Daß das Leibeigenthumsvcrhältniß dem Wohl des Landes

nicht entspreche, sah man nachgerade ein, und hatte das Beispiel

der benachbarten Preußischen Regierung vor sich, welche die

Lcibeigenthumsgefälle sixirt und die Güter in meycrstattische

verwandelt hatte. Es wurden daher allmahlig verjchiedene

Erbpachten statt des bestandenen Leibeigenlhumsverhältnisses

eingegangen. Der Gesetzgeber fand es daher angemessen, »dieser

272) Beantwortung der von der zur Regulirung der bäuerlichen

Verhältnisse allergnädigst angeordneten Kommission vorgelcgten
Fragen. Müisster 1818. S. 222. Not.
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»sich nach und nach verbreiten werdenden Erbpacht eine end-

»zweckmäßige Richtung, und zu Vermeidung vieler Stri'tigkeiten

»und Prozesse, Gesetze zu geben, welche die Rechte und Pflichten

»der Gutsherrn und der Erbpachten bestimmen.« Es wurde

demnach am 21. September 1733 vom Landesherrn mit Bei¬

stimmung der Stände eine Erbpachtordnung — dem dritten

Lheile dieses Handbuchs beigclegt — erlassen. Diese Erbpacht-

vrdnung war eben so, wie die Leibeigenrhumsordnung in vier

Theile getheilt, und folgte den Bestimmungen derselben. Die

Verordnung ward »nur auf diejenigen gerichtet, welche aus

»dem Leibeigenthum zur Erbpacht übergehen, oder doch ein

»ganzes Erbe, Hof oder Kotten nach Erbpacht-Recht auf

»sichere vereinbarte Generationen oder für beständig übernehmen;

»es soll also dieselbe auf Erbpachter einzelner Pcrtincnzien und

»Stücke nicht ausgedehnt noch angewcndet werden.«

Vci vielen Gegenständen erschien die Erbpachtordnung nur

als Rath, wie man eine zweckmäßige Erbpacht abschließcn

könne. Vcrhältnißmäßig wenige Erbpachten sind nach diesem

Gentz abgeschlossen, bei den mchrsten durch Vertrage das Gesetz

mvdisizirt worden. ,

Die von einzelnen benachbarten Märkischen Gutsherrn

gegründeten Leib- und Zeit-Gewinn-Güter sind übrigens zu

unbedeutend, um eine weitere Erwähnung zu verdienen.

63.

XVI. R e ck li n g h a u^s e II.

Die alte Geschichte von Recklinghausen ist nicht gnügeud

aufgeklärt. Rive hat darüber verschiedenes, was von

Wichtigkeit ist. bemerkt. Es ist indessen zuzusctzen, daß schon

im Jahr 1251 eine Dienstmannschaft des heiligen Peter im

Best Recklinghausen mit einem eigenen Richter verkommt, welche

einen Ministerialen gegen einen der Kirche zu Kappenberg an-

gehörigen Mann wechselt Diese Diensileutc des guden

sünte Peters erscheinen auch noch 1424 mit ihrem Richter, wo

ebenfalls eine Wechselung vorgenommen wird. Der Richter

272) lieber das Bauerngüterwesen S. 210 ff.

274) Kindlinger Hörigkeit Urk. R> 27. S. 278. 279,
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dieser Dienstleute übergibt und überliefert an den landesherr¬

lichen Kellner im Veste Recklinghausen mit Hand und Munde

Claes, des grotcn Gcrdes Sohn, in dem Kirchspiel von Buyr,

»ind uthgelaten van alle der Dcnstmansrechte des guden sent

»Peters, ind fall ind will na datum dis Bricves ein Horachtig

»vulschuldig Man wesen des Hoves von Nckclinchusen, ind

»sal des gebruken ind geneiten na Wonheit des Haves vurs.

»Ind ich Wessel vurs. heb weder entfangen in Claes stede

»vurs. Godeken van Kerchellen, seligen Connen Sone van Ker-

»chellcn, de vor Datum dis Brieves horachtig was in den

»Hoff to Rekelinchusen; ind sal nu vort eyn vrp Denstman

»wesen na Datum dis Bricves des guden sent Peters in dem

»Veste van Rekelinchusen, ind der Dcnstmansrechte to gebruken

»ind to geneiten na Dcnstmansrechte Gewonheit in dem Veste

»van Rekelinchusen sunder Argclist. Hir waren anc ind over,

»do bisse Wesscle geschah, des guden sent Peters Denstlüde

»mit Namen: Hinrich Bobbe, Diderich Stcinwech, Bertold

»vver Eyll, ind andere Dinstlüde genoich «

Es ist merkwürdig, daß die Dienstleute und die Hofhörigen,

obgleich beide unter dem Landesherrn stehend, als selbstständige

Korporationen gegenüber standen.

Daß Recklinghausen früher eine Freigrafschaft war, geht

aus einer zu Anfang des 14. Jahrhunderts aufgenommenen

Urkunde ^6)'hervor, wo der Burggraf Wescel zu Westerholt

seine Burg dein Erzstift Köln vor dem Lernm-cko clicw vn-
ver8gAoclo VriZisvio, et juäicio lideie eomitie <1i8tiictu8
in Rebiliuelmson zu einem offenen Hause macht. Diese Frei¬

grafschaft ist zwar später verschwunden, allein man muß doch

wohl annehmen, daß hicmit die noch jetzt vorhandenen

1. Eigent h'ü m lichc ii Güter oder Erbgüter

in Verbindung gestanden haben. Wenigstens läßt sich nicht

einsehen, warum grade mit Rive angenommen werden

275) Kin billiger N. 16Z. S. 563. 564.
276) Bei Krndlinger M. B. Bd. 3. Abth. 1. N. 150. S. 390 ff.
277) S. 296.



254 Buch I. Einleitung.

solle, »daß derartige Bauerngüter nur dadurch ihr Entstehen
»erhalten haben, wenn eine aufsitzende Bauernfamilie die guts-
»herrlichen Rechte, sey es durch einen Titel oder durch Ber-
»jährung, erworben hat.« — Die observanzmäßige Untheil-
barkeit dieser Bauerngüter beweist selbstredend noch keine frühere
Gutshcrrli'chkeit.

Uebrigens waren dieser geschlossenen Erbgüter wenige vor¬
handen. Es gab aber auch Flugländercicn, oder Erblandereic»,
welche gewöhnlich bei Bauerngütern benutzt wurden, und un¬
bedingt theilbar waren

2. Z i n s g ü t e r.

Viele Erbgüter waren mit jährlichen Zinsen, Abgaben oder
Diensten verpflichtet, ohne daß übrigens dadurch die Besitzer
in ihrem Dispositionsrcchte eingeschränkt gewesen. Namentlich
gehörten solcher Zinsgüter viele zum fürstlichen Amthause Hor¬
neburg. Ihre Besitzer waren nämlich, wie Rive berichtet,
verbunden, alle vierzehn Lage auf gedachtem Hause einen Hand¬
dienst, wofür ihnen jedesmal 1 Stüber gezahlt werden mußte,
zu leisten oder ein dafür bedungenes Dienstgeld zu zahlen, und
nebst dem jährlich ein Rauchhuhn, auch wohl noch einen Geld¬
zins zu entrichten.

Ueber die Veräußerung und Verspleißung solcher der Kur¬
fürstlichen Hofkammer abgabepflichtigen Grundstücke ist die im
dritten Theile abgedruckte Verordnung vom 13. Juli 1789
erlassen.

3. Hobsgüter.

Es gab im Best Recklinghausen viele Hobsgüter, deren
genauere Verhältnisse unten zu erörtern. Die darüber vor¬
handenen Hobsrechte und gesetzlichen Bestimmungen sind folgende:

Beilage 56. Bericht des Kellners zu Horneburg, Die-
therich von der Knippenburg, über die Natur der zum Chur¬
fürstlichen Obcrhof Recklinghausen gehörenden Höfe vom l.
April 1581 -s°).

L78) Rive S. 297.
279) S. 294.

280) Rive S. 419 ff.
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Beilage 67. Churfürstliche Verordnung vom 17. Ja.
miar 1652 über Verpfandung und Verspleißung der Churfürst¬
lichen Hobsgüter *»').

Beilage 58. Abladung derjenigen, so Hobsgüter gekauft
oder Geld darauf verschossen haben, v. 14. Juni 1692 ^ 2 ).

Beilage 59. Aufforderung an alle diejenigen, so Hobs¬
güter erworben haben, deshalb den Consens aufzulegcn vom
26. Juni 1697 -8?).

Beilage 60. Hobsordnung für den Hof Ohr und Chor,
vom 22. Februar 1614 2 »»).

Beilage 61. Zusätze zu dieser Hobsordnung v. 19. Ok¬
tober 1691 28 !).

Beilage 62. Weisthum über die Hofsrechte von Dursten
(Dorsten) v. 9. August 1401 "s),

Beilage 63. Nachrichten über den Hof Dorsten und
dessen Hofesrechte und Gebrauche 2 «?).

Beilage 64. Hofsrcchte des Hofs zu Barkhofen, dem
Abt zu Werden gehörig 2 »»).

Uebrigens waren in dem, was sich nachher als Gebiet von
Recklinghausen darstellt, auch Güter gelegen, so zu den im
Neveschcn gelegenen Hof Elmenhorst gehören. Ueber die von
diesen Elmcnhorster Gütern Clcvescher Scits geforderte Land¬
steuer ist in der Beilage 65 der Vertrag von 1490 enthalten 2 »»^,
Die spateren Verhandlungen von i654und 1718 liefert Rive

Churkolnische Edikten - Sammlung

Hongkert
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4. Leibeigent hu in s-Gütcr.

Manche Güter waren im Leibe,gcnthumSverbande. Ueber

den Ursprung dieses Verhältnisses fehlt es an näheren Nach¬

richten. In dem vom Chursürst Salcntin den Standen des

Wests Recklinghausen, am 26. August 1577 ertheilten Rezeß

kommt das Pfändungsrecht der Ritterschaft gegen ihre eigene

Leute als etwas unstreitiges vor Gosche über dieses

Werhaltniß — dem zweiten Lheile beigelegt — sind:

a) Die Verordnung vom 21. März 1769 wegen Verspleiß

und Beschwerung der Leibcigenthums- oder Erbpacht-Güter,

Aussteuer, Leibzucht

K) Nachdem man sich bei Bcurtheilung der aus diesem Ver-

hältniß entstehenden Streitigkeiten lange nach der Natur

der Sache und dem Herkommen, sowie in 8>rdsiäii,m

nach der Ravcnsbcrgschen Eigenthumsordnung von 1669,

und später auch wohl nach der Münsterschen Eigcnthums-

ordnung gerichtet hatte, hiedurch aber selbstredend nur ein

ungewisser Rechtszustand begründet werden konnte, so ward

auf Antrag der Stande vom Churfürsten am 3. April

1781 eine Eigenthumsordnung für das Best Recklinghausen

erlassen. Dieselbe ist nun zwar nicht, wie die Münstersche,

»ä ckiiotum Insiilrrtionunr 1inperialiurn> in vier Theile

abgetheilt, behandelt aber ihren Gegenstand recht gedrungen

in zwölf Titeln.

r. Von dem Leibeigenthums-Recht überhaupt, und denen

verschiedenen Quellen, woraus die Leibeigenschaft entsteht-

LSI) Churköln. Edlkt. Samml. Bd. 1. S. 65. „Als auch letztlich !
„unsere von der Ritterschaft, daß sie nicht allein ihre eygene
„Leuth, sondern auch unsere freyc Untcrthanen ihre Pfächtere
„propria nutlioritate mit ihren Dienern gepfändet hätten,
„angezogen und gebettcn, sie bei solchem Gebrauch zu lasse»
„und zu handhaben, wir aber solchen 1'uuct der Freycn unse-
„ren Unterthanen, ihre Pfächtere, untersucht, unser Richter- ;
„Pfändung als ein Stück unserer lurisüiciivn, und daß uns i
„darin gegriffen, für hoch bcschwärlich und bedenklich achten
„müssen re.

LSL) Churköln. Edikt. Samml. Bd. H. S, 441. 442. >
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II. Von denen Leibeigenthums-Herren, und Eigenbehö-
rigen, auch deren Personalbefugm'ß und Obliegenheit.

III. Von Testamenten und Vormundschaften.

IV. Von dem Recht der Gutsherren und Eigenbehön'gen
in Ansehung der Güter, Pertinenzien, Holzung, und
deren Gebrauch.

V. Von Pflichten insgemein, und Gewinn- und Auf-
sahrtsgeldern, auch Korn und Geldpfachten, und übrigen
Natural-Prästationen insbesondere.

VI- Von Spann - und Handdiensten, und wie es bei
Mißwachs, und sonstigen Unglücksfällen zu halten.

VII- Von Succession der Eigcnbehörigcn, und der Lesbzucht.
VIII. Vvn Sterb- und Erbfällen, oder dem sogenannten

Lloi'tusi'io, und wie die Kinder der Eigenbehön'gen aus¬
zusteuern.

IX. Von Kontrakten, und sonstigen Handlungen der Ei-
genbehörigen.

X. Von Hypotheken und Bürgschaften, und wie bei Ver¬
kauf und gerichtlichem Anschlag der Eigenbehön'gen Güter
zu verfahren.

XI. Von Ursachen und Begebenheiten, wodurch die Leib¬
eigenschaft aufhöret.

XII. Von Verlust des Gewinn-und Erbrechts, und von
Prozeß-Sachen der Eigenbehön'gen.

e) Am 9. Marz 1784 ward nachträglich durch eine Verord¬

nung ausgesprochen, daß das zum Leibeigenthum gehörige
Ackervieh und die (Bereitschaft zur Tilgung der von dem
Eigenbehön'gen ohne Bewilligung der Gutsherren gemachten
Schulden nicht eher, als bei einer formellen Diskussion
angegriffen werden solle.

5. Erbpachtgüter oder Erbgeiyinngüter.

Die desfallsigen Rechtsverhältnisse sind durch Observanz
sestgestellt. Gesetze sind darüber keine, als die oben bei den
Leibeigenthumsgütern unter a angeführte Verordnung vom 21.
März 1769 vorhanden. Das Erbrecht, der Bauern war unbe¬
stritten.

17
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64.

XVII. Essen.

Wir wenden uns nunmehr zu den im Düsseldorfer und
Kölner Regierungsbezirke gelegenen ehemals zum Grvßherzogthum
Berg gehörigen Landcstheilen, und zuerst zum Stift Essen.
Dieses Stift war 877 von Alfrid, Bischof zu Hildesheim,
»in prsecliolo ine», ^no«! ^8niäe vooatur« gestiftet
Die Vogtei des Stiftes hatte der Graf von Isenburg und
nach dessen Abgang die Grafen von der Mark „gH
verschiedenen Streitigkeiten 1495 durch einen umfassenden Ver¬
trag zu Erbvögten des Stifts gewählt wurden "*), unbeschadet
der Reichsunmittelbarkeit des Stifts. Auch die Stadt Essen
war im Besitze der Reichsunmittelbarkeit, obgleich darüber zwi¬
schen ihr und dem Stifte ein Rechtsstreit bei dem Reichs-
Kammer-Gericht obschwebte

Was dir bäuerlichen Verhältnisse betrifft, so bieten sich

1. dicWachSzinsigen '

dar- Kindlinger liefert eine Urkunde, gemäß welcher 1164 die
freie Helemburgis mit ihren Töchtern sich dem Stifte Essen
zu Wachszinsigen ergeben hatte, um ein Essendisches Gut zu
Vorsthausen zu erlangen "?), und der NsZister Oerai-loruin

293) Urkunde bei ,4nnal. kaä. 1?. I. p, 174—176.
4mnal. 6Iiv. p. 2ej8.

295) Vertrag bei v. Steinen Th. l. S. 514—524.
296) S. Bericht des Ober - Landes - Gerichts zu Hamm über die

Veränderungen in der Gesetzgebung und Gerichts-Verfassung,
welche in den Ländertherlen, welche gegenwärtig den Bezirk
des Königlichen Ober-Landes-Gerichts zu Hamm bilden, in
den Jahren 1802 bis 1820 Statt gefunden haben §. 99. (in v.
Kamptz Jahrbüchern) Bd. 19. S. 98. 99.

297) Hörigkeit. Urk. N. 11. S. 238—240.: „ Ouoä ^ueüain 8e-
,, IsmvurZig, cum S88et livern, utpots <ts livcrs prosapia
,, oriuncia , obkentu cujuadum Koni in Vorstduson 5tatum
,, likortatiz 8uas mukavit, in jus et conäitionem tridutario-
,, rum, <1u08 äsnario8 vol tsntunclem vslonti8 coerac annua-
„ tim aolventium, trsäcrw 80 cum äuak>U8 1iIÜ8 8ui8, Ilclem-
,, durgs viOeiicet st Reiinuäa ncl nltsre 8scrati8simae virgi-
„ ni8 lloi gsnitrici8 Uarins 8Lnetorum^ue martirum Olirieti
,, Oo8mae st vamioni in ^8tniän. — intcrventu Lomiti«
,, Widcrti stssue Lrviderti are'oe u?» "
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zugczogen ist. 1321 kommen'die Wachszinsigen als zur Probstei
gehörig mit einem bestimmten Rechte vor, so in der Beilage 63
enthalten — Wahrscheinlich hat dieses wachszinsige
Verhaltniß sich spater in ein einfaches Zinsverhältniß aufgelöst.

2 . Hobs- und Behänd igungögüter.

Das Stift besaß eine Menge Obcrhvfe in den Grafschaften
Recklinghausen und Mark, im Münsterlande und im Bergischen.
Im Stifte selbst waren auch sehr viele Hobs-Güter gelegen,
deren Hobsherr theils die Fürstin, theils die Probstin, theils
das gräfliche Kapitel in Essen,, theils endlich das Stift in
Recklinghausen waren. Die Hobsgsrichtsbarkeit wurde, wenig¬
stens in neuerer Zeit, durch eine für die verschiedenen Oberhöfe
angeordnete Höbs- und Behandigungs-Kammer in Essen aus¬
geübt. Die Hobsrechte und Gesetze sind folgende:

Beilage 67. Verordnung der Abtissin und Fürstin zu
Essen, daß das vorzüglichere Pferd, der Harnisch und die son¬
stigen Waffen eines jeden im Stifte feßhgsten Mannes zum
Schutze des Landes bei der Wehre bleiben, keineswegs zum
Stcrbfall oder Bcsthaupte gezahlt und genommen, noch von
Jemand als ein Pfand angegriffen werden sollten, von 1338 "5>).

Beilage 68. Notarial-Jnstrument über die Aussage der
Geschwornen und Hofleute des Hofes Vichof, was nach altem
Rechte und Gewohnheit bei der Wehre der Oberhöfe an Ge-
rathschaften, an Vieh und anderen Sachen bleiben müßte, wenn

die Schulten oder Verwalter derselben äbgiengen oder verstürben,
und die Höfe dem Stifte erledigten', von 1338 ,

Beilage 69. Hvbasael-Rechte, das ist HoebS-Rechte
des fürstlichen Stifts Essen Das Alter dieser Hobsrechte
ist unbekannt.

Beilage 70. Reformation der Hobsrechte des Stifts
Essen durch die Fürstin Abtissin, Elisabeth von Sassenberg,
und Kapitel zu Essen geschehen 1454

298) Kindlingcr Hör. Urk. N. 72. S. 379. 380.
2S9) Kindlingcr N. 86. S. 411. 412.
300) Kindlingcr N. 876. 413.
301) v. Steinen Th. I. S. 1752—1767.,^«-!^ 6orpus jnriz teu-

äalis Kermsn. 1. I. p. 2002 — 2008 . Rive S. 511 — 526 ,
802) x. 2008—2012.

17 *
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Ucber die Schatzung, so auf die Essendischen Leute im
Amte Bokum gelegt worden,'liefert die Beilage 7i ein Schrei¬

ben des Herzogs Johann von Cleve an die Fürstin von Essen
von 1455 2 "), djx Beilage 72 ein Schreiben desselben an
seine Amtleute, von 1475 ^), die Beilage 73 endlich den
Revers Herzogs Johann von Cleve in Betreff der Schatzfreiheit
der Essendischen,Leute und Güter in der Grafschaft Mark und
Herz. Cleve

3. Curmuths- oder Curmudige-Gütcr.

Es gab dieser Güter mehrere im Stifte. Besondere Rechts¬
quellen sind darüber aber nicht vorhanden.

4. Leibgewinngüter.

Diese theilen sich in solche, bei denen das Erbrecht des
Aufsitzers unbestritten war — Erbleibgcwinnsgütcr, — und
solche, bei denen es in neuerer Zeit streitig gewesen, — Leib-
gcwinngütcr schlechtweg. — Zu jenen gehören nach Rive

s) Güter, welche in unbestimmten Theilen oder pro inclivigo
theils Behandigungs-, theils Gewinn-Güter sind, wie es
deren mxhrere bei dem Stift Recklinghausen gab.

K) Gewinn-Güter, womit die Besitzer behandigt waren, ohne
daß selbe in einem Hobsverbande sich befunden,

c) Güter, bei denen beim Absterben des Besitzers Erbtheilung
gestattet werden mußte, z. B. bei dem Stifte Stoppenberg,

ä) Die ausdrücklich nach Erbleibgewmnsrechten verliehenen
Güter.

e) Die Carnaper Höfe.
1) Güter, denen kn Folge langjähriger einförmiger Packt des¬

selben Geschlechts jene Eigenschaft nicht bestritten ward.
5. Bauernlehn.

Dieser nach der Analogie drs'Lchnrechts, modisizirt durch
deutsches Herkommen bei Bauerngütern, zu bcurtheilenden Güter,
kouäastrs, leucka ru8tioa, sivo censincs, gab es einige. —

303) KindNnger Gesch. v. Volmestein Bd. 2. Urk. N. l22. S.
460—462.

304) Das. N. 123. S. 462 - 464.
305) Das. N. 124. S. 466 — 270.
306) S. 333.
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6. Erbpacht-Güter.
Es waren deren keine andere vorhanden, als welche in

neuerer Zeit nach den Grundsätzen des allgemeinen Landrechks
verliehen worden.

7. Leibpacht-Gnter.
Bei diesen Gütern, wobei kein Gcwinn-Verhältniß eintritt,

war das Besitzrecht durch die Verträge ausdrücklich auf Lebens¬
zeit beschränkt. Sie sind auch wphl mit Leibgewinn-Gütern
verwechselt worden, so daß. in Folge einer solchen Verwechselung
den Gewinnträgern das Erbrecht bestritten ward.

65.

XVIII. Werden.

Das Stift Werden, welches 855 schon von seinem Mit¬

bruder Folker eine bedeutende Schenkung erhielt erlangte

877 von Kaiser Ludwig vie Immunität In Bestä¬

tigung Kaiser Heinrichs I. von 931 werden die Angehörigen

des Stifts, welche der Immunität genießen sollen, als »servi,

»liti vel likeri« bezeichnet desgleichen IN der Bestätigung

Kaisers Otto I. von 936 "°). —

t. Dicnstmannsrecht.

Merkwürdig ist es, daß im Werdenschcn Stifte daS Mi-
nisterialitäts-Verhaltniß sich nicht, wie anderwärts, zu einer -
geschlossenen Ritterschaft ausgebildet, sondern unabhängig hon
der Entwickelung der Stände fortbestanden hat. Aus dem

M7) Kindlinger M. B. Bd. 2. Urk. N. 3. S. 19. ff.; und zwar:
„In pago Ilainulanäe, in ooinikatu Wiginsnni. ne«? non el
„in Üarne, in eornitatu Vnski-iäi — c«m
„ggs — soennäuin leAein Ripusriain er Laiicain, nee
„non kiecunänin Luna kiesonuni (denn ein Theil der ge-
„ schenkten Güter lag in Friesland). — — In pazo c^ui äici-
„ tue Velna, in vico, gui clieikur Luliien, er in slio vico,
„ c;ui äicitne Ilorkeri inansus NI. nu-ker
„ noinine Wiliico dadet inansurn ununi." — —

3v8) ^nn. Laä. L. I. p. >82. 18Z.: ilauns
„ praeclictorurn tratrum nulla snäiciaria pvtestas ve> juüei:
„ publicu5 prgv5it.

3»l)) p. rü6.
3k») p. ,-?8.
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zwölften Jahrhundert findet sich eine Urkunde, gemäß welcher

Alfrik dem heiligen Lüdger sein Gut in Langcnbokum und sich

selbst übertragt, und dagegen in das Recht der Wcrdenschen

Dienstleute— in jr>8 ministrorurn nostrorurn— ausgenommen

wird, und das aufgetragene Gut nebst einem 5 soliüos zahlenden
NIUN8U8 IN Hsrtenen zu Lehn — in denoiioiuin — erhält 2 *').—

Abt Heriberr H. — von 1199 bis 1230 regierend — ertheilt

den mit einer Inw erzeugten Kindern des Freien Friedrich Storni

mit Einstimmung seiner Getreuen und der Ministerialen seiner

Kirche das Dicnstmannsrecht — jus minisivrialiuin —

Aus einer Urkunde von 1404, und einer von 1439 ergeben

sich die persönlichen Pflichten dieser Ministerialen —

Dieses Dienstrcch't wurde übrigens das freie genannt, und es

geschahen auch Wechselungen gegen vvllschuldig Hörige —

Diese Verleihungen von Gütern zu Dicnstmannsrecht geschahen

nun selbst bis zur neuesten Zeit svwohl-an Fürsten, Grafen

und Ritter, als auch an Bürger und Bauern; Jeder mußte,

311) Kindlinger M. B. Bd. 2. Urk. N. 14. S. 91,

312) Mü ller Güterwssen, Urk. N. 25. S. 380.

313) Müller N. 67. S. 437. Le 1^ 04 : „volsntes oosclein sc
„ omnes et singnlüs cle 88 prooresnllos äelncops omiübus
„ jnribns et likertstikus, «puikns ceteri nostri et Lcolesz:
„nostre ininisterisles kactenus kui>l kreli et gsvisi, nti per
„ oinnia et gauäere. 1'oli tarnen eoncHeioue interjocts,

, „ gnoä ^nicuinpue alicsne vol sügus <le ipsis vol slione rel
,, sli^us <Ie 8S procreanäornrn annos oiseretionis naken-
„ tinni inori contigvrit, ^nocl extnno Lokis rel nostro sue-
„ cessori pro tempore exnti onus üorenns ponclsr pro
„ suis Ijervvaäio et äicta Korails presentskitur, nisi tsmen
„ kslsiL llecodsLteni Koos ininisterislia nostre Ilcclesiso
„Labere et possiäore contigerit, quoel extunc nobis vcl
„nostro snccessori cle talibns bonis Lat serunänin jus et
„ eonsuvtnLinein alioruin ininitzteriälinin bona rninisterialis

/ „nostre ecclesie possulentium."— Bon 1439.: „So wauny
„sich denket to vecandersamen myt hilige eff we sickdat makcde
„so fall de orloiff gewannen werden myt IX pennighcn alß
„to Werden gange und geue sint. Wort so sal de eyldeste van
„ dissem Schlechte alle Jair dat Geschlecht verorkonden myt
„rwee pennighen vurg. up scnt Michels Dach, und vort sy
„wanney evcr eynich versteruet, so fall Uns cffte Unsen Nako-.
„ melingen verfallen syn dat beste Kleit up unse Genade dat
„selue weder to losen."

314) S. die Urkunden von 1426 und 1467 bei Müller N. 73. S.
442. 443-. und N. 20. S. 371. 372.
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ehe er mit einem DienstmannS-Gut beliehen werden konnte,
sich erst unter die Dienstmannschaft aufnehmen lassen *").
In dem Münstcrschen Erbmanner-Streit hat sich das Münstersche
Dom-Kapitel am 8. Juli 1707 von der Werdenschen Kanzlei
ein Zeugniß über jene Beschaffenheit der Dienstmannschaft geben
lassen, um dadurch gegen die Erbmanner als Dienstleute von
St. Paul den Gegenbeweis des fehlenden Adels zu führen

2. Wachszinsige.

Das Stift hatte auch eine Genossenschaft Wachszinsiger-
oder Altarhöriger. Die Pflichten derselben gehen aus einer
Urkunde von 1280 und 1309, so in der Beilage 74
enthalten, hervor. Das Verhältniß brachte aber auch Vortheile;

315) Müller S. tl)S ff. -

316) Anlage L. zu der oben h. 58. angeführten wohlbegründeten
Anweisung rc.: „Demnach ein hochwürdiges Lhumbkapitel
„des Hochstiftes Münster von hiesiger Werdenschen Kanzlei in
„ sicheren dero Angelegenheiten und der Gerechtigkeit zu Steur
„aus. der Archiv - und Lehn-Kammer Information und Nach¬
sicht verlanget, ob nämlich von Alters her die so genandte
„Dienstleute, Dicnstmänner oder Miristorinles jederzeit noth-
„ wendige Cavalliers oder Ritterbürtigen Standts gewesen .
„ oder mit alsolches Prädikat beehret und versehen worden

'„seyn, und dan bei fleißiger Durchsehung der Lugerbücher sich,
„befunden, daß Hieselbst vor, umb und nach dem Jahr Christi
„Unscrs Herren Lausend vier hundert unter denen Fürsten,
„Grasen und Rittern, auch bürgerlichen und geringeren
„ StandtF-Personen, Dicnstleute, Dienstmänner oder Niuisto-
„rialev gewesen oder zu Dienst-, Manns- und Lehn-Rechten,
„ist L8t jure sililiisieriali belehnt worden. Als haben Wir
„hierunter benannte Präsident unh Räthe diejenige Dienst-
„ männer, so keines Adelich- und Ritterbürtigen Standts gewe-'
„sen, aus obgcmeldten Lagerbüchern oder Latsstris extrahire»
„und kommuniciren wollen. — L.nno i344- Dia ewsump-
„tionis 11. iH. Vir-ginis Johann Bake Dienstmann des Ryks
„mit dem anderen Have to Brymerschen und syncn Lhobe-
„ hören at jursvit nodis üäolitntLiu. Lostaiw belehnet Rodolph
„Vrye Dienstmann Unscrs Münsters mit der Have tee Stein-
„hüß to Heisingen ot jurarit no'.ls jistelitsteiu eto. — Daß
„nun alles obstchende aus denen bei obgcmeldten Werdenschen
„Krcliivo und Lehn-Kammer befindlichen 6nkastris ob ange-
„regter Maßen iistolitar extrahirt scye, sodan noch heuriges
„Tags unter denen Fürsten, Grafen und Rittern auch gemeine
„Bürgern und sogar Hausleute zu Dicnst-Ä.'anns-Rechten
„üvu jure Uinisiori-ili belehnet und Dienstmännern oder Mi-

„ nistei-iales genannt und dafür gehalten werden, solches wird
„hiermit re."

M) Müller N. 80. S. 456. 450.
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1389 wird Lambert 'van dem Bocke, nachdem er sich dcn,

St. Agathen Altar zu Werden wachszinsig gemacht, mit dem

Mctorpes Hofe belehnt, der in das Pvrkamt des Klosters

gehörte Uebcr die Wechselungen der Wachszinsigen finden

sich auch mehrere Urkunden — Selbst der Adel und i»

höheren Würden stehende Geistliche kommen unter dcn Wachs¬

zinsigen vor Inzwischen haben in neueren Zeiten die

Einwilligungs-Gesuche zur Heirath,- sowie der Stcrbfall auf¬

gehört, der Wachszins ist jedoch an einigen Orten noch sott

entrichtet worden

3. Hobs-Güter.

Das Stift Werden hatte, ebenso wie Essen, viele Hobs,
Güter außer dem Lande und im Lande. Als Rechtsqucllcn
finden sich hier:

Beilage 75. Weisthum über die Pflichten der Bark-

hover Hobsleute, von 1320
Beilage 76. Entscheidung über die Pflichten der Vor-

gher Hobsleute, von 1826 ^

' Beilage 77. Urkunde über die Dienstpflicht der Mon,
ninghofer (bei Elfftcr) Hobsleute

Nücksichtlich der im Auslands gelegenen Hobs-Güter sind

die Versicherungen der Herzoge von Cleve und Berg von 1582

und 1668 ?") über den ohne Einwilligung des Abts nicht

zu gestattenden Verkauf, Versplitterung und Vcrtheilung zu

bemerken. Nücksichtlich der in der Herrschaft Hardenberg gele¬

genen Hobs-Güter der Höfe Barkhoven und Viehharssen, ins¬

besondere wegen des Pfandens, entscheidet der Vertrag von

318) Das. N. 75. S. 449.
319) Z. B. von 1520 (bei Müller N. 72. S. 441.4420 gegen eine

vollschuldkg eigne tobehörige Person, von 1522 (bei Müller
N. 71. S. 4Z9—441.) gegen -eine Person tv hoffschuldigen
Rechten in den Hof to Herverdink.

320) S. die Beispiele bei Mülle-r S. 118-120.
321) Müller S. 121. , <
322) Müller N. 81. S. 460 — 462.
323) Das. N. 82. S. 462 — 464.
324) Das. N. 83. S. 464 — 465.
325) Das. N. 87. 88. S. 469 — 471.
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1498 22 °). Die Anerkenntnisse der Grafen und Herzoge zu
Cleve und Mark von 1400 und 1515, zu keiner Bcstcurung

der Stistslcute und Güter berechtigt zu sein, sind in den Bei¬

lagen 78 und 79 enthalten r^).
Die Verhältnisse der Sadelhofe — zu denen mehrere Hobs-

Eüter gehören, und die hinwieder mit anderen Sadelhöfcn
unter einem gemeinschaftlichen Oberhofe stehen — sind unten
im Zusammenhänge darzustellen.

4. C u r m u t s - G ü t e r.

Dieser Güter gibt cs viele. Die nähere Darstellung ihrer
Verhältnisse folgt unten.

5. Leibgewinn-Güter.

Auch von diesen Gütern waren mehrere vorhanden. Die
Frage über ihre Erblichkeit ist unten zu erörtern.

66 .

XIX. Herrschaft Broich.

Die Herrschaft Broich war eine der Unterherrschasten des
Herzogthums Berg, an welches dieselbe jährlich ein auf dem
Uiuerherren Tage, bestimmtes Schutzgeld zahlte. Die Bergische
Gesetzgebung galt hier, selbstredend, soweit sie auf die vorhan¬
denen'Institute anwendbar war. "

Es gab hier dieselben Güter-Arten, wie in der Nachbar¬
schaft; Hobs-Bchandigungs-Lathen-Saddcl- und Churmuts-
Güter, sowie Erbpacht- und Erbzins-Güter. Die Hobs-Güter
gehörten grvßtentheils unter die Hobs-Kammern von Essen
und Werden. Auf dem — in die Herrschaft Broich einge¬
schossenen — Hause und Herrschaft Styrum war auch ein
Hobs - Gericht.

Auch Leibgewinn-Güter waren hier, wurden aber nach

einer gemeinen Meinung als Leibpacht-.Güter betrachtet
XX. Wer g.

Das Bergische Land hat rücksichtlich der bäuerlichen Ver¬
hältnisse in neuerer Zeit wenig Erhebliches dargeboten. Fast alles

.126) Das. N. 89. <L 472. ff.
127) Das. N. 102. 103. S. 506 — 509.
128) Siehe überhaupt'Rio c S. 351 ff.
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Eigenthum war dort rein allodial. Es waren nur einige Hobs-
und Lathen-Güter und Churmuths-Güter,sowie Saddel-Güter
vorhanden, worüber der in der Beilage 80 enthaltene Auszug
aus der Bergischen Polizei-Ordnung die angemessenen Verord¬
nungen enthalt.

Die Pachtverhältnisse waren häufig colonis xsniarls
(Halsten).

XXI. Wildenburg.

Die Herrschaft Wildenburg stand früher als reichsunmit¬
telbar mit Friedberg in Verbindung, wohin auch das Reichs-
ritterschaftliche Kontingent von den einzelnen Bauern-Gütern
unter dem Namen Friedberger Geld bezahlt wurde, was übri¬
gens die Landesherrschaft von den Einzelnen mit ihren übrigen
Gutsabgaben, einhob. Eine Menge alterthümlicher Abgaben,
Schncidschweine, Bau- und andere Dienste, Rauchhühner,Bee¬
den u. s. w. haftete'auf den Gütern, und ließ nicht daran
zweifeln, daß die Besitzer dieser Güter Erbrecht daran gehabt,
und die Dynasten von Wildcnburg im Verlauf der Zeit jene
Abgaben darauf erworben haben.— Die so lange unverändert
bestandenen Pachtabgabenkonnten wohl nur auf Erbpacht
deuten, da die mehrsten Besitzer nicht einmal Pachtbriefe erhielten.
Allein in einem Zeiträume von 30 — 40 Jahren sind fast
alle diese Güter zu reinen Zeitpacht-Gütern geworden. Zuerst
wurden Pachtbriefe auf bestimmte Jahre gegeben, bei Ablauf
dieser Zeit die Guts-Pertinenzen — die Holzungen — ge¬
schmälert, und die Lage der Pachter durch neue Bedingungen
immer schlimmer gemacht. Nur einige wenige Bauern haben,
auf ihr altes Erbrecht sich stützend, der Umwälzung widerstanden.
Ein ganzes Land ist reines Privat-Eigenthum seines Beherr¬
schers geworden! Wenn das vor unfern Augen, in unsrer
Hochkultwirten Zeit, geschehen konnte, wer wird noch staunen
über die Begebnisse des Mittelalters!
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